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Einleitung.

Seitdem im Jahre 1567 die Acten des fünften allgemeinen

Concils von Konstantinopel (553) zum ersten Male durch Lauren-

tius Surius veröffentlicht worden sind 1

), ist es eine vielumstrittene

Frage geblieben, ob diese Synode nur in der Angelegenheit der

drei Capitel oder ob sie auch in Sachen der Origenisten Berathungen

gepflogen und ein Urtheil gefällt hat. Die mittelalterlichen Ge-

lehrten hatten gegen die Geschichtlichkeit der durch zahlreiche alte

Schriftsteller bezeugten antiorigenistischen Verhandlungen und Ent-

scheidungen der fünften Synode kein Bedenken erhoben. Die

damals neuentdeckten Acten aber — sie umfassen die Protokolle

von acht Sitzungen und sind auch jetzt, wenige Stücke abgerechnet,

nur in einer alten lateinischen Uebersetzung bekannt — enthielten

nichts von Verhandlungen dieser Art. In der fünften Sitzung wird

zwar gelegentlich erwähnt, daß die anwesenden Bischöfe Origenes

verurtheilt hätten 2
) ; aber der Einwurf lag nahe, daß diese Be-

merkung sich auf die Zustimmung nahezu aller Bischöfe zu dem

kaiserlichen Edicte gegen Origenes vom Jahre 543 beziehe. In

dem elften Anathematismus der achten Sitzung wird Origenes mit

den Häretikern Arios, Eunomios, Makedonios, Apolinarios, Nestorios

und Eutyches aufgeführt und gleich ihnen mit dem Anathem be-

legt ') ; aber daraus auf vorhergegangene besondere Verhandlungen

dieses Concils gegen Origenes zu schließen, schien unbegründet zu

sein, da doch gegen Arios, Eunomios und die übrigen Ketzer dort

sicher nicht verhandelt worden ist.

') L. Surius, Tomus secundus conciliorum omnium. Coloniae Agripp.

1567. S. 493—602. Ich citire im Folgenden nach J. D. Mansi, Sacrorum

conciliorum nova et amplissima collectio. Tom. IX. Florentiae 1763.

-) Mansi IX Sp. 272 D.
:f

) Mansi IX Sp. 384 AB.

Diekamp, Origenist. Streitigk. im (5. Jabrh.
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Dieser Sachverhalt hal zu einem Zwiespalte <ler Meinungen

geführt, der noch fortbesteht. (lüs;ir Baronius *) hieli dem Zu-

stande der Synodalacten gegenüber das Zeugniß der alten Tradition

für vollkommen ausreichend, um mit Sicherheit erweisen zu können,

dafs die fünfte allgemeine Synode Origenes und seine Lehren auf

Grund besonderer Berathungen verurtheilt habe. Ihm schlössen

sich, um nur einige hervorragende Vertreter dieser Ansicht zu

nennen, mehr oder minder rückhaltlos Severinus Binius-),

Peter de Marca 5

), Peter Daniel Huet 4
), der Cardinal Hein-

rich Noris 5
), Anton Pagi <;

), Samuel Basnage 7
), Claude

Fleury 8
), die Brüder Peter und Hieronymus Ballerini 9

),

Natalis Alexander 10
), Remy Ceillier 11

) an. In neuerer Zeit

lehren Edward Pusey '-), Wilhelm Möller 13
), Friedrich

') C. Baronius, Annales ecclesiastici. VII. [ed. princ. Romae 1588 ff.]

Antverpiae 1658. S. 471-474.

-) S. Binius, Concilia generalia et provincialia. Tomi II. pars II.

Coloniae Agripp. [ed. princ. 1606] ed. 2. 1618. S. 172—176.
:!

) P. de Marca, De Vigilii decreto pro confirmatione V. Synodi (1643)

bei Mansi IX Sp. 430—432.
4
) P. D. Huetius, Origeniana [als Einleitung zu Origenis Commentaria

in S. Scripturara zuerst gedruckt Rouen 1668] bei De la Rue, Origenis opera.

III. Paris. 1740. App. lib. II. cap. 4. sect. 3. S. 280-283.
5
) H. Noris, Dissertatio historica de Synodo quinta [zuerst als Beigabe

zur Historia Pelagiana, Padua 1673 gedruckt] in H. Norisii Opera omnia

edd. P. et H. Ballerini. I. Veronae 1729. Sp. 553 ff.

<;

) Annales ecclesiastici C. Baronio auetore, una cum critica historico-

chronologica A. Pagii. X. Lucae 1741. S. 137—141.
7
) S. Basnage, Annales politico-ecclesiastici a Caesare Augusto usque

ad Phocam. III. Roterodarai 1706. S. 806.

H
) Fleury, Histoire ecclesiastique. VII. Bruxelles 1720. S. 460 f.

'•') P. et H. Balle r in i, Defensio dissertationis Norisianae de Synodo V.

adversus dissertationem P. Garnerii, in H. Norisii Opera omnia. IV (1732)

Sp. 985—1050.
10

) Nat. Alexander, Historia ecclesiastica. III. Paris, 1730. S. 705 f.

n
) R. Ceillier, Histoire generale des auteurs sacres et ecclesiastiques.

XVI. Paris 1748. S. 766 ff.

12
)

E. Pusey, What is of Faith as to Everlasting Punishment? Das

Werk war mir nicht zugänglich. Ueber den Inhalt berichtet A. W. W. D. im

Dictionary of Christian biography, litterature, sects and doctrines. IV (1887)

S. 155.

13
) W. Möller in der Realencyklopädie für protestantische Theologie und

Kirche. XI 2
(1883) S. 113.



Loofs 1

), Adolf Harnack 2
) dasselbe Baronius hatte die

Origenisten für die von ihm behauptete Verstümmelung der Acten

verantwortlich gemacht. Seit 1*. de Maren neigte man jedoch

mehr dahin, den Verlust der auf Origenes bezüglichen Acten einem

Zufall zuzuschreiben. Die uns erhaltenen Acten, meinte de Marca,

bieten die lateinische Liebersetzung, die man gleich nach den ersten

acht Sitzungen, vor den Berathungen über Origenes, für den Papst

Vigilius, der sich damals in Konstantinopel aufhielt, aber nicht an

der Synode theilnahm, angefertigt habe, damit er sich über seine

Stellungnahme zu den Beschlüssen in der Dreicapitelangelegenheit

entscheiden könne.

Eine der Anschauung des Baronius diametral entgegen-

stehende Auffassung begründete Peter Halloix {

). Bei seinem

Streben, Origenes auch von dem leisesten Verdachte der Hetero-

doxie zu reinigen, leugnete er jede Verurtheilung seines dienten

auf der fünften allgemeinen Synode. Das Schweigen der Päpste

des 6. Jahrhunderts und des Chronisten Victor von Tunnuna

über einen Beschluß dieser Art bot ihm eine vermeintlich voll-

kommen sichere Stütze. Die beiden oben erwähnten Stellen in

der fünften und achten Sitzung galten ihm als unzweifelhafte

Fälschungen. Ein Urtheil gegen den alexandrinischen Lehrer soll

nur in dem „vom Vater der Lüge dictirten", durch den Patriarchen

Menas und andere Bischöfe angenommenen Edicte des Kaisers

Jnstinian gegen Origenes (543) gesprochen worden sein. Hiervon

ausgehend, haben Unverstand und noch mehr der böse Wille

der Feinde des Origenes den Irrthum von seiner Verurthei-

lung ins Leben gerufen und fortgepflanzt.

Halloix' Buch war eine krasse Tendenzschrift. Aber seine

These über die fünfte Synode warb eifrige Freunde, den eifrigsten

wohl in Johann Garnier, der sie mit großer Heftigkeit gegen

die Angriffe von Noris vertheidigte l

).

') Fr. Loofs, Leontius von Byzanz (Texte u. Untersuchungen III, 1. 2).

Leipzig 1887. S. 287. 291.
2
) A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte. II

:!

. Freiburg und

Leipzig 1894. S. 396.
:!

) P. Halloix, Origenes defensus sive Origenis Adamantii presbyteri,

amatoris Iesu, vita, virtutes, documenta. Leodii 1648. S. 354 ff.

4

) J. Garnerius, Dissertatio de V. Synodo, als Anhang zu seiner Aus-

gabe des Breviarium von Liberatus. Paris 1675 (bei Migne Patrol. lat. 68,

1051— 1096). Garnier hat selbst eine gründliche Revision seiner Schrift für

1
*



Auch Wilhelm Cave 1
)^ Kllies Dupin 2

), Michael Le-

quien 8
), Christian Wilhelm Franz Walen 4

) hielten seine

Erklärung im Wesentlichen für berechtigt oder doch für wahr-

scheinlich und suchten ihr durch Zeugnisse ans der Tradition

neue Stützen zu verleihen. Jd neuerer Zeil steht Aloisi

Vincen/i •'•) mit ganzer Seele auf Halloix' Seite, ja er geht in

seinem immerfort und überall Mißverständnisse, absichtliche Ver-

drehungen und böswillige Fälschungen witternden Werke noch

über diesen hinaus, insofern er auch Justinians Edictgegen Origenes

für unecht erklärt und es für ein dem Kaiser nur überreichtes, in

Syrien entstandenes Actenstück ausgibt.

Weitaus die meisten Gelehrten unserer Tage treten der in

der älteren Zeit durch Heinrich Valesius') und Jakob Bas-

nage 7

)
aufgestellten, neuerdings durch Carl Joseph v. Hefele 8

)

sorgfältig begründeten vermittelnden Ansicht bei, daß besondere

Synodalverhandlungen gegen Origenes nur auf der ovvodog ivdrj-

fxovoa zu Konstantinopel im Jahre 543 stattgefunden, daß aber

nöthig erachtet und sie umgearbeitet, wobei er gerade das fünfte Capitel, das

sich mit der Verurtheilung des Origenes befaßte, vollständig fortgelassen hat.

Nur im zweiten Capitel hat er noch in Kürze die Behauptung aufrechterhalten,

daß Origenes, Evagrios und Didymos nicht von einem Anathem der fünften

allgemeinen Synode getroffen worden seien. In dieser veränderten Gestalt er-

schien die Dissertatio nach Garnier' s Tode (1681) in seinem von J. Hardouin
besorgten B. Theodöreti episc. Cyri Auctarium sive Operum tom. V. Paris.

1684; wieder abgedruckt in der Theodoretausgabe von J. L. Schulze. Bd. 5.

Halle 1774. S. 512-607.
J

) W. Cave, Scriptorum ecclesiasticorum historia literaria. IL Genevae

1699. S. 119 f. 124.

*) L. E. Dupin, Nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques.

[Paris 1686 ff.] V. Autrecht 1731. S. 183—207, besonders S. 204.
:!

) M. Lequien, Oriens christianus. III. Paris. 1744. Sp. 210— 234.
1

) Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der

Kezereyen, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten, bis auf die Zeiten der Re-

formation. VII. Leipzig 1776. S. 618-674.
5
) AI. Vincenzi, In S. Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctrinam

nova recensio. IV. Romae 1865, et V, 1869 App. IL

') H. Valesius in einer Note zu Evagrii Historia ecclesiastica IV, 38

ed. Val. (Paris. 1673) bei Migne Patrol. gr. 86, 2 Sp. 2779 f.

7

)
J. Basnage, Histoire de l'eglise depuis J^sus-Christ jusqu'ä present.

I. Roterodami 1699. S. 532.
8
) C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte. II

2
. Freiburg 1875. S. 790 ff.

859 ff. 898 f.



auch das fünfte allgemeine Coli eil im Jahre 553 den Origenes und

seine Irrthünier ausdrücklich, wenngleich „nur transeundo und in

cumulo" mit anderen Häretikern im elften Anathematismus verur-

theilt habe. Es sei mir erlassen, die zahlreichen Anhänger dieser

These aufzuführen

.

Wenn ich eine neue Behandlung der verwickelten und schwie-

rigen Frage in Angriff zu nehmen wage, so geschieht es, weil ich

glaube, daß eine von Grund auf neue Untersuchung der Quellen

und insbesondere die Ausnutzung einiger bisher gar nicht ver-

wertheter oder nicht ausreichend gewürdigter Documente uns der

richtigen Lösung um ein Erhebliches näher zu bringen vermag.

Ob die origenistischen Streitigkeiten des 6. Jahrhunderts durch

eine Verurtheilung der Origenisten seitens des fünften ökumenischen

Concils ihren Abschluß gefunden haben oder nicht, läßt sich nicht

richtig entscheiden, wenn nicht der Verlauf des Streites wenigstens

in seinen letzten Stadien klar gelegt wird. Es muß sich zeigen,

ob die Kämpfe eine Synodalsentenz gegen die Origenisten im Jahre

553 provociren konnten oder gar mußten, oder ob sie nicht dahin

geführt haben werden. Mit Hülfe eines längst gedruckten, aber für

diesen Zweck noch nicht benutzten Materials bin ich in der Lage,

die Chronologie der Begebenheiten mehrfach richtig zu stellen und

zu ergänzen. Damit jedoch durch einige dabei nothwendige weit-

läufige Untersuchungen der Zusammenhang nicht zerrissen werde,

mögen diese der eigentlichen Darstellung voraufgehen.

Erster Abschnitt.

Grundlegende Bemerkungen zur Chronologie

der Streitigkeiten.

§ i.

Die Zuverlässigkeit des Hauptzeugen.

Die Hauptquelle für die Geschichte der letzten energischen

Bemühungen, die origenistischen Lehren von der Präexistenz der

Seelen, von der Apokatastasis u. s. w. zu verbreiten, ist die Lebens-

beschreibung des heiligen Sabas aus der Feder des Kyrillos von

Skythopolis 1
). Zwar lebte der große Mönchsfürst Sabas nur bis

J

) Die Vita Sabae liegt in zwei Ausgaben vor, von J. B. Cotelerius
Ecclesiae graecae monumenta. III. Paris. 1688. S. 220—376, und in sehr



zum 5. Dezember W.V2; aber Kyrillos hat auch die Ereignisse bis

zum 21. Februar 555 dargestellt, um zu zeigen, daß ein prophe-

tisches Wort des greisen Anachoreten über die vollständige Unter-

splendider Ausstattung von N. Pomjalovskij, Leben des hl. Sabas, verfaßt

vom hl. Kyrillos von Skythopolis, in altslavischer Uebersetzung. Nach einer

Handschrift der kaiserlichen Gesellschaft der Freunde alten Schriftthums, mit

Hinzufügung des griechischen Originals und einer Einleitung. St. Petersburg

1890. [russisch]. Die bezeichnete altslavische Handschrift (13. Jahrh.) trägt

die No. 2004. Der griechische Text ist ein genauer Abdruck der Ausgabe

Cotelier's sammt seinen Anmerkungen. Die Einleitung gibt u. a. eine genaue

paläographische Beschreibung der Haupthandschrift, sowie die Varianten von

zehn weiteren altslavischen Manuscripten der Vita. Da Cotelier's Ausgabe

größere Verbreitung hat, so werde ich nach ihr citiren. — Kyrillos von Sky-

thopolis verfaßte ferner Lebensbeschreibungen von Euthymios (ed. Eccles.

graecae mon. IV. = Analecta graeca I. Paris. 1688 S. 1 — 99), Johannes
Hesychastes (ed. Acta SS. Maii III, 1680 S. 16*—21*), Kyriakos (ed. Acta

SS. Septembris VIII, 1762 S. 147-159), Theodosios (ed. H. üsener, Der

heilige Theodosios. Schriften des Theodoros und Kyrillos. Leipzig 1890.

S. 105—113), Theognios (ed. Analecta Bollandiana X, 1891 S. 113-118 und

ed. A. Papadopulos Kerameus: Pravoslävnyi Palestinskij sbornik XI, 1891

S. 22—24), Gerasimos (ed. A. Papadopulos Kerameus, 'Avälexxa 'Ieooao-

Xvfunxfjs ZxaxvoXoyiag IV. 'Er ÜetqovtioXei 1897 S. 175— 184). Auf eine noch

ungedruckte Vita des Abramios, die vermuthlich von Kyrillos stammt, macht

A. Ehrhard in Krumbachers Gesch. der byzantinischen Litteratur 2
. München

1897 S. 186 aufmerksam. — Die Lebensumstände dieses Hagiographen er-

geben sich aus seinen Schriften und sind von Usener a. a. O. S. XII ff.

zusammengestellt worden. Jedoch hat Usener Kyrillos' Geburt mindestens

um 10 Jahre zu früh angesetzt, und zwar in Folge einer Verwechselung des

zweiten mit dem ersten Aufenthalte des heiligen Sabas in Skythopolis. Als

Sabas im Herbste 518 dort die Verfügung des Kaisers über die Eintragung der

chalkedonischen Synode in die Diptychen verkündigte, besuchte er zwar Kyrillos

Vater Johannes und segnete seine Mutter (Vita Sabae p. 330); Kyrillos aber

war noch nicht geboren. Erst bei der zweiten Anwesenheit des greisen Abtes

in Skythopolis im Winter 531 532 hatte der noch in zartem Knabenalter ste-

hende Kyrillos (e/lie de JiaTda ovxa xal /xetä xov jrazgog EvoEÜErra Vita Sabae

p. 350) die ihm unvergeßliche Begegnung mit dem Heiligen. Demgemäß war

er, als er im November 543 von seiner Heimath Abschied nahm, noch nicht

„ein angehender dreißiger", sondern höchstens zwanzig Jahre alt. Es wird

sich ferner unten herausstellen, daß er nicht schon im Jahre 554, sondern erst

am 21. Februar 555 in die neue Laura übergesiedelt ist. Deshalb fällt die

Vollendung der Vita Euthymii und der Vita Sabae in die ersten Monate des

Jahres 557. Kurz darauf bezog er eine Zelle in der größten Laura, wo er

noch in demselben Jahre die Vita Ioannis Hesychastae schrieb. Die übrigen

Schriften folgten in kleinen Abständen. Das Jahr 558 hat Kyrillos wohl nicht

überlebt.



drückung der Origenisten (Vita Salme p. ;S44) glänzend in Erfüllung

gegangen sei.

Was uns die Vita Sabae so ungemein werthvoll macht, ist

die reiche Fülle genauer Daten, die sie bietet. Sehen wir von

A. Vincenzi ab, der in seinem oben genannten Werke auch das

Zeugnifa dieser Quellenschrift über die Verurtheilung der Origenisten

nach Kräften zu entwerthen sucht, ihr Unordnung und Verworren-

heit zum Vorwurfe macht und viele Unrichtigkeiten zur Last legt ]

),

so können wir volle Einmüthigkeit im Lobe des Kyrillos von Sky-

thopolis constatiren. Es genüge je ein Zeugniß aus der älteren

und aus der neueren Litteratur. J. B. Cotelier bemerkt: „Neque

vero necesse est, ut quidquam dicamus de Cyrillo Scythopolita,

cum . . . notissimus sit ex doctorum hominum elogiis, qui certatim

in laudes illius tamquam accurati et diligentis scriptoris optimique

historici efferuntur" 2
). In neuerer Zeit widmet ihm H. Usener

Worte hoher Anerkennung: „Er nimmt in der erbaulichen litteratur

des alterthums eine ehrenstelle ein, weil er ein echter geschicht-

schreiber ist. Mit scharfem gefühl für das wahre wußte er sich

seine gewährsmänner zu wählen, wie den abt Kyriakos, den ein-

sidler Johannes und den Armenier Paulus, und wurde nicht müde

zu dieser und jener niederlassung zu wandern, um das erkundete

zu berichtigen und zu ergänzen. Den prüfstein seines berufs zum

geschichtschreiber der wüste gibt die ungewöhnliche Sorgfalt, mit

welcher er die genauigkeit der Zeitbestimmung erstrebt. Hier lag

für ihn selbst das wichtigste mittel, die Zuverlässigkeit seiner be-

richterstatter zu prüfen. Uns und der geschiente hat er damit

den dienst geleistet, an seiner band eine reihe chronologisch be-

stimmter ereignisse, welche fast zwei Jahrhunderte umfaßt, her-

stellen zu können. Ohne ihn würde die damalige geschichte

der kirche von Jerusalem im dunkeln liegen; erst Pagi 3
) hat

nach ihm die Chronologie der dortigen bisch öfe ermittelt. Mit

') A. Vincenzi a. a. 0. S. 307—833. Die Ausstellungen, die er macht,

sind durchweg überaus kleinlich und so unerheblich, daß es überflüssig ist,

darauf einzugehen. So weit es nöthig ist, geben die unten im zweiten und

dritten Abschnitte folgenden Ausführungen auch die Widerlegung der Vorwürfe

Vincenzi's.

') In den Noten zur Vita Sabae a. a. 0. Sp. 574.

s
) Vor Pagi doch schon Papebroch 1680 (vgl. unten S. 15) und theil-

weise bereits Henschen in den Acta SS. Ianuarii II (1643) S. 301.



8

gerechtem Selbstgefühl darf Kyrillos für seine angaben volles ver-

trauen fordern. Und eine rege theilnahme an den dogmatischen

und kirchlichen bewegungen seiner zeit befahigl ihn auch den

inneren Zusammenhang der ereignisse klar und richtig aufzufassen.

Es ist ein genuss seinen lichtvollen überblicken zu folgen, wenn

man sich durch die dürftigkeit unserer reste von Theodoros ana-

gnostes oder durch den wüsten notizentrümmerhaufen des Theophanes

durchgearbeitet hat" l
).

Usener hat eine vollständige Zusammenstellung des chrono-

logischen Ertrages aus Kyrillos versprochen (S. XX Anm. 22).

Ich beschränke mich auf die für die gegenwärtige Studie wichtigen

Daten. Großen Nutzen gewährten mir die einschlägigen Unter-

suchungen von Fr. Loofs-).

Leider hat Cotelier für seine Ausgabe der Vita Sabae nur

eine und zwar eine minderwerthige Handschrift — er nennt sie

codex Colbertinus 4461 — benutzt. Dieselbe hatte nicht nur durch

Feuchtigkeit gelitten, so daß verschiedene Lücken aus der Be-

arbeitung der Vita von Symeon Metaphrastes, die dem Heraus-

geber in mehreren Handschriften vorlag 3
), ergänzt werden mußten.

Es fehlten darin auch mehrere Sätze oder Satztheile, vorzugsweise

chronologischen Inhalts — Notizen, die in anderen Handschriften

erhalten sind und deren Echtheit sich nachweisen läßt. Es war

mir zwar nicht möglich, handschriftliche Studien in dieser Rich-

tung zu machen; aber das gedruckte Material gibt genügende

Auskunft : 1) In einem Citate aus der Vita Sabae, das die Acten

des siebenten allgemeinen Concils zu Nikaia (787) aufbewahrt haben,

finden wir den Regierungsantritt des Patriarchen Johannes von

Jerusalem genau datirt 4
); im codex Colbertinus 4461 fehlte diese

Angabe. 2) Nikolaus Alemannus hat in seinen Noten zu den

Anekdota des Prokopios 5
) das Datum der Adoption Justinians und

des Todes Justins I. aus einer vatikanischen Handschrift der Vita

') H. Usener, Der hl. Theodosios. S. XIX f.

2
) Fr. Loofs a. a. 0. S. 274-286.

:!

) Dieselbe ist immer noch nicht edirt.

4

) Acta Conc. Nicaen. II. actio I., ed. Mansi XII 8p. 1046 A. 1045 A,

XIII Sp. 523 C.

5
)
Die Ausgabe des Alemannus erschien Lugduni 1623; der Commentar

ist in der Dindorf sehen Ausgabe, Bonn 1838, wiederholt worden; die be-

treffenden Stellen stehen hier S. 391 f. Daß er einen codex Vaticanus benutzt

hat, sagt Alemannus S. 407.
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Sabae mitgetheilt ; beide Zeitbestimmungen waren dein Codex

(Hoteliers fremd. 3) Der Bollandist Gottfried Hellsehen hat

einer Handschrift der Vila Sabae ebendieselben Zeitangaben wie

Alemannus entnommen, außerdem noch mehrere andere, die nicht

in dem von Cotelier gedruckten Texte stehen '). 4) Von größter

Wichtigkeit ist ein vollständiges, bislang, soviel ich sehe, fast

unbeachtet gebliebenes Varianten Verzeichnis, das Cotelier selbst

am Schlüsse seines Werkes unter den „Errata. Oniissa. Addenda"

mitgetheilt hat. Als der Druck der Vita Sabae nach dem Colbert.

4461 und des ganzen dritten Bandes der Monumenta bereits fertig

war, fand der Herausgeber in einem eben erst von der Colberti-

nischen Bibliothek erworbenen Codex die Lebensbeschreibungen

des Sabas und des Euthymios von Kyrillos von Skythopolis; er

collationirte die erstere mit dem gedruckten Texte und fügte die

acht Spalten füllende Variantenliste mit vielen Zusätzen, worunter

namentlich genaue chronologische Daten sind, am Ende bei.

5) Die von Pomjalovskij edirte altslavische Uebersetzung ent-

hält im Wesentlichen ebendieselben Ergänzungen.

Es ergibt sich also, daß der von Cotelier zu seiner Edition

ausschließlich benutzte Colbertinus 4461 anderen Handschriften

an Vollständigkeit nachstellt 2
). Sind aber die in diesen Hand-

schriften, specieli die in Add und Slav 3
) enthaltenen Zusätze als

echt und zuverlässig zu betrachten ? Für die Echtheit spricht

erstens das Alter und die Zahl der Handschriften. Wie die Goncils-

acten von Nikaia (787) lehren, gab es eine vollständigere Hand-

schrift schon im 8. Jahrhundert. Im 10. Jahrhundert benutzte

Symeon Metaphrastes gleichfalls ein vollständigeres Exemplar; denn

die Notiz über die ältesten Aebte des von Sabas gegründeten Klosters

in Nikopolis, die wir Add (zu VS p. 271) und Slav (p. 175) verdanken,

steht auch in der Ueberarbeitung des Metaphrasten (vgl. Coteliers

Note auf Sp. 593). In der späteren Zeit ist neben Add und neben

der der slavischen Version zu Grunde liegenden wenigstens noch

') Acta SS. Ianuarii II (1643) S. 301. 321.
2
) Eine gute Ausgabe der werthvollen Quellenschrift im griechischen

Original ist ein dringendes Bedürfniß.
:i

) Mit Add bezeichne ich im Folgenden die von Cotelier nachträglich

beigefügte Variantenliste bezw. die Handschrift, woraus sie geschöpft ist, mit

VS seine Ausgabe der Vita Sabae, mit Slav die altslavische Uebersetzung in

der Edition Pomjalovskij 's.
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eine griechische Handschrift mit den fraglichen Zusätzen vorhanden

gewesen. Die von Alemannus benutzte kann zwar mit der Hand-

schrift Henschens identisch sein; aber beide enthalten sieher zwei

Daten, die sich in Add nicht genau so nachweisen lassen l
). Zweitens

wird die Echtheit jener Ergänzungen dadurch in etwa verbürgt,

daß einige derselben durch andere Werke Kyrills Bestätigung

finden. Daß der Abt Theodosios „in der siebenten Iiidiktioii" ge-

storben ist und Sophronios zum Nachfolger gehabt hat (Add zu

p. 339 und Slav p. 395), wissen wir auch aus der Vita Theodosii

(ed. Usener p. 111). Die Vita Euthymii p. 86 belehrt uns, daß

der Patriarch Anastasios von Jerusalem im Anfang Januar 458

aus dem Leben geschieden ist; statt dessen liest Add freilich h
ÖLQXfj *ov lovHov jurjvog (ebenso Slav p. 69), aber es läßt sich aus

dem Contexte der VS p. 238 darthun, daß lovliov unrichtig ist;

es wird ein bloßer Schreibfehler vorliegen. Drittens, ein völlig

sicheres Argument für die Echtheit der Angaben in Add und Slav

bietet der dort regelmäßig bei allen Indiktionsdaten vom Jahre 531

an wiederkehrende Fehler, daß eine Indiktion zu wenig berechnet

wird: denn ebenderselbe Fehler in der Indiktionszählung ist in der

VS, in der Vita Theodosii und in der Vita Ioannis Hesychastae des

Kyrillos von Skythopolis, m. a. W. in allen seinen Schriften, in

denen die Erzählung bis in die dreißiger Jahre des 6. Jahrhunderts

hinabreicht, ebenfalls vom Jahre 531 an nachweisbar (vgl. § 2).

Im Allgemeinen dürfen wir also die Ergänzungen in Add

und Slav als echt und als ebenso zuverlässig, wie das Leben des

Sabas überhaupt, ansehen.

') Alemannus und Henschen entnehmen ihrer Handschrift überein-

stimmend, daß Justinian am 1. April 527 rfj ayia Tii^jirr) d. i. am Donnerstag

der Charwoche zum Mitkaiser erhoben worden und daß Justin I. am 2. August

desselben Jahres gestorben sei. (An der ersteren Stelle geben Add zu VS
p. 337 und Slav p. 387 den 5. April, an der letzteren gibt Add den 6., Slav

den 2. August an. Fast alle anderen Quellen setzen Justins Todestag auf den

1. August, die Edessenische Chronik auf den 10. August; vgl. L. Hallier,

Untersuchungen über die Edessenische Chronik [Texte u. Untersuchungen IX, 1]

Leipzig 1892 S. 135).
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§ 2.

Der Sterbetag des heiligen Salms und der Fehler in der

[ndiktionsrechnimg.

Für die Chronologie der origenistischen Kämpfe hat die genaue

Bestimmung von Sabas' Todestag grundlegende Bedeutung, da

Kyrill mehrere Begebenheiten nach den Jahren, die seit dem Tode

des Sabas verflossen waren, zeitlich fixirt. Darum hat aueb

Loofs diesem Datum besondere Aufmerksamkeit gewidmet. x

) Sein

Resultat ist richtig: Sabas starb am 5. Dezember 532. Aber

Loofs hat noch nicht jedes Bedenken gehoben. Nach Kyrillos'

Angaben erfolgte der Tod des heiligen Eremiten am 5. Dezember

der zehnten Indiktion (1), im Jahre der Welt 6024 (2), nach der

Menschwerdung des Logos im Jahre 524 (3), im vierundneunzigsten

Jahre seines Lebens (4), nach dem Consulate des Lampadios und

des Orestes to öeuzegov (5), im 6. Jahre des Kaisers Justinian (6),

an einem Samstagabende (7)
2
). Indeß diese Angaben stehen unter

einander nicht im Einklang. Während No. 1—3 das Jahr 531

bezeichnen, gehen No. 5— 7 bestimmt auf den 5. Dezember 532,

und auch No. 4 läßt sich, wie Loofs gezeigt hat, nur auf 532

beziehen, da die zahlreichen Zeitbestimmungen der Vita Sabae, die

von Sabas' Geburt an rechnen, sämmtlich den Anfang des Jahres

439 als den Termin seiner Geburt voraussetzen. Somit spricht

die größere Zahl der Daten, zumal da No. 2 und 3 im Grunde

genommen nur den Werth eines einzigen haben, für das Jahr 532;

und da ferner No. 2 und 3 „bei der Unsicherheit der Angaben

nach anni mundi und anni incarnationis" (Loofs S. 279) nicht als

Zeugen von Belang gelten können, so bereitet nur No. 1 (dexdrrjg

ivdiKTiovog) eine wirkliche Schwierigkeit.

Die Erklärung, die Loofs bietet, beruht auf einer irrigen

Voraussetzung. Darnach hat Kyrillos bei seiner Erzählung von

dem letzten Besuche des greisen Sabas in Konstantinopel außer

Acht gelassen, daß mit dem 1. September ein neues Indiktionsjahr

beginnt. Er habe nämlich Sabas' Abreise nach Byzanz in den

') Fr. Loofs a. a. 0. S. 278 f. In der ebenda S. 276 angestellten

Erörterung über chronologische Bestimmungen der Vita Euthymii ist zweimal

(Zeile 13 und 25) „indict. 2" in „indict. 11" zu verbessern.
2
) Die Daten No. 1—3 stehen VS p. 353 C, No. 4—6 p. 354 B, No. 7

(von Loofs übersehen) p. 353 B. In Slav fehlen No. 5 und 6.



12

April der neunten Indiktion (<1. i. 531) gesetzt, aber auch seine

Rückkehr, die im September desselben Jahres erfolg! sei, noch

derselben nennten anstatt der zehnten Indiktion zugewiesen. Es

sei erklärlich, daß dieser einmal vorhandene Irrthum bei der für

das Todesdatum des Sabas angegebenen falschen Indiktionszahl

und noch bei späteren Daten nachwirke. Allein Loofs hat es

übersehen, daß nur die von Cotelier beigefügte lateinische Ueber-

setzung der Vita die Abreise des Sabas in den April der neunten

Indiktion verlegt; der griechische Text hat deutlich: negl t6v

unQilhov fifjva rfjg öydoTjg ivdixnovog (VS p. 341, ebenso Slav

p. 401). Dementsprechend schreibt Kyrillos also die Rückkehr

des Abtes im September desselben Jahres richtig- nicht der achten,

sondern der neunten Indiktion zu (VS p. 348).

Man könnte versucht sein, dsxaTrjg Ivdixriövog (VS p. 353 C)

als einen bloßen Schreibfehler in der Handschrift Coteliers für

höexdTYjg Ivd. zu betrachten. Dem steht jedoch entgegen, daß

dexänjg auch durch Add und Slav p. 447 und durch die von

Henschen benutzte Handschrift 1
) bezeugt wird und daß sich das-

selbe Datum in Kyrillos' Vita lohannis Hesyehastae findet 2
). Ferner

setzt Kyrillos in der VS nicht bloß bei dem Jahre 532. sondern

auch bei allen folgenden, soweit eine Controlle möglich ist, die

Indiktionszahl um eins zu niedrig an: 1) Sabas bestimmte kurz

vor seinem Tode Melitas zu seinem Nachfolger als Hegumenos der

großen Laura; dieser amtirte fünf Jahre, und ihm folgte Gelasios

„im Anfange der fünfzehnten Indiktion" (VS p. 361 f.). Die fünf-

zehnte Indiktion währte vom 1. September 536 bis zum 31. August

537; da aber Melitas im Beginn dieser Indiktion das Sabaskloster

erst ungefähr vier Jahre geleitet hatte, so ist die erste Indiktion

statt der fünfzehnten zu setzen. 2) Justinians Edikt gegen Origenes

wird im elften Jahre nach Sabas' Tode, im Februar der fünften

Indiktion in Jerusalem publicirt (iVdd zu VS p. 366, Slav p. 491).

Es ist der Februar des Jahres 543, da das elfte Jahr nach dem

Hinscheiden des Sabas mit dem 5. Dezember 542 beginnt; in Folge

dessen kann es sich nicht um die fünfte, sondern nur um die mit

dem 1. September 542 begonnene sechste Indiktion handeln.

') Acta SS. Ianuar. II S. 301b; vgl Acta SS. Maii III S. XXVII.

2
) Acta SS. Maii 111 S. 16*:

eO iv ayiotg .-rari/o fj/uäfv Zäßag er eiQrjvr)

im reo avrcij sxoifiiföi] xai vjzvcogs fxrjvl öexeußoio) ^efurir], ifjg btxö.xr\q ivdixziovog.
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3) Kassianos, der vierte Nachfolger des heiligen Sabas, stirbt im

sechzehnten Jahre nach dein Tode des letzteren, am 21. Juli der

„zehnten" Indiktion {

). Die erstere Zeitbestimmung weist auf den

21. Juli 548, der jedoch nicht der zehnten, sondern der elften

Jndiktion angehört. 4) Nach der Vertreibung der origenistischen

Bewohner wird die ,,neue Laura'' mit orthodoxen Mönchen be-

völkert „am 21. Februar der zweiten Indiktion, im dreiundzwan-

zigsten Jahre nach Sabas' Tode" (Add zu VS p. 376 und Slav

p. 531). Auch hier ist eine Indiktion zu wenig berechnet, da

der 21. Februar im dreiundzwanzigsten Jahre nach dem Tode des

Sabas der 21. Februar 555, der dritten Indiktion, ist.

Es kann freilich stutzig machen, daß in all diesen Fällen

die Unrichtigkeit der Indiktionszählung sich nur an den Angaben

der Jahre nach dem Hinscheiden des Sabas erweisen läßt; man
könnte vermuthen, der Tod des Abtes sei trotz allen Gründen, die

für 532 sprechen, doch in das Jahr 531 zu setzen, so daß die

Widersprüche in den soeben mitgetheilten Daten fortfielen. Aber

hier kommen uns andere Schriften Kyrills von Skythopolis zu

Hülfe, in denen ganz unabhängig von dem Sterbedatum des Sabas

dieselbe irrige Indiktionsrechnung in auffälligster Weise wieder-

kehrt. Nach dem „Leben des heiligen Theodosios" starb nämlich

dieser Abt am 11. Januar der siebenten Indiktion, im zweiund-

zwanzigsten Monate der Regierung Justinians 2
). Diese Daten führen

uns übereinstimmend auf den 11. Januar 529. Nun heißt es dort

weiter, Theodosios' Nachfolger Sophronios sei nach einer Amts-

thätigkeit von vierzehn Jahren und zwei Monaten (also im März

543) am 21. März der fünften Indiktion entschlafen (p. 113). Der

21. März 543 gehört aber der sechsten Indiktion an. — Aehnlich

l
) Add zu VS p. 371. Dasselbe Datum gibt Add zu VS p. 355, wo

Kyrillos erzählt, er habe sich bei der Beerdigung des seligen Kassianos siri

xfjg jzaQslftovGrjg dsxdrrjg Ivbixxiövog persönlich davon überzeugt, daß der Leich-

nam des heiligen Sabas nicht verwest sei. VS p. 355 fehlt ds>id.n]g. An dieser

letzteren Stelle hat auch Slav p. 451 : „zehnte Indiktion" ; hingegen heißt es an der

ersteren p. 513: „am 20. Juli der neunten Indiktion", in der Handschrift No. 638

der Kasan'sehen Geistlichen Akademie (aus dem Ssolowezkischen Kloster): „am

20. Juli der zehnten Indiktion" (p. XLI), ebenso im Codex No. 548 der Kaiser-

lichen OefFentlichen Bibliothek (p. L), in der Handschrift No. 749 des Sergiew-

schen Klosters der H. Dreifaltigkeit: „am 20. Juli der ersten Indiktion".

-') Vita Theodosii ed. Usener p. 111; vgl. VS p. 339, sowie Add und

Slav p. 395, die einige Ergänzungen bieten.
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verhält es sich mit der Lebensbeschreibung des Bischofs Johannes

Hesychastes, worin Kyrillos Einiges aus seinem eigenen Leben

mittheilt und die Begebenheiten nach den Lebensjahren des von

ihm hochverehrten Johannes zeitlich bestimmt. Die betreffenden

Mittheilungen sind um so lehrreicher, da sie, mit einer Stelle der

VS zusammengehalten, uns zeigen, wie weit die falsche Indiktion»*

zählung bei Kyrillos zurückreicht. Johannes war am 8. Januar 454

geboren '). In seinem neunzigsten Lebensjahre, im November der

sechsten Indiktion, erzählt Kyrillos, verließ ich meine Heimath

Skythopolis und kam nach Jerusalem, wo ich der Einweihung der

neuen Marienkirche beiwohnte; dann lag ich sechs Monate krank

in der Laura des Röhrichts (xov Kala/nwvoq) und begab mich im

Juli der sechsten Indiktion in das Kloster des Euthymios (p. 20*).

Das neunzigste Lebensjahr des Hesychasten Johannes reichte vom

8. Januar 543 bis zum 7. Januar 544. Kyrill reiste also im No-

vember 543 nach Jerusalem und betrat im Juli 544 das Euthymios-

kloster. Beide Ereignisse fallen aber nicht in die sechste, sondern

in die siebente Indiktion. Somit begegnet uns auch hier der eigen-

tümliche Fehler. Und diese völlige Regelmäßigkeit verbietet es

offenbar, die falsche Indiktionszahl im Todesdatum des Sabas als

einen Schreibfehler zu erklären.

Wir hörten soeben, daß Kyrill, nachdem er im November 543

in Jerusalem eingetroffen war, an der Einweihung der neuerbauten

Marienkirche theilgenommen hat. Diese Feier fand jedenfalls im

November oder Dezember desselben Jahres statt, da Kyrill während

der ersten Hälfte des folgenden Jahres an das Krankenlager ge-

fesselt war. Nun erfahren wir aber aus der VS, daß Sabas bei

seiner letzten Anwesenheit in Konstantinopel den Kaiser Justinian

um den Ausbau dieser vom Patriarchen Elias begonnenen Kirche

gebeten und daß Justinian die Mittel dazu bereitgestellt hat; xal

oÜtcoc rfj jzoAv%eiQiq xal ojiovöfj diä d (6 dexa yqovtov q)xoÖou)'jß)j

fj via hxxXrjoia rfjg jzavvjLivrjTOV fteoroxov xal jiavu xooficp ötexoo-

fxiq^rj (VS p. 346). Rechnen wir von der Kirchweihe zwölf Jahre

zurück, so ergibt sich, daß Sabas im Jahre 531 die Audienz beim

Kaiser gehabt hat, daß er also die Reise nach Konstantinopel nicht

schon im April der achten Indiktion d. i. 530, wie es in der VS

l

) Vita loannis Hesych. p. 16* C: 'Eysvvrjih], wg avzög /uoi dnjyyoaxo,

xaxa zi]v öydorjv xov cavvovagiov firjvog, xfjg eßööfujg ivÖixziövog, reo reraorcp hei

xfjg Maoxiavov xov deo(pi?.ovg ßaatlslag.
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p. 841 heißt, sondern erst im April der nennten Indiktion ange-

treten hat. An dieser Stelle begegnet uns demnach zum ersten

Male der merkwürdige Irrthum. Die letzte vorhergehende Angabe

nach Indiktionsjahren ist das schon erwähnte, völlig gesicherte

Todesdatum des Abbas Theodosios, der am 1 1. Januar der siebenten

Indiktion d. i. 529 entschlafen ist.

Das Ergebnis dieser etwas umständlichen, aber unvermeid-

lichen Untersuchung ist folgendes: 1) In den Schriften Kyrills von

Skythopolis ist ein ganz constanter, zum ersten Male im April 531

auftauchender Irrthum in den Indiktionsangaben nachweisbar; Kyrill

setzt vom April 581 an die Zahl der Indiktionsjahre um eins zu

niedrig an. 2) Da die von Cotelier mitgetheilten Varianten zur

Vita Sabae aus Add, womit auch die altslavische Uebersetzung

übereinstimmt, genau denselben Irrthum aufweisen, so gewinnen wir

dadurch sichere Gewähr für die Echtheit dieser Zusätze. 3) Die

Regelmäßigkeit des Fehlers in den oben bezeichneten Fällen, in

denen ein beigefügtes zweites Datum die Unrichtigkeit der Indiktion

zu beweisen ermöglichte, berechtigt, ja nöthigt uns, auch dort,

wo in einer Kyriirschen Schrift eine Begebenheit aus der Zeit nach

dem April 531 nur nach der Indiktion bestimmt wird, denselben

Irrthum vorauszusetzen und die Indiktionszahl stets um eins zu

erhöhen. — Wie der sonst so correcte Autor zu diesem Miß-

verständnisse gekommen ist, weiß ich nicht zu erklären. *)

§ 3.

Die Patriarchenliste von Jerusalem von Anastasios bis auf

Eustochios.

Sowohl Papebroch-) als auch Lequien 3
) haben für die

Herstellung der Patriarchenliste von Jerusalem die Schriften des

') Beachtung verdient vielleicht, daß in der Edessenischen Chronik, deren

Verfasser ein Zeitgenosse Kyrills von Skythopolis war, die einzige dort vor-

kommende Angabe der Indiktion eine ähnliche Anormalität aufweist: „Im 13.

Jahre der Herrschaft des Justinianos, dem Jahre 850, der IL Indiktion, am
5. Tesrin kedem (October)". Die erste Angabe, deren Richtigkeit durch

Prokopios De bello Persico II, 3 und Bar Hebraeus Chron. Syriac. 83, 19 be-

stätigt wird, fordert den 5. October 539. Dieser gehört aber schon der dritten

Indiktion und dem Jahre 851 der seleukidischen Aera an. Vgl. L. Hallier

a. a. 0. S. 131 f.

2
) D. Papebroch in den Acta SS. Maii III (1680) S. XXII—XXIX.

3

) M. Lequien, Oriens christianus III (1744) S. 164—235.
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Kyrillos von Skythopolis, besonders sein Leben d<*s Sabas, als eine

Quelle eisten Hanges verwerthet. Soweit nun die Resultate meiner

Untersuchungen mit der seit Papebroch und Lequien üblichen

Chronologie der Patriarchen von Jerusalem übereinstimmen, ver-

zichte ich auf eine eingehende Begründung. Eine solche muß aber

für einige abweichende Daten erfolgen.

Dem Patriarchen Juvenal folgte anfangs Juli 458 Anasta-

sios (VS p. 234. 238, Vita Euth. p. 70); nach neunzehn Jahren

des Episkopates starb er anfangs Januar 478 (Vita Euth. p. 86,

VS p. 238, vgl. oben S. 10). Sein Nachfolger Martyrios regierte acht

Jahre (VS p. 245); er starb am 13. April der neunten Indiktion

d. i. 486 ]
). Nach ihm führte Salustios acht Jahre und drei

Monate die Regierung; er verschied am 23. Juli 494 (VS p. 262).

Ihm folgte Elias, der im August des Jahres 516 verbannt und

am 1. September 516 durch Johannes ersetzt wurde (Add zu VS
p. 310: tfj jiQiÖTij rov oejire/ußglov firjvog, äg%fj Tfjg dexäzrjs ivdix-

riovog, ebenso Slav p. 313).

Fast allgemein setzt man die Verbannung des Patriarchen

Elias früher an, gewöhnlich 513, seltener 514 2
). Ich halte die

obige Zeitbestimmung, die uns durch Add und Slav geboten wird,

für die richtige.

Sie muß zunächst als ein echter Bestandtheil der VS gelten.

Denn 1) außer Add und Slav legen die Acten der siebenten all-

gemeinen Synode zu Nikaia Zeugniß davon ab. Zwar heißt es

in dem griechischen Texte derselben, Johannes sei „am 3. Sep-

tember, im Anfange der elften Indiktion" d. i. 517 zum Patriarchen

erhoben worden; aber beide lateinische Uebersetzungen verlegen

das Ereigniß in den Anfang der zehnten Indiktion d. i. 516, und

zwar die des Anastasius Bibliothecarius auf den 1. September, die

des Gybertus Longolius auf den 3. September ). Mag man also auch

über den 1. oder den 3. September streiten, das Jahr 516 ist durch

die Mehrzahl der Handschriften verbürgt. 2) Kyrillos erzählt VS

') So Add zu VS p. 245. Slav p. 89 sagt: „am 22. April der zehnten

Indiktion"
;
jedoch hat die Handschrift No. 749 des Sergiew'schen Klosters der

H. Dreifaltigkeit: „am 20. April der neunten Indiktion" (p. LIII).

-) Für das Jahr 514 entscheiden sich W. Möller in Herzog und Plitt,

Realencyklopädie X 2
S. 241 und Joh. Eustratios, Sevrjgog 6 fioroq voirrjg,

jTaTgiaQxvs 'Avrtoxsias (Jenaer Diss.). 'Er Asiyjiq 1894 S. 44 Anm. 1.

:!

) Siehe die oben S. 8 Anm. 4 citirten Stellen.
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p. 273 f. von den Anfängen der neuen Laura. Sie wurde im 69.

Jahre des Sabas d. i. im Jahre 507, und zwar, wie aus der

Schilderung der Ereignisse seit den iyxama (14. September) des

Jahres 506 (VS p. 269 ff.) erhellt, nicht vor dem Mai 507 ein-

geweiht. Der erste Hegumenos, Johannes, leitete sie sieben Jahre,

der zweite, Paulos, sechs Monate, so daß der dritte, Agapetos,

nicht früher als im November 514 sein Amt antrat. Agapetos

aber nahm wahr, daß sich unter den Mönchen vier heimliche

Origenisten befanden, und er wies sie „im Auftrage des Erzbischofs

Elias" aus der Laura hinaus. Elias war also gegen Ende des

Jahres 514 noch nicht abgesetzt. Es verging vielmehr bis zu

seiner Verbannung noch einige Zeit, wie Kyrillos gleich darnach

sagt: %qovov öe öiadgajiwvToc; y.al tov äQ%iFmox6jTov xnraoxt'ra-

cr&ivtos, (üq /uixqÖv voTtoor Xe%&i/joeTm xrl. (VS p. 274). Diese

Darstellung verbietet geradezu, Elias' Absetzung vor 515 zu datiren.

3) Dem Patriarchen Johannes schreiben Add zu VS p. 336 und

Slav p. 385 eine Amtsdauer von sieben Jahren und sieben Mo-

naten zu. Da derselbe am 20. April 524 aus dem Leben ge-

schieden ist (Add a. a. 0. und Slav p. 387), so muß er im Sep-

tember 516 den Patriarchenstuhl bestiegen haben. 4) Gleichzeitig

mit der Verbannung des Erzbischofs Elias, berichtet Kyrillos (VS

p. 321 sq.), ward der Himmel verschlossen, so daß fünf Jahre

hindurch kein Regen fiel. Zu der Dürre kamen zahllose Heu-

schreckenschwärme und andere Plagen hinzu, so daß eine schwere

Hungersnoth und ein großes Sterben hereinbrach, und die Ein-

wohner von Jerusalem sagten, dies sei die Strafe für den an dem

Erzbischof verübten Frevel. Kyrillos geht dann seiner Gewohnheit

gemäß in chronologischer Ordnung die Ereignisse der einzelnen

Jahre durch und meldet insbesondere, welche Wunder Sabas zur

Linderung der Noth gewirkt hat. Dabei schaltet er beim zweiten

Jahre der Hungersnoth den Bericht über die Reise des Abtes

nach Aila zum Besuche des verbannten Bischofes Elias und über

den Tod des letzteren, der am 20. Juli 518 erfolgte, ein (p. 324 ff'.)

und gedenkt im Anschluß daran der Eintragung der chalkedo-

nischen Synode in die Diptychen zu Jerusalem am 6. August 518,

sowie der Reisen durch den Norden Palästinas, auf denen Sabas

im Auftrage des Patriarchen Johannes den kaiserlichen Befehl über

diese Eintragung allenthalben verkündigte (p. 326 ff.). Als Sabas

zurückkehrte, herrschte die Hungersnoth noch (p. 331 : iv xfj nao-

Diekamp, Origenist. Streitigk. im ü. Jahrh. 2
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ovo?} /ndXiora hfup); man stand, wenn die durch Add und Slav

gelieferte Datirung richtig ist, damals im dritten Jahre derselben.

Dem entspricht es, wenn Kvrillos bald darnach eine Begebenheil

erwähnt, die fjdrj tov zetägtov r>/c aßooyju^ %q6vov TiXtjQOVjuevov

(p. 333) stattgefunden habe, und endlich eine Lebhafte Schil-

derung von einein Regenwunder entwirft, das die Einwohner von

Jerusalem „wenige Tage" später (p. 334) tcp Tiifuttq) hei r/yc

hfiov ägxofievq), und zwar ;im 4. September, dem Gebete des

Sabas verdankten (p. 334 ff.). Es ergibt sieh also aus der chrono-

logischen Anordnung des Stoffes in der VS. daß die fünf Jahre

der Dürre nicht, wie man aus Kyrills Worten herausgelesen hat,

mit dem Tode des Expatriarchen Elias zu Ende gegangen sind,

so daß Elias' Verbannung in das Jahr 513 zu setzen wäre. Elias

starb vielmehr gegen Ende des zweiten oder zu Beginn des dritten

Jahres der Dürre; diese hatte im Sommer 516 begonnen, und da-

mals war Elias ins Exil geschickt worden.

Darüber kann also kein Zweifel bestehen, daß die Angabe,

Johannes habe am 1. (3.) September 516 an Stelle des abgesetzten

Patriarchen Elias den erzbischöflichen Stuhl von Jerusalem be-

stiegen, in die Chronologie der Vita Sabae hineinpaßt und auf

äußere und innere Gründe hin als ein echter Bestandtheil der-

selben gelten muß. Tritt aber Kyrillos von Skythopolis, der ge-

wissenhafte Historiker und vorzügliche Kenner der palästinensischen

Geschichte, dafür ein, so ist das eine nicht zu unterschätzende

Gewähr für ihre Richtigkeit.

Aber läßt sie sich auch mit dem, was wir über die Veran-

lassung zu Elias' Absetzung wissen, vereinigen? Da dieses Ereigniß

mit Berufung auf die VS und andere Quellen schon in das Jahr

513 oder 514 gesetzt zu werden pflegt, so dürfen wir die Frage

nicht umgehen. Es ist nöthig, etwas weiter auszuholen.

Die anfänglich maßvolle Kirchenpolitik des monophysitischen

Kaisers Anastasios (491—518) machte bald nach der glücklichen

Beendigung des Perserkrieges im Jahre 506 eine Wendung zur

entschiedenen Begünstigung des Monophysitismus [und zur Be-

kämpfung der dogmatischen Beschlüsse von Chalkedon !
). Der

]

) Am besten hat in Anschluß an H. Geiz er (Josua Stylites und die

damaligen kirchlichen Parteien des Ostens: Byzantinische Zeitschrift I (1892)

S. 34—49) Joh. Eustratios a. a. 0. S. 24—49 die religionspolitischen Ereig-

nisse dieser letzten Periode der Regierung Anastasios* dargestellt.
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Kaiser lieft sich durch seine monophysitischen Rathgeher zum

Vorgehen wider die orthodoxen Patriarchen Makedonien von Kon-

stantinopel, Flavian von Antiochien und Elias von Jerusalem auf-

stacheln. Alle drei hatten das gläubige Volk ihrer Metropolen

auf ihrer Seite, und zumal war Elias durch die Einmüthigkeit der

Bischöfe und die zahlreichen Mönche Palästinas gedeckt. Offene

Gewalt wurde deshalb vermieden, aber durch List und durch

Täuschung des Volkes erreichten die Gegner allmählich ihr Ziel.

Das erste Opfer dieser Intriguen war der Bischof der Reichs-

hauptstadt. Er ließ sich, nachdem er sich wenigstens während

der letzten Jahre als eine Säule der Orthodoxie bewährt hatte, zu

der Unvorsichtigkeit verleiten, dem Kaiser eine Denkschrift zu

überreichen, worin er die erste und die zweite Synode anzunehmen

erklärte, von der ephesinischen und chalkedonischen aber schwieg,

m. a. W. sich auf den Standpunkt des von ihm jedenfalls im

rechtgläubigen Sinne interpretirten Henotikons vom Jahre 482

stellte. Diese Erklärung wurde auf Befehl des Kaisers in den

Kreisen der Orthodoxen verbreitet, sie gereichte dem Klerus und

den Mönchen zum großen Aergernifa und veranlaßte sie, sich von

Makedonios abzuwenden, so daf3 der Kaiser ihn jetzt schleunigst,

bevor er sich rechtfertigen konnte, ins Exil schickte (am Sonntag,

dem 7. August 511) und den Monophysiten Timotheos an seine

Stelle setzte 1

).

x
) Theophanis Chronographia ed. de Boor I S. 155; Evagrii Historia

ecclesiastica III, 31 ed. Migne Patrol. gr. 86, 2, 2661 CD (aus dem c. 514 ge-

schriebenen Briefe der orthodoxen Mönche Palästinas an Alkison, Bischof von

Nikopolis). Die oben gegebene Darstellung des Vorganges ist nicht zweifellos

richtig. Aber auch ein anderer, monophysitischer, den Patriarchen Makedonios

geradezu als Nestorianer anklagender Bericht, der übrigens mit sehr genauen

Zeitangaben versehen ist, kann wohl nicht als zuverlässig betrachtet werden.

Wahrscheinlich sind beide stark gefärbt. Vgl. H. G. Kleyn, Jacobus Baradaeüs,

de stichter der syrische monophysietische kerk. Leiden 1882. S. 19—21. —
Der genannte monophysitische Bericht findet sich in dem „Briefe des Presbyters

Simeon und der Klosterbrüder aus dem Osten bei ihm, die sich damals in der

Hauptstadt befanden und an Samuel, ihren Archimandriten, schrieben", in der

syrischen Historia miscella, die als die „Kirchengeschichte 1
' des Zacharias Rhetor

bezeichnet zu werden pflegt, Buch VII, 8 ed. Ahrens-Krüger S. 121- 128. In

Folge der liebenswürdigen Zuvorkommenheit des Herrn Professor D. G. Krüger
konnte ich die Aushängebogen dieser noch im Druck befindlichen Ausgabe

(einer von K. Ahrens hergestellten, von G. Krüger für den Druck vor-

bereiteten deutschen Uebersetzung) benutzen. Auch durch einige werthvolle

9 *
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Gegen Flavian ging man kühner vor. Auch dieser hatte auf

das Drängen der monophysitischen Partei dem Kaiser ein dem

Henotikon confonnes und dazu noch ausdrücklich Diodoros und

Theodoros von Mopsuestia vernrtheilendes Bekenntniß überreich I

(508/9) und bald darauf* sogar die Erklärung abgegeben, er nehme

die Synode von Chalkedon an, insofern sie Nestorios und Eutyches

verurtheilt, nicht jedoch, insofern sie den Glauben definirt habe ').

Aber Anastasios verlangte offene und vollständige Verwerfung der

chalkedonischen Synode. Um den Widerstand Flavians zu brechen

und auch auf den Patriarchen Elias, der sich minder entgegen-

kommend gezeigt und in seiner (c. 509) an den Kaiser gerichteten

pyJhotq 7iiozeo)s eine Verurtheilung des Diodoros und Theodoros

und der Synode von Chalkedon abgelehnt hatte 2
), einen kräftigen

Druck auszuüben, ließ der Kaiser im Winter 511 12 eine Synode

zu Sidon halten. Diese hatte jedoch den ersehnten Erfolg nicht.

Weshalb der Kaiser sie vorzeitig auflöste, ist nicht recht klar.

Die Patriarchen richteten von Sidon aus conciliante Schreiben an

ihn, worin sie sich in einer seinen Wünschen jedenfalls sehr nahe-

kommenden Weise über ihre Stellung zur Synode von Chalkedon

äußerten. Einen Satz aus dem Briefe des Elias hat uns Kyrillos

von Skythopolis aufbewahrt: „Jede Häresie, die irgend eine

Neuerung wider den orthodoxen Glauben einführt, verwerfen wir

und lassen auch das, was zu Chalkedon verhandelt worden ist,

wegen der über diese Synode entstandenen Aergernisse nicht zu u

(VS p. 300). Elias erklärte sich also, und ebenso wird Flavian

geschrieben haben, bereit, um des kirchlichen Friedens willen die

Synode, ohne sie ausdrücklich zu anathematisiren, ganz und gar

fallen zu lassen. Wie Kyrillos behauptet, sandten die beiden

Bischöfe diese Briefe während der Synode an den Kaiser, so daß

er sich dadurch bestechen ließ, dieselbe aufzulösen. Wahrschein-

licher klingt es, wenn Theophanes berichtet, daß sie erst nach

dem Schluß der Synode auf das Verlangen des kaiserlichen Com-

missars Eutropios an Anastasios geschrieben haben. Die Veran-

Winke für diesen Theil meiner Arbeit hat Herr Professor Krüger mich zu

großem Danke verpflichtet.

J

) Brief der palästinensischen Mönche bei Evagrios a. a. 0. Sp. 2261 B.

'-') Vgl. C. de Boor, Analecten zu Theodorus Lector: Zeitschrift für

Kirchengeschichte VI (1884—1885) S. 573-577; J. Eustratios a. a. O.

S. 32 f.



Lassung zur Auflösung mag dann die Erkenntnis gewesen sein,

daß die Synode bei dem großen Einflüsse Flavians für die Mono-

physiten nur ein ungünstiges Ei*^*el>niß haben werde ').

Durch den Mißerfolg gereizt, ließ jetzt der Kaiser schärfere

Maßregeln gegen Flavian ergreifen. Diese führten zum Ziele. Dem
Zwange weichend ließ er sich herbei, die Synode von Chalkedon

wirklich zu anathematisiren. Aber die Nachgiebigkeit nützte ihm

nicht mehr: Er stieß seinen orthodoxen Anhang dadurch ab; den

Monophysiten aber blieb das erzwungene Anathem verdächtig; und

so traf auch ihn Absetzung und Verbannung 2
). Der Monophysil

Severos bestieg statt seiner am 6. November 512 den Stuhl von

Antiochien s
).

In Palästina war im Gegensatze zu Syrien die Zahl und der

Einfluß der Monophysiten sehr gering. Elias wurde deshalb länger

als Flavian unbehelligt gelassen. Aber an Zwischenfällen, die zu

seiner Entsetzung eine Handhabe bieten konnten, fehlte es in jener

erregten Zeit nicht. Als Severos auf einer antiochenischen Synode

geweiht worden war, sandte er auch Elias seine ovvoöixd mit der

Autforderung, mit ihm in kirchliche Gemeinschaft zu treten. Der

Bischof von Jerusalem weigerte sich dessen. Auf Antrieb des

Kaisers schickte ihm Severos im Mai 513 das Schreiben zum

zweiten Male; er ließ es durch einige Cleriker, denen kaiserliche

Miliz beigegeben worden war, überbringen. Elias weigerte sich

abermals, es anzunehmen. Sabas eilte mit den anderen Aebten

der Wüste und mit allen Mönchen nach Jerusalem, jagte die Boten

des Severos aus der heiligen Stadt, die ganze Schaar versammelte

sich mit den Bewohnern von Jerusalem vor der Grabeskirche und

alle schrieen mit lauter Stimme: „Anathema dem Severos und

denen, die mit ihm communiciren \

u
,
so daß die Beamten, Befehls-

haber und Soldaten, die vom Kaiser geschickt worden waren, es

noch hörten 4
). Ueber die dann folgenden Ereignisse bis zur Ver-

1

) J. Eustratios a. a. 0. S. 36 f. Die Darstellung bei Zacharias Rhetor

VII, 10 S. 130 f. ed. Ah rens- Krüger macht diesen Gang der Dinge wahr-

scheinlich.

-) VS p. 308; Theophanes I S. 156; vgl. Eustratios S. 38 f.

") A. v. Gutschmid, Verzeichniß der Patriarchen von Alexandrien:

Kleine Schriften von A. v. G., herausg. von Fr. Rühl. II. Leipzig 1890. S. 458.

4
) VS p. 308; Brief der palästinensischen Mönche bei Evagrios III, 33

a. a. O. Sp. 2669 B.
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bannung de* Patriarchen berichtet nur Kyriiloa von Skvthopolis,

und zwar mit wenigen Worten. Da Elias standhaft blieb und die

Gemeinschaft mit Severos zurückwies, entsandte der Kaiser den

Dux Palaestinae Olympios, um Elias zu entfernen, und gab ihm

jenen Brief mit, den der Bischof von Sidon aus an den Kaiser

gerichtet hatte. Wirklich gelang es Olympios, der mit militärischer

Bedeckung eintraf, durch viele Anschläge und Ränke, sowie durch

die Veröffentlichung des genannten Briefes, Elias abzusetzen und

nach Aila zu exiliren l

).

Dies ist alles, was uns Kyrillos mittheilt — gewiß sehr

wTenig für die lange Zeit vom Mai 513 bis zum Sommer 516. Es

läßt sich nicht leugnen, daß die Annahme, Elias sei im Jahre 514

abgesetzt worden, dieser Schilderung besser zu entsprechen scheint.

Indessen ein sicheres Indicium gegen die so gut bezeugte Datirung

seiner Vertreibung liegt nicht darin. Die vielen Versuche, die

gemacht wurden, ihn umzustimmen oder durch eine Intrigue zu

verderben, können sich recht gut über den Zeitraum von drei

Jahren erstreckt haben. Kyrillos schreibt ja auch nicht die Ge-

schichte jener Zeit, sondern die Geschichte des Sabas, wobei er

die Zeitereignisse nur insoweit berührt, als sein Held in dieselben

eingegriffen hat.

Er übergeht z. B. vollständig die Synode von Tyros. Dieses

große orientalische Concil, dessen Seele und geistiger Leiter Se-

veros von Antiochien war, brachte endlich die ersehnte Synodal-

sentenz gegen das Glaubensdecret von Chalkedon. Die versammelten

Bischöfe interpretirten mit Severos das Henotikon dahin, daß es

direct die Aufhebung der Beschlüsse von Chalkedon bezwecke,

und sie anathematisirten demgemäß diese Beschlüsse über den

Glauben und den dogmatischen Brief Leos. Elias von Jerusalem

war zu Tyros nicht anwesend. Aber die monophysitische Quelle,

der wir diese Angaben entnehmen 2
), versichert, er habe sich den

Entscheidungen der Synode angeschlossen. Daß er klipp und klar

zugestimmt hat, ist nach seiner bisherigen Bekenntnißtreue und

l

) VS p. 310: aal TiokhoTg rooTtoig aal fujxav^jLiaoi yorjoä/uevog (aal rijr

siQrjfisvrjv EJiioxoXrjv Ef.wpavioä'fAsvog Adel, ebeDSO Slav p. 311)
c

H/uav fjthv rfjg

gTiiöaonfjg itjeiooe aal slg xbv ''ÄiXav jisqicoqiosv.

-) Zacharias Rhetor, Kirchengeschichte VII, 10. 12 ed. Ahrens-Krüger
S. 131 f. 134—136.



wegen seiner bald folgenden Absetzimg nicht wohl zu glauben ').

Aber er mag wieder um des lieben Friedens willen die olxovojula

haben walten lassen und durch neue Zugeständnisse auf kurze Zeit

seine Stellung gerettet haben.

Dieselbe monophysitische Quelle fügt bei, daß der Patriarch

„nichtsdestoweniger kurze Zeit darauf vertrieben" worden sei

(S. 135, 34 f.). Leider ist der Zeitpunkt der Synode von Tyros

nicht genau bekannt, so daß diese Bemerkung keinen sicheren

Anhalt für unsere Chronologie gewährt. Zacharias Rhetor begnügt

sich mit der Angabe, daß die Synode nach der Einsetzung des

Severos von Antiochien („nachher") stattfand (S. 131, 31). Der

Umstand, daß er gleich nach der Synode von Tyros von einem

Ereignisse des Jahres 824 der Griechen (d. i. 512/13 unserer Zeit-

rechnung) spricht (VIT, 13 S. 136), darf nicht zu einer irrigen

Folgerung verleiten, da liier ein Versehen vorliegt: Das betreffende

Ereigniß, der Tod der Kaiserin Ariadne, ist erst im Jahre 515

eingetreten 2
). Demgemäß scheint Zacharias Rhetor für die Synode

von Tyros die Zeit vom 6. November 512 bis zum Sommer 515

offen zu lassen. Ein bestimmtes Datum für die Synode: das Jahr

826 der Griechen (=514/15) findet sich in dem dritten Buche der

dem Dionysios von Teil-Mahre (f 845) zugeschriebenen Chronik :!

),

welches, wie F. Nau jüngst mit guten Gründen gezeigt hat 1

)»

wahrscheinlich nur eine Abschrift des zweiten Buches der Kirchen-

geschichte des Johannes von x\sia (f 585) ist. Dieses Datum ist,

wie aus dem Gesagten erhellt, mit den Angaben bei Zacharias

Rhetor und bei Kyrillos von Skythopolis aufs Beste zu vereinigen.

Man hat es zwar bisher allgemein als unrichtig abgelehnt und die

Synode von Tyros in das Jahr 513 verlegt, erstens weil Elias

!

) Nach Eustratios S. 45 Anm. 1 steht diese Behauptung unserer

Quelle im geraden Gegensatze zur historischen Wahrheit.

-) Vgl. H. F. Clinton, Fasti Romani I. Oxford 1845. S. 732.
:!

) Die betreffende Stelle findet sich bei J. S. Assemani, Bibliotheca

Orientalis II. Romae 1721 S. 19. Vgl. F. Nau. Analyse de la seconde partie

inedite de l'Histoire ecclesiastique de Jean d'Asie, patriarche Jacobite de Con-

stantinople (f 585): Revue de l'Orient chretien II (1897) S. 466.
4
) Von den zahlreichen Artikeln F. Nau's über diesen Gegenstand

kommt aulser dem in der vorigen Note genannten besonders in Betracht: Etüde

sur les parties inedites de la chronique ecclesiastique attribuöe ä Denys de

Tellmahre (f 845): Revue de l'Orient chretien II (1897) S. 41-68. Vgl.

G. Krüger im Theologischen Jahresbericht 1897 S. 220.



24

von Jerusalem schon im Jahre 513 oder 514 abgesetzt worden

sei| und zweitens wegen der sonstigen großen Unzuverlässigkeit

des «ingeblichen Dionysios von Teil-Mahre ,

). Allein die Richtigkeit

der ersteren Voraussetzung bedarf selber gar sehr des Beweises,

so daß keine Folgerungen darauf zu bauen sind. Die Ungenauig-

keit des Dionysios scheint aber gerade in dem betreffenden Ab-

schnitte minder grof* zu sein, da die unmittelbar vorhergehende

Zeitangabe für die Synode von Sidon und die unmittelbar folgenden

Daten richtig sind 2
).

Es scheint demnach, daß das Jahr 826 der Griechen (vom

1. October 514 bis zum 30. September 515) als die Zeit der

Synode von Tyros festgehalten werden darf, und daß somit, wenn

Zacharias Rhetor berichtet, Elias von Jerusalem sei kurze Zeit nach

seiner Zustimmung zu den Beschlüssen dieser Synode vertrieben

worden, die Absetzung des Patriarchen auch diesem Berichte zu-

folge frühestens im Jahre 515 stattgefunden hat.

Doch dem sei wie immer; daß Kyrillos von Skythopolis die

wichtige Synode von Tyros vollständig übergangen hat, ist jeden-

falls eine Mahnung für uns, den Zeitraum zwischen dem Mai 513

und der Absetzung des Erzbischofes Elias nicht allzu enge zu

fassen. Ihn auf drei Jahre zu bestimmen, verbietet der Gang der

damaligen Ereignisse keineswegs.

Als ein zuverlässiger Berichterstatter über die Ereignisse aus

den ersten Decennien des 6. Jahrhunderts wird der lateinische

Chronist Marcellinus Comes geschätzt. Zum Jahre 512 verzeichnet

er die Verbannung des Bischofs Flavian von Antiochien und fügt

bei, daß er am Orte des Exils gestorben sei 3
). Die Absetzung

des Patriarchen Elias meldet er erst zum Jahre 516: ..Helias

Hierosolymitanae urbis episcopus in villa quae Haila dicitur ab

eodem principe relegatus emoritur" 4
). Wie ist der Satz zu deuten?

Genau genommen besagt er entweder, daß die Verbannung und

der Tod des Bischofs in das Jahr 516 fallen, oder daß der schon

früher verbannte Bischof in diesem Jahre verschieden sei. Beides

J

) Assemani a. a. 0., Geizer S. 44, Eustratios S. 45 f., Hallier

S. 24 Anm. 5.

2
) Vgl. F. Nau, Analyse a. a. 0. S. 466 f.

n
) Marcellini Com. Chronicon ed. Th. Mommsen (Monum. Germ. hist.

Auct. antiquiss. XI. Berolini 1894} S. 98.

4
) A. a. 0. S. 99.
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entspricht nicht der Wirklichkeit. Wir haben also die Wahl

zwischen der Annahme einer historischen Unrichtigkeit oder einer

grammatischen Incorrectheit, und ich glaube, daß man sich für die

letztere entscheiden darf. Ganz analog der Nachricht über Flavian

erzählt Marcellinus Comes, daf3 Elias im Jahre 516 verbannt

worden und daß er am Orte der Verbannung gestorben sei. Wann
sein Tod erfolgt ist, interessirt den Chronisten weniger, und er

spricht sich deshalb bei Elias ebensowenig wie bei Flavian darüber

aus. Die Richtigkeit dieser Erklärung vorausgesetzt, dürfen wir

Marcellinus als einen weiteren Zeugen für die Datirung des Kyrillos

von Skythopolis nennen.

Victor von Tunnuna gibt die völlig unrichtige Nachricht,

Elias sei im Jahre 509 exilirt worden 1
). Es ist aber bemerkens-

wert!], daß er einen Brief der orthodoxen Klosteroberen und Mönche

Palästinas an den Kaiser Anastasios, der laut VS p. 313 bald

nach der Einsetzung des neuen Patriarchen Johannes, also Ende

516, geschrieben worden ist, in das Jahr 516 verlegt 2
).

Vermeintlich sichere Beweise dafür, daß der Erzbischof Elias

im Jahre 513 in die Verbannung gewandert ist, hat man in einigen

Verzeichnissen der Patriarchen von Jerusalem gefunden. Unter

diesen Listen ist nach v. Gutschmid's Urtheil die in der Chronik

des Patriarchen Eutychios von Alexandrien (938) befindliche „auch

für die vormoslemische Zeit die relativ beste von allen uns er-

haltenen" 3
). Eutychios verlegt Elias' Absetzung ausdrücklich in

das 23. Jahr des Kaisers Anastasios, in den Sommer 513 4
). Allein

diese Berechnung ist nur aus einer falschen Auffassung der VS,

die dem Eutychios an dieser Stelle als Vorlage gedient hat, her-

vorgegangen. Der Annalist setzt nämlich voraus, daß die fünf

Jahre der Dürre, die gleichzeitig mit der Absetzung des Erz-

bischofes begannen und als Strafe für dieselbe aufgefaßt wurden,

mit seinem Tode im Exil am 20. Juli 518 zu Ende gingen. Das

entspricht aber, wie wir gesehen haben, nicht der Darstellung des

') Victoris Tonnennensis Chronica ed. Momrasen a. a. 0. S. 194.

'-') A. a. 0. S. 195: Universi archimandritae et monachi heremi trans

Palaestinam et Iordanem fluvium Anastasio imperatori scribunt pro statu

Calchedonensis synodi et adversum impietates Severi Antiocheni episcopi.
:1

) A. v. Gutschmid, Verzeichnis der Patriarchen von Alexandrien

S. 412 Anm. 1.

4
) Eutychii Annales ed. Migne Patrol. gr. 111, 1067 C.
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Kyrillos, die wir ohne Frage über (\-,\s Zeugoifi des späten Bc-

nutzers setzen müssen.

Ein anderes Verzeichnis der Patriarchen von Jerusalem, nicht

mit Unrecht das konstantinopolitanische genannt, findet sich wenig-

stens fftr die hier in Betracht kommende Zeit gleichlautend beim

Patriarchen Nikephoros von ßyzanz 1
), bei Theophanes 2

), im Xqo-

voyQCHpeiov ovvtojuov 3
) und in den von G. Grosch untersuchten

Codd. Coislin. 120 und 368 '). Diese Liste legt Johannes, dem

Nachfolger des Elias, elf Amtsjahre zu. Da Johannes am 20. April

524 gestorben ist, so scheint Elias im Jahre 513 abgesetzt worden

zu sein. Man hat in der That so argumentirt. Mit größerein

Rechte jedoch geht man von den für die vorhergehenden Patriarchen

gegebenen Zahlen aus. Die Liste berechnet für Anastasios 18 (statt

19, vgl. oben S. 16), für Martyrios 8, für Salustios 8, für Elias

23 Jahre — Zahlen, die, wenn der Fehler bei Anastasios verbessert

wird, genau mit denen des Kyrillos von Skythopolis überein-

stimmen und bis zum Jahre 516 führen. Bei den folgenden

Patriarchen bietet diese Liste, wie sich zeigen wird, starke

Unrichtigkeiten.

Ferner stützt man sich auf die Chronographie des Theophanes,

der die Vertreibung des Elias und die Weihe des Johannes von

Jerusalem in das Jahr 6004 (511/12 n. Chr.) setzt 3
). Allein

Theophanes ist an dieser Stelle nicht zuverlässig. Seine Quelle,

die wir noch besitzen und deren Bericht er fast wörtlich herüber-

genommen hat, die 'ExXoyai äjiö loroglag ixxfajoiaonxfjg ,;

), gedenkt

der Absetzung des Elias, ohne eine Zeitbestimmung beizufügen,

unmittelbar vor dem Tode des Kaisers Anastasios (9. Juli 518).

Theophanes hat die Erzählung willkürlich so früh angesetzt ').

') Nicephori Chronograpliicon syntomon ed. de Boor S. 125.

'-') Theophanis Ckronographia ed. de Boor I S. 154—248.

') Bei A. Sehoene, Eusebi Chronicorum libri duo I. App. S. 28.

4
) G. Grosch, De codice Coisliniano 120. Dissertatio cbronologica.

Jenae 1886. S. 3.

5
)
Theophanis Chronographia ed. de Boor I S. 156.

e
) Ed. J. A. Gramer, Anecdota graeca e codd. manuscriptis Bibliotkecae

Regiae Parisiensis II. Oxonii 1839. S. 108.

7

) Ein anderes Beispiel willkürlicher Datirung bei Theophanes siehe unten

S. 31 A«m. 2.
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Wir dürfen nach alledem die uns durch Add und Slav ge-

botene Zeitangabe für die Absetzung des Elias und die Erhebung

des Johannes als durchaus zuverlässig betrachten. Sie ist hand-

schriftlich gut bezeugt, stimmt vollkommen zu dem übrigen Inhalte

der VS, findet in einigen anderen Quellenschriften eine Stütze und

begegnet keinem wirklich begründeten Bedenken.

Johannes war Patriarch vom 1. (3.) September 516 bis zu

seinem Tode, der am 20. April 524 eintrat (Add zu VS p. 336

und Slav p. 387). In Cotelier's Text wird die Dauer seines

Episcopates auf sieben Jahre und neun Monate bestimmt, Add und

Slav geben sie richtiger auf sieben Jahre und sieben Monate an.

Auf Johannes folgte Petros, aus Eleutheropolis gebürtig, der

anfangs October 552 starb und zunächst in dem Origenisten Ma-
karios, der nach zwei Monaten auf Befehl des Kaisers abgesetzt

wurde, sodann in Eustochios einen Nachfolger erhielt.

Auch diese letzteren Zeitbestimmungen bedürfen des Beweises.

Die gewöhnliche Annahme geht nämlich dahin, daß Petros acht

Jahre vor dem eben bezeichneten Termine, im Jahre 544 gestorben

ist. Ob Makarios zwei Monate oder zwei Jahre oder länger den

Stuhl von Jerusalem eingenommen hat, darüber ist man verschie-

dener Meinung. In Folge dessen wird auch die Amtsdauer des

Eustochios verschieden berechnet. Das Jahr 563 oder 564 wird

aber wieder fast allgemein als dasjenige betrachtet, in welchem

Eustochios vertrieben und Makarios aufs Neue eingesetzt wurde.

Der zeitgenössische Chronist Victor von Tunnuna (er starb

um 569, seine Chronik reicht bis 567) bezeichnet ausdrücklich das

Jahr 544 als Petros' Todesjahr i

). Dazu stimmt anscheinend, daß

die vorhin genannte „konstantinopolitanische" Patriarchenliste dem

Petros zwanzig Jahre gibt -) ; er war nämlich seinem Vorgänger

Johannes, ohne daß eine längere Vakanz eintrat, sofort gefolgt.

Diese Zeugnisse haben den Ausschlag dafür gegeben, 544 als das

Endjahr des Patriarchen Petros festzusetzen. Zwar hat Lequien
wohl gesehen, daß Kyrillos von Skythopolis dem widerspricht:

„Palam est eius (Petri) mortem differri a Cyrillo saltem usque ad

annum 548" n
). Die dem Tode des Bischofs, von dem VS p. 373

J

) Victoris Chronica ed. Mommsen S. 201.

') An den oben S. 26 Anm. 1—4 citirten Stellen (Theophanes S. 225 ff.).

;l

) M. Lequien, Oriens christianus III Sp. 203.
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meldet, vorhergehenden Begebenheiten Lassen sich nämlich sonsl u;n
-

nicht unterbringen. Trotzdem hat Lequien den eben genannten Nach-

richten den Vorzug gegeben. Usener hat hingegen Kyrillos Vertrauen

geschenkt und das Jahr 547 mit Berufung auf VS p. 373 als den End-

punkt von Petros' Regierung bezeichnet [

). Allerdings ist das Jahr

547 nicht]das richtige; aber der methodische Gesichtspunkt, daß der

in der Nähe von Jerusalem lebende, wenige Jahre später (557)

schreibende, als gewissenhafter Berichterstatter anerkannte Kyrillos

hier an erster Stelle zu berücksichtigen ist, muß entschieden ge-

billigt werden.

Kyrillos versichert, daß der Abt Konon „im Beginn der

fünfzehnten Indiktion" nach Konstantinopel abgereist und daß Petros

kurz darauf (dkiymv diek&ovo&v rj^egwv) gestorben ist -). Der

Beginn der fünfzehnten Indiktion ist der September 551; wir

müssen aber wegen des in § 2 nachgewiesenen Fehlers in der

Indiktionszählung den September 552 dafür setzen. Petros starb

also im September oder October jenes Jahres. Daß es wohl im

Anfang October war, ist aus der „Geistlichen Wiese" des Johannes

Mosehos zu erschließen, wo es im 127. Capitel heißt, der Erz-

bischof Petros von Jerusalem sei sechs Monate nach Ostern aus

dem Leben geschieden-3

). Im Jahre 552 fiel Ostern auf den 31.

März, so daß wir das Ableben des Bischofes in den Anfang des

Monats October zu verlegen haben. Die Origenisten in Palästina

erhoben damals, wie Kyrillos von Skythopolis weiter erzählt (VS

p. 373 sq.), einen der ihrigen, Makarios, auf den Patriarchenstuhl.

Die Nachricht von diesem eigenmächtigen Verfahren und die Kunde

von den dadurch veranlaßten Tumulten in Jerusalem erregten den

Zorn des Kaisers, so daß er die Absetzung des Makarios verfügte

und den in Konstantinopel anwesenden alexandrinischen Presbyter

Eustochios an seiner Statt ernannte. Makarios kann hiernach nicht

länger als zwei Monate im Besitze der Patriarchenwürde gewesen,

und Eustochios wird ihm im Dezember 552 gefolgt sein.

') H. Usener, Der heilige Theodosios S. 187 f. 208.

-) VS p. 373. Die Zeitangabe er ägy/j rfjg .Terrey.aidexdTij.: ivdixziovog

verdanken wir Add und Slav. Zwar gibt die von Pomjalovskij zum Abdruck

gebrachte Haupthandschrift den Anfang der fünften Indiktion an (p. 521); aber

die übrigen Codices lesen durchweg, wie Add, fünfzehnte Indiktion (vgl.

p. CXXVII),

*) Ed. Migne Patrol. gr. 87, 3, 2988 f.
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Diese Daten stellen mit den übrigen Zeitangaben der VS im

besten Einklang. Das letzte genaue Datum, das vorhergeht, isl

der 20. Juli 548, der Todestag des Abtes der größten Laura,

Kassianos 1

). Ihm folgte Konon in der Leitung des Snbasklosters.

Wenn nun auch die VS über dessen Thätigkeit bis zu seiner Heise

nach Byzanz im September 552 nur wenige Einzelheiten berichtet,

so ist doch die Schilderung, die sie von seinen außerordentlichen

Erfolgen entwirft, derartig, daß auch eine Zwischenzeit von vier

Jahren durch seine Arbeiten gut ausgefüllt sein kann -).

Auf der anderen Seite sind die für das Jahr 544 als das

Todesjahr des Petros geltend gemachten Gründe nichts weniger

als durchschlagend. Was Victor von Tunnuna betrifft, so ist

seine UnZuverlässigkeit allbekannt. A. v. Gutschmid charakterisirt

ihn als einen Chronisten, „dessen Sorglosigkeit so arg ist, daß es

selbst in Betreff von Ereignissen, deren Zeitgenosse er ist, schon

als ein günstiger Ausnahmefall gelten muß, wenn er sich in der

Zeitbestimmung nur um drei Jahre versehen hat" 3
). Ich lege

deswegen auch kein besonderes Gewicht darauf, daß er in Ueber-

einstimmung mit der VS die Erhebung des Eustochios in das Jahr

552 verlegt 4
).

Die gleichfalls angerufene Patriarchenliste des Nikephoros,

Theophanes, des XQovoyQacpeTov ovvto/hov und der Codices Coisliniani

120 et 368 ist an dieser Stelle ganz fehlerhaft. Während näm-

lich, wie wir sahen, die für Elias angegebenen dreiundzwanzig

Jahre uns bis zum Jahre 516 führen, wird Johannes eine Amts-

dauer von elf Jahren beigelegt. Petros soll sodann zwanzig Jahre

regiert haben, Makarios zwei, Eustochios eins, Makarios wiederum

vier Jahre. Nun ist Makarios wahrscheinlich nicht vor dem Ende

des Jahres 574 gestorben 5
). Die Liste berechnet also von 516

bis 574 nur 38 statt 58 Jahre und darf somit keinen Glauben

beanspruchen. Um die Fehler zu verbessern, hat Papebroch,

allerdings an 544 als dem Todesjahre des Petros festhaltend, vor-

geschlagen, für Makarios statt zweier Jahre zwei Monate anzu-

') Vgl. oben S. 13.

') Vgl. unten § 6.

:!

) A.fv. Gutschmid a. a. 0. S. 408.
4

) Victoris Chronica ed. Mommsen S. 203 (zum Jahre 552): Macarius

Hierosolymitanus episcopus~eicitur et eo superstite Eustochius ordinatur.
5

)
Vgl Evagrii Histor. eccles V, 16 ed. Migne Patrol. gr. 86, 2, 2825A.
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setzen (October und November 544) und für Eustochioa Dicht ein,

sondern elf Jahre in Anschlag zu bringen und demgemäß seine

Absetzung in das Jahr 006 zu verlegen 1
). Lequien nimmt diesen

Emendationsversuch nur in seinem ersten Theile an und hält im

Uebrigen an der Nachricht Victors von Tunnuna fest, daß

Eustochios den Patriarchenstuhl bis f>6;> (also nach Lequien' s

Rechnung neunzehn Jahre lang) innegehabt habe' 2
). Mir scheint

gleichfalls der Vorschlag, „zwei Monate" für Makarios anzusetzen,

sehr glücklich zu sein. Er entspricht dein oben erwähnten Berichte

des Kyrillos vollkommen. Auch aus der Kirchengeschichte des

Evagrios läßt er sich begründen. Denn wenn hier hervorgehoben

wird, daß Makarios als Origenist gegolten und den Stuhl von

Jerusalem bestiegen habe, bevor der Kaiser seine Zustimmung

gegeben hatte, und wenn in diesem Zusammenhange seine Ab-

setzung gemeldet wird 3
), so ist, wie mir scheint, nur die Deutung

zulässig, daß die Absetzung sofort erfolgt ist, nachdem der Kaiser

von den Vorgängen in Jerusalem Kenntniß erhalten hatte.

Aber ebenso sehr trifft der Vorschlag, für Eustochios elf (ia)

Jahre statt eines einzigen (a) zu berechnen, das Richtige, wenn

Petros, wie Kyrillos von Skythopolis versichert, von 524 bis 552,

also achtundzwanzig (xrj') statt zwanzig (x) Jahre, und Eustochios

seit Ende 552 (bis 563 oder 564) die Patriarchenwürde bekleidet

hat. Wir hörten bereits, daß auch Victor von Tunnuna die

Einsetzung des Eustochios in das Jahr 552 verlegt. Dasselbe er-

gibt sich aus einer Aeußerung des Anastasios Sinaites: Eustochios

sei nicht persönlich auf der fünften ökumenischen Synode (553)

zugegen gewesen, da er, nach der Absetzung des Makarios zum

Patriarchen befördert, sich nach Jerusalem begeben und Stell-

vertreter zum Concil entsandt habe 4
). Nur dann wird mit diesen

J

) Acta SS. Maii III S. XXIX AB.

-) M. Lequien. Oriens christianus III Sp. 235. Victoris Chronica

ed. Mommsen S. 205 (zum Jahre 564?).

') Evagrii Hist. eccl. IV, 37 Sp. 2772 A: Kai ?iei exslvov [nhgor]

Maxägiog ovjioi ßaoi?Ja)g jTQOoijxafisvov, cbg (ogl) ig~ojo&)j rt~/g oixeiag xaßedgag'

£(paoxov yäg avxov ra 'Qgiysvovg rroeoßsveiv döy/tiara. fifß
3

ov r/)r txioxo.-rtj)'

Evoröyiog di£deg~aro.

4
) Anastasii Sinaitae De haeresibus et synodis ed. J. B. Pitra, Iuris

ecclesiastici Graecorum historia et monumenta II. Romae 1868 S. 264: Aho^
de ov .t«o//c' ntoTFi yug eis fov ßoorov fieta rljv Maxagio r exßokrjv rroo/Figioi)yh
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Worten die Abwesenheit des Eustochios wirklich motivirt, wenn

ihm das Patriarchat kurz vor dem Coneil übertragen worden und

sein persönliches Erscheinen in der heiligen Stadt etwa durch dort

entstandene Unruhen gefordert war. Auf andere Art bestätigen

uns auch die von Theophanes benützten 'Exkoyal cmo 7/yc txxb]-

oiaoxiMJs löTOQiag, daß Eustochios nicht vor 552 Bischof geworden

ist. Denn, wie diese Quelle erzählt, schickte der Bischof Apoli-

narios von Alexandrien, der sich in Konstantinopel aufhielt und

im Jahre 551 ernannt worden war 1

;, seinen Bruder, den Abbas

Agathos, nach Alexandrien, um die Art der kirchlichen Vermögens-

verwaltung durch den Großökonomen und Abbas Eustochios zu

unlersuchen. Agathos glaubte Unordnungen wahrzunehmen und

ließ Eustochios festsetzen. Diesem aber gelang es, zu entfliehen

und nach Byzanz zu entkommen, wo der Kaiser ihn zum Erz-

bischof von Jerusalem ernannte 2
). Daß eine Untersuchung seiner

Sache vorhergegangen ist, liegt auf der Hand. Die Ernennung

kann darum nicht mehr vor dem Jahre 552 erfolgt sein. Ueber

552 hinauszugehen, verbietet aber die Thatsache, daß Eustochios

als Patriarch bereits Stellvertreter zum fünften Coneil geschickt hat.

Durch die verschiedensten Zeugnisse werden also die von

Kyrillos überlieferten Daten bestätigt. Eine Schwierigkeit be-

reitet nur der Bericht des sonst sehr zuverlässigen Evagrios.

Die Regierung des Makarios kann zwar auch nach seiner Dar-

els xi/v äyiav E^Edt/fujoE nokiv, zojtoxijotjxag Ök TiQOsßakero xov avxov xonov

jT?.t]Q(ooavrag.

') Victoris Chronica ed. Moramsen S. 202 (zum Jahre 551): Apollinarius

Zoilo tria memorata capitula damnare nolenti episcopus Alexandrinae ecclesiae

subrogatur. Diese Sentenz hatte Justinian vollzogen (Liberati Breviarium cap. 23

bei Mansi IX Sp. 698: Zoilum, quem postea imperator deposuit et Apollinarem

ordinavit), und sie war kirchlicherseits im Juli 551 unter dem lebhaften Wider-

spruche des Papstes Vigilius durch Theodoros Askidas im Beisein vieler anderer

Bischöfe anerkannt worden (Damnatio Theodori vom 17. August 551 bei

Mansi IX Sp. 60). A. v. Gutschmid a. a. 0. S. 469 geht also fehl, wenn

er die Erhebung des Apolinarios in das Jahr 550 setzt.

"-) J. A. Cramer, Anecdota Parisiensia 11 S. HO:
fO äßßäg Ayadog

üdeX(fög r/v AnoXivaoiov xov ejiioxöjiov AXe^avÖQeiag xal yeröfÄSVog stg xtjv "AXe-

g~(xvÖQEiav evqev [.uyav oixovöftov xov äßßäv Evoxöyiov. xovxo%> Öe loyovg elojiQaxxcüv

xyg olxovofiiag ouiekaeiosp. 6 Öe (pvywv diu xfjg oxsyrjg avf)).dE%' eis xo Bv^arxior

aal Maxaglov oxEvaodivxog xov
e
IsQOOo?.v/ucov yEyovEV avx exeivov E.Ti'oxojxog.

Vgl. Theophanes ed. de Boor I S. 242, der die Geschichte fast wörtlich wie-

derholt, sie aber ins Jahr <>059 (566 7 n. Chr.) verlegt!



Stellung nicht mehr als zwei Monate gedauert haben (s. oben S. 30).

Allein die Enthebung desselben und die Einsetzung des Eustochios

fällt nach Evagrios einige Jahre vor dem ökumenischen Concil.

Eustochios selbst ist es, der nach den Worten dieses Historikers

durch die Vertreibung der origenistischen Mönche aus der neuen

Laura den Anlaß zu der scharfen Zuspitzung der Gegensätze vor

dem Concil gegeben hat !
). Diese Annahme beruht jedoch sicher

auf einem Irrthum. Kyrillos, der Geschichtschreiber der Wüste,

weiß von einer zweimaligen Vertreibung der Neolauriten im Jahre

543 und im Jahre 554. Die erstere, die vielleicht mehr eine frei-

willige Auswanderung der Mönche bedeutete, bildete in der Thal

den Ausgangspunkt für die letzten erbitterten Kämpfe zwischen

den Freunden und den Gegnern des Origenes. Unbestreitbar aber

war damals nicht Eustochios, sondern Petros Patriarch von Jeru-

salem. Die zweite Vertreibung nach dem Concil wurde auf Befehl

des Eustochios vollzogen. Diese beiden Vorgänge wird Evagrios

durcheinandergeworfen haben. Ohne Zweifel verdient der den

Ereignissen zeitlich und örtlich so nahestehende Kyrillos von

Skythopolis in diesen rein chronologischen Fragen eher unseren

Glauben, als der um 593 zu Antiochien schreibende Evagrios.

Wir werden also auch die füi; die Patriarchen Petros, Makarios

und Eustochios von Kyrillos bezeugten Daten als gesichert be-

trachten dürfen.

Zweiter Abschnitt.

Der Verlauf der origenistischen Streitigkeiten

im 6. Jahrhundert.

§ 4.

Erste Periode: Bis zum Tode des heiligen Sabas.

Der in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts mit großer

Leidenschaft geführte „Origenistenstreit", der zuletzt in eine rein

persönliche Fehde des Bischofs Theophilos von Alexandrien gegen

den heiligen Johannes Chrysostomos, Bischof von Konstantinopel,

ausgeartet war, fand mit dem Tode des letzteren im Jahre 407

seinen tragischen Abschluß. In den Erörterungen für und wider

die Lehre des hochgepriesenen , aber noch mehr geschmähten

') Evagrii Hist. eccl. IV, 38 Sp. 2773 A.



Origenes trat eine lange Ruhepause ein. Die christologiscnen

Controversen beherrschten das 5. Jahrhundert so vollständig, daß

der Streit über den alexandrinischen Lehrer ganz im Hintergründe

stand. Sein Name winde kaum genannt. Wenn der Kirchen-

historiker Sokrates ihm Worte überschwänglichor Bewunderung

widmet 1

), so bildet er eine seltene Ausnahme. Aber das lernen

wir doch aus diesen Lobsprüchen, daß die Verehrung gegen den

großen Meister nicht ganz ausgestorben war, daß vielmehr in ge-

wissen Kreisen das Studium seiner Schriften mit Eifer betrieben

und wohl auch die specifisch origenistischen Doctrinen vertheidigt

wurden. Wir haben diese Kreise vorzüglich in Palästina und

Syrien (im weiteren Sinne) zu suchen. Dahin verweist uns die

Bemerkung Kyrills von Skythopolis, daß der Abt Euthymios um
die Mitte des 5. Jahrhunderts einige Mönche aus der Gegend von

Cäsarea, die zu ihm kamen, wegen ihrer origenistischen Irrthümer

nicht zuließ -). Ja, eine besondere Streitschrift gegen Origenes

scheint damals in jenen Gegenden ein Bedürfniß gewesen zu sein.

Antipater, seit ungefähr 455 Bischof von Bostra in Arabien, ver-

faßte ein Buch dieser Art, das noch im folgenden Jahrhundert

von den Mönchen Palästinas hochgeschätzt wurde :!

). Es ist leider

bis auf einige Fragmente untergegangen. Im Allgemeinen aber

führte der Origenismus im 5. Jahrhundert ein sehr verborgenes

Dasein. Erst im 6. Jahrhundert sehen wir ihn allmählich zu neuer

Blüthe erstehen.

In Edessa lebte um die Wende des Jahrhunderts ein littera-

risch thätiger Mönch, namens Stephan bar Sudaili '). Aus Edessa

gebürtig hatte er sehr wahrscheinlich in früheren Jahren auch

Aegypten besucht und dort einen Theil seiner theologischen Bildung

erlangt. Aus origenistischen Doctrinen und gnostisch-kabbalistischen

Elementen gestaltete er ein radikal pantheistisches, von Frothing-

ham (S. (50 f.) nicht mit unrecht pannihilistisch genanntes System.

Seine Formel war: „Alle Natur ist gleichen Wesens mit der Gott-

') Socratis Hist. eccl. III, 23 ed. Migne Patrol. gr. 67, 441 f.; VI, 13

Sp. 701 f. u. ö.

'-') Vita Euthymii p. 52.

:i

) Vita Sabae p. 362. 364.

4
) A. L. Frothingham, Stephen Bar Sudaili, tlie Syrian mystic and tlie

Book of Hierotheos. Leyden 1886.

Diekamp, Origenist. Streitigk. im 6. Jalnii. 3
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lieit". Er hielt, wie Xenajas ihm vorwarf 1
), die Schöpfung für

ganz ähnlich mit Gott und lehrte, daß es für jedes Ding noth-

wendig ist, Gott gleich zu werden. Ist die gegenwärtige Well,

die durch eine Emanation aus der Gottheit entstanden ist, vorüber-

gegangen, so ist alles Dasein vollkommen mit Christus vereinigt,

der da alles und in allen Menschen ist (Kol. 3, 11). Aber schließlich,

in der dritten Periode des Daseins, wird jede Natur völlig eins mit

der allgemeinen Wesenheit, jeder Unterschied verschwindet, Gott

wird Alles in Allem sein (1. Kor. 15, 28), es ist nur eine Natur,

eine Substanz, eine Gottheit; Gott ist auch nicht ferner Vater,

Sohn und heiliger Geist, als Persönlichkeit hört Gott auf zu sein.

Ausdrücklich nimmt Stephan bar Sudaili auch die Teufel, die

sämmtlich Erlösung finden, in diesen allgemeinen Procefö der Rück-

kehr in die unterschiedslose göttliche Natur auf.

Ein so unverhüllter Pantheismus war in der Kirche unerhört.

Man litt den verwegenen Mönch nicht in Edessa, und er zog sich

nach Palästina zurück, wo er in der Nähe von Jerusalem in einem

Kloster-) einen Zufluchtsort fand. Es war um jene Zeit, als der

Patriarch Elias von Jerusalem die kirchliche Gemeinschaft mit

Severos von Antiochien und den übrigen monophysitischen Bischöfen

Syriens, die des Severos ovvodixd vom 6. November 512 unter-

zeichnet hatten, speciell mit Xenajas, dem Vorsitzenden der antio-

chenischen Synode, abgebrochen hatte. Sagt doch Xenajas in dem

Briefe an Abraham und Orestes, daß er wegen des „vor einiger

Zeit" (S. 29) aus Edessa entwichenen Bar Sudaili nicht an den

Bischof von Jerusalem schreiben könne, da er mit ihm nicht in

kirchlicher Gemeinschaft stehe (S. 47). Aber nicht blof3 deshalb

wandte sich der syrische Mönch nach Palästina, weil er bei dem

herrschenden Zwiespalt zwischen den Patriarchaten dort Schutz

zu finden hoffte, er wird wohl auch gewußt haben, daß sich unter

den Mönchen Palästinas Männer befanden, die gleich ihm für

origenistische Doctrinen schwärmten.

Vier seiner dortigen Gesinnungsgenossen, denen seine pan-

theistischen Ueberzeugungen jedoch wohl nicht gefallen haben,

wurden nach dem Berichte des Kyrillos von Skythopolis im Laufe

des Jahres 514 in die neue Laura aufgenommen. Das Haupt

') Den Brief des Xenajas an die edessenischen Presbyter Abraham und

Orestes edirte Frothingham a. a. 0. S. 28—48.
2
) Brief des Xenajas a. a. 0. S. 29. 43.
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dieser kleinen Partei war der Palästinenser Nonnos, der „unter

dem Scheine christlichen Glaubens und mönchischer Tugend ') den

Lehren der gottlosen Hellenen, der Juden und Manichäer, insbe-

sondere den Mythen des Origenes. Evagrios und Didymos Qber

die Präexistenz der Seelen anhing" (VS p. j?74). Er blieb auch

in der Folgezeit der geistige Führer der später stark angewachsenen

Schaar der Origenisten. Seinem Einfluß ist es zuzuschreiben, daß

bis zu seinem Tode (f)4T) keine bedenkliche Spaltung unter ihnen

ausbrach.

Der Abt Paulos, ein durch Tugend und Heiligkeit ausgezeich-

neter, aber sehr einfältiger Mann hatte nicht erkannt, daß jene

Mönche insgeheim für die origenistischen Anschauungen Propaganda

machten. Seinem Nachfolger Agapetos (frühestens seit November

514; siehe oben S. 17) aber entging es nicht, und mit der Zu-

stimmung des Erzbischofs Elias vertrieb er sie aus der neuen

Laura. Sie blieben aber in der Nähe von Jerusalem in der jiedidg

und bemühten sich nicht ohne Erfolg, neue Anhänger zu gewinnen

(VS p. 274). Sie gaben auch die Hoffnung nicht auf, in die neue

Laura zurückkehren zu dürfen. Als Johannes am 1. (3.) September

516 den bischöflichen Stuhl von Jerusalem bestiegen hatte, suchten

sie von ihm die Erlaubnis zur Rückkehr zu erlangen. Jedoch die

Informationen, die Johannes beim Abte Agapetos einholte, lauteten

so ungünstig, daf3 Nonnos und die Seinigen abgewiesen wurden

und sich wieder in die neöidg zurückzogen. Erst nachdem Aga-

petos nach einer Amtsdauer von fünf Jahren (frühestens Ende 519)

gestorben war, wurden sie von dem neuen Hegumenos Mamas

kavfiavovTwg d. i. wohl ohne Vorwissen des Patriarchen oder auch

des Sabas wieder zugelassen. Die Scheu vor Sabas bewog sie

aber, während der nächsten Jahre, bis zum Tode des Oberabtes,

ihre Irrthümer geheim zu halten (VS p. 275).

Nur eines Mönches Irrglaube gelangte zu Sabas' Kenntniß.

Es war der Byzantiner Leontios -), einer der Neolauriten, die nach

l

) Die in der Geistlichen Wiese des Johannes Moschos einem Abbas

Nonnos gespendeten Lobspriiche sind schwerlich auf den Origenisten zu be-

ziehen. Dieser Abbas scheint vielmehr dem Theodosioskloster angehört zu

haben (cap. 104 ed. Migne Patrol. gr. 87, '6, 2961 AB).
'-') Ueber den Versuch, den Loofs a. a. 0. S. 274 ff. gemacht hat, diesen

Leontios von Byzanz mit dem gleichnamigen und gleichzeitigen hervorragenden

Schriftsteller zu identificiren, habe ich kein sicheres Urtheil gewonnen. Vgl.

auch W. Rügamer, Leontius von Byzanz. Würzburg 1S94. S. 58 ff.
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Agapeta Tode mit Nbnnos in die neu«' Laura eingezogen waren

(VS p. 344). Der mehr als neunzigjährige Abt Sabas begab sich

nämlich im April 531 (siehe oben S. 11 f. 14 1.) im Auftrage <ler

Bischöfe Palästinas nach Konstantinopel, um der tendenziösen

Berichterstattung des Samaritaners Arsenios, eines kaiserlichen

(iünstlings, entgegenzutreten, den Kaiser Jnstinian über die traurige

Lage der Bewohner des heiligen Landes aufzuklären und wegen

der durch die Samaritaner angerichteten Verheerungen einen

Steuernachlaß für das erste und zweite Palästina zu erbitten (VS

p. 340 sq.). Es ist begreiflich, daß er auf dieser Reise nebst

anderen Mönchen auch den ortskundigen und mit einflußreichen

Personen bekannten Leontios von Byzanz in seiner Begleitung

hatte. In Byzanz nun ist Leontios aus seiner Zurückhaltung heraus-

getreten und hat seinen origenistischen Standpunkt offen bekundet.

Den Anlaß dazu gab eines jener Religionsgespräche, die Justinian

zwischen Orthodoxen und Monophysiten abhalten ließ und von

denen uns eins unter dem Namen Collatio cum Severianis aus dem

Berichte des Innocenz von Maronia genauer bekannt ist !
). Bei

der Disputation stellte sich heraus, daß nicht nur einige Begleiter

des greisen Abtes dem Theodor von Mopsuestia anhingen, sondern

auch daß Leontios, während er sich den Anschein gab, für die

Synode von Chalkedon einzutreten, origenistische Ansichten hegte.

Als Sabas dies vernahm, glaubte er Strenge walten lassen zu

müssen und verstieß sowohl den Leontios als auch die Verehrer

des Theodoros aus seiner Umgebung. Zugleich sprach er in einer

bald folgenden Audienz dem Kaiser den Wunsch und in prophe-

tischem Geiste die sichere Erwartung aus, daß er, wie den

Arianismus, so auch die Häresieen des Nestorios und des Origenes

vollkommen ausrotten werde (VS p. 344 sq.).

Sabas ließ also die genannten Mönche in Konstantinopel zu-

rück und trat nach Erfüllung seiner Mission im September 531

mit den erbetenen kaiserlichen Decreten den Heimweg an (VS

p. 348). Er machte noch im Auftrage des Erzbischofes und der

übrigen Bischöfe eine längere Reise durch Palästina, um die

Decrete bekannt zu machen, und starb nach kurzer Krankheit am
5. Dezember 532 (VS p. 353 sq., vgl. oben S. 11 ff.).

') Mansi VIII Sp. 817 ff.
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§ 5.

Zweite Periode: Bis zum Edicte Justinians gegen Origenes.

Nach dem Tode des heiligen Sabas entwickelten die origeni-

stischen Mönche, die bislang nicht gewagt hatten, mit ihrem Irr-

glauben hervorzutreten, eine rührige Agitation. Sein Nachfolger

Melitas (532—537) ließ es an der nöthigen Wachsamkeit fehlen,

und so konnten sie zahlreiche Anhänger werben. Nicht nur

alle gelehrteren (XoyuoreQoi) Mönche der neuen Laura, die stets

der Mittelpunkt der Bewegung war, sondern auch die der Siedelei

des Martyrios und der Laura des Firminos traten auf ihre Seite;

ja, kein Kloster der Wüste konnte sich des Eindringens origei li-

stischer Dogmen völlig erwehren. Zwei der hervorragendsten

Parteigenossen erlangten großen Einflufs bei Hofe. Es waren

Domilian, der Hegumenos der Martyriossiedelei, und Theodoros

Askidas, ein Diakon der neuen Laura, der sich zum geistigen

Führer der Neolauriten aufgeschwungen hatte (tojv zrjg veag Aavgag

§£aQ%cov yeyovwg). Sie kamen zu Schiff nach Konstantinopel

und erlangten theils durch ihren erheuchelten Eifer für die

Synode von Chalkedon ( vtieq rfjg iv Xalx^öovi ovvödov jtqoojioioi:-

juevoi äywvi&odm) theils durch die Empfehlung des Leontios die

Gunst des einflußreichen Ttaizag Eusebios 1

) und durch diesen

unter Verhehlung ihres dogmatischen Standpunktes die Gunst des

Kaisers. So sehr nahmen sie den letzteren für sich ein, daß

er Domitian zum Bischöfe von Ankyra in Galatien und Theo-

doros Askidas zum Bischöfe von Cäsarea in Kappadokien erhob.

Beide blieben fast beständig in Byzanz am Hofe, und unter ihrem

wirksamen Schutze konnte die origenistische Sache in Palästina

große Fortschritte machen (VS p. 361). — Es unterliegt wohl

keinem Zweifel, daß die genannten Mönche im Jahre 536 nach

Konstantinopel gefahren sind 2
). Sie sind, was Kyrillos nur er-

rathen läßt, mit vielen anderen Mönchen Palästinas zu dem Concil

entsandt worden, das der Patriarch Menas von Konstantinopel vom

2. Mai bis zum 4. Juni b?)6 in Sachen seines monophysitischen

Vorgängers Anthimos hielt. Die Acten dieses Concils zeigen wieder-

holt die Unterschriften Domitians und Theodors. Die Beförderung

') Er war Presbyter und xsi^eXiaQyjjq der Hauptkirclie der Kaiserstadt;

vgl. Loofs S. 281 Anm. **.

-) So auch Loofs S. 284 f.
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der beiden Mönche auf die bezeichneten Bischofssitze wird bald

darnach geschehen sein; doch war zur Zeil der Synode \<>n Kon-

stantinopel der Stuhl von Cäsarea noch niclit erledigt. .Man pflegt

demnach ihre Ernennung in das Jahr 537 zu setzen.

Zu derselben Zeit starb der Abt Melitas, Sabas' uneben-

bürtiger Nachfolger. Niclit volle fünf Jahre hatte er der größten

Laura vorgestanden. Ihm folgte „im Beginn der fünfzehnten (muß

heißen: ersten) Induktion", also im September 537, Gelasios, ein

Bruder, nicht des Melitas, wie Loofs S. 285 angibt, sondern des

von Kyrillos wiederholt erwähnten, damals bereits gestorbenen

Theodulos (VS p. 26}}. 276. 289. 361). Der neue Hegumenos be-

gann dem Origenismus, der sich selbst in der größten Laura breit

machte, energisch entgegenzutreten. Auf den Rath des Bischofes

und Hesychasten Johannes ließ er das antiorigenistische Werk des

Antipater von Bostra in der Kirche vorlesen. Offene Auflehnung

der entschiedenen Origenisten war die Folge. Der Diakon und

Kanonarch Johannes aus Antiochien, Johannes Brontodämon,

Ptolemäos u. A. schaarten sich zusammen, zogen Viele mit sich

und hielten ihre besonderen Versammlungen ab. Die antiorige-

nistische Mehrheit konnte das nicht hingehen lassen und entfernte

darum Alle, ungefähr vierzig an der Zahl, einzeln aus dem Sabas-

kloster. In der neuen Laura, der Hochburg der origenistischen

Partei, trafen die Ausgewiesenen zusammen, und ihr Loos ent-

flammte den Zorn ihrer dortigen Gesinnungsgenossen, besonders

des Leontios, der wieder von Byzanz eingetroffen war, derartig,

daß sie von allen Seiten die Anhänger der Partei zu einem Rache-

zuge gegen die größte Laura zusammenriefen. Gott aber vereitelte,

wie Kyrillos erzählt, ihr rohes Beginnen auf wunderbare Art,

indem er von der zweiten Stunde des Tages bis zum folgenden

Morgen völlige Finsterniß über sie kommen ließ, so daß sie weit

vom Wege abirrten; sie landen sich am anderen Morgen bei Beth-

lehem am Kloster des Abtes Markianos l
) wrieder und zogen be-

schämt heim (VS p. 362 sq.).

') Adel gibt das genaue Todesdatum dieses angesehenen, als heilig ver-

ehrten Abtes: fxrjvl Noeußgico stxädi zerdgrij tfjg ^Q0)ri]g ivöixnovog [24. November

492]. xai ovrog uer ioziv 6 Tt~jg tov KaoxeDüov [Gründung des Sabas] ovordoecog

xai rrjg tov flsiov Magxiarov zelevifjg dxoißsazaTog ygövoc (zu VS p. 257).

Schon H. Usener hatte ziemlich genau den Dezember 492 als die Zeit seines

Hinscheidens bestimmt (a. a. 0. S. 172). In Slav p. 129 heißt es: am 23.
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Uni welche Zeit dieser Vorfall sich ereignet hat, ist ans

der VS, die hierfür die einzige Quelle ist, nicht klar zu erkennen.

Es scheint jedoch, daß wir nicht schon an die ersten Amtsjahre

des Abtes Gelasios zu denken haben, da Kyrillos sofort ein anderes

Ereigniß erzählt, das „zu derselben Zeit" stattgefunden habe, und

das wir auf keinen Fall vor 542 ansetzen dürfen.

Damals führte nämlich die Angelegenheit des Patriarchen

Paulos von Alexandrien den Patriarchen Ephräm von Antiochien

und den jrdjiag Eusebios, von dessen bedeutendem Ansehen am

byzantinischen Hofe schon die Rede war, nach Palästina (VS

p. 3(54). Paulos war, wie wir aus dem Breviarium causae Ne-

storianorum et Eulychianorum des Liberatus entnehmen, wegen

angeblicher Mitschuld an der Ermordung des Diakons Psoi'os nach

Gaza verbannt worden, und nachdem die Untersuchungsacten in

Konstantinopel eingetroffen waren, ließ der Kaiser zu Gaza eine

Synode zusammentreten, die den Paulos absetzen und einen neuen

Bischof für Alexandrien weihen sollte !
). Daß Kyrillos von Sky-

thopolis und Liberatus von einer und derselben Synode sprechen,

unterliegt keinem Zweifel. Im Uebrigen aber lassen sich ihre

Berichte nicht leicht vereinigen.

Nach Liberatus entsandte der Kaiser den römischen Diakon

und päpstlichen Apokrisiar zu Byzanz, Pelagius, den nachmaligen

Papst (555—560), zunächst nach Antiochien mit der schriftlichen

Weisung, daß mit Ephräm von Antiochien auch Petros von Jeru-

salem und Hypatios von Ephesos zu dem oben bezeichneten Zwecke

sich nach Gaza begeben sollten. Von Antiochien reiste Pelagius

nach Jerusalem und traf bald darauf mit den Patriarchen und

anderen Bischöfen in Gaza ein, wo sie den kaiserlichen Befehl voll-

zogen und an Paulos' Stelle Zolles zum Bischöfe weihten. Auf

der Rückreise nach Konstantinopel hat er Jerusalem nicht wieder

berührt. Vielmehr kamen von Jerusalem Mönche, mit denen er

schon auf seiner Durchreise zusammengetroffen war, mit Excerpten

aus Origenes' Schriften zu ihm und schlössen sich ihm an. Sie

wollten vom Kaiser eine Verurtheilung des Origenes und der aus

seinen Schriften ausgezogenen Capitel erwirken. Pelagius nahm

November der ersten Indiktion, wofür die meisten anderen Handschriften den

20. November der dritten Indiktion setzen (p. XX. XXX. XLV. XCIII. CXVIII).

l

) Liberati Breviarium cap. 23 bei Mansi IX Sp. 699.
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sich <1<t Mönche an und vertral ihre Sache mit großem Eifer vor

Justiuian. Dasselbe tlial der Patriarch Menas von Konstantinopel,

und zwar aus dem nämlichen Motive, aus Eifersucht gegen den

allmächtigen Theodoros Askidas. Sie kannten seine Begeisterung

Für Origenes und seine Lehren, und um seinen Einfluß auf Justinian

zu brechen, baten sie diesen, Origenes und die genannten Capitel

zu verdammen. Ihr Vorschlug entsprach ganz der Neigung des

Kaisers, in kirchlichen Dingen zu Gericht zu sitzen. Er erließ

ein Edict, worin Origenes und jene Capitel mit dem Anathem

belegt wurden. Menas unterschrieb es mit den in Konstantinopel

anwesenden Bischöfen (der qvvodog evdrjfiovoa); dann wurde es

auch den übrigen Patriarchen Vigilius von Rom, Zoilos von

Alexandrien, Ephräm von Antiochien und Petros von Jerusalem

zugeschickt, und Alle unterzeichneten es 1
).

Nach Kyrills Erzählung ist die Synode von Gaza durch

mehrere Ereignisse von der Reise der origenesfeindlichen Mönche

nach Byzanz und von dem Edicte des Kaisers getrennt. Nach
der Synode begab sich der jidnag Eusebios nach Jerusalem. Er

wußte nichts von der origenistischen Häresie (tujdh meqI t>/c

aloeaecog yvovg) und ward deshalb leicht durch den von Konstan-

tinopel her ihm wohlbekannten Leontios dafür gewonnen, seinen

Einfluß zu Gunsten der vierzig aus der größten Laura ausge-

wiesenen Mönche in die Wagschale zu werfen. Leontios führte ihm

die Vertriebenen persönlich vor und stellte den Verlauf der Dinge

so dar, daß der Abt Gelasios als der Friedensstörer erschien, der

die Spaltung herbeigeführt und sodann aus Parteilichkeit die einen

verjagt, die anderen behalten habe. Eusebios ließ den Abt Gelasios

kommen und gab ihm den Befehl, entweder die vertriebenen Mönche

wiederaufzunehmen oder deren entschiedenste Gegner gleichfalls

aus der Laura zu entfernen. Gelasios und die Väter wählten das

letztere und schickten Stephanos, Timotheos und vier andere Brüder

fort. Diese wandten sich nach Antiochien, erstatteten dem Patri-

archen Ephräm über das Vorgefallene Bericht und zeigten ihm

auch das Werk Antipaters, dessen Vorlesung den Streit zum Aus-

bruch gebracht hatte und das den Patriarchen über die Irrthümer

des Origenes orientiren konnte (VS p. 364). Ephräm ließ sich

nicht vergeblich bitten; er hielt eine Synode und belegte die

') Liberati Ureviarium cap. 23 Sp. 699 f.
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origenistrschen Lehren mit dein Anathem (drjfiooicp ovvoötxq> ävä-

&ifjtar.i xad'imoßdkAei xa 'Qgiyevovg Soyjuata). Darob große Er-

bitterung unter dem Anhange des Nonnos. Von Leontios, der

Sich wieder nach Byzanz eingeschifft hatte, von Dohiitian und

Theodoros Askidas unterstützt, nöthigten die Origenisten ihren

Patriarchen, Ephräms Namen aus den Diptychen /u streichen,

eine Maßnahme, die ganz Jerusalem und die Mönchskolonien in große

Erregung versetzte. Deshalb entbot Petros heimlich den Sophronios,

der seit 529 der Siedelei des Theodosios vorstand, und den Abt

Gelasios zu sich und veranlagte sie, eine Klagschrift (HßeXXog)

gegen die Origenisten aufzusetzen, worin sie ihn, den Patriarchen,

beschwören sollten, den Namen Ephräms nicht aus den Diptychen

zu tilgen. Kaum war ihm die Klagschrift eingehändigt worden,

da sandte er sie mit einem Berichte über die Neuerungsversuche

der Origenisten an den Kaiser. Dieser nahm den Libellus ent-

gegen und erließ ein Edict gegen die Lehren des Origenes. Menas

von Konstantinopel mit seiner Synode unterschrieb es. Domitian

von Ankyra und Theodoros Askidas w7aren charakterlos genug,

gegen ihre Ueberzeugung gleichfalls die Unterschrift zu leisten

(VS p. 365).

Niemand wird in Zweifel ziehen, daß Liberatus und Kyrillos

eine und dieselbe Beschwerdeschrift an den Kaiser und ein und

dasselbe kaiserliche Edict, nämlich jenes, das uns noch in der

Ausfertigung an Menas erhalten ist '), im Auge haben.

Wie haben wir aber die Differenz zu beurtheilen, daß Libe-

ratus auf die Synode von Gaza sofort die Rückkehr des Pelagius

nach Konstantinopel, wohin ihn die Deputation der Mönche be-

gleitete, folgen läßt, Kyrillos hingegen zwischen der Synode und

der Reise der Deputirten so viele Ereignisse erwähnt, daß sie

kaum in dem Rahmen eines halben Jahres untergebracht werden

können? Man wird von vornherein geneigt sein, dem Berichte

der VS, die durch ihre genauen Detailangaben den Eindruck einer

vorzüglich unterrichteten Quelle macht, den Vorzug zu geben und

anzunehmen, daß Liberatus die ihn wenig interessirenden Begeben-

heiten der Zwischenzeit absichtlich übergangen hat. Allein es

erhebt sich eine große Schwierigkeit. Die Zeit zwischen der Synode

von Gaza und dem Erlasse des Edictes gegen Origenes scheint zu

') Mansi IX Sp. 488 D—533 E.
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kurz zu sein, um allen von Kyrillos gemeldeten Vorkommnissen

Raum zu gewähren.

Eine werthvolle Nachricht nämlich über das Datum des

Edictes haben uns Add (zu VS p. 366) und Slav p. 491 aufbewahrt.

Darnach wurde das Edict ttfqI tbv tPeßgovdiQiov juijra irjg nejujizrjg

(richtig: t'xrrjg) ivdixTiovog, reo ivdexdup rfjg tov jiaiQÖg fjjuwv Xafia.

xoijurjoewg %Qdvcp, also im Februar 543, in Jerusalem publicirt. Da

wir nun von dem Erlasse des Edictes in Konstantinopel bis zu

seiner Veröffentlichung in Jerusalem sicher nicht mehr als vier

Wochen zu rechnen brauchen — am 10. Juli 518 trat der Kaiser

Justin I. die Regierung an l

), am 6. August wurde bereits sein

Befehl, die Synode von Chalkedon in die Diptychen einzutragen,

in Jerusalem durch eine Synode ausgeführt (VS p. 326) — , so

dürfen wir den Januar 543 als das Datum des Edictes und der

unter dem Vorsitze des Patriarchen Menas stattgehabten ovvodog

tvÖ7]
l

uovoa, zu deren Zusammentritt es ja keiner weiteren Vorbe-

reitungen bedurfte, betrachten. — Die Synode von Gaza aber kann

gemäß der Berechnung v. Gutschmid's 2
) nicht früher als Ende

542 stattgefunden haben. Darnach bliebe also nur noch die Zeit

zur Rückkehr nach Byzanz und für die Abfassung des Edictes

übrig. Der Bericht des Kyrillos von Skythopolis läßt sich also

mit dieser Zeitbestimmung nicht in Einklang bringen. Die Reise

des TTüiTiag Eusebios nach Jerusalem, die Vertreibung der sechs

Mönche aus der größten Laura und ihre Ankunft in Antiochien,

die Synode daselbst, die Aufhebung der Kirchengemeinschaft

zwischen Jerusalem und Antiochien, die Entsendung der Depu-

taten nach Konstantinopel erfordern mindestens ein halbes Jahr.

Trotzdem wird Kyrills Erzählung aus dem vorhin angegebenen

Grunde vorzuziehen sein. Es kommt- hinzu, daß es als ganz un-

wahrscheinlich gelten muß, daß die Synode von Antiochien, auf

der Ephräm die Lehren des Origenes verurtheilte, vor der Synode

von Gaza stattgefunden hat. Denn aus den Worten des Liberatus

erhellt, daß Ephräm über Jerusalem nach Gaza gereist ist. Er

hätte dies schwerlich gethan, wenn er sich durch das Anathem

gegen Origenes so viele palästinensische Mönche verfeindet hätte.

') So Zacharias Rhetor VIII, 1 S. 139 f. ed. Ahrens-Krüger. Daß

Justins Vorgänger Anastasios in der Nacht vom 9. zum 10. August 518 um
die sechste Stunde entschlafen ist, sagt VS p. 325.

2
) A. v. Gutschmid a. a. 0. S. 468 f.
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Und wie wäre ein einträchtiges Wirken der Patriarchen zu Gaza

denkbar, wenn Petros kurz vorher die Kirchengemeinschaft mit

dein Antiochener aufgehoben hätte? Denn daß Petros den Namen

Ephräms bis zum Februar 543 noeh nicht wieder in die Diptychen

eingetragen hatte, geht aus der Darstellung Kyrills deutlich hervor.

Es scheint daher, daß v. Gutschmid mit seiner Datirung

der Synode von Gaza, frühestens Ende 542, nicht das Richtige

getroffen hat. Der Anlaß zu der in Gaza erfolgten Absetzung des

alexandrinischen Patriarchen Paulos wird in den Quellen verschieden

angegeben. Gutschmid erblickt den Anlaß darin, daß Paulos

„den Todestag seines ketzerischen Vorgängers Dioskoros gefeiert

habe (Vict. Tun. unter dem Jahre Basilio v. c. cons.) oder, wie

Theoph. p. 345, 10 sagt, das Gedächtniß des unheiligen Severus".

Er fügt bei: „Wegen dieses Widerspruches ist die Nachricht all-

gemein verworfen worden; allein gerade der vermeintliche Wider-

spruch ist die sicherste Gewähr ihrer Glaubwürdigkeit: das Ge-

dächtniß des Severus wird nämlich von der alexandrinischen Kirche

zugleich mit Dioskoros am 7. Thoth, dem Todestage des Letzteren,

gefeiert (Renaudot p. 129). Severus starb nach Severus von

Ashmunin (bei Renaudot p. 138) 30 Jahre nach seiner Erhebung

zum antiochenischen Patriarchate, d. i. nach dem 6. November 512;

da sein Todestag nach den koptischen und äthiopischen Kaiendarien

der 14. Mechir ist (Ludolf, ad bist. arm. comment. p. 403), so

muß er am 9. Februar 542 oder 8. Februar 543 gestorben sein,

und seine Gedächtnisfeier konnte frühestens am 7. Thoth 259 =
4. September 542 mit der des Dioskoros verbunden werden. Da
nun, ehe die Denunciation gegen ihn [Paulos] in Konstantinopel

einlief, ehe zur Untersuchung der Sache eine Synode einberufen

wurde, ehe diese die Absetzung des Paulos verfügte, gewiß ein

paar Monate verflossen sein werden, so ergibt sich für letztere die

obige Zeitbestimmung" (S. 468 f.).

Allein gegen diese Berechnung erheben sich doch mehrere

Bedenken. Was zunächst den Tod des Severos betrifft, so gibt

Barhebräus bestimmt den 8. Februar 543 als den Zeitpunkt des-

selben an 1
). Auch bei Dionysios von Teil-Mahre, der das sicher

') Barhebraei Chronicon eccles. Sect. I. edd. Abbeloos et Lamy.
Tom. I. Lovanii 1872 p. 212: Hoc autem tempore migravit e vita mortali

patriarcha Mar Severus Alexandriae in loeo Csutha appellato die octava mensis

Schebat (Februarii) anno Graecorum 854 (Chr. 543).
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unrichtige Datünl 8. Februar 538 hat '), sprich! der Monatstag

mein- für 543, als für 542. Demgemäß bal Paulos am 4. Sep-

tember 542 das Gedächtnis des Häretikers noch nicht begehen

können, und wenn er wirklich, wie Victor und Theophanes ver-

sichern, wegen seiner Anerkennung des Monophysitismus entsetzt

worden ist, so kann nur die Gedächtnisfeier für Dioskoros, nicht

für Severos dem Anstoß gegeben haben. Aber abgesehen davon,

läßt sich auch darüber streiten, ob die Nachricht bei Victor und

Theophanes den Vorzug vor anderen Meldungen verdient. Wenn
Liberatus -) und der Verfasser des Buches De sectis •"•) den Patri-

archen Paulos als Anhänger der Synode von Chalkedon bezeichnen,

und es überhaupt als selbstverständlich gelten kann, daß Justinian

damals nur einen erklärten Synoditen auf den Stuhl von Alexandrien

erhoben hat, so ist diese Schwierigkeit wahrscheinlich durch die

Annahme zu lösen, daß Paulos später zum Monophysitismus abge-

fallen ist. Dies behauptet ausdrücklich der Presbyter Timotheos

um die Wende des 6. und 7. Jahrhunderts 4
). Von dieser Seite

ist also der Bericht des Victor von Tunnuna und des Theophanes

nicht anzufechten. Allein Liberatus 5
), die Schrift De sectis <;

) und

Prokopios von Cäsarea 7
), also drei Zeitgenossen jener Ereignisse,

geben eine andere Ursache der Absetzung des Paulos an : Er habe

die Ermordung des Diakons Psoi'os in Alexandrien zwar nicht

direct angeordnet, sei aber damit einverstanden gewesen. Nament-

lich die ins Einzelne gehenden und in allem Wesentlichen über-

einstimmenden Erzählungen des Liberatus und des Prokopios über

diesen Vorfall machen den Eindruck der Zuverlässigkeit, weshalb

auch fast alle späteren Historiker ihr folgen und die Synode von

Gaza in das Jahr 541 oder 542 verlegen.

J

) Dionysii Tellmaharensis Chronicon bei J. S. Assemani, Bibliotheca

Orientalis II p. 54: Anno (Graecorum) 849 migravit ex hoc saeculo sanetus

Mar Severus, patriarcha Antiochiae, die oetava Februarii.

-) Liberati Breviarium cap. 23 bei Mansi IX Sp. 697.

s
) (Leontii Byzantini) De sectis act. V. ed. Migne Patrol. gr. 86, 1, 1232 C.

4
)

Tiraothei De reeeptione haereticorum ed. Migne Patrol. gr. 86, 1,

42 BC: IlavhavLOiai' ol dsio Tlavlov xov aoivoovrjoavxog /ikv rfj aaß.oliafj exxlijöiq,

dnooxävxog ös jxdhv aal vjxoaxQsipavxog jrgog zijv xwv daeqcdloov aloeoiv.

5
)
Liberati Breviarium a. a. 0. Sp. 698.

(i

) De sectis a. a. 0.: dvx avxov ysigoxor?'joag xov Tlavlov öeyöfievov x6

doy/ua xfjg ovvödov' ooxtg 9tad"rjQedi] ovvevöoarjoag epoveo.

7
) Procopii Historia arcana ed. Dindorf (Bonn. 1838) S. 150— 152.
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Doch v. Gutschmid hat noch einen zweiten Beweis dafür,

daß Paulos im Jahre 543 oder frühestens Ende 542 abgesetzt

worden ist: Der Vorgänger dieses Patriarchen, Theodosios, ward

vermuthlich im Januar 540 endgültig seines Amtes entkleidet; es

folgte eine einjährige Sedisvacanz (Liberatus, Victor), so daß Paulos

erst 541 (Basilio consule, wie Victor sagt) eingesetzt wurde. Seine

Amtstätigkeit aber währte (nach allen melchitischen Chronographen

und Severus von Ashmunin) zwei Jahre, also bis 543 '). Zu-

gegeben, daü Theodosios nach seiner zweiten Vertreibung aus

Alexandrien im November 537 sich nicht, wie Liberatus andeutet,

sofort nach Byzanz begeben hat und abgesetzt worden ist, sondern

daß ihn die definitive Absetzung erst nach einem zweijährigen

Aufenthalte in Melicha in Mittelägypten (so Severus von Ashmunin)

im Januar 540 in Byzanz getroffen hat •— die weitere Chrono-

logie, die v. Gutschmid aufstellt, ist aber recht unsicher. Libe-

ratus spricht sich gar nicht über die Dauer der Vacanz zwischen

Theodosios und Paulos aus; der ungenaue Victor aber setzt zwar

die Deposition des Theodosios ins Jahr 540 und die Weihe des

Paulos ins Jahr 541; allein er berichtet zu demselben Jahre 541

auch, daß Paulos in Palästina abgesetzt und dafs Zoilos an seiner

Stelle geweiht worden sei 2
). Es ist darum sehr gew7agt, auf sein

Zeugniß hin der Vacanz die Dauer eines Jahres zuzuschreiben.

Sie hat möglicherweise nur wenige Monate gewährt. Vielleicht

ist auch das zweite Amtsjahr des Paulos nur angebrochen gewesen

und von den Chronographen, wie es häufig geschieht, voll berechnet

worden. Kurz, die Zeitrechnung dieser Jahre ist so unsicher, daß

sich keinerlei Nöthigung ergibt, die Synode von Gaza erst 543

oder Ende 542 anzusetzen und somit den Bericht des Kyrillos von

Skythopolis über die dein Edicte Justinians vorangehenden Ereig-

nisse für unrichtig zu erklären.

Sowohl den von Gutschmid vorgebrachten Beweisstücken

als auch dem Berichte der VS wird man, wie mir scheint, gerecht,

wenn man die Synode von Gaza um Ostern 542, die Synode von

Antiochien im Sommer desselben Jahres, die Aufhebung der

Communion zwischen Jerusalem und Antiochien sowie die Ab-

sendung der antiorigenistischen Klagschriften nach Byzanz im Spät-

') A. v. Gutschmid a. a. 0. S. 460. 467. 468.

-) Victoris Chronica cd. Mommscn S. 199 f.
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berbsl T>4^, das Edict Justinians gegen Origenes im Januar 543

ansetzt.

Das kaiserb'che Edict ist eines der wichtigsten Documente

der Religionspolitik Justinians und zugleich <'in getreuer Ausdruck

der unter den Antiorigenisten herrschenden Anschauungen und

Gesinnungen. In kurzen Zügen läßt sich sein Inhalt, wie folgt,

wiedergehen '). Der Kaiser betheuert im Eingange, es sei stets

seine erste Sorge, mit Gottes Hülfe den Glauben rein zu erhalten

und der Kirche den Frieden zu sichein. Deshalb erachte er es

auch jetzt für seine Pflicht, einzugreifen, da er vernommen, daß

gewisse Personen dem Origenes und seinen Lehren anhängen,

Lehren, die nicht mehr christlich, sondern heidnisch, manichäisch,

arianisch zu nennen seien. Wagt dieser Mann es doch, die heilige

und wesensgleiche Trias zu lästern und zu sagen, der Vater sei

größer als der Sohn, der Sohn größer als der heilige Geist und

der heilige Geist größer als die anderen Geister. Er behauptet,

der Sohn könne den Vater, der heilige Geist den Sohn nicht sehen;

der Sohn und der heilige Geist seien Geschöpfe; was wir im Ver-

gleich zum Sohne, das sei der Sohn im Vergleich zum Vater. Die

göttliche Macht hält er für begrenzt, alle Gattungen und Arten für

gleichewig mit Gott. Von den geistigen Wesen ist ein Theil, wie

er meint, in Sünde gefallen und zur Strafe in Leiber gebannt:

nach dem Maße ihrer Sünden werden sie sogar zum zweiten und

dritten Male und noch öfter in einem Leibe eingekerkert, um nach

vollendeter Reinigung in ihren früheren sünde- und leiblosen Zu-

stand zurückzukehren. Er nimmt auch verschiedene Welten an,

die theils schon vorübergegangen sind, theils noch kommen werden.

Wer wird nicht, fragt der Kaiser, von Entsetzen erfaßt, wenn

er von diesem Uebermaße der Gottlosigkeit hört? Alle Häretiker

sind wegen der einen oder der anderen Irrlehre aus der Kirche

ausgestoßen worden, welcher Christ mag also dem Origenes an-

hängen wollen, der in seinen Schriften so viele Lästerungen vor-

getragen und fast allen Ketzern so viel Stoff zu ihren verderben -

bringenden Lehren dargeboten hat und deshalb schon vor alters

von den heiligen Vätern mit dem Anathem belegt worden ist?

Zwar hat er auch einige wahre Dogmen in seine schlechten Bücher

aufgenommen. Aber dieselhen sind eben nicht sein Eigenthum.

') Tustiniani Liber adversus Origenem bei Mansi TX Sp. 488D — 533E.
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sondern das der Kirche; und nur aus böser Absicht hat er so

gehandelt und seine abscheulichen Lehren besonders in seine Er-

klärungen der heiligen Schrillen eingestreut, um arglose Seelen

desto leichter zu täuschen. Plato ist sein Lehrmeister gewesen;

Arios hinwieder hat von ihm gelernt; dem Manichäer steht er an

Gottlosigkeit nicht nach.

Justinian wendet sich alsdann zur Widerlegung einzelner

Lehren des Alexandriners. Besonders einläßlich bekämpft er die

Präexistenzlehre mit zahlreichen und durchweg schlagenden Argu-

menten aus der heiligen Schrift und den Werken der Väter.

Kürzer ist die Entgegnung auf die These, daß Himmel, Sonne.

Mond und Sterne und die Wasser über den Himmeln belebt und

zwar gewisse vernünftige Kräfte seien. Lächerlich und wahn-

witzig, aber zugleich überaus anstößig erscheint dem Kaiser die

Lehre, die Leiber der Auferstandenen werden kugelförmig sein,

wie auch der Leib des Herrn in der Auferstehung die Gestalt

einer Kugel angenommen habe. Bei solchen Lästerungen sei es

nur zu natürlich, daß Origenes im Martyrium nicht standhaft ge-

blieben sei, sondern Christum verleugnet und die heidnischen Götter

angebetet habe. Gott aber habe dies nach seiner Vorsehung zu-

gelassen, da die Lehren jenes Mannes ohne Zweifel noch viel mehr

Menschen bethören würden, wenn der Ruhm eines Märtyrers und

Vaters ihn umstrahlte. Endlich findet auch die origenistische

Leugnung der Ewigkeit der Höllenstrafen eine scharfe Zurück-

weisung.

An diesen didaktischen Theil des Erlasses schließt der Mo-

narch seine Verfügungen an. Er gibt dem Patriarchen Menas die

Weisung, alle in der Kaiserstadt weilenden (evdrjjuovvrag) Bischöfe

und die Hegumenen der dortigen Klöster zu versammeln und sie

zu veranlassen, sämmtlich den Feind Gottes, den alexandrinischen

Presbyter Origenes, und seine abscheulichen und gottlosen Lehren

sowie alle im Anhange beigefügten Sätze (xEtpäAaux) schriftlich auf

jede Weise zu verdammen ; sodann auch Abschriften der von ihm

(Menas) in dieser Sache geführten Verhandlungen an alle anderen

Bischöfe und Klosteroberen zu senden, damit auch diese das Ana-

them gegen Origenes und seine Irrthümer und gegen die weiterhin

noch zu nennenden Häretiker eigenhändig unterschreiben. Für

die Zukunft aber, bestimmt Justinian, solle Niemand mehr die

Cheirotonie als Bischof oder Hegnmenos empfangen, wenn er nicht
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zuvor nebst allen anderen Ketzern, die dem Herkommen gemäß
in den schriftlichen Erklärungen (XißeXkoig) anathematisiri werden,

nämlich Sabellios, Arios, Apolinarios, Nestorios, Eutyches, Dioskoros,

Timotheos Ailuros, Petros Mongos, Anthimos von Trapezunt, Theo-

dosios von Alexandrien, Petros, dein früheren Bischof von An«

tiochien, Petros von Apamea, Severos, dem ehemaligen Bischof

von Antiochien, auch den bezeichneten Origenes und seine Ketzereien

verdammt habe.

„Eben dasselbe Schreiben haben wir aber nicht bloß an

Deine Heiligkeit gerichtet, sondern auch an den heiligsten und

seligsten Papst von Alt-Rom, den Patriarchen Vigilius, und an

alle übrigen heiligsten Bischöfe und Patriarchen, nämlich von

Alexandrien, Theopolis (Antiochien) und Jerusalem, damit auch

sie für die Angelegenheit Sorge tragen und diese zu Ende geführt

wird. Da wir aber wünschen, daß alle Christen erkennen, wie

die Schriften des Origenes dem wahren Christenglauben völlig

fremd sind, so haben wir beschlossen, aus seinen zahlreichen und

maßlosen Lästerungen einige wörtlich beizufügen". Es folgen dann

vierundzwanzig, sämmtlich aus dem Werke Uegl äoyjov geschöpfte

Citate. Sie bilden im Allgemeinen Belege für die im ersten Theile

des Edictes gegen Origenes erhobenen Vorwürfe. Nur für die

angebliche Lehre von der Kugelform der auferstandenen Leiber

fehlt eine Beweisstelle 1
). Hinwieder gehen einige Citate auch

über das in dem ersten Theile des Edictes Gesagte hinaus. Der

Sohn, so wird hier als origenistische Lehre vorgeführt, ist nicht

das Gute selbst, das Gute schlechthin, wie der Vater; ein Mensch

ist um seines Verdienstes willen Christus geworden, es geziemt

sich jedoch, daß er, weil er vom Eingeborenen niemals getrennt

ist, den Namen und die Ehre mit dem Eingeborenen gemeinsam

hat; das Leiden Christi wiederholt sich für die Geister der Bosheit

in den Himmelsregionen und wird sich in den kommenden Aeonen

wiederholt erneuern.

') Daß Origenes wirklich so gelehrt habe, wurde wahrscheinlich aus

seiner Erklärung von Phil. 2, 10 in liegt svxrjg 31, 3 (ed. Koetschau.

Origenes II S. 396 f.) erschlossen. Doch trägt er anderswo (Selecta in Psalm.

1, 5) die entgegengesetzte Ansicht vor, dafs die Leiber der Auferstandenen die-

selbe Gestalt haben, wie unsere jetzigen. Vgl. L. Atzberger, Geschichte der

christlichen Eschatologie innerhalb der vornieänischen Zeit. Freiburg 1896.

S. 444 f.
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Den Schluß des Erlasses bildet die leierliche Verurtheilung

des Origenes und seiner fluchwürdigen Lehren und jedes Menschen,

der ihm irgendwie beistimmt. Zehn Sätze umfaßt der Anathema-

tismus, der hier in wörtlicher Uebersetzung folgen möge:

1. Wenn Jemand sagt oder meint, die Seelen der Menschen

präexistiren, sie seien nämlich zuvor Geister und heilige Kräfte

gewesen, haben dann aber, der göttlichen Anschauung überdrüssig,

sich zum Schlimmeren gewendet, und seien, weil dadurch die gött-

liche Liebe in ihnen erkaltet sei (äjzoywyeioag), Seelen (ipvyaq)

genannt und zur Strafe in Leiber herniedergeschickt worden, so

sei er Anathema.

2. Wenn Jemand sagt oder meint, daß die Seele des Herrn

präexistirt habe und vor der Menschwerdung und der Geburt

aus der Jungfrau mit dem Gott Logos vereinigt gewesen sei, so

sei er Anathema.

3. Wenn Jemand sagt oder meint, zuerst sei der Leib unseres

Herrn Jesus Christus in dem Mutterleibe der heiligen Jungfrau

gebildet worden, und hernach habe sich der Gott Logos und die

präexistirende Seele mit ihm vereinigt, so sei er Anathema.

4. Wenn Jemand sagt oder meint, allen himmlischen Ord-

nungen sei der Logos Gottes ähnlich geworden, den Cherubim sei

er ein Cherub, den Seraphim ein Seraph, kurz allen oberen Mächten

sei er ähnlich geworden, so sei er Anathema.

5. Wenn Jemand sagt oder meint, daß in der Auferstehung

die Leiber der Menschen kugelförmig auferstehen, und nicht be-

kennt, daß wir in aufrechter Gestalt (öqüioi) auferstehen, so sei

er Anathema.

6. Wenn Jemand sagt, Himmel, Sonne, Mond und Sterne

und die Gewässer oberhalb der Himmel seien gewisse beseelte

und vernünftige Kräfte, so sei er Anathema.

7. Wenn Jemand sagt oder meint, daß der Herr Jesus

Christus im zukünftigen Weltalter für die Dämonen gekreuzigt werde,

wie auch für die Menschen, so sei er Anathema.

8. Wenn Jemand sagt oder meint, Gottes Macht sei begrenzt,

und er habe so viel erschaffen, wie er umfassen konnte, so sei

er Anathema.

9. Wenn Jemand sagt oder meint, die Strafe der Dämonen

und der gottlosen Menschen sei eine zeitliche und werde einmal

Diekamp, Origenist. Streitigk. im 6. Jahrh. A
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ein Ende haben, m. a. W. es werde eine Apokatastasis der Dä-

monen oder der gottlosen Menschen eintreten, so sei er Anathema.

10. Anathema auch dem Origenes, der auch Adamantios heifit,

der dieses gelehrt hat, sammt seinen abscheulichen, verfluchten

und lasterhaften Dogmen, und jeder Person, die dieses denkt oder

vertheidigt oder überhaupt auf irgend eine Art zu irgendwelcher

Zeit hierfür einzutreten wagt

!

Ebenso wie Menas mit seiner Synode, so haben, wie Liberatus

sagt, die übrigen Patriarchen das Edict unterschrieben ]

). Auf die

Zustimmung des Papstes Vigilius zu diesem Edicte ist die Aeußerung

des Cassiodorius in seinen um 544 verfaßten Institutiones divinarum

et saecularium lectionuin zu beziehen: „Hunc (Origenem) licet tot

Patrum impugnet auctoritas, praesenti tarnen tempore et a Vigilio

Papa viro beatissimo denuo constat esse damnatum" -). Daß alle

einzelnen Bischöfe ihren Beitritt zu dem kaiserlichen Urtheil er-

klären mußten, bezeugt Kyrillos von Skythopolis hinsichtlich Palä-

stinas 3
). So lautete die Weisung Justinians, und wir dürfen an-

nehmen, daß der Episkopat der übrigen Patriarchate, die nicht

vom Origenismus inficirt waren, bereitwillig gehorcht hat. Es

kam also eine Verdammung des Origenes und seiner irrigen Lehren

durch die Gesammtkirche zu Stande.

§ 6.

Dritte Periode: Bis zur Vertreibung der Origenisten aus der

neuen Laura.

Der päpstliche Apokrisiar Pelagius und der Patriarch Menas

hatten hauptsächlich aus dem Grunde das Gesuch der palästinen-

sischen Mönche um Verurtheilung des Origenes beim Kaiser unter-

stützt, weil sie dadurch dem Einflüsse des Theodoros Askidas auf

Justinian ein Ende zu machen hofften 4
). Sie setzten voraus, dieser

eifrige Origenist (Origenis defensor acerrimus) 5
) werde seine Unter-

') Liberati Breviarium cap. 23 ed. Mansi IX Sp. 699 A.
2
) Cassiodorii Institutiones div. lect. cap. 1 ed. Migne Patrol. lat.

70, 1111 C.

:i

) VS p. 366: xal Jidvxcov xGiv xara Halaiöxivr}v ejiioxÖjkjov aal tcöv rfjg

egrjjuov rjyovfXEVwv reo avtfp xadvjioyqaxpdvxcov Idixxco, jraQexxog 'AXs^dvögov xov

emoxonov 'Aßij/^g,

4
) Liberati Breviarium cap. 23 Sp. 698 E. 699 B.

ö
) Liberati Breviarium cap. 24 Sp. 699 B.
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Schrift verweigern und sich dadurch die Ungnade des Kaisers zu-

ziehen. Aber ihre Erwartung sah sich getäuscht. Der geschmei-

dige Höfling unterzeichnete das Edict, wie Justinian es verlangte,

und sprach somit über Origenes, seine Lehren und seine Anhänger

das Anathem aus. Das Gleiche that Domitian von Ankyra (VS

p. 365).

Mochte auch „ihre Heuchelei Allen offenbar" sein, wie Ky-

rillos von Skythopolis hinzufügt, ihre Stellung am Hofe büßte ihre

Festigkeit nicht ein. Durch einen feinen Schachzug wu&te Theo-

doros jetzt vielmehr die Ankläger des Origenes, seine Gegner, in

eine schwierige Lage zu bringen. Origenismus und Gegnerschaft

gegen Theodor von Mopsuestia waren damals innig miteinander

verquickt. Liberatus und Facundus von Hermiane erblicken den

Grund darin, daß Theodor von Mopsuestia verschiedene Schriften,

speciell den Liber de allegoria et historia. gegen Origenes gerichtet

habe x
). Theodoros Askidas aber war, wie Liberatus andeutet,

vorzüglich deshalb ein Feind des Mopsuesteners, weil er selbst

monophysitischen Anschauungen huldigte (secta acephalus) und des-

halb den Bischof von Mopsuestia, den intellectuellen Urheber des

Nestorianismus, als einen Hauptgegner betrachtete. Der Vorwurf

des Liberatus scheint nicht grundlos zu sein: auch die hohe Gunst,

in der Askidas bei der sicher monophysitisch gesinnten Kaiserin

Theodora stand 2
), weist auf diese Geistesrichtung des Origenisten hin.

') Liberati Brev. cap. 24 Sp. 699 B: Et reserato aditu adversariis ecclesiae,

ut mortuus damnaretur, Theodorus Caesareae Cappadociae episcopus, dilectus

et familiaris principum, secta acephalus, Origenis autem defensor acerrimus et

Pelagio aemulus, cognoscens Origenem fuisse damnatum, dolore damnationis

eius ad ecclesiae conturbationem damnationem molitus est in Theodorum

Mopsuestenum, eo quod Theodorus multa opuscula edidisset contra Origenem

exosusque et accusabilis haberetur ab Origenistis et maxime quod synodus

Chalcedonensis, sicut probatur, laudes eius susceperit in tribus epistolis. —
Facundi Pro defensione trium capitulorum III, 6 ed. Migne Patrol. lat. 67,

602 B: Idem Theodorus in libro de allegoria et historia, quem contra Origenem

scripsit (unde et odium Origenistarum incurrit), dicit ad Cerdonem etc.

'') Liberatus cap. 24 Sp. 699 C. Von Neueren urtheilt so zum Beispiel

L. Duchesne, Vigile et Pelage: Revue des questions historiques XXXVI
(1884) S. 396: Evidemment Askidas e'tait ace'phale ,in petto' et un ace'phale

d'autant plus ä craindre qu'il cachait son jeu. Diese Forderung war überhaupt

zuerst von monophysitischer Seite aufgestellt worden, daß Theodor von

Mopsuestia, Diodor von Tarsos, Theodoret von Kyros u. A. verurtheilt werden

sollten. Vgl. J. Punkes, Papst Vigilius und der Dreikapitelstreit. München

4 *



Auf der anderen Seite waren aber auch, wie wir noch besser

sehen werden, Antiorigenismus und Vorliebe für Theodor von

Mopsuestia häufig enge verbunden. Darum glaubte Theodor As-

kidas, in einem Anathem über den letzteren das geeignetste Mittel

zu erkennen, nicht nur die allgemeine Aufmerksamkeit von der

Verurtheilung des Origenes abzulenken und einem neuen Gegen-

stande zuzuwenden, sondern sich auch an seinen Gegnern zu

rächen !
). Von der Kaiserin unterstützt gelang es ihm und einigen

Gesinnungsgenossen, dem Kaiser die Ueberzeugung beizubringen,

durch die Verurtheilung des Mopsuesteners und seiner Schriften

und des von Ibas geschriebenen Briefes werde der einzige Anstoß,

den die Monophysiten noch an der Synode von Chalkedon nähmen,

beseitigt, und alle würden zur katholischen Einheit zurückkehren.

Justinian, dem die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit so

sehr am Herzen lag, beschäftigte sich gerade mit einer theologischen

Arbeit gegen die Monophysiten zur Vertheidigung der chalkedo-

nischen Synode. Aber der Plan des Askidas gefiel ihm so sehr,

daß er sich mit Freuden bereit erklärte, das Anathem zu sprechen;

und als Theodor Askidas und seine Partei weiter in ihn drangen,

auch die Schriften Theodorets von Kyros gegen Kyrillos von

Alexandrien in sein Verwerfungsurtheil aufzunehmen und ein Edict

gegen die drei Capitel zu erlassen, befolgte er den Rath, um, wie

er meinte, der guten Sache zu dienen 2
).

Dieser Bericht stammt zwar von einem heftigen Gegner des

Askidas, dem unnachgiebigen Vertheidiger der drei Capitel Liberatus,

dem der gleichfalls voreingenommene Facundus von Hermiane zur

Seite tritt 3
) ; aber der unparteiische Evagrios bestätigt die Nach-

richt im Wesentlichen 4
), und sogar ein Freund des Askidas, der

Origenist Domitianos von Ankyra, gibt in einer Denkschrift an

1864. S. 31—35. Die dort angeführten Zeugnisse lassen sich noch sehr ver-

mehren.

*) Das erstere war, wie A. Dobroklonskij, Die Schrift des Facundus

von Hermiane Pro defensione trium capitulorum. Moskau 1880 [russisch] S. 30

ausführt, das Hauptmotiv. Die Rache für die vorhergegangene Verdammung

des Origenes kann erst in zweiter Linie das Vorgehen des Askidas bestimmt

haben, da der Ibasbrief und die Schriften Theodorets gegen Kyrillos mit Origenes

nichts zu thun haben.

-) Liberati Brev. cap. 24 Sp. 699.
3
) Facundi Pro def. trium capit. I, 2 a. a. 0. Sp. 532 B.

4
) Evagrii Historia eccles. IV, 38 ed. Migne Patrol. gr. 86, 2, 2773.
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den Papst Vigilius, worin er sich über die Gegner der origenistischen

Lehren beschwert, offen zu, daß dies der wahre Sachverhalt sei:

Als das Anathem über die Präexistenz- und die Apokatastasislehre

und somit, scheinbar bloß über Origenes, in Wirklichkeit aber über

alle heiligen Lehrer vor ihm und nach ihm gesprochen worden war,

wollten die Vertheidiger jener Dogmen das Urtheil unter keiner

Bedingimg ausführen. Sie wandten sich daher von diesem Streite

ab, warfen sich auf einen anderen Gegenstand und suchten gegen

Theodor, den ehemaligen Bischof von Mopsuestia, eine Bewegung

hervorzurufen. Sie begannen dahin zu wirken, daß auch dieser

verdammt und dadurch (so meinten sie) das gegen Origenes Ge-

schehene ganz niedergeschlagen werde x
). — Domitian selbst scheint

nach diesen Worten mit dem Feldzuge der Origenisten gegen

Theodor von Mopsuestia nicht ganz einverstanden gewesen zu sein.

Er spricht von ihrem Vorgehen, um zu zeigen, welche Verwirrungen

der Angriff der Antiorigenisten herbeigeführt hat. Es ist ihm

augenscheinlich nicht recht, daß so Viele die Sache des Origenes

als völlig abgethan behandelten. Dies bestätigt sich uns durch

eine in Add und Slav erhaltene Nachricht über den Bischof von

Ankyra. Er habe das kaiserliche Edict gegen Origenes zwar

unterzeichnet, aber heuchlerisch; denn als er es unterschrieben

hatte und dann erfuhr, daß einige Parteigänger verborgen geblieben

waren und nicht unterschrieben hatten, verfiel er in Trauer und

Schwermuth, schor seinen Bart, sagte sich von der katholischen

Gemeinschaft los, und so starb er an der Wassersucht zu Konstan-

tinopel außerhalb der Gemeinschaft 2
). Er hat also seine Ver-

urtheilung des Origenes wohl offen zurückgezogen und den

Kirchenbann auf sich genommen, wie auch sein Libellus an den

Papst Vigilius errathen läßt. Als Facundus sein Werk Pro

defensione trium capitulorum schrieb (546/547), war Domitian

bereits verschieden.

') Domitian. Ancyr. bei Facundus a. a. 0. I, 2 Sp. 532 C: Domitianus

Ancyrensis quidem civitatis episcopus provinciae primae Galatiae, qui fuit

ipsius Origenianae haeresis manifestus assertor, per libellum quem ad beatissi-

mum papam Vigilium scripsit Deo extorquente confessus est, quod eius com-

plices Origeniani, cum viderent non se posse proprium dogma defendere, neque

sibi quidquam spei de conflictu restare, ad ultionem eorum quae contra Origenem

gesta sunt, haec ecclesiae scandala commoverunt. Vgl. IV, 4 Sp. 627.

.

2
) Add zu VS p. 365, Slav p. 491.
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Das Edict Justinians gegen die drei Capiiel ist nicht auf uns

gekommen. Wir kennen auch das Datuni der Veröffentlichung

nicht. Da Theodor Askidas aber jedenfalls nicht lange gezögert

hat, auf die bezeichnete Weise die Dreicapitelangelegenheit in den

Vordergrund zu rücken und an seinen Gegnern Hache zu nehmen,

so steht nichts im Wege, auch dieses Edict noch dem Jahr«- 543

zuzuweisen.

Es ist unnöthig, hier die Folgen des Edictes im gesammten

Reiche in Betracht zu ziehen. Nur die Wirkungen, die es auf

den ferneren Verlauf der origenistischen Streitigkeiten ausübte,

haben uns zu beschäftigen. Wie wir durch Facundus von Her-

miane erfahren, stieß das Edict, über dessen Opportunität man sehr

verschiedener Meinung sein konnte x
), wie bei Menas von Konstan-

tinopel und bei Zo'ilos von Alexandrien 2
), so auch bei Ephräm von

Antiochien und Petros von Jerusalem anfänglich auf entschiedenen

Widerspruch. Aber gleich jenen unterschrieben auch diese Pa-

triarchen nach kurzer Zeit. Ephräm ließ sich dazu herbei, als ihm

die Absetzung angedroht wurde. Petros griff wieder zu dem

Mittel, das er ein Jahr zuvor mit so gutem Erfolge gegen die

Origenisten in Anwendung gebracht hatte; er trug den Mönchen

der Wüste auf, ihm eine Denkschrift zu überreichen, die sich

gegen die Anathematisirung des Mopsuesteners aussprach. Auch

eine große Demonstration nach Art derjenigen, die sich im Mai

513 und im Herbste 516 so wirksam erwiesen hatten, scheint in

Scene gesetzt worden zu sein. Eine große Schaar von Mönchen

eilte nach Jerusalem zum Patriarchen, und er erklärte unter einem

Eide: Wenn Jemand dem neuen Decrete zustimme, so handle er

') Vgl. C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte II
8

S. 802-808.
2
) Facundi Pro defensione trium capitulorum IV, 4 Sp. 625 B : Nam

primus confirmator eorum Mennas Constantinopolitanus episcopus, cum adhuc

cunctaretur scripto, sicut praeceptum fuerat, eis praebere consensum, contra

synodum Chalcedonensem fieri protestatio est. Sed et posteaquain consensit . . .

,

sub ea condicione cessisse et iuratum sibi fuisse respondit (seil. Stephano

diacono), quod chirographum suum reeiperet, si haec Romanus episcopus non

probaret. Sp. 626 AB: Zoilus quoque Alexandrinae urbis antistes. cum Romanum
episcopum venire cognosceret, obviam illi ad Siciliam raisit, conquerens necessitate

se ad ipsius decreti affirmationem fuisse compulsum. Quod hie ei postquam

venit idem Romanus episcopus in facie palam, nobis quoque inter alios prae-

sentibus, exprobravit. Vgl. Facundi Liber contra Mocianum ed. Migne Patrol.

lat. 67, 861 CD.
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dem Concil von Chalkedon entgegen l
). Trotzdem unterwarf er

sieh, und zwar, wie es scheint, in Konstantinopel. Er machte

nämlich um jene Zeit, wie Kyrillos sagt, eine Reise in die Kaiser-

stadt. Hier wird er die Denkschrift der Mönche überreicht haben,

die aber nicht angenommen wurde. So ist es auch am Besten zu

erklären, daf3 Theodoros Askidas ihm bei diesem Aufenthalte in

Konstantinopel zwei origenistisch gesinnte Synkellen aufnöthigen

konnte (VS p. 367). Petros befand sich eben in der Lage eines

Angeklagten, von der Ungnade des Kaisers Getroffenen, der nur

durch volle Gefügigkeit seine Stellung retten konnte 2
).

Mittlerweile hatte Askidas seine Macht auch in anderer Weise

zu Gunsten der Origenisten in Palästina geltend gemacht. Als

das Edict gegen Origenes im Februar 543 in Jerusalem publicirt

wurde (VS p. 366), verweigerten die Neolauriten Nonnos und Petros

— Add und Slav p. 493 nennen außerdem: Menas, Johannes,

Kallistos, Anastasios — mit den übrigen Häuptern der origeni-

stischen Partei die Annahme desselben und schieden dadurch aus

der katholischen Gemeinschaft aus. Sie „verließen" (wohl nicht

ganz ans freien Stücken) die neue Laura und hielten sich in der

jiediäg auf. Als die Kunde davon nach Konstantinopel kam, hatten

der eifrige Leontios von Byzanz und sein Gönner, der ndnag Euse-

bios, bereits das Zeitliche gesegnet. Theodor Askidas aber säumte

nicht, die den Seinigen zugefügte Schmach zu rächen. Er ließ die

') Facundi Pro defensione trium capitulorum IV, 4 Sp. 626 B : Necnon

et Ephraemius Antiochenus , cum primum ei mandaretur, ut hoc etiam ipse

rescribendo firmaret, consentire noluit. At postquam ei denuntiatum est quod

excludendus esset, nisi faceret, sui potius honoris quam veritatis dilector

inventus est. Quid etiam Petrus Hierosolymitanus? nonne publica notitia

refert, quoniam conveniente ad se multitudine monachorum iuratus pronuntiavit,

quod si quis eidem decreto novitio consentiret, contra Chalcedonense concilium

faceret, nee tarnen se ab eius consensione suspendit? Hiermit ist zu verbinden,

was hinsichtlich der Denkschrift der Mönche VS p. 369 überliefert wird: 'Eycb

de ocpödqa fiexa/uefieXti/Liai xadvjcoygmpai xw yevofisvco vjio xfjg eoiq^iov hßeXXa)

xax ijziZQOJirjv xov jiaxoiaQyov jrgog xö
t

urj äva&E/uaxiG&fjvat avxöv /seil. Oeddoogov

Moxpoveoxiag]'. jiXyjv ö'xi 6 deog xfjg savxov xydo/uevog sxxkrjocag xov fiev Ußelkov

äjiagddsxxov yevEöftai ojxovo/urjosv, avxov 8k OsoÖcoqov äva&E{ta.xtö&fjvcu tji'doxiyoe.

2
) Daß Petros von Jerusalem in Sachen der drei Capitel nach Konstan-

tinopel berufen worden ist, dürfen wir auch daraus schließen, daß dem Papste

Vigilius ein Gleiches widerfahren ist, und daß auch der Patriarch Zo'ilos von

Alexandrien (siehe oben S. 54 Anm. 2) in Konstantinopel zur Unterschrift ge-

nöthigt worden ist.
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Apokrisiarier der Hagia Anastasis (Auferstehungskirche in Jerusalem)

herbeiholen und stieß ihnen gegenüber die zornige Drohung aus:

„Wenn der Patriarch Petros die Vater (der neuen Laura) nicht

durch eine Erklärung aussöhnt und sie in ihr Kloster zurückführt,

so sorge ich in diesen Tagen für seine Absetzung." Außerdem

trieb er Nonnos und seine Sippe an, dem Erzbischof folgender-

maßen zu schreiben: „Wir bitten Eure Heiligkeit, durch irgend

eine maßvolle Erklärung unsere Seelen zu heilen und mit allem

Freimuth die allgemeine Versicherung zu geben: ,Gelöst soll sein

und gelöst ist im Namen des Vaters und des Sohnes und des

heiligen Geistes jeder Bannspruch, der Gott nicht wohlgefällig ist
4

.

Mit einer solchen Erklärung wollen wir uns zufrieden geben, wenn

ihr auch die Genauigkeit im Kleinen fehlt." Der Patriarch er-

kannte in dem Briefe das Werk des Askidas, und so verwirrend

und ungesetzlich die geforderte Erklärung auch war, er gab sie

nach einigem Sträuben aus Furcht vor jenem mächtigen Manne

ab, und die Origenisten zogen wieder in die neue Laura ein

(VS p. 366 sq.).

Kurz darauf (tote) machte Petros seine bereits erwähnte Reise

nach Byzanz, wo er nach dem Willen des Askidas den Alexan-

driner Petros und Johannes den Runden (tov oTooyyvlov) als Syn-

kellen annehmen mußte. Askidas erhob damals außerdem Johannes

den Eunuchen, der die Siedelei des Martyrios leitete, zum Hegu-

menos der vea ExxX^oia 1
). Jetzt hatten Nonnos und sein Anhang

freies Spiel. Ungestört predigten sie allenthalben ihren Irrthum.

Zugleich aber suchten sie sich an den Vätern der größten Laura,

die unter ihrem Abte Gelasios den origenistischen Gelüsten festen

Widerstand entgegensetzten, fortwährend zu reiben. Sie reizten

Laien gegen dieselben auf, so daß es vorkam, wenn einer von

ihnen die heilige Stadt betrat, daß er verspottet, als Sabait be-

schimpft und aus der Stadt vertrieben wurde. Selbst vor Schlägen

waren die orthodoxen Mönche nicht mehr sicher. Die Gegensätze

wurden endlich so schroff", daß es zu einer förmlichen Schlacht

und zu einem Sturme auf das Fremdenhospiz der größten Laura

kam, wobei Theodulos, einer der Beoooi 2
) vom Jordan, die den

1

) Letzteres wissen wir wiederum nur aus Add zu VS p. 367 und Slav

p. 497.

2
) Hierzu vgl. H. Usener, Der heilige Theodosios S. 150.
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Vätern zu Hülfe gekommen waren, durch einen Steinwurf zu Tode

getroffen wurde (VS p. 367 sq.).

In ihrer Bedrängniß entschlossen sich die Mönche der größten

Laura, den Kaiser von diesen Vorgängen in Kenntniß zu setzen.

Als ihr Vertreter begab sich der Abt Gelasios im Sommer des

Jahres 546 nach Konstantinopel. Zwei Jahre zuvor hatte Gelasios

die Denkschrift zu Gunsten des Theodoros von Mopsuestia unter-

schrieben, die die Mönche dem Patriarchen Petros überreichten.

Da er als Freund des Mopsuesteners nicht auf eine gnädige Auf-

nahme bei Justinian rechnen durfte, so mochte er glauben, vor

seiner Abreise durch eine feierliche Erklärung sein Bedauern über

seine frühere Stellungnahme aussprechen zu sollen. Er versammelte

die Mönche in der Kirche der größten Laura, entbot ihnen den

Gruß und sprach: „Sehet, Väter, Eurem Wunsche gemäß reise ich

nach Konstantinopel, ohne zu wissen, was mir auf dem Wege be-

gegnen wird. Ich beschwöre Euch daher, daß Ihr keinen von

den Anhängern des Theodor von Mopsuestia, des Häretikers, bei

Euch wohnen lasset. Hat doch auch unser heiliger Vater Sabas

diesen mit dem Origenes verabscheut. Ich aber bereue es lebhaft,

den Libellus unterschrieben zu haben, der auf Veranlassung des

Patriarchen von den Mönchen der Wüste verfaßt worden ist, auf

daß Jener (Theodoros) nicht anathematisirt werde. Doch Gott, der

für seine Kirche sorgt, hat die Zulassung des Libellus verhütet

und den Theodoros mit dem Banne belegen lassen." Dann nahm

Gelasios Abschied und trat seine Reise an (VS p. 368 sq.).

Askidas jedoch erlangte von seiner Ankunft in Byzanz recht-

zeitig Kunde und gab Befehl, daß man weder im Waisenhause

noch in der Patriarchenwohnung noch im Palaste einen von Jeru-

salem eintreffenden Mönch annehmen solle. Diesen Schwierig-

keiten gegenübergestellt verlor Gelasios den Muth und verließ

Byzanz, um auf dem Landwege nach Palästina zurückzukehren.

Unterwegs aber ereilte ihn in Amorion (in Großphrygien) „im

October der neunten (richtig: zehnten) Indiktion" x
) d. i. 546 der

Tod — ein schweres Verhängniß für die orthodoxe Partei. Wohl
versuchten die Väter der größten Laura von dem ihnen im Grunde

des Herzens günstig gesinnten Patriarchen Petros einen neuen

'*) Slav p. 505 hat hier wirklich: „im October der zehnten Indiktion",

verlegt jedoch kurz darauf ein späteres Ereigniß in Uebereinstimmung mit

VS p. 370 in den „Februar der neunten Indiktion" (p. 509).
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Hegumenos zu erhalten. Aber der Widerstand der den Patriarchen

tyrannisirenden Synkellen vereitelte es: auf ihren Befehl wurden

die Mönche unter Schimpf und Schlägen von der Wohnung des

Bischofs fortgejagt (VS p. 389).

Da ließen denn fast Alle die Hoffnung auf den Sieg ihrer

Sache fahren und durch mancherlei Lockmittel bethört oder aus

Unwissenheit oder aus Furcht vor Gewaltthätigkeiten gingen sie in

das Lager ihrer Gegner über. Sie ließen es zu, daß ein Origenist,

namens Georgios, unter dem Schutze einer Leibwache als Hegu-

menos in die Laura eindrang und, wr
ie Kyrillos von Skythopolis

mit großem Schmerze meldet, „den Sitz unseres heiligen Vaters

Sabas einnahm". Dies geschah, wie wir durch Add und Slav er-

fahren, „im Februar der neunten (sollte heißen: zehnten) Indiktion",

also im Februar 547. Es begann alsbald eine große Verfolgung.

Die treugebliebenen Väter mußten das Kloster räumen. Der ehr-

würdige dreiundneunzigjährige Johannes Hesychastes verließ die

Zelle, die er schon siebenunddreißig Jahre lang als Incluse be-

wohnt hatte, und zog sich mit seinen Gesinnungsgenossen auf den

Oelberg zurück. An demselben Tage aber, da diese aus dem

Kloster weichen mußten, ward Nonnos, „der Feinde Führer und

der Gottlosigkeit Haupt", durch einen plötzlichen Tod dahingerafft

(VS p. 370).

Der neue Abt Georgios bewährte sich indessen so wenig,

daß seine eigenen Leute ihn nach sieben Monaten, im September

547, verstießen. Die größte Laura erhielt jetzt nach dem Be-

schlüsse des Patriarchen in der Person des Abbas Kassianos einen

neuen Hegumenos. Dieser, aus Skythopolis gebürtig, vom heiligen

Sabas in das Mönchsleben eingeführt, war bereits um das Jahr 536

ein angesehener Presbyter des Sabasklosters x
) ; sodann hatte er

acht Jahre lang die Sukaslaura trefflich und im orthodoxen Glauben

geleitet und sich außerdem durch die Gründung der Siedelei des

Zungas in Skythopolis verdient gemacht (Add und Slav p. 513).

Wahrscheinlich waren die Origenisten durch den gründlichen Miß-

erfolg, den sie mit dem von ihnen präsentirten Abte Georgios er-

litten hatten, zu größerer Zurückhaltung gemahnt worden, so daß

sie den Patriarchen an der Ernennung des Nachfolgers nicht ge-

*) Er war der Vertreter des Klosters auf der Synode zu Konstantinopel

im Jahre 536; vgl. Mansi VIII Sp. 883.
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hindert haben. Kassians Amtsdauer reichte jedoch nur bis zum

„20. Juli der zehnten (corr. : elften) Judiklion" (Add); er starb

nach zehn Monaten im sechszehnten Jahre nach dem Tode des

Sabas, d. i. am 20. Juli 548 (VS p. 371; vgl. oben S. 13).

Kein einziges Ereigniß dieser Zeit hat Kyrillos von Skytho-

polis aufzuzeichnen für nöthig erachtet. Viel hingegen weiß er

von dem durch die Väter der größten Laura erwählten — von

einer Mitwirkung des Patriarchen ist nicht die Rede — Nachfolger

Kassians zu rühmen. Es war der Lykier Konon, ein Mann, durch

seine mönchischen Tugenden und orthodoxen Lehren weitberühmt,

der durch die Reinheit seines Lebens, durch seine einfache Sinnes-

art und sein mildes Wesen und durch seine Gabe der Unterschei-

dung der Geister alle Väter erbaut hat 1
). Seinen Bemühungen

ist es zu verdanken, daß die zerstreute Heerde des heiligen Sabas

sich wieder sammelte und ihre alte Größe und ihren Ruhm wieder-

gewann (VS p. 371 sq.).

In hohem Maße kam ihm zu statten, daß seit dem Tode des

Nonnos (Februar 547) Uneinigkeit die Reihen der Origenisten spaltete

und schwächte. Leider sind wir über die dogmatischen Anschau-

ungen, die die Spaltung hervorriefen, nicht hinreichend unterrichtet.

Die Bewohner der neuen Laura auf der einen Seite wurden von

ihren Gegnern, den Mönchen der Laura des Firminos, ioo%oiotoi

genannt, während sie selbst den Firminioten die Namen ngcoro-

KiioTat und leigadlrai beilegten. Das ist das Einzige, was Kyrillos

darüber mittheilt. Er glaubte wohl, mit Grund sich weiterer An-

gaben überheben zu dürfen, da zu der Zeit, als er die VS schrieb,

einige orthodoxe Mönche damit beschäftigt waren, die Lehren

beider Parteien in einer eingehenden Abhandlung an den Pranger

zu stellen 2
). Leider ist von diesem Werke nichts auf uns ge-

kommen, und auch die übrigen Quellen zur Kenntniß des Origenis-

mus fließen so spärlich, daß wir uns kein völlig klares Bild von den

Lehreigenthümlichkeiten der genannten Parteien entwerfen können.

Kyrillos meint, daß es Jedem leicht sei, aus den wechsel-

seitigen Benennungen die Gottlosigkeit der Streitenden zu erkennen,

') VS p. 371 und Add. Von demselben Konon ist die Rede in Ioannis

Moschi P'ratum spirituale cap. 42 ed. Migne Patrol. gr. 87, 3, 2896 C.
2
) VS p. 372: xai rj [iev zöjv dfAcpozEQcov Jiokvoxeöijg doeßeia xaxa zov

Jiagovza iqovov imö zivcov &eo(pdwv dvögcöv rfjg rj/XEZEQag äyeXrjg axgcßsozigco zt

xal jzXatvzEQCx) Xöyco ozrjhzEvezai xal zfjg jtqooi]xovo?]s zvy%ävEi dvazQOjifjg.
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da die Namen von ihren eigenthüinlichen Dogmen hergenommen

seien (VS p. ;\12). Aber für uns trifft dies nur bezüglich der

Isochristen zu. Es wird durch eine Reihe von Zeugnissen von

origenistischer und orthodoxer Seite durchaus sicher gestellt, dafi

nach der Meinung vieler Origenisten die Menschen in der Apoka-

tastasis Christo ganz gleich (i'ooi rol Xqlotco) werden l
). Die Namen

Protoktisten und Tetraditen jedoch lassen sich kaum ganz be-

friedigend erklären. Daß der Ausdruck Tetraditen die Gew-ohnheit,

auf Ostern zu fasten, und manichäische Anschauungen andeute,

wie J. B. Cotelier annimmt 2
), weil das Wort an anderen Stellen

(aber auch in ganz anderem Zusammenhange!) so zu verstehen ist,

erscheint wenig glaubhaft. Zu Tigcjoroxiiorai bemerkt a. a. 0. der-

selbe Gelehrte allzu unbestimmt: „A Christo prima creatura credito,

ni fallor."

Eins ist jedenfalls sicher, daß die Protoktisten nicht iso-

christisch dachten. Sie hielten diese Theorie für unvereinbar mit

der Würde Christi und stellten Christus nach seiner menschlichen

Natur über alle anderen Geschöpfe. So kamen sie einerseits in

ihrer Lehre von der Apokatastasis den Orthodoxen näher, als die

Isochristen, vielleicht noch näher, als der Gegensatz der beiden

Namen errathen läßt. Denn als die Protoktisten sich später mit

den Orthodoxen vereinigten, schwur das Haupt ihrer Partei den

Irrthum von der Präexistenz ab; die Apokatastasislehre blieb un-

erwähnt (VS p. 373). Andererseits aber werden sie, wenn sie

Christus eine ganz exceptionelle Stellung in der creatürlichen Welt

zuerkennen und dabei doch an der Präexistenz festhalten wollten,

auch über den Anfang des geschöpflichen Seins anders gelehrt

haben, als die Isochristen. Diese behaupteten, daß geistige Wesen

(voeg) ohne Zahl und Namen waren, so daß alle Vernunftwesen

1

) So lehrte der allerdings noch viel weiter fortgeschrittene Bar Sudaili

(vgl. oben S. 34); so auch Theodoros Askidas (siehe unten S. 61 Anm. 2); so wird

die Lehre der Origenisten auch durch ihre Gegner dargestellt, z. B. durch den

Abt Kyriakos in der Vita Cyriaci des Kyrillos von Skythopolis (Acta SS. Sept.

VIII S. 153: Xeyovair, ozi yivoue&a l'oot rov Xqiotov er rfj a^oy.aTaojäoFi), durch

Justinian (vgl. unten S. 61 Anm. 1), Sophronios von Jerusalem (Epist. synodica

bei Mansi XI Sp. 492 B-E) u. A.
2
) In den Noten zur VS col. 624: Tergaöhag. Quod in Paschate jeju-

narent, et Manichaeismo essent afflati; ut mecum colliget quicumque legerit

cum Harmenopulo et Blastare Balsamonem in expositione Canonis 7. Synodi Cp.

generalis, atque Scholium ad Codicem 179. Bibliothecae Photianae.
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(Xoyixd) durch die Identität ihrer Substanz und Wirksamkeit,

durch ihre Kraft, ihre Vereinigung (hcboei) mit dem Gott Logos

und ihre Erkenntnis eine Einheit (evdgj bildeten. Auch der vovg

Christus gehörte zu dieser Einheit, ohne jeden Unterschied von

den übrigen Xoyixd, sei es in der Substanz oder Erkenntniß

oder Macht oder Thätigkeit l

). Dieser strengen Gleichsetzung

Christi mit allen Vernunftwesen, die naturgemäß auch in der

angeblichen Apokatastasis zu demselben Zustande zurückführte,

versagten die Protoktisten ihre Anerkennung. Sie bezeichneten,

das dürfen wir wohl aus dem Namen entnehmen, den vovg Christus

als das erste und vorzüglichste aller Geschöpfe; und nur ihm,

nicht den übrigen voeg, schrieben sie die Vereinigung mit dem

Gott Logos zu. Darum mögen ihnen ihre Gegner vorgehalten

haben, daß sie die xoidg zu einer reTodg erweiterten, da ihr Christus,

von Anbeginn mit Gott vereint, über alle Geschöpfe erhaben und

in die Gottheit aufgenommen erscheine. In dieser Art werden die

Namen jigcoToxriozai und TeTgadlrat vielleicht entstanden sein.

Der in Byzanz allmächtige Bischof Theodoros Askidas stand,

wie Kyrillos versichert und das einzige aus dieses Bischofs Schriften

erhaltene kurze Fragment bestätigt 2
), auf Seiten der Isochristen

und bemühte sich, ihnen durch Verleihung vieler Bischofssitze und

Abteien in Palästina das Uebergewicht zu verschaffen. Da brachte

denn das gemeinsame Leid die Orthodoxen und die Protoktisten

einander näher. Es kam eine Einigung zwischen ihnen zu Stande,

die in der Hagia Sion zu Jerusalem zwischen dem Abte Konon

und dem Hegumenos der Firminioten, Isidoros, feierlich besiegelt

wurde. Der letztere versprach, nie mehr für die Lehre von der

Präexistenz eintreten, sondern mit aller Kraft an der Seite Konons

wider den Irrglauben kämpfen zu wollen. Darauf reisten sie ge-

meinsam nach Konstantinopel „im Beginn der fünfzehnten (sollte

1

) Iustiniani Epist. ad synodum de Origenistis; vgl. unten S. 90 ff. den

Wortlaut.

2

) Evagrios will es aus den Acten der fünften ökumenischen Synode

entnommen haben (Hist. eccl. IV, 38 a. a. 0. Sp. 2777 C—2780 A): 'Ev xovxoig

eaxi Jtsfxjxxov XEvpdlaiov xoiv ßlaoqwj/MjdevTWV oljio idtxcöv jzqogwjiwv rfjg xaXov-

y.Evr\q veag Xavoag syov oböe' OsoÖcogog 6 'Aoxtdäg 6 KajuiaÖ6xi]g eijiev' El

vvv ol anöoxoXoi xai oi {xaoxvQeg üav(.laxovgyovoi xal ev xfj xooavxrj ri/iifj vjxdg-

%ovotv, ev xfj djioxaxaoxdost et (xtj l'ooi ysvoivxo xco Xqioxcö, tioio. djioxaxdoxaocg

avxolg ioxiv;
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heißen: ersten) Indiktion", also im September 552 (VS p. 37S,

vgl. oben S. 28).

Zwar hatten sie in der Hauptstadt unter der Willkür des

Askidas zu leiden. Aber sie hielten aus und gelaugten zum Sie^c

Nach Verlauf weniger Tage nämlich (oMywv yäy bitkdovooyv fjjue-

Qibv), wahrscheinlich im Anfang des October, wie wir oben S. 28

sahen, starb der Erzbischof Petros. In ihrer Anmaßung erhoben

die Neolauriten an seiner Statt den Makarios und verursachten

dadurch neue Unruhen in Jerusalem, so daß der Kaiser über Theodor

Askidas und die Origenisten höchst ungehalten Makarios wieder zu

entfernen befahl. Konon und seine Gefährten (Isidoros war unter-

dessen gestorben) benützen die Gunst des Augenblicks, sie stellen

dem Kaiser ihre Lage vor und überreichen ihm einen Libellus,

worin sie „die gesammte Gottlosigkeit der Origenisten aufgedeckt"

hatten. Für den Patriarchenstuhl bringen sie Eustochios, den

Oekonom der Kirche von Alexandrien, der sich eben in Konstan-

tinopel aufhält, in Vorschlag, und Justinian ertheilt, wahrscheinlich

im Dezember 552, seine Zustimmung dazu (VS p. 373 sq.).

Während der Abt Konon in Byzanz blieb, eilte der neue

Patriarch nach Jerusalem, um von seiner Kirche Besitz zu nehmen.

Die dort herrschende Spannung erforderte seine persönliche An-

wesenheit, so daß er zu der bereits angesagten ökumenischen

Synode Vertreter entsenden mußte. Er bestimmte dazu die drei

Bischöfe Stephanos von Raphia, Georgios von Tiberias und Damianos

von Sozusa x
), denen er den Abt Eulogios vom Theodosioskloster,

um dessen Entsendung Konon ausdrücklich gebeten hatte, und zwei

andere Hegumenen als Begleiter mitgab (VS p. 374). Die Namen

der letzteren erfahren wir aus Add und Slav p. 525: es waren

Kyriakos von der Laura Ur]yi] und der Stylit Pankratios, eben-

dieselben, die nach dem Zeugnisse des Evagrios im Verein mit

Eulogios und Konon zur Zeit des allgemeinen Concils dem Kaiser

eine Klageschrift gegen die Lehren des Origenes und gegen die

Origenisten überreicht haben 2
). — Die Abreise des Eustochios

nach Jerusalem ist vor dem 6. Januar 553 erfolgt, da er sonst

ohne Zweifel das vom Patriarchen Eutychios von Konstantinopel

dem Papste Vigilius an diesem Tage überreichte Glaubensbekennt-

J

) Ihre Namen sind durch die Acten der fünften allgemeinen Synode

bezeugt.
2
) Evagrii Hist. eccles. IV, 38 ed. Migne Patrol. gr. 86, 2, 2777A.
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hiß unterschrieben hätte, wie es die Patriarchen Apolinarios von

Alexandrien und Domninos von Antiochien sowie die Bischöfe

Elias von Thessalonich u. s. w. gethan haben '). Da von seiner

Ankunft in Palästina bis zu der Entsendung seiner Stellvertreter

immerhin einige Zeit vergehen muf3te, so sind diese schwerlich

vor Ende Februar 553 in Konstantinopel eingetroffen.

Ueber die wahre Veranlassung der fünften allgemeinen Synode

läßt uns Kyrillos von Skythopolis in Unkenntnis. Oder vielmehr,

er ruft durch seine Berichterstattung den falschen Schein hervor,

daß der Kaiser sich zur Berufung der Synode erst durch das

Drängen der palästinensischen Mönche und somit primär durch die

origenistischen Wirren habe bestimmen lassen. Zwar erwähnt

Kyrillos auch die Verurtheilung Theodoros' von Mopsuestia; aber

nur ganz beiläufig. Seine Worte, über deren historische Wahrheit

wir im Folgenden noch zu verhandeln haben, lauten: „Als somit

die heilige und ökumenische fünfte Synode in Konstantinopel ver-

sammelt war, wurden Origenes und Theodoros von Mopsuestia

und die Aussprüche des Evagrios und Didymos über die Prä-

existenz und die Apokatastasis in Gegenwart und unter Zustimmung

der vier Patriarchen mit dem gemeinsamen und allgemeinen Ana-

them belegt" 2
). Es ist klar, der Schriftsteller der Wüste kann

dem Vorwurfe einseitiger Berichterstattung nicht entgehen. Die

Vita Sabae ist ihm unter der Hand zu einer, auch von rauhen

Ausfällen nicht ganz freien, antiorigenistischen Parteischrift ge-

worden, worin von den Interessen und Angelegenheiten der Partei

alles andere in den Hintergrund gedrängt wird. Aber es scheint

mir, daß diese Tendenz für sich allein ausreicht, die lückenhafte

und schiefe Geschichtserzählung Kyrills zu erklären. Man darf

nicht mit Loofs 3
) annehmen, derselbe habe auch im Sinne und

zu Gunsten einer Partei geschrieben, die Theodor von Mopsuestia

besondere Sympathieen entgegenbrachte. Nur das ist zuzugeben,

daß er die unter den Mönchen zeitweise stark hervortretende

1

) Mansi IX Sp. 185 A— 188 C. Auch im sogenannten Constitutum des

Papstes Vigilius ed. 0. Günther, Epistulae imperatorum, pontificum, aliorum etc.

(Corpus script. eccl. lat. XXXV, 1) Wien 1896 S. 232—234.
2
) VS p. 374. Vgl. Vita Euthymii p. 96: xfjg oixov/uevixfjg aycag jisfuxxrjg

avvodov sv Kwvoxavxivovjxokec avvadQoioÖEior]g xal xCbv 'Qqiyevovg xal Nsoxoqiov

Soyfidxcov vji avxfjg ävad,£/*axtoß'evxcüv.

3

) Fr. Loofs, Leontius von Byzanz S. 288.
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Vorliebe für den Mopsiiesteiier ziemlich schonend vernrtheilt. Daß

er sie aber vernrtheilt, kann nicht bestritten werden. Für ihn

war das Verwerfungsurtheil seiner beiden leuchtenden Vorbilder

Sabas und Johannes Hesychastes maßgebend. Sabas aber hat 531

zu Konstantinopel die Anhänglichkeit einiger Mönche an Theodor

von Mopsuestia als Begünstigung des Nestorianismus bezeichnet und

geahndet (siehe oben S. 36); und von Johannes erwähnt Kyrillos, daß

er wie gegen Origenes so auch gegen Theodor von Mopsuestia

gekämpft hat x
). Unser Autor ist auch in dieser Hinsicht gewiß kein

entarteter Jünger dieser beiden großen Eremiten gewesen. Freilich

hat er von dem Edicte Justinians gegen die drei Capitel fast völlig

geschwiegen; nur einmal spielt er undeutlich darauf an (VS p. 348);

aber er hätte sonst ja zugestehen müssen, daß Theodoros Askidas

zu diesem guten Werke die Veranlassung geboten, er hätte nicht

übergehen können, daß die Patriarchen Ephräm und Petros und

zahlreiche Mönche, seine eigenen Parteifreunde, sich anfangs der

Verdammung der drei Capitel widersetzt hatten. Zwar an etwas

verborgener Stelle theilt er das letztere mit, aber sicher nicht,

weil er selbst Theodor von Mopsuestia geneigt war; in seiner

Mittheilung liegt der Accent auf der Erklärung des Abtes Gelasios,

daß er sein Eintreten zu Gunsten Theodors, „des Häretikers", tief

bereue, und auf seiner dringenden Mahnung, niemals einem Freunde

dieses Mannes Einlaß in die Laura zu gewähren (siehe oben S. 57).

Hätte Kyrillos von Skythopolis Vorliebe für den Mopsuestener be-

sessen, so hätte er eher die Bemühungen der Patriarchen und der

Mönche gegen die Verurtheilung Theodors hervorgehoben und die

nachträgliche Erklärung des Abtes Gelasios mit Stillschweigen

übergangen. Also bloß eine gewisse Schonung und Nachsicht,

aber nicht „eine grelle Parteifärbung" zu Gunsten der Freunde

Theodoros' von Mopsuestia ist in Kyrills Schriften wahrzunehmen.

Nur sein antiorigenistischer Eifer gibt den Lebensbildern, die er

geschaffen, ein polemisches Gepräge.

Doch kehren wir zu den Nachrichten vom origenistischen

Kriegsschauplatze zurück. Nach dem Schluß der Synode schickte

der Kaiser die Acten derselben nach Jerusalem. Eustochios ver-

') Vita Ioannis Hesychastae ed. Acta SS. Maii III S. 21* E: Kai xavxa

fiev xä öXiya avaheg~afi£vog ygacpfj jzagadsdcoxa, nagaleixpag dirjyrjoaodai xorg .-rrgl

xfjg niöxecog avxov äytövag, ooovg ideig~axo (sie) xaxa xcov 'Qgtyevovg xai Qeobtboov

xov Moxpovsoxlag doy^idxcov xe aal vjiaojrioxöjv.
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sammelte seine Bischöfe um sich, und mit Ausnahme Alexanders von

Abile, der deshalb abgesetzt wurde und bald darnach in Byzanz

bei einem Erdbeben zu Grunde ging l
), bestätigten sie sämmtlich

die Beschlüsse „mit Hand und Mund". Die Mönche in der neuen

Laura, die den Herd des ganzen Streites gebildet hatte, unter-

warfen sich jedoch nicht und hoben die Gemeinschaft mit der

katholischen Kirche auf. Acht Monate hindurch bemühte sich der

Patriarch Eustochios, sie zur Anerkennimg des Concils zu bewegen.

Als alle Mahnungen nichts fruchteten, vertrieb er sie kraft kaiser-

licher Vollmacht durch den dux Anastasios aus dem Kloster und

aus der ganzen Epareh ie.

Die neue Laura aber sollte nicht unbewohnt bleiben. Der

Patriarch bevölkerte sie wieder mit sechzig Mönchen aus der

größten Laura und sechzig aus den übrigen orthodoxen Klöstern

der Wüste und ernannte einen gewissen Johannes zu ihrem Hegu-

menos. Auch Kyrillos von Skythopolis, der bis dahin dem Kloster

des heiligen Euthymios angehört hatte, zog damals dort ein. Es

geschah „am 21. Februar der zweiten (lies dritten) Jndiktion", im

dreiundzwanzigsten Jahre nach dem Tode des seligen Sabas, also

am 21. Februar 555 2
). Damit war den klösterlichen Genossen-

schaften Palästinas der langentbehrte Friede wiedergegeben, und

der Origenismus hat sich nicht mehr zu größerer Bedeutung in

der Geschichte aufzuschwingen vermocht.

Nur eins erübrigt noch, nämlich die Richtigkeit der zuletzt

gegebenen Zeitbestimmung zu begründen. Noch Usener verlegt

die Verjagung der Neolauriten in den März 554 :!

). Da die letzte

Sitzung des fünften allgemeinen Concils, von der uns die Acten

Kunde geben, am 2. Juni 553 stattfand, die Synode zu Jerusalem

also vielleicht noch im Juli desselben Jahres zusammentreten konnte,

so scheint es in der That, daß die achtmonatlichen vergeblichen

Bemühungen des Eustochios, die Origenisten zur Nachgiebigkeit zu

') Sehr wahrscheinlich war dies das furchtbare Erdbeben im August 554,

das nach Johannes Malalas (Chronographia lib. XVIII ed. Dindorf S. 486 f.)

vierzig Tage dauerte; Theophanes (Chronographia ed. de Boor I S. 229) ver-

legt es auf den 16. August, die 'Exloyal ouid xfjq IxxArjoiaortxfjg loxogiag (ed.

Cramer, Anecdota Parisiensia II S. 113) auf den 15. August (mit irriger

Indiktionsangabe).
2

) VS p. 375 sq. Die in Anführungszeichen stehenden Worte stammen

aus Add und Slav p. 531.
3

)
H. Usener a. a. 0. S. XIII.

Diekamp, Origenist. Streitigk. im 6. Jahrh. 5
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bewegen, sich bis zum März 564 erstreckt haben; Damit läßt sich

aber das obige Datum des Einzuges der Orthodoxen in die neue

Laura wohl nicht vereinigen; denn es ist nicht anzunehmen, daß

das Kloster fast ein Jahr lang leer gestanden hat. Indeß bietet

das „Leben des Kyriakos" einen weiteren Beweis für die Richtig-

keit des Datums. Kyriakos ist am 9. Januar 448 geboren. Seit

dem September 465 lebte er in den Klöstern Palästinas, am
längsten, seit dem August 485, in der Sukaslaura. Er bewohnte

daselbst vom Anfang des Jahres 542 an die berühmte Anachoreten-

zelle des heiligen Chariton. Seine Ruhe ward jedoch, als Nonnos

im Februar 547 gestorben und die Spaltung unter den Origenisten

entstanden war, allzu viel durch Besucher seiner Höhle gestört,

so daß er sich — er hatte das 99. Jahr schon vollendet — nach

Susakim begab. Dort blieb er acht Jahre. Er hatte das 108. Jahr

begonnen, als ihn die Väter der Sukaslaura in die Höhle des

Chariton zurückführten; es war damals, setzt Kyrillos hinzu, als

die Origenisten die neue Laura hatten räumen müssen l
). Die

Altersangabe weist auf das Jahr 555 hin, und der Zusammenhang

macht es zweifellos, daß Kyriakos nur die Entfernung der Orige-

nisten abgewartet hat, um in seine Zelle zurückzukehren. Wir

werden daher folgern müssen, daß die palästinensische Synode sich

erst einige Monate nach dem Schlüsse des ökumenischen Concils

versammelt hat.

Dritter Abschnitt.

Die Synodalsentenz gegen die Origenisten.

Der im Januar 543 durch das Edict Justinians gegen die

Origenisten geführte Schlag hatte nicht den von den Anstiftern

erhofften praktischen Erfolg. Der verschlagene Theodoros Askidas

rettete durch seine Unterwerfung seinen Einfluß bei Hofe und ließ

seine Gegner in Palästina mehr denn zuvor seine Macht fühlen.

Niemand wird deshalb in Abrede stellen, daß die antiorigenistische

Partei in Palästina hohes Interesse daran hatte, den Streit durch

das im Jahre 553 zu Konstantinopel versammelte allgemeine Concil

zur endgültigen Entscheidung gebracht zu sehen. Die Entwickelung

der Dinge seit dem Erlasse des Edictes, wie Kyrillos von Skytho-

x
) Vita Cyriaci ed. Acta SS. Sept. VIII S. 147 ff.
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polis sie so anschaulich schildert, ließ erneute Klagen der Mönche

beim Kaiser fast mit Sicherheit erwarten. Daß die Klagen aber

nicht ungehört verhallt sind, daß auch Justinian die Befragung der

versammelten Concilsväter über diesen Gegenstand für angebracht

gehalten hat, darf gleichfalls als durchaus wahrscheinlich gelten.

Darum ist der Versicherung Kyrills, die fünfte allgemeine

Synode habe über Origenes und Theodor von Mopsuestia, sowie

über die Lehren des Evagrios und Didymos von der Präexistenz

und von der Apokatastasis das Anathem gesprochen, die innere

Glaubwürdigkeit nicht abzustreiten. Mag der polemische Gegensatz

des Schriftstellers zu den Origenisten auch vielleicht seiner Objec-

tivität bisweilen Abbruch thun, so ist doch ohne triftigen, ja man

muß sagen, ohne zwingenden Grund nicht anzunehmen, daß er jene

Behauptung drei bis vier Jahre nach dem Concil, also zu einer

Zeit, wo sie noch leicht controllirt werden konnte, aus der Luft

gegriffen hat. Wir besitzen also in seiner Vita Sabae, und eine

ähnliche Notiz bietet auch, wie wir sahen, die Vita Euthymii, ein

bestimmtes und gewichtiges Zeugniß dafür, daß die fünfte ökume-

nische Synode die origenistischen Irrthümer untersucht und ver-

worfen hat.

Allein gegen die Richtigkeit dieser Angabe erheben sich so

viele und schwere Bedenken, daß wir unsere Zustimmung vor-

läufig suspendiren müssen. Eine genaue Prüfung der Zeugnisse

und Argumente, die für und wider in die Wagschale fallen können,

möge das abzugebende Urtheil motiviren.

§ 7.

Die Ueberlieferung der noch vorhandenen Acten der fünften all-

gemeinen Synode und die Echtheit der beiden darin enthaltenen

Aeußerungen über Origenes.

Die Acten des fünften allgemeinen Concils, d. h. der acht

Sitzungen über die Dreicapitelangelegenheit, die zweifellos diesem

Concil angehören, sind, von vereinzelten griechischen Stücken ab-

gesehen, nur in einer lateinischen Uebersetzung auf uns gekommen.

Die beste, durch Steph. Bai uze besorgte Ausgabe ruht auf zwei

Handschriften und auf der editio princeps, die Laur. Surius nach

einem Baluze nicht mehr zugänglichen Codex hergestellt hat 1

).

') Stephani Baluzii Praefatio in acta concilii V., abgedruckt bei

Mansi IX Sp. 163—172.

5*
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Mit dem Texte des Snrius stimmte eine der beiden Handschriften,

ein codex Bellovacensis, fast genau überein, während die andere,

ein codex Parisiensis, namentlich in der ersten und siebenten

Sitzung, erheblich davon abwich. Beide boten jedoch nur zwei

verschiedene Recensionen einer und derselben Uebersetzung, und

zwar jener Uebersetzung, die bereits von dem Papste Pelagius II.

(579—590) in seinem dritten Briefe an die Bischöfe Istriens ]

) be-

nutzt worden ist. In dieser uns vorliegenden Gestalt umfassen

die Acten, wie gesagt, die Protokolle von acht Sitzungen, von

denen die erste am 5. Mai, die letzte am 2. Juni 553 stattfand.

Die Verhandlungen drehen sich ganz ausschließlich um die von

Justinian verlangte Verdammung der drei Capitel, die in der achten

Sitzung feierlich ausgesprochen wurde.

Doch verfolgen wir die Nachrichten über die Synodalacten

weiter. Es ist sehr beachtenswerth, daß, wie schon Baluze be-

merkt hat 2
), noch eine andere lateinische Uebersetzung vorhanden

gewesen ist. Sie hat dem großen Lateranconcil im Jahre 649

vorgelegen; ein längeres Stück wurde verlesen und den Acten

dieses Concils einverleibt
J

'). Das Citat gehört dem Protokolle der

dritten Sitzung unserer Acten an; ob aber diese Sitzung auch in

dem damals zur Verwendung gelangten Exemplare der Acten die

dritte war, wird nicht ausdrücklich bemerkt.

Fernere Kunde über die lateinischen Acten erhalten wir durch

die sechste allgemeine Synode zu Konstantinopel (680). Es wurde

von einem Exemplare gesprochen, das der Gattin des jzaTglxtog

Innocenz gehört hatte und um sechs vojuiojuaxa für die Patriarchal-

bibliothek von Konstantinopel angekauft worden war. Der Patriarch

Paulos II. (641—654) hatte den Codex mit dem authentischen

griechischen Exemplare der fünften Synode verglichen, und da in

der lateinischen Version, und zwar, wie ausdrücklich angegeben

wird, in den Actenstücken der siebenten Sitzung, zwei angebliche

Briefe (MßeXkot) des Papstes Vigilius an den Kaiser Justinian und

an die Kaiserin Theodora fehlten, so hatte er diese Briefe durch

einen Lehrer der lateinischen Sprache, den Presbyter Konstantinos,

J

) Mansi IX Sp. 441 ff.

2
) Baluze a. a. 0. Sp. 164. Vgl. Fr. Maaßen, Geschichte der Quellen

und der Litteratur des canonischen Rechts im Abendlande I. Graz 1870. S. 147.

s
) Secretar. 5 Mansi X Sp. 1070A-D.
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ins Lateinische übersetzen, durch den Diakon Sergios mit dem

Beinamen Antipisidias abschreiben und durch den Kalligraphen

Theodoros, der die Officin ek xov äyiov 'Ioxxvvofpcoxäv besaß, in

den lateinischen Codex einheften lassen '). Das lateinische Exem-

plar der Pah iarchalbibliothek stimmte also mit dem griechischen

Authentikon darin ü herein, daß die siebente Sitzung des letzteren

auch in dem ersteren als die siebente Sitzung gezählt wurde; nur

enthielt das Authentikon auch die beiden fraglichen Briefe, die

hier fehlten. Es bestand somit dasselbe Verhältnis zwischen

den Texten, wie zwischen den lateinischen Recensionen der Hand-

schrift von Paris und derjenigen von Beauvais: Nur die erst-

genannte bietet uns die beiden Briefe, und zwar gleichfalls in der

siebenten Sitzung.

Dem sechsten allgemeinen Concil verdanken wir noch wich-

tigere Aufschlüsse über den damaligen Zustand der Acten. Als

nämlich in der dritten Sitzung am 13. November 680 die Acten

der fünften allgemeinen Synode vorgelesen wurden, erklärten die

päpstlichen Legaten zweimal gewisse Stellen für gefälscht. Zu-

nächst fand sich sofort im Beginne der Acten ein Aoyog xov ev

äyioig Miqvä äq^ienioxoTiov KcovoxavxivovjtöXecog jiqos BiyiXiov xov

juaxaQicoxaxov Jidnav
e
Pc6jut]g jiegl xov ev elvai xov Xqioxov xo

fieXrjjua. Die Legaten beantragten sofort eine Untersuchung des

Codex, die alsbald durch den Kaiser, die äQ%ovxeg und einige

Bischöfe vorgenommen wurde. Es zeigte sich, daß die drei Quater-

nionen, die den genannten Xöyog enthielten, nachträglich den echten

Acten vorgeheftet waren; sie trugen andere Schriftzüge, als diese,

und keine Quaternionenzahlen; erst nach den drei Quaternionen

begann die Zählung mit der Zahl eins. In Folge dessen wurde

die Unechtheit des Stückes allgemein anerkannt 2
).

Die andere Fälschung wurde in dem zweiten Bande der Acten,

in der siebenten Sitzung entdeckt. Das Exemplar, das zur Vor-

lesung benutzt wurde, enthielt die vorhin erwähnten XißeXXoi des

Papstes Vigilius an Justinian und Theodora. Da Vigilius sich aber

in beiden Schreiben zu der Lehre von der jula evegyeia in Christus

bekannte, so betheuerten die päpstlichen Gesandten, daß dieselben

J

) Mansi XI Sp. 593 — 596. Der Presbyter Konstantinos war selbst

anwesend und trat als Zeuge auf.

2
) Mansi XI Sp. 225 A—D.
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nichl echl sein könnten '). Ob sich ihr Einsprucb gegen die Briefe

Qberhaupl oder bloß gegen die Worte x<u fuav hegyeiav, ei nimm

Operationen], gewendet hat, ist zweifelhaft. Jni Anschluß an Ba-

luze 2
)

gibt Hefele der letzteren Annahme den Vorzug, weil die

fraglichen Briefe mit ihrem Anathem über die drei Capitel ganz

für jene Zeit des Vigilins (vor dem Judicatum) passen '). Es ist

auch sicher, daß erst die Worte xal julav evegyeiav den Legaten

Anlaß zum Widerspruch gegeben haben und daß das Fehlen dieser

Worte in der Glaubensentscheidung des fünften Concils ihnen als

Beweis der Fälschung jener Briefe galt. Aber trotzdem scheint

ihr Verdacht und ihre Ablehnung sich auf die ganzen Briefe er-

streckt zu haben. Sie riefen: ,,Um Gottes willen, Herrscher,

Vigilius hat nicht gesagt: julav iveoyeiav. Die XißeXXoi sind nicht

von Vigilius. Auch dieser Band (der zweite der Synodalacten) ist

gefälscht, ebenso wie die Einleitung des ersten Buches dieser

heiligen fünften Synode 4)." Später geben die ägxovzeg und die

Synode den Sinn dieses Einspruches folgendermaßen wieder: Die

römischen Legaten haben die siebente Sitzung für gefälscht er-

klärt, weil die darin enthaltenen, angeblich von Vigilius dem

Justinjan und der Theodora überreichten XißeXXoi „nicht echt sind"

(ovx elolv äXrjß'eig) 5
). Ebenso haben nach einer anderen Aeußerung

(in der vierzehnten Sitzung) die Legaten behauptet, özi xal ol

roiovzoi XißeXXoi cpdXooi vjiolqxovoi 6
).

Um die Echtheit feststellen zu können, wurde eine sorgsame

Untersuchung beschlossen, deren Resultat in der vierzehnten Sitzung

am 5. April 681 zu finden ist 7
). Man verglich mehrere Exem-

plare der Acten: 1) die beiden in der dritten Sitzung benutzten,

aber als gefälscht verdächtigten Pergamenthandschriften, die zu-

sammen die Acten vollständig boten, 2) eine Papierrolle, die als

das Authentikon der siebenten Sitzung der fünften Synode galt,

3) einen gleichfalls der Patriarchalbibliothek zugehörigen Papier-

codex, 4) eine von dem oTQanjXaiog xov ßaoiXixov öcpixiov Philippos

*) Mansi XI Sp. 225E--228B.
2
)
Bai uze a. a. 0. Sp. 164-170.

3
) C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte II

2
S. 857 f.

4
)
Mansi XI Sp. 228A.

6
) Mansi XI Sp. 528E— 529 A.
ü
) Mansi XI Sp. 588 C.

7

) Mansi XI Sp. 588—596.
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aus dem Abendlande mitgebrachte griechische Handschrift, die der

Bischof Makrobios von Seleukia vorlegte, 5) hega %aQT<pa &Q%afa

ßißkia rfjg avifjg äyiag 7zejujin]<; ovvodov, die sich im Privatbesitze

einzelner Väter befinden mochten. Nur in Nr. 1 stand die angeb-

liche Abhandlung des Menas. Die kißekkoi des Vigilius fanden

sich in Nr. 1, 2 und 4. Es konnte aber festgestellt werden, daß

aus Nr. 1 der fünfzehnte Quaternio herausgenommen und durch

einen anderen, nicht paginirten (? ävemyQacpov), worin eben die

beiden Briefe standen, ersetzt worden war. Der Mönch Georgios

sagte aus, er selbst habe im Auftrage des Patriarchen Makarios

(von Antiochien, des Führers der Monotheleten) vor zwei bis drei

Jahren die kißekkoi des Vigilius in zahlreichen Exemplaren der

Acten, speciell in Nr. 4, nachgetragen. Als Vorlage habe ihm

eine angeblich aus dem jiaTQia.Q%£iov stammende Copie der beiden

üocumente gedient. Da nun die Fälschung in Nr. 1 und 4 er-

wiesen zu sein schien, da der Presbyter Konstantinos, wie wir

oben S. 68 f. sahen, von der gleichen Behandlung eines lateinischen

Codex der Patriarchalbibliothek zu Konstantinopel Zeugniß ablegte,

und da Nr. 8 und 5 die kißekkoi nicht enthielten, so urtheilte die

Synode, daß auch Nr. 2 (die Rolle) corrumpirt worden sei, und

beschloß, die betreffenden Stellen in der Rolle mit einem X und

ebenso die unechten Partieen in den Pergainenthandschriften mit

einem Obelos und einem X bezeichnen zu lassen 1
). lieber die

') Mit einem X bezeichnete man die Unechtheit eines Verses oder son-

stiger kleiner Theile einer Schrift (vgl. z. B Eustath. zur Odysse y 170

p. 1462, 42: xo X oxoixelov ivxvjioi>f.ievoi iorj/bisiovvzo ovxcog xi]v xov ysgjuatog

(pavlöxr\xa , bei V. Gardthausen, Griechische Paläographie. Leipzig 1879.

S. 278); ein Obelos konnte auch größere Stücke und Abhandlungen als unter-

schoben bezeichnen (vgl. Anecdotum Romanutn ed. Fr. Osann. Gießen 1851.

p. 3 : 6 de ößelbg Jtgog xa afiexov/ueva im xov jxoirjxov, rjyovv vevo&EVfxeva rj vjio-

ßeßlrjueva == Sueton.Rell. ed. Reifferschei d Lipsiae 1860. S. 142. Dieser Unter-

schied scheint hier beobachtet worden zu^sein, so'daß 'man mit dem Obelos^die

Unechtheit der ganzen Abhandlung des^Menas. mit dem X vielleicht nur die

Unechtheit der Worte xal juiav ivsgysiav in den Vigiliusbriefen gekennzeichnet

hat. — Wie man die beiden Briefe in der Rolle als gefälscht erkannt hat,^ist eine

andere Frage. Ein nachträgliches Einschieben in die ursprüngliche Rolle war doch

nicht möglich. Höchstens die genannten drei Worte können hinzugefügtlworden

sein; aber das hätte man bei der Prüfung sicher als /auffällig und verdächtig

empfunden. Vielleicht hat man sich den Hergang auch so vorgestellt, daß

einer der monotheletischen Patriarchen, z. B. Paulos IL, der ja so großes

Gewicht darauf legte, daß die Briefe in den Acten standen, die ursprüngliche
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Fälscher und über die drei beanstandeten Docurnentc wurde das

Anathem verhängt.

Diese Prüfung der Acten durch das sechste allgemeine Concil

ist auch für unsere Frage nach der Verurtheilung der Origenisten

auf der fünften allgemeinen Synode nicht ohne Bedeutung. Wir
erfahren 1., daß die Acten wenigstens in dem einen oder dem

anderen Exemplare zwei Bände füllten, ebenso wie es bei den

Acten von Ephesos und Chalkedon der Fall war *). Der erste

Band enthielt xo TiQooijuiov oder rä jzgooijuia der Verhandlungen,

also wahrscheinlich die sogenannten Voracten. Ob außerdem schon

Sitzungsprotokolle darin standen, ist ungewiß. Jedenfalls hatten

die siebente und die achte Sitzung im zweiten Bande ihre Stelle.

2. In sämmtlichen Exemplaren wurde diejenige Sitzung, die wir

gemäß unseren lateinischen Acten als die siebente bezeichnen,

gleichfalls als die siebente gezählt, so daß die erste Sitzung über

die drei Capitel die Eröffnungssitzung des Concils gewesen ist und

etwaige frühere Berathungen der Bischöfe noch nicht als Ver-

handlungen der ökumenischen Synode betrachtet worden sind.

3. Ob die Sammlung, deren ' sich die sechste Synode bediente, mit

der achten Sitzung schloß, wie die lateinischen Acten, ist fraglich.

Als die römischen Legaten die Echtheit der Vigiliusbriefe be-

stritten, wiesen sie darauf hin, daß der Ausdruck fda evegyeia sich

auch in dem Glaubensdecrete (öqos) der fünften Synode finden

müßte, wenn Vigilius ihn gebraucht und die Synode ihn gebilligt

hätte. Deshalb ließ der Kaiser die Acten der Reihe und Ordnung

nach bis zu dem Glaubensdecrete weiter vorlesen. Auch dieses

las man zu Ende, fand aber über die juia ivegyeia nichts darin

enthalten 2
). Nun bildet die Definition den Schluß unserer Acten;

es folgen nur noch die Unterschriften der Bischöfe. Wenn es also

in der sechsten Svnode weiter heißt: Das gegenwärtige Buch soll

bis zu Ende vorgelesen werden, und es wurde vorgelesen 3
), so

scheint der Schluß doch wohl mehr geboten zu haben, als die

bloßen Unterschriften. Daß dies in dem einen oder dem anderen

Rolle durch eine andere mit den ganz gefälschten oder wenigstens interpolirten

Briefen ersetzt habe.
1

) Diese Acten wurden in der ersten und zweiten Sitzung vorgelesen

und füllten je zwei ßißXia, vgl.*Mansi XI Sp. 216BE. 220D. 221 B.
2
)
Mansi XI Sp. 228AB.

3
)
Mansi XI Sp. 228C.
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Exemplare wirklich zutraf, lehrt uns der von P. de Marca auf-

gefundene Brief, worin der Papst Vigilius am 8. December 553

den Synodalbeschlüssen gegen die drei Capitel zustimmte. Schon

die Aufschrift zeigt, daß der Brief in einem Codex der Concils-

acten gestanden hat, da er als „Brief des Vigilius an Eutychios

xal Tigög näaav trjv jiqoxeijh€V7]v äyiav ovvodov" bezeichnet wird ').

Noch deutlicher beweist dies die Bemerkung am Ende des Schreibens:

Telog ßißXiov }) zfjg äylag ovvodov zfjg kv KowoTaviivoimolet ovv-

ax&eiorjg. XgioTe 6 ßeog, dog~a ooi. ^A/ulyjv 2
). 4. Eine Untersuchung

darüber, ob auch die Gegner oder die Freunde des Origenes mit

Interpolationen oder Kürzungen in den Acten für ihre Zwecke

operirt haben, ist auf der sechsten Synode unterblieben; es lag

keine Veranlassung dazu vor.

Mit grofäem Eifer hat man, um bei der Frage nach falschen

Zusätzen über Origenes stehen zu bleiben, behauptet, in dem elften

Anathematismus der fünften allgemeinen Synode 3
) sei der Name

Origenes gefälscht. Halloix, Garnier, Cave, Dupin, Lequien,

Walch, Vincenzi treten mehr oder minder entschieden dafür auf.

Aber ihre Gründe sind nicht beweiskräftig. Wenn Origenes in

diesem Anathematismus als der einzige Häretiker erscheint, den

keine der vier ersten allgemeinen Synoden mit ihrem Banne be-

legt hatte, und wenn bei ihm die sonst beobachtete chronologische

Ordnung nicht eingehalten worden ist, so hat das recht wenig

zu bedeuten. Die fünfte Synode erklärt nicht, bloß gegen solche

Häretiker das Anathem erneuern zu wollen, über die bereits ein

allgemeines Concil zu Gerichte gesessen hatte. Wenn sie Origenes

neben den übrigen aufführt, und zwar an letzter Stelle, so erklärt

sich dies ausreichend durch seine Verurtheilung im Jahre 543.

Noch begreiflicher wäre das Anathem freilich, wenn die Bischöfe

der fünften Synode selbst bereits vorher den Bann über Origenes

gesprochen hätten.

') P. de Marca, Dissertatio n. XV bei Mansi IX Sp. 427C.
2
) Mansi IX Sp. 419A.

:f

) Mansi IX Sp. 384 AB: El xig /ui] ävatiefiaziCei "Aqeiov, Evvöfiiov, Ma-
xsdöviov, 'AjtohvaQiov , Neoxoqiov, Evxv%£a xal 'Qgtyevrjv /tisxd xwv doeßcöv avxcöv

avyyQafj-fidtaov xal xovg äXXovg jidvrag aigexixovg xovg xaxaxoiftsvxag xal dvafiefta-

xio&evzag vjio xfjg dyiag xadolixfjg xal djioaxolixfjg Exxktjoiag xal xcov jiQosigt]-

/uevojv aylwv xsooaQwv ovvodayv xal xovg xd o/noia xä~>v TiQoeiQrjf-isvojv aiosxixcov

rpQOvrjaavxag rj cpqovovvxag xal fie%Qi xsXovg xfj olxetq dosßeiq i/nfisivavxag, 6

xoiovxog dvd'&Efj.a e'axa).



7 1

M;m bal ferner geltend gemacht, daß das Anathem gegen

Origenes den Wünschen eines der einflußreichsten Mitglieder der

fünften Synode, des Theodoros Askidas, widersprach und gegen

den Willen dieses Mannes nicht durchgesetzt werden konnte.

Allein Theodoros Askidas verstand es, wie die Ereignisse im

Januar 54;} lehren, sich auch gegen seine Ueberzeugung einem

Machtworte des Kaisers zu fügen. Sobald der Kaiser eine Ver-

urtheilung der origenistischen Dogmen durch die Synode verlangte,

war er klug genug, sich nicht zu widersetzen. Zudem hatten die

Origenisten kurz vorher, im October 552, durch die Erhebung des

Makarios auf den Patriarchenstuhl von Jerusalem und die sich

daran anschließenden Unruhen in der heiligen Stadt Justinian

neuerdings zu einer schrofferen Haltung gegen ihre Partei provocirt,

sodaß der Einfluß des Askidas gerade damals nicht stark genug war,

um eine etwa an den Kaiser herantretende Anregung, den Origenis-

mus verdammen zu lassen, wirkungslos zu machen. Askidas wird

jeden Schein eines Gegensatzes gegen die kaiserliche Religionspolitik

vermieden haben, um die Gunst Justinians nicht zu verscherzen.

Ebensowenig kann ein anderes Bedenken, das man gegen

die Echtheit des Anathems über Origenes geäußert hat, ins Ge-

wicht fallen. In der wahrscheinlich im Jahre 551 erschienenen
c

O/uioXoyia moieojg Justinians heißt es: „Wer nicht den Arios,

Eunomios, Makedonios, Apolinarios, Nestorios und Eutyches und

Alle, die Gleiches lehren, anathematisirt, sei selber Anathema" x
).

Weil dieser Satz sämmtliche Häretiker des elften Anathematismus

von 553, mit alleiniger Ausnahme des Origenes, enthält, so hat

man daraus den Schluß gezogen, der Name Origenes sei an der

letzteren Stelle nachträglich eingeschoben worden. Jedoch zwischen

der
c

OfxoXoyia und der Synode lagen eben die erneuerten und von

Justinian als berechtigt anerkannten Klagen gegen die Origenisten

— Grund genug, daß die fünfte Synode das Anathem der 'O^oloyia

auf Origenes ausdehnte.

Nehmen wir hinzu, daß sämmtliche Handschriften die ange-

fochtene Stelle enthalten und daß die Echtheit schon durch das

Lateranconcil vom Jahre 649, das die vierzehn Anathematismen

der fünften Synode citirte 2
), bezeugt wird, so ist die Annahme

*) Mansi IX Sp. 561B.
2
) Mansi X Sp. 1046-1053.
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einer Fälschung- des elften Anathematisnms mit aller Bestimmiheit

abzuweisen. Selbst Hefele, der von besonderen Verhandlungen

des fünften allgemeinen Concils gegen Origenes nichts wissen will,

tritt für die Echtheit der Stelle ein ]

). Wäre Origenes auf dieser

Synode gar nicht mit dem Bann belegt worden, wie hätten dann

die Origenisten der neuen Laura aus der Unterzeichnung der Acten

einen Streitfall machen und die kirchliche Gemeinschaft mit den

Bischöfen, die die Acten unterschrieben, aufheben können? Hätte

das Concil gar kein Anathem gegen Origenes geschleudert, wie

wäre es dann zu erklären, daß schon drei bis vier Jahre darnach

ein wahrheitsliebender Historiker die Verurtheilung als eine That-

sache betrachtet hat?

Noch an einer anderen Stelle der Synodalacten ist von der

Verdammung des Origenes die Rede, und auch dieser Satz ist von

übereifrigen Vertheidigern des Alexandriners für eine böswillige

Fälschung erklärt worden. Vincenzi nennt den Abschnitt „apo-

crypham pericopem, cuiusdam Origenis hostis interpolationem,

glossam furtive insertam" 2
). In der fünften Sitzung wurde näm-

lich die Frage erörtert, ob es zulässig sei, einen Verstorbenen zu

bannen. Hierbei sprach sich auch Theodoros Askidas in längerer

Rede für die Erlaubtheit aus, brachte mehrere Beispiele aus der

Geschichte bei und fügte hinzu: ,Et multos quidem etiam alios

invenimus post mortem anathematizatos. Nee non etiam Origenem,

et si ad tempora Theophili sanetae memoriae vel superius aliquis

recurrerit, post mortem inveniet anathematizatum: quod etiam nunc

in ipso fecit et vestra sanetitas et Vigilius religiosissimus papa

antiquioris Romae" 3
).

Vincenzi hält diese Worte hauptsächlich deshalb für ge-

fälscht, weil, wie er richtig beobachtet hat, weder vor noch nach

der fünften allgemeinen Synode in all den zahlreichen Unter-

suchungen über die Erlaubtheit des Anathems gegen einen Ver-

storbenen jemals das so nahe liegende Beispiel der Verdammung
des todten Origenes benutzt worden sei. Daraus folge, daß seine

Verurtheilung im Jahre 543 oder im Jahre 553 nicht historisch

und daß die citirte Stelle erst später eingeschwärzt worden sei.

1

) Hefele a. a. 0. S. 898 f.

2
) AI. Vincenzi a. a. 0. IV S. 88.

3
) Mansi IX Sp. 272D.
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Allein diese Beweisführung läßt ganz außer Acht, dafi die Frage,

ob Jemand nach seinem Tode ans der Kirchengemeinschaft aus-

geschlossen werden dürfe, sich selbstredend nnr auf solche Per-

sonen erstrecken konnte, die in der äußeren Gemeinschaft der

Kirche gestorben waren. Es stand aber damals bei den Meisten

fest, daß Origenes schon zu seinen Lebzeiten dieser Gemeinschaft

verlustig geworden war. Justinian selbst wiederholt in seinem

Edicte die Behauptung einer ägyptischen Synode (wahrscheinlich

unter Theophilos von Alexandrien), daß der alexandrinische Bischof

Heraklas Origenes wegen seiner lästerlichen Predigten excommu-

nicirt habe. Noch mehr, er bezeichnet es als eine sichere, sogar

von Origenisten zugegebene Thatsache, daß Origenes im Martyrium

abgefallen sei, Christum verleugnet und die heidnischen Götter

angebetet habe *). Den letzteren Vorwurf spricht auch der Ver-

fasser des Liber de sectis offen aus 2
). Liberatus sagt: „Origenes

damnatus est mortuus, qui vivens oliin fuerat ante damnatus"

;

dies hätten die Feinde der Kirche, insbesondere Theodoros Askidas,

zum Anlaß genommen, einen Verstorbenen d. h. einen im Frieden

der Kirche Verschiedenen (Theodoros von Mopsuestia) zu ver-

dammen :!

). Die Sachlage ist durchsichtig genug. Für den, der

mit Justinian annahm, Origenes habe schon vor seinem Tode die

kirchliche Gemeinschaft eingebüßt, konnte die nachträgliche feier-

liche Verdammung kein Präjudiz für die Anathematisirung des im

Frieden der Kirche entschlafenen Theodoros von Mopsuestia bilden.

Eben deshalb wurde von dieser Seite niemals auf jenen Vorgang

verwiesen. Nur Theodoros Askidas, der vielleicht nicht daran

glaubte, daß Origenes außerhalb der Gemeinschaft der Kirche ge-

storben sei, brachte mit den oben citirten Worten dieses Beispiel

vor. Es liegt also kein Grund vor, die Echtheit der Worte zu

verdächtigen. Was aus denselben für unsere Frage zu gewinnen

ist, werden wir weiter unten sehen.

') Mansi IX Sp. 513A. 517A.

*) Actio X ed. Migne Patrol. gr. 86, 1, 1264BC.
3
) Mansi IX Sp. 699AB.
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§ 8.

Die Zeugnisse für die Annahme, daß die fünfte allgemeine Synode

nur über die drei Capitel verhandelt hat.

Wie die uns überlieferten Acten der fünften Synode sich

ausschließlich mit den drei Capiteln befassen, so hat auch nach

den ältesten römischen und konstantinopolitanischen Nachrichten

nur diese Angelegenheit der Synode vorgelegen.

1. Der Papst Vigilius, der während der Dauer der Synode,

ohne an ihr Theil zu nehmen, in Konstantinopel weilte, trat nach

langem Sträuben am 8. December 553 in einem an den Patriarchen

Eutychios gerichteten Schreiben den Beschlüssen der Synode über

die drei Capitel bei, und suchte in seinem sogenannten zweiten

Constitutum vom 23. Februar 554 diesen Entschluß ausführlich zu

rechtfertigen. Beide Decrete l

) gedenken mit keinem Worte der

Verurtheilung des Origenes und seiner Anhänger.

2. Der Nachfolger des Vigilius, Pelagius I. (556—561), be-

rührt in seinen päpstlichen Kundgebungen die Synode vom Jahre

553 nur ganz beiläufig. Ich erwähne dies deshalb, weil sein

Schweigen zu Folgerungen hinsichtlich des Gegenstandes der

Synodalverhandlungen, wie Vincenzi 2
) sie zieht, keinen Anlaß

geben kann.

3. Pelagius II. (579—590) aber behandelt in seinen Briefen

an die Bischöfe Istriens, besonders in dem dritten, weitläufig die

Autorität der Synode und rechtfertigt ihre Beschlüsse gegen die

Vorwürfe seiner Adressaten 3
). Er sagt aber nirgends, daß auch

gegen Origenes ein Beschluß gefaßt worden ist. Nur beispiels-

halber weist er einmal auf diesen „Häresiarchen" hin. Da man
ihm nämlich entgegenhielt, Theodor von Mopsuestia habe durch

Johannes von Antiochien außerordentliche Lobsprüche erfahren,

erklärte der Papst, daß er an diese Thatsache nicht recht glaube;

aber selbst zugegeben, daß der Einwand der Wahrheit entspreche,

so beweise das Lob eines einzelnen Vaters wenig, zumal wenn es

zu einer Zeit, da Theodors Irrthümer noch nicht constatirt worden

waren, erfolgt sei. „An non et malos a bonis aliquando laudatos

novimus, nee tarnen eisdem laudibus defensos? Quid narnque in

]

) Mansi IX Sp. 413-420; 457—488.
9
) Vincenzi IV S. 48-54. 93—95.

3
) Mansi IX Sp. 891—899. 483-454.
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baeresiarchis Origene deterius, et quid in hisioriographis inveniri

Eusebio honorabilius potest? Et quis Dostrum oesciat, in Libris suis

quantum Origenem Eusebius praeconiis attollat? Sed quia sancia

ecclesia suorum fidelium corda benignius, quam verba districtius

pensat: et plus in haereticis sensum proprium, quam * * testatio

Eusebii absolvere potuit: nee rursum Eusebium laudati Origenis culpa

damnavit. An non et Gregorius Nyssae urbis episcopus cum canticum

canticorum exponit, magis (magnis ?) Origenem laudibus praefert? An
non et Hieronymus nostrae ecclesiae presbyter et singularis Hebraei

sermonis interpres, tanto erga Origenem favore intenditur, ut pene

diseipulus eius esse videatur? Sed quia plus causa quam verba

pensanda sunt, nee istis sua benignitas noeuit, nee illum a reatu

proprio favor alienae attestationis excusavit u l
). Wie wirksam wäre

in diesem Zusammenhange ein Hinweis darauf gewesen, daß eben

dieselbe Synode, deren Urtheil über Theodor von Mopsuestia von

den Bischöfen Istriens angegriffen wurde, sich durch die Lobsprüche

einiger Väter nicht habe abhalten lassen, Origenes als Häretiker

zu verdammen! Daß Pelagius sich dieses günstigen Argumentes

nicht bedient, spricht dafür, daß nach seiner Ansicht nur die drei

Capitel auf dieser Synode mit dem Anathem belegt worden waren.

4. Gregor d. Gr. (590—604) gibt in seinem Briefe an die

Patriarchen des Orients zum Schluß eine knappe Uebersicht über

die Beschlüsse der fünf allgemeinen Synoden; der fünften schreibt

er nur die Verwerfung der drei Capitel zu 2
). Sein Sendschreiben

an die Bischöfe Hiberniens enthält folgenden Satz, der die Ver-

urtheilung des Origenes auf der fünften allgemeinen Synode ge-

radezu auszuschließen scheint: „Nam in synodo, in qua de tribus

capitulis actum est, aperto liquet, nihil de fide convulsum esse vel

aliquatenus immutatum; sed, sicut scitis, de quibusdam illic so-

lummodo personis est actitatum, quarum una, cuius scripta evi-

denter a rectitudine catholicae fidei deviabant. non iniuste dam-

nata est" °). Der Papst hat zweifelsohne das Anathem über die

') Mansi IX Sp. 452E sq.

-) Epist. lib. I, 24 bei Mansi IX Sp. 1048 E: Quintum quoque concilium

pariter veneror, in quo epistola, quae Ibae dicitur, erroris plena reprobatur, in

quo Theodorus personam mediatorts Dei et hominuni in duabus subsistentiis

separans ad impietatis perfidiam cecidisse convincitur, et in quo scripta quoque

Theodoreti, per quae beati Cyrilli fides reprehenditur, ausu dementiae prolata

refutantur.

3
) Epist. lib. Tl. 34 bei Mansi IX Sp. 1105 B.
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Person des Mopsuesteners im Auge, und es bleibt wohl keine andere

Erklärung seiner beiden Aussprüche übrig, als daß auch er dem

fünften Concil keine Verhandlungen über Origenes zugeschrieben hat.

Die Annahme, daß die genannten Päpste jedesmal den Drei-

capitelstreit als den wichtigsten und gewisse Provinzen des Abend-

landes noch lange in Erregung haltenden Gegenstand der Concils-

verhandlungen allein genannt haben, ist bei der Zahl dieser Zeug-

nisse und dem Mangel jedes Hinweises auf die Verurtheilung des

Origenes in ihren Schriften ein unzureichendes Auskunftsmittel.

Auch der Erklärungsversuch des P. de Marca, daß vor den Ver-

handlungen über Origenes die auf die drei Capitel bezüglichen

Sitzungsprotokolle für den Papst Vigilius ins Lateinische übersetzt

und von den späteren Päpsten irrthümlich als die vollständigen

Synodalacten betrachtet worden seien ]

), reicht nicht aus. Ebenso

wie Pelagius I., so hatte sich auch Gregor I. mehrere Jahre (579

—

585) als Apokrisiar des römischen Stuhles in Konstantinopel auf-

gehalten und Gelegenheit gehabt, dort seine etwaige irrige Meinung

zu berichtigen. Aber wie sein Schreiben an die Patriarchen des

Ostens lehrt, war er noch als Papst davon überzeugt, daß die

origenistische Frage das fünfte Concil nicht beschäftigt hatte und

daß seine Adressaten nicht anders darüber dachten.

5. Wirklich stimmten maßgebende kirchliche Kreise von

Byzanz hierin ganz mit Gregor überein. Bald nach dem am 6. April

582 erfolgten Tode des Patriarchen Eutychios von Konstantinopel

verfaßte sein langjähriger Vertrauter, der Presbyter Eustratios,

der auch die vom 12. April 565 bis zum October 577 dauernde

Verbannung des Patriarchen getheilt hatte, eine Lebensbeschreibung

des Verewigten in der Form einer Leichenrede 2
). Zwar bestimmt

diese Form auch sehr den Inhalt, insofern der Verfasser auf die

erbaulichen Züge im Leben des Verblichenen, der in der griechischen

Kirche als Heiliger verehrt wird, das Hauptgewicht legt. Aber

er kommt doch an drei Stellen auf die fünfte allgemeine Synode,

die einen Glanzpunkt in Eutychios' Leben bildete, zu sprechen.

Jedesmal gilt ihm jedoch nur die Untersuchung und Verurtheilung

der drei Capitel als die Aufgabe der Kirchenversammlung ;>

). Leider

') P. de Marca bei Mansi IX Sp. 431 f.; vgl. oben S. 3.

-) Migne Patrol. gr. 86, 2, 2273-2390.
3
) A. a. 0. Sp. 2296 D seq.: "Iöte jrävreg, ol ojiovdalot xal q^ilo^a^sTg, rip>

ovyxgOTrjdeioav ev raviij rfj ßaoiXtvovo)] tcöXei jre/njixr/)' äykxv ovvoöov txi roc rtjg
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geht er nicht näher darauf ein, da er voraussetzt, daß alle seine

Zuhörer die Berathungen und Beschlüsse kennen oder sich doch

leicht aus den Acten darüber unterrichten könnten ]

). Aber das

ist sicher: Verhandlungen über Origenes und seine Anhänger sind

seines Wissens auf der fünften Synode nicht gepflogen worden.

Er hätte gar keinen Grund gehabt, über dieselben schweigend

hinwegzugehen. Origenesfreundlich war er nicht gestimmt; das

beweist sein Unmuth über die Origenisten, da er die Veranlassung

zur Absetzung seines Patriarchen erwähnt. Justinian hatte ein

Edict, das den Aphthartodoketismus begünstigte, erlassen, und Eu-

tychios mußte, da er demselben nicht zustimmen konnte, Byzanz

verlassen. Die eigentlichen Urheber aber waren „die Vertheidiger

der abscheulichen Lehren des Schwätzers Origenes, des Evagrios

und des Didymos", Hofbeamte und Bischöfe angesehener Sitze.

Es gelang ihnen, des Kaisers Ohr zu gewinnen und — steter

Tropfen höhlt den Stein (jieioavieg exoiXavav xy\v nhqav xaxd xy\v

hdEAE%ovoav gavida) — allmählich ihn zu überreden 2
). Also nicht

aus Schonung gegen Origenes hat Eustratios über seine Verurthei-

lung geschwiegen. Wollte der Panegyriker aber seinen Patriarchen

als das unschuldige Opfer der Intriguen der Origenisten hinstellen,

so hatte sein Schweigen allerdings dann einen Zweck, wenn Eu-

tychios die Origenisten durch selbstständiges und eigenmächtiges

Vorgehen gegen Origenes gereizt hatte; er brauchte es aber keines-

wegs zu verhehlen, wenn derselbe das Anathem auf der ökume-

•&eiag Xt)g~sa>g 'Iovaxiviavov, ov xov £fjiov xrjg slg Xqioxov Jiiorscog ovx ayvoelxe ol

ijziordfisvoi xtjv ojrovdfjr, xai /Lieft' oorjg Jigoßv/Liiag xai inirdascog xrjv avvsXsvaiv

xwv xrjvixavxa äyicoxdxcov ejiioxÖjcwv sjtoisixo ijti ig~exäoet xai xaxaxgiosi xwv

xqicüv xscpaXaiwv, xovxsaxiv . . . xwv xai eq~exao$F.vxaiv dxgißwg xai dixaiwg xai

djioöoxifiao&EVxwv vji' avxfjg xrjg dyiag olxov/nsvixijg ovvööov xai EvXoywg xaxa-

xgiftsvxwv xxX. Sp. 2305 C: Tco övxi ydg and Jtavxbg k&vovg ovv/j/&?]oav ol EvXa-

ßsoxaxoi ejiioxojioi ev xfj via
c

l£QovoaXr]/Li Kcovoxavxivovjxölei evexev fjg jiqoeT.-tov

aixiag xwv xqiwv XE.cpaXaiwv. Sp. 2309 B: Tf/g h'woEwg xoivvv ex xrjg ov/.npwvi'ag

xovxwv /sc. xwv jraxQiaQ%wv] yeyEvrjfiivrjg ägfiaxa <PaQaw xai xip> övvajtuv avxov

EQQixpsv £ig ßdXaooav, xaxairovxloag xovg EmXsxxovg xotoxdxag xwv aloEOEWv, xi]v

xwv xqiwv XEopaXalwv övooEßsiav, 6 xgaxaiög xai övvaxog ev jtoXejliw xvQiog 6

{/sog rj/iitov.

]

) Sp. 2305D seq.: Td ydg xivrj&svxa xai noayßEvxa xai jxEoaxw&Evxa

ev rfj /LisydXy jie/lijtxi] ovvödq) Jidvxsg lote oi dxgißEig ixioxi/fioveg, xai ov XQV vvv

XkyEiv xi tieqX avxwv, rj xai ol dyvoovvxsg xoTg xrjvixavxa nouydEioiv iia&r}oso$£

xi]v dxoißEiav.

-) Sp. 2316AB.
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nischen Synode im Verein mit den versammelten Vätern gesprochen

hatte. Also auch die konstantinopolitanische Auffassung ging zu

der Zeit, da Gregor als Apokrisiar dort weilte, dahin, daß die

fünfte Synode sich nicht mit Verbandlungen über die Origenisten

befaßt hat.

6. Zu den konstantinopolitanischen Zeugnissen darf wohl

auch das des lateinischen Chronisten Victor von Tunnuna gerechnet

werden, da er seine Chronik um 567 in Konstantinopel verfaßt

oder wenigstens dort vollendet hat. Victor berichtet, daß das

fünfte Concil im Jahre 553 gegen die drei Capitel gehalten worden

ist, und gedenkt der Verurtheilung des Origenes mit keinem

Worte •). An anderer Stelle (zum Jahre 565 oder 566) nennt er

den Patriarchen Eutychios von Konstantinopel „damnatorem trium

capitulorum et Evagrii heremitae diaconi ac Didymi monachi et

confessoris Alexandrini, quorum laudes supra illustrium virorum

ex auctoritate protulimus" 2
). Daß er Origenes auch in diesem

Zusammenhange nicht erwähnt, obwohl die Verdammung des

Evagrios und Didymos von der des Origenes begleitet gewesen

sein wird, hat wohl seinen Grund darin, daß er das Anathem

gegen Evagrios und Didymos, nicht jedoch das gegen Origenes,

für ebenso ungerecht hielt, wie die Verurtheilung der drei

Capitel. Origenes als ein zu seinen Lebzeiten Excommunicirter

durfte nach Victors Meinung auch nach seinem Tode vom Banne

getroffen werden. Da der Chronist darauf ausgeht, die Thätigkeit

des Concils bezw. die des Eutychios herabzusetzen, so schweigt

er über Origenes' Anathematisirung.

7. Nach einer Aeußerung des Presbyters und Skeuophylax

Timotheos von Konstantinopel, der vor dem Ausbruch des mono-

theletischen Streites geschrieben hat, bestand die Aufgabe der

fünften ökumenischen Synode darin, die voraufgegangenen vier

Synoden und ihre Dogmen zu bestätigen und zu bekräftigen 3
). Die

origenistische Angelegenheit war aber auf keinem der früheren

allgemeinen Concilien zur Sprache gekommen. Sie hat folglich nach

der Auffassung des Timotheos die fünfte Synode nicht beschäftigt.

*) Victoris Chronica ed. Mommsen S. 203.
2
) Victoris Chronica ed. Mommsen S. 205.

:i

) Timothei presb. Cp. De receptione haereticorum ed. Migne Patrol. gr.

86, 1, 68C: xvQOioaoav xai ßeßaidioaaav rag jiqo avrfjg ayiag aal olxovfievixag d'

ovvööovg xai rä tovrcov doy/uara.

Diekamp, Origenist. Streitigk. im 6. Jahrh. 6
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8. Mit diesen durch ilir Aller besonders werthvollen Aus-

sagen stehen einige jüngere Nachrichten im Einklang. Der Erz-

bischof Mansuetus von Mailand schreibt im Jahre ()7
(
.t an den

Kaiser Konstantinos: „I terato in regia nrbe Constantinopoli con-

cilium congregatum est CLX venerandorum patrum . . ;
praedictam

Chalcedonensem synodum ab omni suspicione pravi erroris ab-

solvens tria capitula, pro quibus accusabatur, aperta damnatione

fecit ulcisci" !

).

9. Das englische Generalconcil zu Hedtfeld im Jahre 680

sagt in seinem Glaubensbekenntnisse: „Et iterum in Constantino-

poli quinto congregati sunt concilio in tempore Justiniani minoris

contra Theodorum et Theodoretum et Ibae epistolas et eorum

dogmata contra Cyrillum" 2
).

10. In einem kleinen vor 787 verfaßten und wohl mit Un-

recht 3
) dem Patriarchen Nikephoros von Konstantinopel (806 bis

815) zugeschriebenen Schriftchen über die sechs allgemeinen Sy-

noden wird gleichfalls die Verurtheilung des Origenes und seiner

Anhänger mit Stillschweigen übergangen 4
).

11. Aus dem Abendlande ist vielleicht noch die auch bei

Freculf (f um 850) wörtlich wiederkehrende Aeufaerung Beda's

(f 735) zu erwähnen: „Quinta item in Constantinopoli temporibus

Vigilii papae sub Iustiniano principe contra Theodorum et omnes

haereticos" 5
).

§ 9.

Die Nachrichten über eine eingehende Behandlung der origenistischen

Angelegenheit auf der fünften allgemeinen Synode.

A. Actenstücke und Aeusserungen der Synode selbst.

Den im vorigen Abschnitte vorgeführten Zeugnissen, die, wie

es scheint, keinen Zweifel daran übrig lassen, daf3 der Dreicapitel-

streit der einzige Berathungsgegenstand der fünften Synode ge-

') Mansi XI Sp. 205C.
8
) Mansi XI Sp. 177 A.

:?

) Wenigstens hat Nikephoros in seiner sicher echten Inthronistika (vgl.

unten S. 116) erklärt, er schließe sich der Verurtheilung des Origenes, Evagrios

und Didymos durch die fünfte ökumenische Synode an.

4
) Ed. J. B. Pitra, Iuris ecclesiastici graeci historia et monumenta II.

Romae 1868. S. 317-320.
"') Bedae De sex aetatibus mundi ed. Migne Patrol. lat. 90, 068C;

Freculphi Chronicon Tom. II lib. V cap. 27 ed. Migne 106, 1258 A.
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wesen ist, stehen noch zahlreichere Zeugnisse entgegen, laut denen

sich die Thätigkeit des Concils auch auf die origenistische Sache

erstreckt hat.

Den ersten Hang unter denselben nehmen, falls sie echt sind,

zwei Documente ein, die zu den Acten der fünften ökumenischen

Synode gehören sollen, ein Schreiben des Kaisers Justinian an die

Synode und die fünfzehn Anathematismen gegen origenistische Irr-

thümer.

1. Den „Brief des Kaisers Justinian an die heilige Synode

übei- Origenes" — der Wortlaut folgt unten S.
#
9U ff. — hat uns

der Chronist Georgios Monachos (zwischen 842 und 867) aufbe-

wahrt, der zugleich versichert, daß wir unter dieser Synode die

fünfte allgemeine zu verstehen haben *). Letztere Angabe hat

natürlich bei allen denjenigen, die nicht geneigt sind, besondere

Verhandlungen des fünften Concils gegen Origenes anzunehmen,

keinen Glauben gefunden. Sie halten die ovvodog svdrjfiouoa vom

Jahre 543 für die Empfängerin des Briefes. Allein die Behauptung

des Chronisten wird nicht nur dadurch geschützt, daf3 er, wie sein

Bericht über die fünfte Synode (siehe unten S. 117 f.) beweist, eine

gute Kenntniß der Acten besaß, sondern sie findet auch in dem

Inhalte des Briefes eine, wie mir scheint, sichere Gewähr ihrer

Richtigkeit.

A. Knecht hat vor Kurzem mit Recht darauf hingewiesen,

daß der „Unterschied zwischen diesem Schreiben und dem Edikt

gegen Origenes" „für die Beantwortung der Frage nach der Ab-

fassungszeit und nach dem Adressaten von nicht geringer Bedeu-

tung ist" 2
), — jedoch ohne seinen Gedanken weiter zu ver-

folgen. Fast seinem ganzen Inhalte nach ist das Schreiben an die

Synode von dem kaiserlichen Edicte des Jahres 543 verschieden.

Während die Origenisten in dem Edicte lediglich als Anhänger

der gottlosen Lehren des Origenes bezeichnet werden, erscheinen

sie in dem Briefe auch als Schüler des Pythagoras, Plato und

Plotin. Das Edict will die Irrthümer des Origenes selbst treffen

und das Anathem gegen ihn begründen und sucht deshalb seine

') Georgii Monachi Chronicon lib. IV, 218 ed. Migne Patrol. gr. 110,780 ff.

Ihn hat Georgios Kedrenos im 12. Jahrhundert ausgeschrieben: Georgii Cedreni

Historiarum compendium ed. Migne 121, 720 ff.

') A. Knecht, Die Religions-Politik Kaiser Justinians I, (Diss.) Würz-

burg 1896. S. 16.

6*
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ketzerischen Ansichten mit zahlreichen Belegstellen aus seinen

Schriften klar zu fixiren und dann zu widerlegen: der Brief hin-

gegen wendet sich nur ganz beiläufig gegen Origenes selbst, er

trägt vielmehr die Anschauungen „gewisser Mönche in Jerusalem"

vor, die auf die genannten heidnischen Philosophen und auf Origenes

zurückzuführen seien 1

). Deshalb fehlt in dem Briefe auch der

Vorwurf des Arianisirens, der in dem Edicte erhoben wird. Den

Origenisten des G. Jahrhunderts lagen ja subordinatianische Ideen

völlig fern. Doch fassen wir den Inhalt des Briefes näher ins

Auge, um den wesentlichsten Unterschied von dem Edicte zu er-

kennen.

Die origenistischen Mönche in Jerusalem behaupten, geistige

Wesen (voeg) ohne Zahl und Namen haben ursprünglich durch die

Identität der Substanz, Kraft und Wirksamkeit 2
), durch die Ver-

einigung mit dem Gott Logos und durch seine Erkenntnis eine

Einheit (evdg) gebildet. Als sie der göttlichen Liebe und An-

schauung überdrüssig wurden und sich zum Schlimmeren wandten,

wurden sie nach dem Grade des Falles mit feineren oder gröberen

Leibern umkleidet, wodurch die Unterschiede zwischen Engeln,

Sonne, Mond, Gestirnen, Menschen und Dämonen entstanden. Nur

ein einziger vovg aus der ganzen evdg der Vernunftwesen verharrte

unerschüttert und unentwegt in der Liebe und Anschauung Gottes;

er ist Christus, König, Gott und Mensch geworden. — Eine völlige

Vernichtung der Leiber wird eintreten. Der Herr legt selbst

zuerst seinen Leib ab, gleich ihm alle übrigen. Alle kehren wieder

in dieselbe evdg zurück und werden voeg, wie sie es in der Prä-

existenz waren. Selbst der Teufel und die übrigen Dämonen

treten in dieselbe evdg zurück, die schlechten und gottlosen

Menschen nicht minder wie die göttlichen und gotterfüllten Männer

und die himmlischen Mächte. Sie werden dieselbe Vereinigung

mit Gott erlangen, die Christus hat, ebenso wie in der Präexistenz,

so daf3 ganz und gar kein Unterschied zwischen Christus und den

!

) Ungenau bemerkt Knecht a. a. 0.: „Der Inhalt ist eine "Widerlegung

der Irrthümer, welche Plato, Pythagoras und Plotin in der Lehre von der

menschlichen Seele vorgetragen haben". Das Subject zu dem ?Jyovot, das die

Darstellung der Irrthümer einleitet, ist offenbar das vorhergehende zivkg iv

'IsQooolvfioig fiova%oi.

-) Der Text des Briefes ist an dieser Stelle wohl nach dem des zweiten

Anathematismus zu ändern; siehe unten S. 90.
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übrigen Vernunftwesen bestehen wird, weder in der Substanz,

noch in der Erkenntnis, noch in der Macht, noch in der Wirksam-

keit. — Alsdann sucht der Kaiser mit Worten, die den Schriften

Theodorets entnommen sind, zu zeigen, daß diese Lehren im Grunde

den Pythagoras, Plato und Plotin zum Urheber haben, und sagt

zum Schluß: „Wegen dieser schlimmen und verderblichen Lehren

oder vielmehr Schwätzereien fordern wir euch, Heiligste, die ihr

miteinander versammelt seid (elg
e

iv ovvrjyjuevovgj, auf, euch sorg-

fältig mit der unten folgenden Darlegung (exÖEoet) zu befassen

und jedes der Capitel (xecpcdakov) zu vernrlheilen und zu anathe-

matisiren sammt dem gottlosen Origenes und Allen, die ebenso

denken oder denken werden bis ans Ende."

In der Darstellung, die dieser Brief von der Lehre der Ori-

genisten gibt, zeigt sich am klarsten der bedeutende Unterschied

von dem Edicte gegen Origenes. Denn von dem, was in dem

Schreiben an die Synode fast ausschließlich zur Sprache gebracht

wird, von der ursprünglichen unterschiedslosen Einheit aller ver-

nünftigen Geschöpfe mit Einschluß der Seele Christi und von ihrer

Vereinigung mit dem Logos, sowie von der endlichen Rückkehr

aller gefallenen Geister in dieselbe Einheit, in der jeder Unter-

schied in der Wesenheit und in den Eigenschaften aller geschaffenen

Geister verschwindet und alle ebenso mit Gott vereinigt sind, wie

Christus, spricht das Edict an keiner Stelle, weder in dem didak-

tischen Theile noch in den angehängten Excerpten aus Origenes'

TIeqI aQ%cbv noch in den zehn Anathematismen. Wie sonderbar

wäre es aber, wenn der Kaiser im Januar 543 wenige Tage nach

dem Erlaß seines Edictes der ovvodog hd^fiovoa, die auf sein Geheiß

dem Inhalte des Edictes zustimmen sollte, plötzlich ganz neue Lehren

zur Verurtheilung vorgelegt hätte ! Er könnte dem Vorwurfe der

Eilfertigkeit bei der Abfassung des Edictes nicht entgehen.

Nur die Annahme einer längeren Zwischenzeit zwischen der

Veröffentlichung des Edictes und der Abfassung des Briefes an

die Synode macht die große Verschiedenheit der beiden Schrift-

stücke erklärlich. Damit verliert aber sofort die Hypothese, der

Brief sei an die Synode vom Jahre 543 gerichtet, ihren Boden.

Es kommt hinzu, daß die dem Briefe eigenthümlichen Aus-

führungen über die origenistische Lehre, wie man auf den ersten

Blick erkennt, das Parteidogina der Isochristen zeichnen, also eine

Lehre, die erst seit dem Jahre 547 durch den Gegensatz zwischen



86

den [soehristen und den Protoktisten oder Tetraditen schärfer her-

vortrat und größere Bedeutung gewann (vgl. oben S. 59 ff.). He-

imeilten wir den Brief als ein Schreiben an die Bisehöfe der fünften

allgemeinen Synode, so erklärt sich diese besondere, ja fasl aus-

schließliche Berücksichtigung des [sochristismus leicht. Es war ja

ganz natürlich, daß die seit dem Sommer 552 unirten Orthodoxen und

Protoktisten in ihrer gemeinsamen Vorstellung an den Kaiser den

isochristischen Irrthum in den Vordergrund rückten, um die Unter-

drückung ihrer gemeinsamen Gegner zu erreichen und den Mo-

narchen von der Notwendigkeit einer erneuerten Verurtheilung

der Origenisten zu überzeugen. Eine bloße Wiederholung des

Anathems von 543 hätte Justinian vielleicht mit dem Hinweise

darauf abgelehnt, daß die Annahme des Edictes und die Verurthei-

lung des Origenes nirgends auf erhebliche Schwierigkeiten ge-

stoßen sei und deshalb als völlig allgemein gelten könne. Aber

die bislang noch nicht ausdrücklich verdammten Lehren der Iso-

christen boten einen triftigen Grund zur nochmaligen Anathemati-

sirung des Origenes und seiner Anhänger.

Es scheint mir darum ausgeschlossen zu sein, daß der „Brief

an die heilige Synode" bereits dem Jahre 543 angehört. Erst die

Zeit der fünften ökumenischen Synode macht uns seine Eigentüm-

lichkeiten erklärlich.

Aber stammt er wirklich von dem Kaiser Justinian? A. Knecht

bemerkt: „Eine andere Möglichkeit, die wir für sehr wahrschein-

lich erachten und worauf uns der von der Schreibweise in den

anderen Schriften verschiedene Stil hinweist, ist die, daß das

Schreiben gar nicht von Justinian herrührt. Es könnte z. B. sehr

leicht ein Ergänzungs- und Begleitschreiben sein, das der Erz-

bischof Menas verfaßte und mit dem an ihn gerichteten Briefe

des Kaisers den in der Hauptstadt weilenden Bischöfen zusandte.

In diesem Falle ist die Abfassungszeit der Schrift in das Jahr 553

oder um ein wenig früher zu verlegen" (S. 16 f.). Ich nehme

an, daß 553 irrthümlich statt 543 gedruckt wwden ist; denn sonst

könnte das Schreiben nicht dem Menas zugeschrieben werden, der

am 24. August 552 gestorben ist; auch bliebe unverständlich, was

unter „dem an ihn gerichteten Briefe des Kaisers" zu denken ist.

Dieser Brief des Kaisers soll offenbar das Edict gegen Origenes

sein. Da aber Knecht dasselbe in das Jahr 543 verlegt (S. 15),

so ist die Vermuthung, daß Menas das „Begleitsehreiben" vielleicht
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schon 542 verfaßt habe, gleichfalls nichl zu erklären. Doch davon

abgesehen, die mit der angeblichen Eigenart des Stils begründete

Annahme, daß der Brief an die Synode nicht von Jnstinian her-

rühre, ist unbegründet. Die Eigentümlichkeiten erklären sich voll-

kommen aus dem engen Anschluß des Verfassers an seine Vorlagen

(siehe S. 95 f.). Im übrigen genügt es, den einleitenden Satz mit

entsprechenden Stellen ans anderen Schriften des Kaisers zu ver-

gleichen. — Ich setze an die erste Stelle den in Rede stehenden

Brief, an die zweite den Eingang des Edictes gegen Origenes, an

die dritte den Anfang des an die fünfte Synode gerichteten Briefes

über die drei Capitel:

Znovöi] ysyovEv fj-

fdv xal eoxiv, äxdgayov

tyjv dyiav xov deov xal

äjTOOTofayJ]v ixxXrjoiav

dia(pvkdTTEoßaiy (hg bi-

xatov, xal xd ojxüjoovv

dvaqwöjiieva xfj bgdo-

bog~co ttioxei ivavrla xa-

xaxgiveodai.

e

Hfüv jukv äel oJiov di]

ysyovE xe xal eoxi xb

xi]v öoih)v xal djLubjnr]-

rov TTtOTiv tCov xQiona-

vcbv xal rtjv xaidoraoiv

xrjg äyiondxrjg xov &eov

xaftofaxfjg xal djtooxo-

/iixfjg ixxh]olag bid

jzdvKov äxdgayov (pv-

kdxxEofto.i.

JEjiovdi] [uv yeyovsv

del xolg bgßobog~oig xal

svoeßwg Ttgoßeßaoikevr

xoot xoig rjfiEXEgoig jza-

xgdot, rag xaxd xaigbv

dva(pvof.ievag algeoeig

öid ovvobcov oouoxd-

xeov exxojixelv xal xrjg

bgdrjg mozeojg xaßa-

geog xrjgviro/uevrjg ev

elgrjvi] xr\v dyiav xov

&eov Exxlrjoiav biavpv-

XdxxEiv.

Bei dieser offenkundigen Uebereinstimmung nach Inhalt und

Form ist es unmöglich, den Brief einem anderen als Justinian zu-

zuschreiben, wenn man ihn nicht etwa als eine spätere Fälschung

ausgeben will. Niemals wird sich ein byzantinischer Bischof ver-

messen haben, in einem officiellen Schreiben so die Worte des

Kaisers zu copiren. Die Annahme einer nachträglichen Fälschung

aber läßt sich schwerlich begründen.

Somit darf die Aufschrift des Briefes, die ihn dem Kaiser

Justinian vindicirt, als vollkommen zuverlässig gelten.

Es bleibt nach allem Gesagten das bestimmte Ergebnif3, daß

Justinian durch diesen Brief die zur Zeit der fünften ökumenischen

Synode versammelten Bischöfe aufgefordert hat, über die unter

den origenistischen Mönchen in Jerusalem grassirenden Irrthümer

zu Gericht zu sitzen. Es ist eben jener Brief, den der Kirchen-

historiker Evagrios, wie wir noch hören werden (S. 100), in den



Acten des fünften Concils gesehen hat. Darum wird auch die am
Schluß des Briefes erwähnte Beilage, die l'xi'hmg, nichts anderes

sein, als der dem Kaiser von den .Mönchen Eulogios, Konon,

Kyriakos und Pankratios überreichte, uns leider verloren gegangene

Libellus gegen die Origenisten; denn, wie Evagrios bemerkt, fügte

Justinian seinem Briefe an die versammelte Synode eine Abschrift

dieses Libellus bei.

2. Was aber die xecpäXcua betrifft, deren Verurtheilung und

Anathematisirung Justinian gleichfalls am Schlüsse des Briefes

wünscht, so hat ein wohlwollenderes Geschick uns dieselben in

den fünfzehn Anathematismen aufbewahrt, die P. Lambeck unter

dem Titel: TCov äyioov gg~e tkxteqcov rfjg iv KcovoravTivovjioÄFi äyiag

jzejujzzrjg ovvödov xavoveg dexajievre in einer Wiener Handschrift

(cod. Vindob. Caesareus hist. 7, olim 45) entdeckt und zum ersten

Male herausgegeben hat l
). Unter xFopalma haben wir hier nach

Justinians Sprachgebrauch jene Sätze zu verstehen, in denen die

Leugnung orthodoxer oder die Behauptung häretischer in Kürze

zusammengefaßter Lehren mit dem Anathem belegt wird. So läf3t

er in dem Edicte gegen Origenes die Forderung ergehen, rd vno-

Tsrayjueva ndvia xecpdlaia näoi rgÖTioig ävaßejuarioai — ; daß er

aber hiermit die am Ende beigefügten zehn Anathematismen meint,

lehrt die Bemerkung, die er ihnen vorausschickt: jiqooijxfi xbv bi

avrep ävafiFjuanojubv oviwg yevFoftm 2
). In seiner 'OfxoXoyia mozecog

gegen die drei Capitel sagt er: ovvsidojiiev xal xecpakaia vjzoTag'ai

tyjv re zrjg morecog 6q&}]v öp.okoyiav iv ovvrdjucp xr\v tf tcov üiofti-

xcöv xaTaxQioiv tzfqifxovto. > worauf er dreizehn Anathematismen

folgen läßt 3
). Wiederum leitet er in seinem Tractate gegen die

Monophysiten die darin aufgestellten elf Anathematismen mit den

Worten ein: xavxrjv /sc. tyjv SjuoXoyiavJ iv xecpa/.aioig ovvTOjucog

exßejuevoi vjutv . . bi\kr\v xa&iGTcdjuev 4
).

Daß der Kaiser aber gerade jene fünfzehn Anathematismen

seinem Briefe beigefügt und den versammelten Bischöfen zur An-

*) P. Lambecii Commentar. de augustissima bibl. Caesarea Vindobon.

über VIII. Vindobonae 1679 Sp. 435-438." (ed. Fr. Kollar 1782 Sp. 917 ff.)

-) Mansi IX Sp. 524A. 533A.
8
) Mansi IX Sp. 557E.

4
) Migne Patrol. gr. 86. 1, 1141D. lieber diesen Sprachgebrauch vgl.

auch Hefele, Conciliengeschichte II
2

S. 800—802; A. Dobroklonskij, Die

Schrift des Facundus, Bischofs von Hermiane Pro defensione trium capitulorum.

Moskau 1880 [russisch] S. 4 f. Anm.
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nähme zugeschickt hat, lehrt mit aller Bestimmtheit der Inhalt. Es

war gebräuchlich und lag auch in der Natur der Sache, daß die

in einem Lehrschreiben aufgestellten Anathematismen die Haupt-

sätze seiner didaktischen Ausführungen billigend bezw. verdammend

wiedergaben und sich vielfach wörtlich mit ihnen deckten. Diese

Regel befolgte Justinian in den soeben bezeichneten Schriften,

besonders deutlich in der 'OfioAoyia moiecoQ und in dem Edicte

gegen Origenes. Wenn demnach die fünfzehn Anathematismen

den Inhalt des Briefes an die Synode wiedergeben, so erhellt

daraus
;

daß sie mit den am Schlüsse des Briefes erwähnten

xeyälaia identisch sind. Man versicherte bisher gewöhnlich, die

Synode vom Jahre 543 habe die fünfzehn Anathematismen auf-

gestellt und zehn von ihnen aus dem Edicte Justinians geschöpft l

),

oder sie seien „eine vollkommnere, durch die ovvodog ivdfjjuovaa

(des Jahres 543) vorgenommene Redaction der zehn Anathematismen

des Kaisers" 2
). Am besten wird der wahre Sachverhalt aus einer

Nebeneinanderstellung des vollständigen Textes der fünfzehn Anathe-

matismen 3
) und des Briefes an die Synode 4

), sowie aus der

Angabe der spärlichen Parallelen aus dem Edicte Justinians er-

sichtlich werden.

1

) So Knecht a. a. 0. S. 124.

2
)
He feie a. a. 0. S. 793.

3

)
Herr Dr. G. Pfeilschifter hat mir den Freundschaftsdienst er-

wiesen, den bei Lambeck a. a. 0. gedruckten Text aufs Genaueste mit dem

codex Vindobonensis Caesareus hist. 7 (Lambeck 45), der einzigen bis jetzt

bekannt gewordenen Handschrift der Anathematismen, zu collationiren, so daß

es mir möglich ist, den genauen Wortlaut zu liefern. Die Handschrift, deren

Inhalt P. Lambeck a. a. 0. Sp. 428 ff. angibt, ist gemäß Pfeilschifters

Beschreibung ein Pergamentcodex, bestehend aus 231 Blättern (360 X 270 mm),

geschrieben in zwei Columnen zu 275 X 86 mm. Jede Columne hat 34 Zeilen,

unter denen die Schrift hängt. Der Text der Anathematismen beginnt auf

fol. 84 va Zeile 12 und ist von dem Vorhergehenden durch eine Randleiste,

die die 11. Zeile einnimmt, getrennt. Auf der linken Seite jeder Columne tritt

die rothe Initiale jedes Kanons hervor, daneben in roth die Ordnungszahl des

Kanons. Nach dem letzten Worte eorw auf fol. 86 a Zeile 16 folgt auf Zeile 17

wieder eine einfache Randleiste. Der Codex, von Lambeck als pervetustus

bezeichnet, gehört dem 12.— 13. Jahrhundert an. — Die in der Handschrift

häufig vorkommenden rein orthographischen Ungenauigkeiten habe ich in der

Regel stillschweigend verbessert.
4
) Diesen Brief gebe ich in dem durch Georgios Monachos a. a. 0. über-

lieferten Wortlaute mit einigen Correcturen aus dem Texte bei Georgios

Kedrenos a. a. 0.
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Twv äyicov gie natigcov tfjg iv

K<ovoTavTivov7i6Äei äylag ni}XJixY\q

avvödov xavöveg dexanevxe a
.

5 a ET xig xr)v iiv{)o')()r] rroo-

rnaQq~iv xcov y>v%cbv xal xrjv rarrij

etxojuevijv xsoaxcodr] djtoxaxdoxa-

oiv h jTQeoßevet *), ävdiJejua eoxcd.

10

15

20

ß' Ei Tis Xsysi, ndvxcov xcov

Xoyixcbv xr)v 7iaoaycoyr)v voag

docojudxovg xal dvXovg yeyovsvai

25 Siya navxbg dgißjnov xal

övojuaxog, cbg Evdöa jz avxcov

xovxcov yeveo'&ai, xfj xavxö-

xyjxl xrjg ovolag xal dvvd/LiEcog

xal ivegyeiag xal xfj
c jzoog

30 xov üeov Xoyov evcooel xe xal

yvc&oei' xoqov ök avxovg d

XaßEiv xrjg fteiag ÜEcoolag xal

jxoog xb %eiqov xoajirjvai xaxd

Enäiina ror ßaoi/Jo^ 'lovOUVl-

avov TiQbg zrjv äyiav avvodov

JlEpl 'Qor/ivor^ yju T(7>y 6JUCK) g6-

vcov avxov.

ZtiovÖ)] yh/ovEv fjfüv xal egxiv,

dxdgayov x>]v äyiav xov Oeov xal

djioaxohxrjv exxXtjaiav biacpvXdx-

xEodaiy cbg dixaiov, xal xd ernenn

-

ovv dvarpvojUEva rfj onilono^co

TiioxEi Evavxia xaxaxolvEoßat.

'EjteI xoivvv diEyvcooxat fjfuv,

cog xivEg iv 'hooooXviioig rfoi

juovayoi, diJTiovÜEv üv&ayooq xal

IJkdxwvt xal "QgiyEVEi xco 'Ada-

juavxlco xal xfj xovxcov dvooEßfiq

xal TilavY] xaxaxolov&ovvxEg xal

öiödoxovxEg, ÖeIv cor]i9r]jUEV cpgov-

xlda xal Qyjxyjoiv jzonjoaodai tieoI

xovxcov, iva jui] xeXeov ötd xrjg

iXXrjvixfjg xal jnaviyai'xrjg d:xdxrjg

avxcov noXXovg otioXeocooi.

ÄEyovoi ydq, Iva ex xcov tioX-

Xcbv öXiya jUvrjjuovEVOCDjUEV, oxi

vo£g rjoav diya Tiavxög dgiß-

/uov xe xal övojLiaxog, cbg

Evdda Jidvxcov Eivai xcov Xo-

yixcbv xfj xavx6xr\xi xrjg ov-

olag xal EVEQyEiag xal xfj

dvvdjUEi xfj Tigog xov $eov

Xoyov ivcboEi xe xal yvcboEi'

xal cbg xogov avxcov Xaßov-

xcov xrjg $£iag aydnr\g xal

&Ecooiag xaxd dvaXoylav xfjg

a Das von Lambeck hinzugefügte xaxa 'Qgiyevovs fehlt in der Hand-

schrift (C). *> axoxardöiv C. c xrjg C. <* avxov C.

') Vgl. Cyrilli Scythop. Vita Euthymii p. 52: xr/v Tiao avxolg iiv&evo/uevijv

xcov vocbv xQOVJia.Qg'iv xal ri]v xavrr] kzioiikvijv xegarwörj äxoxaxaöiaoiv.
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xf\v exdoxov dvaXoyiav xfjg

ETIL XOVXO QOTlYjg XOl £lXrj(fF.Vai

oojjuaxa *) Xejixofiegi'axega fj

7ia%vxega xal övojiia xXrjQco-

5 oaoiJai did xd cog dvofxdrmv

qvtco xal acofidrcov dia(fogdg elvai

xwv ävoo dvvdjuecov' xal ev-

xevdev xovg juev %egovßiju, xovg

de oegacpijLi, rovg de dg%dg xal

10 eg~ovoiag ?j xvgiox^xag i] dgovovg

xal dyyeXovg xal öoa eoxlv ov-

gdvia idyjLiara yeyovevai a re xal

övo/uaofifjvai, ä. e.

y El zig Xeyei, xov fjXiov xal

15 xrjv oeXrjvrjv xal rovg doxegag

xal avxd ifjg avxfjg rcbv Xo-

yixCov evddog övxa ex naga-
xgonfjg xfjg ejil x6 %eigov ye-

yovevai xovxo, öneg eloiv,

20 d. e.
2
).

o Jbi xig Aeyei, xa koyixa xa

xfjg fteiag dydjzrjg dnoxpv-

yevxa oco/uaoi Jia%vxegoig

xoig xa&' fj/iäg evdedfjvai h xal

25 dv$Q(jüJiovg övojuao&fjvai 3
), xa

de ejil xd dxgov xfjg xaxiag

eXtjXaxoxa tpv/goig xal £o-

cpegolg evde&fjvai c oayfiaoi

xal dai/iovag i) nvevfiaxixd xfjg

a yeyove C. b evöe?]{)fjrai C.

ejil x<> yelgov txaoxov xgo-

jifjg Xenxo uegeoxega >) Hat

na%vxtqa ocj/uara dfMpidoaa&at

xal övo/iaxa xXr]g<ooaot)ar

xdvxev ?9 e v

xdg ovgaviovg xal Xeixovgyixdg

vjTooxfjvai dvvdjueig'

dXXd jurjv xal ijXiov xal oe-

Xfjvijv xal xovg doxegag xal

avxd xfjg avxfjg xa>v Xoyixwv

evdöog övxa ex xfjg iszl xd

%eigov xQOJifjg xovxo yeyove-

vai, OTieg eioi'

xd de im JiXeiov xfjg fieiag

dydjzyg dnoxpvyevxa Xoyixd

ipv%dg övojuaoßfjvai xal ow-

uaoi jza%vxegoig xoTg xaffi

fjfjiäg efißXy&fjvac xd de enl xd

äxQov xfjg xaxiag eXi]Xaxoxa

\pv%oolg xal ^ocpegoTg evde-

frfjvai ocdjuaoi xal daifiovag

yeyovevai xe xal ovouao&fjvai'

c ivdetj&fjvat C.

J

) Vgl. anath. 1 in Justinians Edict gegen Origenes (Mansi IX Sp. 533 A):

El' ng Xeyei i) £Xsl > ttQOV3idQ%eiv rag xwv dvdgwxwv xpvydg, ola Jtgwrjv voag ovoag

xal dytag dvvd/tieig, xogov de laßovoag xfjg fteiag fiewgtag xal rrgog ro xelqov

rgajiei'oag, xal dia xovxo äxoyvyeioag /nev xfjg xov deov äyäxrjg, evxevdev de ipvyag

ovofxaodeloag xal xificogiag yaoiv etg oojftaxa xaxaxefiqdetoag , ärdfletta.

"') Vgl. anath. 6 a. a. 0. Sp. 533 C: Et xig leyei, ovgarov xal ijhov xal

oeXrjvrjv xal doxegag xal vöaxa xd vjiegdvo) xwv ovgavcöv eiitpi'/ovg xal Xoyixdg

eivai xivag dvvd/neig, d. e.

3
) Vgl. die vorletzte Anmerkung.
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novrjQiag elvat tf xal xaXnoifai,

a. i.

e El xig Xeyei, i£ dyyeXixfjg

xaraozdoecog xal dgyayyeXixfjg

5 y>v%Lxfjv xaxdoxaoiv yiveoda i,

ex de ipv%fjs SaijuovKüörj xal

ävftQajJzivrjv*1

, ex de dvftgco.-ri-

vyjs dyyeXovg Jidhv xal daijiiovag

yiveofiai xal exaoxov xdyjua xtov

10 ovgavuov dvvd/uiecov i) oXov ex

xcbv xdxoo f) ex xcbv ävco f) ex

xcbv äva) xal xcbv xdxco ovveoxr]-

xevai, d. e.

g ET xig Xeyei, dixxbv jxecprjve-

15 vai ib yevog xcbv daijuovcov ovy-

xQOTOvjuevov ex xe xpvycov dv&gco-

jiivojv xal ex xgeixxövcov xaxa-

nmxovxcov elg xovxo Tivev/ud-

xcov eva de vovv ex ndov
t
g

20 xfjg dfjftev evddog xcbv Xoyi-

xcbv dxivrjxov ueTvai xfjg

fielag dydnr\g xal &ea)oiag,

ov Xgioxbv xal ßaoiXea ye-

yovoxa Jtdvxcov xwv Xoyixcbv

25 nagayayelv Jtäoav xf\v oco/uaxixfjv

cpvotv, ovgavov xe xal yfjv xal xd

ev jueoco' xal oxt 6 xoojtiog Jigeo-

ßvxega xfjg vndgg~ecog avxov oxoi-

yeia eycov evvnooxaxa, frjoov,

30 vygov, fteguov, if>v%gov, xal xyv

Ideav, Jigog fjv dnexvncbdr], ovxcog

yeyove' xal öxt ovy fj navayia

xal öjuoovoiog xgidg edr]juiovgyi]oe

xbv xoouov xal öid xovxo eoxt

35 yevrjxog, dXX' 6 vovg, öv cpaoi, dr]-

juiovgyixög ngoimagycov xov xoo-

juov xal xö h elvai avxcö xco xogjuco

nageycov yevrjxbv dvedeic~ev, d. e.

a aV&QOdTZlVY) C. ^ TW C.

xal bxi e | äyyeXlxfjg ulv

xaxaax är>e<ng \jJV%lxty yivtxui

xaxdöxaoig, ex de xfjg \pv%l-

xfjg daijuovicodi]g xe xal dv-

ß gconivr]

'

eva de uovov vovv ex Txdorjg

xfjg evddog xcbv Xoyixtbv d-

xX6vi]xov ueTvai xal dxivrjxov

xfjg de Lag dydjirjg xal ßeo)-

giag } dg xal Xgioxog ,
ßaoi-

Xevg xal ävßgcojiog yeyovevai'



f ET Tig Xeyei, Xqiotov Xeyd-

juevov ev juogqpfj fyeov rndoyeiv

XOl JIQO TldvTCOV TO)V (lUOVWV

evcodevTa toj dew Xdyoj en eoyd-

5 TOJV TOJV fjflEQCOV XeVOJOOl eavTov

jiQog xo ävd'QComvov, eXerjoavTa

ifjv, d)g (paoiv, yevo/LtSvrjV xazd-

jitü)oiv tojv ifjg afarje evdöog xal

enavayayeiv avTovg ßovXojiievov

10 Sid TidvTCOv yeveoOai xal oojjuaia

didcpoga jtierajucpidoao&ai xal bvo-

juaza xXrjQcooaoßai, ndvxa näoi

yeyevyjueyov, ev dyyeXoig äyyeXov,

dXXä xal ev dvvdjaeoi dvvajuiv xal

15 ev aXXoig idyjuaorv fj eideoi tojv Xo-

yixojv aQjuoviayg exdoioig jueiajuoQ-

(pcbo&ai x) ' eha jiaQanXrjoiojg fjjulv

jLiereo%f]xevai oaQxog xal atjuarog

xal yeyovevai xal xoTg äv$Qd)Jioig

20 av&QOJnov' xal jui) öjLioXoyel, tov

debv Xdyov xevojdf\vai ie xal

evav$Qa)7ifjoai, a. e.

r[ El' rig juij Xeyei tov &eov

Xoyov tov öjuoovoiov toj deco xal

25 naTol xal äylco jivevjuaTi, tov

oaoxco&evTa xal evavd ocojzrjoavTa,

tov eva Trjg äylag TQidöog, xvQiwg

Xqiotov, äXXd xaTayorjOTixwg did

tov, a>g (paoi, xevcboavTa eavTov

30 vovv, (bg ovvt]jujuevov amaJ toj

&eqj Xoyqj xal xvoUog Xeyojiievov

Xqiotov, dXX
3

exelvov ötd tovtov

Xqiotov xal tovtov öi exelvov

&eov, a. e.

35 #' EX Ttg Xeyei, ort ovy 6 Xoyog

tov $eov oaoxcodelgoaQxl e/uy>vyo)-

*) Vgl. anath. 4 a. a. 0.: ET zig ksyei r) e%ei, jzäoi rolg L-rorgarioig rdy-

/naoiv £%o(.ioi(A>drjvai tov tov &sov Xoyov, yevofievov rolg %£Qovßl[.i %eQOvßh( y.al rolg

oegcKpl/Li oeQaqnfi xal Jtäoaig öuiXcog zeug ävco övvdfieot et-o/uoteodevra, d. e.
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///)-// '/ W 'Z// koyixfj xal vo£Q(J xoxe-

XrjXv&ev Eig xov abrjv (sie) xal JidXiv

elg tov ovgavöv 6 avxbg dvaßkßr]-

xev, dXX 6 Tiao avxoTg XEyojtiEvog

5 vovg, bv (xot'ßovvreg Xkyovoi xv-

giajg Xgioxbv xfj x>~jg juovdbog

yvdfoei jtejioüjjuevov, d. e.

i El' xig teyu, wg xo xov

xvqiov eg~ dvaoidoeojg oöjjua alÜE-

10 Qidv te xal oyaiQOEibhg rw o%y-

juaTi, xal oxi rd xoiavxa xal xä

xcbv Xoitkdv e£ dvaoxdoEüjg Eoxai

OMjuaxa 1)' xal öxi avxov xov

XVQIOV JXQCOXOV djlOXl&EjUEVOV

15 xo l'biov avxov od)jua xal ndv-

xwv öjuoiwg sig xo dvvnagxxov

%0)QfjoEi f) xcbv ocojudxcov (pvoig,

a. e.

ia h,L xig AEyEi, oxi rj jueA-

20 Xovoa xQioig dvaigsoiv nav-

T£^>y a xeov oojjudxojv orjfiaiVEi,

xal oxi xiXog eoxI xov juv&evo/ue-

vov fj ävXog qjvoig, xal ovöhv ev

xeo ueXXovxi xüjv xrjg vXr\g vndg^Ei,

25 dXXd yvjuvog 6 vovg, e. d.

iß' El' xtg Xsysi, oxi ivovvxai xo)

dE(p Xoyqj ovxoog dnaoaXXdxxcog

aX xe Inovgaviai (sie) dvvdjuEig

xal ndvxEg 01 ävdoamoi xal 6

30 öidßoXog xal xd jtvEVjuaxixd xrjg

jxovrjQiag, ojg avxbg 6 vovg 6 Xe-

yojuEvog jxao
3

avxaov Xgioxbg xal

iv jLiogcpfj &£ov V7idg%oov xal

XEvdooag, cog cpaoiv, savxov, xal

a TiavTElei C.

xal oxi TxavxsXfjg eoxi xo)v

GOJjudxajv dvaiQEOig, avxov

XOV XVQIOV 71QWXOV djXOXl&E-

juLevov xo l'biov ocbjLta, xal XÜ)V

Xoitiojv dndvxoov' xal oxi dva-

xojui^ovxai ndXiv anavxEg Eig xijv

avxrjv ivdda xal yivovxai vosg,

xadd xal iv xfj ngov7idgg~£i hvy-

ynvov, djzoxadioxajuEvwv brjlovoxi

xal avxov xov biaßöXov xal xcbv

Xomcbv baijLiovojv Eig x)v avxyv

ivdba xal xcbv doEßcbv xal dfthov

dvftgcbjiGov juExd xCov fisicov xal

dEoepogoov dvbgobv xal xcbv ovga-

vicov bvvd/iiEOJV xal xrjv avxljv

Eg~6vXO)V EVOOOIV JXQOg XOV $£OV,

ojtoiav £%ei xal 6 Xgioxög, xadcog

xal jigov7irjg%ov, &>g jLi7]Ö£juiav

Eivai biawoodv xa> XoioxoJ

jxgbg xd Xoind Xoyixd navxE-

Xcbg, ovxe xfj ovoia ovxe xfj

yvajoEi ovxe xfj bvvdjuEt ovxe

') Vgl. anath. 5 a. a. 0.: Ei ng Xeyei y !;£«*> sv xfj draordaei oipaiQoeidi]

rot twv avdQOJJTcov sysigeodai acly^axa xal ov% o^ioloyeT oQdlovg fjfiäg eyeigeodcu, d. e.

Im Edicte selbst wird dieser Satz auch auf den Leib Christi bezogen.
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n&gag eoeodai 7/yc ßaoiXeiag tov

XgioTov l

), ä. e.

ly EX Tig Xiyei, (bg ovök uiav

TiavteXcog $£ei 6 Xgiozög

5 jzgbg ovÖe ev tcbv koyixöjv

ötaipogdv, ovde t[j ovo in ovök

tfj yvojoei ovöe Tfj äq? änavTO.

övvdpiEi y EvsgyEia, dXXd ndv-

T£$ ex de^icbv Eooviai tov deou,

10 xadanEg 6 nag avTOig XgioTog,

(1k xai ev Ttj Trag avTcbv juvdsv-

Ojuevf] jTQovjidofei hvyyavov a
, ä. e.

id' El Ttg Xsysi, otl ndvTCOv

twv Xoyixwv Evdg juia eoxai, tmv

15 tmooTdoecov xai tüjv dgißjuwv ovv-

avaigov/UEvwv ToTg ow/uaoi' xai otl

rfj yvojoei ttj tieqi tcov Xoyixwv ejie-

Tai XOGJUOOV T£ (pfiOQU XÖ.I OMjLld-

twv ujiodeoig xai ovo/uotojv aloe-

20 oeig b
, <^ xai ^> c TavTOTijg EOTai

Ttjg yvwoswg, xaddjiEg xai twv

vnooTaoEwv xai otl ev tfj
t

uvßev-

Ojuh'i] djioxaTaoTaoei eoovtoi /iiovoi

yvjuvol <C] ol voeg ^> d
, xaßdjiEg

25 xai iv ttj nag avtcbv Xrjgwdov-

juEvi] ngovndg^Ei hvyyavov, d. £.

rfj EVEgysia.
eO ydg toi TlvOa-

yogag dgyj/i' xwv ndvTwv EiprjOEv

elvat Ti/y /uovdöa -). xai nähr

IlrOayugag xai UkaX(OV Örpiiov

Tiva xpvyßw doWjUüTWV EiJidvTEg

xai rag ä/uagTadi tivI ntginEöov-

oag Ti/uwglag ydgiv eis ocofiata

xaTUTiEfiTTEGÖai Xiyovoiv. oOev 6

IIXaTwv ÖEfiag to owpia xai orj/ua

ixdXsGEV, d)g OIOVeI EV TOVTCp T/ys

yv%rjg ÖEÖE^iEvrjg xai TE&a/xfXEvr]g H
).

eitu Jisgl Tfjg EOO/uEVfjg xgiOEQjg xai

dvTajioöooEOjg twv ipv%wv avßig

cpi]oiv ,'H juev jiaiÖEgaoTrjoavTog

xai xaxwg ßiwoavTog juetu (piXo-

oocpiag \pvyr\ Tgm] nsgiodw ttj

yiXiETEi iaTai xoXaoßfjvai, xai

OVTO) 7lT£gO)d£ioa TCO %lXlOOTCp

etei ixßdXXETai xai dnkgiETai. al

6e aXXai, onoTav tovÖe tov ßiov

teXeocooiv, a? juev Eig rct vjio yfjg

dixaicoTYjgia EXdovoai dixijv ajua

xai Xoyov tioovoiv, ai Öe Eig

ovgdviov Tiva totiov xov(piodr\-

oovTai xai vjio Ttjg dixyg Öid^ov-

oiv d£ioog, xaßcog Eßicooav.
u ov

a evrvy%avov C. Lambeck las evxvyxdvcov. — Vgl. unten Zeile 26.

b Lambeck las algeaig. Das Fortfallen der Namen (anath. 2) ist gemeint.

c Von mir hinzugefügt. d Von mir hinzugefügt.

J

) Vgl. Theodori Scythop. Libellus anath. 4 ed. Migne Patrol. gr. 86, 1,

233 C: Ei' Ttg Xeysi rj e'%ei i) tpQOvel /y dtöäoxei, jregag rj xskog e'g~eiv Jiore xt]V rov

(.teyuXov deov xai ocozfjQog rjficöv 'b]oov Xqlotov ßctöilt-iav, d. £.

2
) Vgl. Theodoreti Graecarum afFectionum curatio II ed. Migne Patrol.

gr. 83, 833AB: Kai üvdayooag ök 6 Mvr]odQ%ov aQyr\v rcöv ndvxoiv Ecpijoe

rtjv jLiovdöa.

:!

) Vgl. Theodoreti Graec. äff. cur. V Sp. 928 C: IIv&ayÖQag de xai

nidxa)v öijfiov riva cpv%<hv aooi/.idioiv siodyovai xai rag dftayrddi xivi jxeQijxe-

oovoag xijtiu>Qiag %dgiv slg oa)/.iaxa xaxajT^iireodai Xiyovoi. to5 xot 6 TlXdxiov iv

xco Kgavülco (p. 400 B) xo oujpa orjfta xex?,rjx£v, &>g iv xovxco xfjg ^v/i\g oiovei

xedajit/Litvrjg.
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le El' xig Xeyei, öti fj äyooyf}

l&V vo&V fj (irrtj Voxai xfj jrgo-

xigqi, otf <wji(o vjzoßeßrjxeoav f)

xaxajiejixdixeioav, d)g trjV äQ%T)V

5 Tij)' avxrjv elvcu TCfi ziXei xal xd

xiXog xTjg äQXfj? juexgov elvcu, d. e.

rrjv dixoniav xov Xdyov xaxa/ua&eXv

(tndiov. xig ydg avxbv Ibiba^l xng

x(7)v exo)v jzegiodovg xal yjhddng;

aal oxi yiXiwv dieXrjXir&öxajv foätv

xoxe xöjv tjwyo)i> ixdottj etg tov

l'diov dnegyexai %3)QOv; tu dt

juexa£v xovxcov ovdk tote äyav

doeXyeoxdxoig fjgjuoxxe Xeyeiv, jurjxoiye (piXoooqjq) xoiovxqy. tdfc yäg

xtjv dxgaicpvrj noXixeiav xaxcogdomooi xovg äxoXdoxovg xal nai-

10 degaoxdg ovve£evg~e xal xovxovg xdxeivovg xo)v avxwv ecprjoev

dnoXavoeofiai l
). Ilvftayogag xoivvv xal IIXaxcov xal IJXojxXvog xal

ol xfjg exeivtov ovjUjuogiag ddavdxovg elvai xdg yjvydg ovvouoXo-

yrjoavxeg ngovndgyeiv xavxag ecprjoav xojv oojudxcov, xal dfjjuov

eivai ywyojv, xal xdg TiXfjjUjueXovoag elg oojjuaxa xaxaninxeiv , djg

15 eqxjv, xal xoug juev mxgovg xal novrjgovg * *, xovg de dgnaxxixovg

elg Xvxovg, xovg de doXegovg elg dXojJiexag 2
), xovg de dtjXvjuavelg

elg l'jijzovg. fj de äyia exxXrjoia xdig deioig enouevij Xoyoig (pdoxei

xyjv ipvyijv ovvdijjuiovgyfjßfjvai xqJ ocbjuan, xal ov xo /uev ngoxegov,

xo de voxegov xaxd xyjv 'Qgiyevovg (pgevoßXdßeiav.

20 Aid xavxa yovv xd jxovrjgd xal öXedgia doy/uaxa, päXXov de

XrjQi'i/uaia, jxgoxgejzojuev xovg öoicoxdxovg v/uäg elg ev ovvijyjuevovg

l

) Vgl. Theodoreti Graec. äff. cur. XI Sp. 1108C sqq.: „Ov yäg (Phaed.

p. 248 E) jtxegovxai jtqÖ xooovxov ygovov, jrXijv ?} xov cpiXooocpr)oavxog ädöXcog tj

jiaidegaoxfjoavxog fiexä cpiXooocpiag. avxai de xgix?] Jiegiodco xfj yiXiexia ecovxai.

xglg de ecpeq~rjg xov ßiov xovxov ovxcog nxegcodeloai xco yiXiooxco exet äjtegyovxai.

al de alXai, öxav xov jiqcoxov ßiov xskevxijoojGi, XQtoecog sxvyov. xQiftelocu 8s, a?

[tev elg xä Imo yfjg biy.aio)xy]Qia el&ovoai dixrjv xivovoiv, cu de elg xov ovgavov

xiva xöixov vjio xfjg dlxrjg xovcpiodeToai, öiayovoiv äg~iojg, ov ev olv&oojjtov eiÖei

ißicooav ßiov." xal xovxcov de xyjv äxojilav xcov loycov xaxa/uaßetv evjiexeg. xig

yäg iiov avxbv ra? xcov excov edidag~e iivgiddag; xal oxi fivuccov ötehrfhr&oxcov

excov xöxe xcov x^wycov exdoxrj elg [xov] l'öiov ejtaveQyexai ycogov; xa de /uexag~i'

xovxcov ovdk xoTg äyav äoeXyeoxäxoig tjgfxoxxe Xeyeiv, [xtjtxov ye cpiXooocpcp. xolg

yäg xtjv äxgaiqvrj cpiXoöocpiav xa&cogdcoxöot xovg äxoläaxovg xal Jtatdegaoxäg

Igwet^ev^e xal xovxovg xäxeivovg xcov avxcov ä&Xcov ecptjoev änolavoeodai.
l

) Vgl. Theodoreti Haereticarum fabularum compendium V Sp. 480 C:

Ilv&ayögag tiev yäg xal HXäxcov xal UXcoxlvog xal ol xfjg exeivcov ovtifiogiag

ä&aväxovg eivai ovvo/twXoyyoavxeg xäg xi'vyäg 7igovjiäg%eiv xavxag ecpaoav xcov

oco/Liäxcov, xal dfjfxov eivai xiva yvycov ävagi&fxcov, xal xäg jiXtjtifteXovoag elg ocofiaxa

xaxajiefxjieodai, cooxe xfj xoiade xadagdeioag naideia Jiä?uv ejiave'/.delv eig xov l'biov

ycogov, xäg de xäv xolg ocb/uaoi ziagävofiov ßiov äojtaofievag eig xä äloya xaxa-

Txeiijieo&ai £coa' xovg /tiev mxgovg xal ioßökovg eig egjxexä, xovg de ägjraxxixovg

eig Xvxovg, xovg de flgaoetg eig Xeovxag, eig äXcojiexag de xovg doXegovg.
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irnjuelcbg §vxv%eTv tj] vjiorfrayiih'fj exOeoei xal Uxaaxov twv auxov

xetpaXaicov xaxaxQivai te xa) äva&e/uarioai /lietol xov dvooeßovg 'Qgi-

yevovg xal ndvxcov x&v xä xoiavxa (pQOVOVVXOiv i) (jjqovijoovtmv

eis teXoq.

Die Gegenüberstellung zeigt mit Evidenz die Zusammengehörig-

keit der Anathematismen und des Briefes. Wenn jene manches

bieten, was dieser nicht enthält, so ist nicht zu übersehen, daß

es in dem Briefe heißt: ha ex rcibv noXXwv dXiya juvrjjuovevoojjitev

(S. 90, 22). Wir dürfen annehmen, daß das Mehr der Anathema-

iisinen aus der zum Schluß erwähnten, verloren gegangenen exöeoiq

genommen ist. Die Zusammengehörigkeit ergibt sich auch daraus,

daß die Anathematismen ebenso wie der Brief nicht die Lehre

des Origenes, sondern die der origenistischen Mönche in Palästina

bekämpfen. Es heißt immer <paoi (S. 92, 35; 93, 7. 29; 94, 34),

aoeßovvxEq Xsyovoi (S. 94, 5), ö ÄEyojUEvog naq avrd)v Xqiotoq

(S. 94, 32), 6 nag avroTg Xqiotos (S. 95, 10) u. ä. Origenes selbst

wird nicht genannt. Evident ist auch die Unmöglichkeit, die fünf-

zehn Anathematismen aus dem Edicte des Kaisers herzuleiten.

Nur bei vier von ihnen ist es theil weise möglich.

Wir können also mit gutem Grunde behaupten, daß diese

fünfzehn Anathematismen die in dem Briefe Justinians „an die

heilige Synode" erwähnten xecpdkma sind, die der Kaiser den im

Jahre 553 in Konstantinopel versammelten Bischöfen zur Unter-

suchung und Bestätigung zugeschickt hat.

3. Die Acten der fünften allgemeinen Synode enthalten, wie

wir oben S. 75 gesehen haben, in der fünften Sitzung die Aeußerung

des Theodoros Askidas, daß eben damals (nunc) die versammelten

Bischöfe (vestra sanctitas) und der Papst Vigilius den Origenes

anathematisirt hätten. Man hat diese Worte, deren Echtheit nicht

zu bezweifeln ist (S. 75 f.), auf die allgemeine Zustimmung der

Bischöfe zu dem Edicte Justinians im Jahre 543 beziehen zu müssen

geglaubt. Hefele bemerkt: „Theodor Askidas will an unserer

Stelle nur sagen: »Dieselben Bischöfe, die hier sitzen, hätten vor

Kurzem, sammt Vigilius, den Origenes anathematisirt, d. h. das

kaiserliche Edict gegen Origenes vom Jahre 543 angenommen.'

Wäre von der fünften Synode selbst schon ein Bann über Origenes

ausgesprochen gewesen, so hätte man ja nicht darüber streiten

können, ob ein Todter anathematisirt werden dürfe oder nicht"

(II 2 S. 875 Anm. 1). Daß diese Begründung hinfällig ist, ergibt

Diekamp, Origenist. Streitigk. im (!. Jahrh. 7
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sich schon aus dem oben S. 75 f. Gesagten. Die Verdammung

des Origenes im Jahre 543 oder 553 ließ die Frage, ob das

Anathem gegen einen Verstorbenen zulässig sei oder nicht, in den

Augen Justinians und wohl fast aller Zeitgenossen ganz unbe-

rührt, da man als feststehend voraussetzte, Origenes sei schon

vor seinem Tode aus der Kirche ausgeschlossen worden. Zudem

macht die Deutung der Worte „nunc" und „vestra sanetitas" in

dem Erklärungsversuche Hefeies einen allzu gezwungenen Ein-

druck. Für einen großen Theil der anwesenden Bischöfe, z. B.

für sämmtliche Patriarchen, ist es geradezu unzutreffend, daf3 sie

das Edict vom Jahre 543 angenommen haben sollten. Domninos

hatte erst 546, Apolinarios 551, Eutychios 552 die Bischofsweihe

erhalten. Wer die Aeußerung des Askidas unbefangen liest, wird

sie auf ein Urtheil beziehen, das die zum fünften Concil berufenen

Bischöfe in Konstantinopel kurz vorher gegen Origenes gefällt hatten.

4. Einzelne kleine Fragmente aus den Verhandlungen gegen

die Origenisten werden uns bei einigen Chronisten und kirchlichen

Schriftstellern der Folgezeit aufbewahrt. Statt diese Stücke aus

dem Zusammenhange, in dem sie sich dort finden, herauszureißen

und hier zusammenzustellen, wird es vorzuziehen sein, sie in Ver-

bindung mit den übrigen Nachrichten, die wir jenen Autoren ver-

danken, in den folgenden Abschnitten zu behandeln.

§ 10.

Fortsetzung*.

B. Nachrichten von gleichzeitigen Schriftstellern.

1. Kyrillos von Skythopolis meldet schon im Jahre 557 mit

großer Bestimmtheit, daß die fünfte ökumenische Synode ebenso

wTie den Theodoros von Mopsuestia auch den Origenes und die

Lehren des Evagrios und Didymos über die Präexistenz und die

Apokatastasis mit dem Anathem getroffen habe. Wir sahen, daß

die Ereignisse der vorhergegangenen Jahre ein Vorgehen der

Synodalmitglieder gegen die Origenisten sehr erklärlich erscheinen

lassen, und daß es ungerechtfertigt wäre, in die Wahrheitsliebe

des Kyrillos solches Mißtrauen zu setzen, daß man den Bericht

als seine freie Erfindung betrachtete. Halloix hat dieses schwer-

wiegende Zeugniß noch nicht gekannt. Die Späteren haben, sofern

sie es kannten, aber nicht gelten ließen, gewöhnlich die Behauptung

aufgestellt, Kyrillos habe irrthümlich die Synoden von 543 und
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553 verwechselt. Darüber brauchen wir kein Wort mehr zu

verlieren.

Vielfache Zustimmung hat die Hypothese Hefeies gefunden,

der ein uns bereits bekanntes Wort Victors von Tunnuna, der

Bischof Eutychios von Konstantinopel sei der „damnator" der drei

Capitel, des Evagrios und des Didynios (vgl. oben S. 81), zur

Erklärung herbeizieht: „Dies weist darauf hin, daß Patriarch

Eutychius nach Abhaltung unserer Synode, der er präsidirte, in

seinem Sprengel ein Edict publicirte und darin die Beschlüsse des

fünften Concils bekannt machte, und zugleich über Evagrius und

Didyinus, wohl auch über Origenes das Anathem aussprach (viel-

leicht die Dekrete der Synode unter Menas erneuerte). — War
dem so, so konnte Cyrillus, als Einsiedler in der entfernten Laura

lebend, das der fünften Synode folgende. Edict des Eutychius

leichtlich mit dieser selbst verbinden und so zu seiner Angabe

wegen Origenes kommen" (II 2 S. 862 f.). Allein die Weltabge-

schiedenheit jener Eremiten darf nach Allem, was wir über ihre

Theilnahme an den damals die orientalischen Provinzen erregenden

Streitigkeiten hörten, nicht zu stark betont werden. Waren doch

auch zur Zeit des ökumenischen Concils außer den drei zur Stell-

vertretung des Patriarchen von Jerusalem entsandten Bischöfen

mehrere Mönche aus verschiedenen Klöstern Palästinas in Konstan-

tinopel anwesend. Bei seinem Bestreben, für seine Schriften die

zuverlässigsten Gewährsmänner zu Rathe zu ziehen, wird Kyrillos

es wohl nicht unterlassen haben, bei jenen Mönchen Genaues zu

erkunden. — Es ist ferner zu beachten, daß Kyrillos nur von

einem Anathem der fünften Synode gegen gewisse Lehren des

Evagrios und des Didymos, nicht gegen ihre Person, spricht,

während das Urtheil des Eutychios über Evagrios und Didynios

selbst den Bann verhängt hat. Daß die Worte Victors von Tunnuna

wirklich auf ein besonderes Edict des Eutychios schließen lassen,

wenn man sie mit seiner Nachricht über das Concil selbst ver-

gleicht (siehe oben S. 81), gebe ich zu, zumal da Anastasios

Sinaites ausdrücklich meldet, die Verurtheilung des Evagrios und

Didymos d. i. ihrer Person sei nach dem ökumenischen Concil

erfolgt (vgl. unten S. 113). Aber da Kyrillos von Skythopolis die

Person dieser beiden Origenisten von der synodalen Verdammung
ausschließt, da er den Beschluß der Synode inhaltlich genau so

wiedergibt, wie andere von ihm unabhängige und gut unterrichtete

7*



_ ln0 _
Zeugen (Sophronios, Anastasios Siuaites), da endlich schon die im

§ 9 erörterten Zeugnisse eine Verurtheilung der origenistischen

[rrthümer durch die Bischöfe der fünften Synode hinlänglich ver-

bürgen, so erscheint es mir nicht glaubhaft, daf3 Kyrillos irrthflm-

lich die Nachrichten von den Synodalbeschlfissen und von einem

Decrete des Patriarchen Eutychios zusammengeworfen hat.

2. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist der Bericht des

Kirchenhistorikers Evagrios, eines Advokaten in Antiochien, der

uns die Ueberlieferung über die Synode, wie sie im antiochenischen

Patriarchate bestand, mitgetheilt haben wird. Evagrios, zur Zeit

des Concils etwa siebzehn Jahre alt, war noch Zeitgenosse der

fraglichen Ereignisse. Sein Werk im allgemeinen
,, gründet sich

auf die besten Quellen, zeugt von aufrichtiger "Wahrheitsliebe und

streng orthodoxer Gesinnung" x
). Dieser Historiker gibt in seiner

Geschichte der fünften ökumenischen Synode zunächst eine kurze

Darstellung der Verhandlungen und Beschlüsse gegen die drei

Capitel. Er führt dabei einige Aussprüche der Concilsväter wört-

lich an, so daß wir mit Hülfe unserer lateinischen Sitzungsberichte

constatiren können, daß er die Acten der Synode selbst vor sich

gehabt hat 2
). Das erweckt jedenfalls ein günstiges Vorurtheil für

seine unmittelbar folgenden Angaben über die Verhandlungen gegen

die Origenisten.

Er sagt: „Da aber die Mönche Eulogios, Eonon, Kyriakos

und Pankratios Denkschriften gegen die Lehren des Origenes, der

auch Adamantios heißt, und gegen die Anhänger seiner gottlosen

Irrthümer eingereicht hatten (hßeXXcov emdedojuevan'), so befragte

Justinian hierüber die versammelte Synode und fügte seinem Briefe

eine Abschrift des Libellus (tov hßellov to ibov) und sein diese

Angelegenheit betreifendes Schreiben an Vigilius ) bei. Aus all'

diesen Actenstücken ist zu ersehen, wie Origenes darauf ausge-

') 0. Bardenhewer, Patrologie S. 515. Vgl. Gr. Krüger, Monophy-

sitische Streitigkeiten im Zusammenhange mit der Reichspolitik. Jena 1884

(Diss.) S. 38 f.

-) Evagrii Historia eccles. IV, 38 ed. Migne Patrol. gr. 86, 2, 2776 B —
2777 A.

:1

) Der von H. Valesius bevorzugte Text lautet: drag xal rä xqos

Biyihov jtsqi zovrcov ejreorak/iieva. Joh. Christophorsonus hingegen las:

xgos Btydiov, er übersetzt „literas Vigilii de iisdem rebus perscriptas" (Historiae

ecclesiasticae scriptores, Ioanne Christophorsono interprete. Ed. nova. Coloniae

1581 S. 862). Vgl. unten S. 114.
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gangen ist, die einfache Lehre der Apostel mit dem Wahn der

Hellenen und Manichäer zu durchsetzen. Die Synode schickte also,

nachdem sie gegen Origenes und die Anhänger seines Irrthums

Acclamationen gerichtet hatte, einen Bericht an Justinian, von dem

ein Theil, wie folgt, lautet: ,Da Du eine des himmlischen Adels

theilhaftige Seele hesitzest, christlichster Kaiser'; und etwas dar-

nach: ,Wir fliehen also, ja wir fliehen diese Lehre; denn wir

kennen keine fremde Stimme und haben ihn wie einen Dieb und

Räuber mit den Schlingen des Anathems festgebunden und aus

dem Heiligthum geworfen;' und weiterhin: ,Den Inhalt aber und

die Bedeutung unserer Verhandlungen werdet Ihr aus der Lektüre

derselben erfahren'. x
) Diesem Berichte fügten sie auch die Capitel

bei, deren Bekenntniß die Anhänger des Origenes gelernt haben.

Man kann aus denselben ersehen, worin sie übereinstimmen und

worin sie uneins sind und welches ihr vielgestaltiger Irrthum ist.

Darunter enthält das fünfte Capitel die Lästerungen, die von ge-

wissen Bewohnern (äno idixcov tiqooojticov) der sogenannten neuen

Laura vorgebracht worden waren; es lautet also: ,Theodoros As-

kidas der Kappadokier hat gesagt: Wenn jetzt die Apostel und

die Märtyrer Wunder wirken und so große Ehre genießen, wie

wird dann ihre Apokatastasis beschaffen sein, wenn sie in der

Apokatastasis nicht Christo gleich werden?' Sie führten auch

viele andere Lästerungen des Didymos, Evagrios und Theodoros

auf, die sie mit großem Fleiße aus ihren Büchern (jieqI tovtojv)

excerpirten" 2
).

Mit Sicherheit darf behauptet werden, erstens, daß Evagrios

auch diese Mittheilungen aus Protokollen, die ihm vorlagen, ent-

nommen, und zweitens, daß er selbst seine Quelle für einen Be-

standtheil der Acten der fünften allgemeinen Synode gehalten hat.

Wahrscheinlich waren diese Protokolle in der Handschrift, die er

benutzte, mit den Sitzungsberichten über die drei Capitel vereinigt

und schlössen sich unmittelbar an die letzteren an.

*) Die Excerpte lauten im Original: Tfjg ävwftev evyeveiag iiexe^ovöüv

XEXTt]iiEvog xrjv ipv%r)v, ygiöuaiuxcöraze ßaoilsv. Kai /<£#' f'xeqo.. 'Eqrvyofisv

xoivvv, iq?vyof.i£v xavxijv. ov yag iyvtogioafiev xwv äXXoxQuov xrjv cpcovrjv, xai tog

xkejixrjv xai wg h]axi]v xbv xoiovxov xotg xov äva&eftaxog ßqöyoig äoq?ahwg tceqi-

o(ptyq~avxeg xwv isqcöv efco jzeQißöhov ajzeßalöfXEd-a. Kai hex oh'ya' Töbv dk nao

fjHüiv JtEJigayfiEvwv öia xfjg eji avxolg avayvcooEwg eI'üeo&e xrjv dvvctfiiv.

,
-) A. a. 0. Sp. 2777A—2780A.
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Es soll diesem Historiker aber, so sucht man sein Zeugnifi

zu entkräften, ein böser [rrthum untergelaufen sein: sein Bericht

über die Synode und ihre Vorgeschichte verrathe deutlich, daß die

von ihm erwähnten Verhandlungen gegen Origenes der Synode

unter Menas vom Jahre 543 angehören. Evagrios schildert näm-

lich den Anlaß zu der fünften ökumenischen Synode also: ., \l>

Vigilius Bischof von Rom, zuerst Menas und dann Eutychios Bischof

von Neurom war, als Apolinarios der Kirche von Alexandrien,

Domninos der von Antiochien und Eustochios der von Jerusalem

vorstand, berief Justinian die fünfte Synode aus folgendem Anlaß.

Da die Anhänger der origenistischen Lehren, besonders in der

sogenannten neuen Laura, siegreich vordrangen, trachtete Eustochios

mit allem Eifer darnach, sie zu verjagen. Er ließ also die neue

Laura besetzen und wies sie alle aus und trieb sie als ein allge-

meines Verderben der Menschen in weite Ferne. Jene zerstreuten

sich nach verschiedenen Seiten und gewannen Viele für ihre Partei.

Zu ihrem Anwalt warf sich Theodoros, mit dem Beinamen Askidas,

auf, der zwar Bischof von Cäsarea, der Hauptstadt der Kappa-

dokier, war, aber sich beständig in der Nähe Justinians aufhielt

und sich diesem durch treue Dienste sehr nützlich machte. Während

derselbe nun den Palast in Aufregung setzte und das Vorgehen

des Eustochios als reine Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit ausgab,

schickte Eustochios den Abt Rufus vom Kloster des Theodosios

und Konon vom Kloster des Sabas, die durch ihre eigene Würdig-

keit und durch das Ansehen der ihnen untergebenen Klöster

(cpQovTLOTYjQLvov) den ersten Rang unter den Eremiten einnahmen,

zur Kaiserstadt. Mit ihnen kamen noch andere, nicht viel geringer

an Würde. Diese nun betrieben es, daß zuerst (jiocototvjmds) über

Origenes und über Evagrios und Didymos verhandelt werde.

Theodoros der Kappadokier aber suchte sie auf einen anderen

Gegenstand abzulenken und brachte die Angelegenheit Theodors,

des Bischofs von Mopsuestia, des Theodoret und des Ibas auf den

Plan, indem der allgute Gott alles aufs Beste fügte, daß hier und

dort das Unheilige vollständig entfernt wurde. Man warf zuerst

die Frage auf, ob es erlaubt sei, die Todten zu bannen. Unter

den Anwesenden befand sich Eutychios, der in der heiligen Schrift

vorzüglich bewandert war; als Apokrisiar des Bischofs von Amasea

war er damals, als Menas noch unter den Lebenden weilte, noch

nicht sehr bekannt; er blickte die Versammelten nicht nur über-
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legen, sondern auch verächtlich an und erklärte offen, diese

Frage erfordere doch kein Heral lischlagen; habe doch einst der

König Josias die Priester der Dämonen nicht nur, soweit sie

noch lebten, getödtet, sondern auch die Gräber derjenigen, die

lange vorher gestorben waren, öffnen lassen. Alle Anwesenden

hielten diese Bemerkung für sehr treffend. Auch Justinian erfuhr

davon und beförderte, als Menas gleich darauf ans dem Leben

schied, den Eutychios auf den Bischofssitz der Kaiserstadt. Vigilius

nun gab brieflich seine Zustimmung; am Concil theilzunehmen,

weigerte er sich jedoch." Daran schliefst Evagrios seinen oben

erwähnten Bericht über die Synodalverhandlungen an.

Vergleichen wir diese Darstellung mit der Erzählung des

Kyrillos von Skythopolis, so zeigen sich allerdings verschiedene

Differenzen. Ueber den Irrthum des Evagrios, daß Eustochios

schon etliche Jahre vor der fünften Synode Patriarch von Jeru-

salem gewesen sei und als solcher durch die Vertreibung der

Neolauriten die indirecte Veranlassung zur Berufung der Synode

gegeben habe, ist oben S. 32 bereits das Nöthige gesagt worden. —
Er weicht ferner darin von Kyrillos ab, daß er schon zu Leb-

zeiten des Patriarchen Menas, sicher vor August 552, das ökume-

nische Concil ansagen läßt, während Kyrillos den Schein erweckt,

daß die Berufung erst im November oder December 552 erfolgt

sei. In diesem Punkte aber wird Evagrios Recht haben; seine

Angabe wird vollkommen durch den Presbyter Eustratios in seiner

Vita des Patriarchen Eutychios bestätigt 1
). Auch ergibt sich aus

dem Schreiben des Kaisers Justinian an die Synode in Sachen des

Dreicapitelstreites (5. Mai 553), daß die zur Theilnahme anwesenden

Bischöfe vor dem 6. Januar 553 in Konstantinopel eingetroffen

waren 2
). Vermuthlich haben die palästinensischen Mönche bei

ihrer Rückkehr die Erfolge, die sie errungen hatten, über Gebühr

J

) Eustratios erzählt a. a. 0. Sp. 2997 f., daß der Metropolit von Ainasea

durch Kränklichkeit behindert, der Einladung zum ökumenischen Concil zu

folgen, den Abt Eutychios mit seiner Stellvertretung beauftragt hat. Bald

nach der Ankunft des letzteren in Byzanz (ov /nerä jiollac i]u.EQag) stirbt der

Patriarch Menas (24. August), und Justinian erhebt den Eutychios zu seinem

Nachfolger. — Hiernach werden die Einladungen zum Concil um die Mitte

des Jahres 552 ergangen sein.

-) Iustiniani Epist. ad synodum bei Mansi IX Sp. 182: Quoniam vero

postea, cum pervenissetis, sicut dictum est, ad hanc regiam civitatem, scripta

facta sunt ad invicem a vestra sanctitate et a Vigilio religiosissimo papa anti-
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aufgebauscht und auch die Berufung der ökumenischen Synode

ihrem Einflüsse auf den Kaiser zu gul geschrieben, wie sie ja

auch die Verurtheilung des Origenismus als den eigentlichen /weck

drr Synode ausgaben (vgl. oben S. 63). — Weitere Differenzen

liegen darin, daß Evagrios den vom Patriarchen Eustochios nach

Konstantinopel beorderten Abt vom Kloster des Theodosios I Infus

und nicht Eulogios nennt, wie er in der Vita Sabae heißt, und

daß er behauptet, auch Konon sei von Eustochios gesandt worden,

während dieser Abt gemäß der Vita Sabae schon vor der Er-

hebung des Eustochios zum Patriarchen in Byzanz eingetroffen war.

Diese Ungenauigkeiten in der Erzählung des Evagrios sind aber

nicht so bedeutsam, daß deswegen die Richtigkeit seines auf die

Acten zurückgehenden Referates über die Verhandlungen der Synode

in Zweifel gezogen werden könnte. Die Verwechselung der Namen
Rufus und Eulogios kann sogar insofern die Treue seiner Mitthei-

lungen aus den Protokollen verbürgen, als er bei diesen Mit-

theilungen den richtigen Namen Eulogios gebraucht. — Endlich

weichen die Berichte auch darin von einander ab, daß Kyrillos

erzählt, Konon und seine Gefährten haben den Libellus schon

überreicht, bevor sie den Eustochios als Patriarchen von Jerusalem

in Vorschlag brachten, Evagrios hingegen neben Konon auch die

erst von Eustochios aus Palästina entsandten Mönche Eulogios,

Kyriakos und Pankratios als diejenigen bezeichnet, die dem Kaiser

den Libellus übergeben haben. Da schwerlich an zwei verschie-

dene Klagschriften aus jener Zeit (552/3) zu denken ist, und da

Evagrios die Namen der vier Mönche höchst wahrscheinlich aus

den Acten der Synode geschöpft hat, so verdient sein Bericht in

diesem Punkte den Vorzug vor dem des Kyrillos. Diesen mögen

seine Gewährsmänner gemäß der oben bezeichneten Tendenz un-

genau unterrichtet haben.

Trotz alledem verwirft man das Zeugniß des Evagrios.

Hefele sagt: „Evagrius ist hier kein Zeuge von Belang. Er ver-

wechselt vor Allem die ältere, von Sophronius und Gelasius ver-

faßte Klagschrift gegen Origenes mit der spätem, welche Eulogius

und Konon u. s. wt
. überreichten (vgl. oben S. 786 Note 1), und

mußte darum nothwendig auch die Synode, welche durch erstere

quioris Romae, ut omnes vos uniti conveniatis etc. Dieser Briefwechsel fand

am 6. und 8. Januar statt.
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Klagschrift veranlaßt winde (die ovvodos ivdtjßiovoa v. J. 543), in

eine spätere Zeit verlegen. Darum identificiri er sie mit der

fünften ökumenischen" (II- S. 791; vgl. S. 862). Die Note auf

S. 786 besagt dasselbe: „Diese durch Sophronius und Gelasius

abgefaßte Klagschrift gegen Origenes darf nicht mit einer fast ein

Decennium jüngeren verwechselt werden, welche ebenfalls von

palästinensischen Mönchen, Konon, Eulogius u. s. w. herrührte

(vgl. Mansi, T. IX. p. 707). Evagrius in seiner Kirchengeschichte

IV. 38 hat durch diese Verwechslung große Confusion veranlaßt." —
Einen Beweis für die angebliche Verwechselung der Libelli suchen

wir indef3 hei Hefele und seinen Vorgängern vergeblich. Er ist

auch nicht zu erbringen. Wer als feststehend voraussetzt, daß

nur im Jahre 543 eine Synode gegen Origenes gehalten worden

ist, daß also die von Konon und den übrigen Mönchen eingereichte

Anklage keine Synode oder synodenähnliche Versammlung gegen

die Origenisten im Gefolge gehabt hat, muß allerdings zu diesem

Auskunftsmittel greifen und sagen, Evagrios hat die Klagschriften

verwechselt und die Synode zehn Jahre zu spät angesetzt. Prüft

man den Bericht des Kirchenhistorikers ohne dieses Vorurtheil,

so w7ird man nichts darin entdecken, was die angebliche Ver-

wirrung erkennen ließe. Auch Mansi, auf den Hefele verweist,

glaubt nicht daran: „Duas tarnen tempore valde dissitas historias

perperam ab eo confundi arbitrati sunt. Re tarnen vera quod

arguatur in Evagrio nihil est, nisi hoc forte unicum, quod prioris

libelli a Sophronio et Gelasio scripti non meminerit" (IX Sp. 707).

Walch hat sich in den Gedanken an die bei Evagrios herrschende

Confusion so sehr festgerannt, daß er sogar die Existenz des von

Konon und seinen Genossen überreichten Libellus in Zweifel zieht;

er meint, daß es „beinahe unverschämt gewesen sein würde",

nach dem Erscheinen des Edictes Justinians, das die Irrthüraer

des Origenes so weitläufig behandelte, dem Kaiser aufs neue eine

Klageschrift mit genauer „Entwikelung der Lehren des Origenis"

zu überreichen x
). Indessen dieser Einwurf ist unbegründet. Wie

wir aus dem Briefe, den Justinian in der origenistischen Angele-

genheit „an die heilige Synode" richtete, und aus den dazu ge-

hörigen fünfzehn Anathematismen folgern dürfen, handelte es sich

*) Chr. W. Fr. Walch, Entwurf einer vollständigen Historie der

Ketzereien, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten VII S. 674.
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in dor Klageschrift des Eulogios und seiner Genossen vornehmlich

um die Irrthömer der damaligen Origenisten in Palästina, die Qber

Origenes hinaus bis zu einem gewissen Panchristismus fortge-

schritten waren. So bezeugt auch Kyrillos von Skythopolis, daß

die Mönche durch den Libellus den Kaiser üher ^die gesammte

Gottlosigkeit der Origenisten" unterrichtet haben; und Evagrios

selbst gibt an, daß der Inhalt der Denkschrift sich gegen die

Dogmen des Origenes und gegen seine Anhänger gerichtet hat.

Das letztere war wohl die Hauptsache.

Die Behauptung also, der Libellus des Eulogios und seiner

Gefährten sei unhistorisch, oder Evagrios habe diese Klageschrift

mit der älteren vom Jahre 542/43 verwechselt, entbehrt einer stich-

haltigen Begründung. Darum wird es auch ohne Grund in Abrede

gestellt, daß die durch die fragliche Klageschrift veranlagten Ver-

handlungen gegen die Origenisten, wovon Evagrios Nachricht gibt,

dem Jahre 553 angehören. Im Gegentheil, was Evagrios über die

Verhandlungen meldet, entspricht besser der Situation des Jahres

553, als der des Jahres 543.

Wenn er von den Lehrdifferenzen unter den Origenisten

spricht, die aus der Sammlung von Lehrsätzen, die die Synode

ihrem Schreiben an Justinian beigefügt habe, zu erkennen seien,

so erinnern wir uns daran, daß Differenzen erst seit dem Jahre

547 hervorgetreten sind. Wenn er einen entschieden isochri-

stischen Ausspruch aus jener Sammlung mittheilt, so suchen wir

in dem von der ovvodog evöi]
l

aovoa im Jahre 543 angenommenen

Edicte vergeblich nach einem Analogon dafür, während die Synodal-

verhandlungen vom Jahre 553 sich vornehmlich gegen den Irrthum

der Isochristen gerichtet haben.

Es erscheint demnach ganz ungerechtfertigt, den Bericht des

Evagrios für verworren zu erklären und die von ihm der fünften

ökumenischen Synode zugeschriebenen Verhandlungen gegen Origenes

der ovvodog ivörjjuouoa unter Menas zuzuweisen.

3. Während Kyrillos die Tradition von Jerusalem, Evagrios

die von Antiochien repräsentiren kann, stellt das alexandrinische

Patriarchat einen nicht minder angesehenen Zeugen in der Person

des Patriarchen Eulogios (580— 607), der auch noch als ein Zeit-

genosse des fünften Concils betrachtet werden darf. Noch schärfer

als Kyrillos betont er das Verfahren des Concils gegen Origenes.

Während jener das Anathem gegen Theodoros von Mopsuestia
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doch noch flüchtig erwähnt, übergeht Eulogios den gegen die drei

Capitel geführten Schlag ganz mit Schweigen. Vielleicht hat der

eifrige Vertheidiger der chalkedonischen Beschlüsse in seinen harten

Kämpfen gegen die Monophysiten , wie so manche seiner Zeit-

genossen, die Verwerfung der drei Capitel bedauert und sie darum

in Schweigen zu begraben gesucht. Er ist der erste, der im ge-

raden Gegensatze zu den römischen Bischöfen und den übrigen im

§ 8 genannten Schriftstellern die Thätigkeit der fünften Synode

auf die Erledigung des origenistischen Streites beschränkt. Viele

Spätere sind ihm hierin gefolgt. Die betreuende Stelle findet sich

in seinem leider nur fragmentarisch erhaltenen Aoyog jzepi Toiddog

yjd tT/s ftdag oixovofilag tov evbg rfjg TQidöog Oeov Xoyov. Das

Bruchstück ist von A. Mai ans einem codex Vaticanns edirt

worden 1

). Seine Echtheit hat durch die unlängst von 0. Barden-

hewer veröffentlichten Excerpte ans derselben Schrift sichere Be-

stätigung erfahren -). Eulogios gibt eine kurze Uebersicht über

die Hanpthäresieen und die zu ihrer Verurtheilnng gehaltenen

Synoden und bemerkt: „Nachdem nun auch jenes Paar der Häre-

siarchen [Entyches und Dioskoros] vernichtet d. h. vom Anathem

getroffen worden war, vergingen ungefähr hundert Jahre, und es

ward die selige fünfte Synode gehalten unter dem Kaiser Justinian

gegen Origenes, Didynios und Evagrios, die Thoren. die da

schwätzen, unsere Seelen existirten früher als die Leiber in den

Himmeln, und die Strafe, die ewig (alxdviog) ist, habe ein Ende.

Alles dieses verwarf und anathematisirte die von Gott inspirirte

Synode."

§ 11.

Fortsetzung.

C. Zeugnisse des 7. Jahrhunderts.

1. Der Patriarch Sophronios von Jerusalem (634— 638) er-

klärt in seinem berühmten Synodalbriefe vom Jahre 634, daß er

neben den anderen Concilien auch das fünfte annehme, „das zwar

zur Bekräftigung der hochberühmten Synode von Chalkedon ver-

1

)
A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio. VII. Romae 1833.

S. 177 f.

2
) 0. Bardenhewer, Ungedruckte Excerpte aus einer Schrift des Pa-

triarchen Eulogius von Alexandrien (580— 607) über Trinität und Incarnation:

Theologische Quartalschrift LXXVIII (1896) S. 353—401.
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sammelt worden ist, zuvördersl aber Origenes den Thoreii sowie

alle seine Traumphantasieen und seine mit vielgestaltiger < Hilf-

losigkeit angefüllten Schritten vernichtet und dein Untergang über-

liefert hat, mit ihm aber auch die Lehren des Evagrios und des

Didymos und alle ihre heidnischen und abenteuerlichen oder viel-

mehr mythischen Schwätzereien. Nach diesen rupft es auch den

Theodoros von Mopsuestia aus (ixrilXei) u. s. w. u ]

). Wir diu Ten

voraussetzen, daß der Patriarch sich bei der Abfassung dieses

wichtigen Schreibens bemüht hat, die geschichtliche Wahrheit treu

wiederzugeben. Gab es damals in Jerusalem noch die Acten der

fünften Synode, so hat er sie wohl benutzt, jedenfalls aber die

Tradition seiner Kirche aufgezeichnet. Besonders bemerkenswerth

ist es erstens, daß er als den eigentlichen Zweck der Versammlung

die Bekräftigung der Beschlüsse von Chalkedon angibt; die Unter-

drückung des Origenismus war demgemäß bei der Berufung der

Synode vom Kaiser noch nicht ins Auge gefaßt worden. Das

stimmt ganz zu den glaubwürdigen Nachrichten, wonach die Ein-

ladungen zur Synode schon um die Mitte des Jahres 552 er-

gangen sind, die origenistisehen Streitigkeiten aber erst gegen Ende

desselben Jahres die Aufmerksamkeit Justinians neuerdings erregt

haben. Zweitens gibt Sophronios bestimmt an, daß die origeni-

stische Angelegenheit zuerst erledigt worden ist. Drittens bezeugt

er in Uebereinstimmung mit Kyrillos von Skythopolis, daß das

Anathem die Lehren des Origenes, Evagrios und Didymos, aber

nur die Person (und die Schriften) des erstgenannten getroffen hat.

2. Ungefähr um dieselbe Zeit (630—641) hat der wahr-

scheinlich in Byzanz schreibende Verfasser der Osterchronik die

fünfte Synode als diejenige bezeichnet, die gegen die gottlosen,

unreinen und dem Christenthum fremden hellenischen Lehren der

Gottesfeindc Origenes, Didymos und Evagrios, sowie gegen die

drei Capitel verhandelt hat -). Also auch hier erscheint die orige-

nistische Sache als der erste Berathungsgegenstand. Daß der

Anonymus die Synode in das Jahr 552, und zwar vor August 552,

') Mansi XI Sp. 496BC.
2
) Chronicon Paschale ed. Migne Patrol. gr. 92, 900 B: Tovtcp tio xf'

exei xfjg 'lovonviavov ßaotleiag fxexa xi]v vjiareiav 01. BcwiÄeiov xo id tiövov

ysyovsv r\ e avvoöog iv KcovoxavzirovxöXei xaxa xwv dvooeßwv y.al äxadäQxaw xal

aXkoTQicov xov xQtoziavio/Liov sXlr}vixwv doy/Liäxoov 'Qoiyerovg xal Atdviwv xal

EvayQiov xöiv $eo/iiäxcov xal Gsoöcogov xov dvooeßovg xxl.
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verlegt, kann vielleicht darauf hindeuten, daß die Berufung des

Concils schon damals stattgefunden hat.

3. Der Mönch und Presbyter Georgios (um 639) schließt

seine Darstellung und Widerlegung der origenistischen [rrthumer

mit den Worten: „Wem aber die Verhandlungen der fünften

Synode zu Konstantinopel in die Hände gerathen, kann darin, so

er will, alle ihre [der Origenisten] zahlreichen und gottlosen, der

menschlichen Natur und der Wahrheit widerstrebenden Doctrinen

kennen lernen" 1
). Bei seiner Bestimmtheit ist dieses wahrschein-

lich auf guter Sachkenntniß beruhende Zeugniß über die Concils-

acten gewiß nicht zu verachten.

4. Der Vollständigkeit halber ist hier eine minder be-

stimmte Aussage des Mönches und Presbyters Alexander von

Salamis zu erwähnen, der einige aus den „zahllosen" Blasphemieen

des Origenes anführt und hinzusetzt: „Er hat die verdiente Ver-

urtheilung seiner Verwegenheit auf einer Synode (ovvodixojg) davon-

getragen" 2
). Dafs der kyprische Mönch, der schwerlich vor der

Mitte des 6. Jahrhunderts geschrieben hat :i

), sich mit dieser

Aeußerung auf eine konstantinopolitanische ovvodog evdrjjuovoa be-

ziehen will, ist nicht anzunehmen. Er denkt sehr wahrscheinlich

an das fünfte ökumenische Concil.

5. Auch im Abendlande setzte sich allmählich die Ueber-

zeugung von dem Vorgehen der fünften Synode gegen die Orige-

nisten fest. Dies erhellt aus den Acten des großen Lateranconcils

unter dem Papste Martin I. im Jahre 049. Wir sahen bereits

oben S. 74 und 68, daß die Echtheit des Namens Origenes im

elften Anathematismus der fünften Synode durch diese Acten be-

stätigt wird, und daß das Lateranconcil sich einer Uebersetzung

der Synodalacten von 553 bedient hat, die von der dem Papste

l

) Georgii Capitula de haeresibus cap. 9. In einem der nächsten Hefte

der Byzantinischen Zeitschrift werde ich einige Texte von diesem noch ganz

unbekannten griechischen Schriftsteller herausgeben.

-) Alexandri Monachi De inventione S. Crucis ed. Migne Patrol. gr.

87, 3, 4021 A:
cO de exozazixog "Qgiyevrjg ezol/uqoe Äeysiv, 7re;Teoaztofiei't]v eivat

t)jv rov fieov dvva/MV, xui fivoi'ag ezegag ß/.ao(p7]uiag ujrcu/'yioag Hai v.ieQoyxa xai

övoe^äyyelxu iv zoig ovvzayfiaoiv avrov exhjQt'joag e\-zl>'/gojoe ztjr oixovftefijv

äjahoou (pXvaQLag' äg~iav de zfjg eavzov roX/ur/giag ovvodixwg un)]reyxazo xazdxoiotr.

'') Vgl. R. A. Lipsius, Apokryphe Apostelgeschichten und Apostel-

legenden II, 2. Braunschweig 1884. S. 301—304. Der dort behandelte

Alexander ist mit dem Verfasser von De inventione S. Crucis identisch.
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Pelagius II. vorliegenden und auf uns gekommenen Version ver-

schieden war. Da nun der achtzehnte Kanon der Lateransynode

unter den von der Kirche d. li. von den fünf heiligen und allge-

meinen Synoden verdammten Häretikern auch Origenes, Didymos

und Evagrios nennt '), so liegt die Vermuthung nahe, daß «las

diesem Concil zur Verfügung stehende Exemplar der Acten voll-

ständiger war und auch Verhandlungen gegen Origenes und seine

Anhänger enthielt. Jedoch das Verzeichnis der Häretiker im

Kanon 18 ist auch in anderer Hinsicht nicht einwandfrei, so daf3

hierauf kein allzu großes Gewicht gelegt werden darf. Nur soviel

ist gewiß, daß der Kanon 11 der fünften Synode, der von Didymos

und Evagrios nichts sagt, zur Erklärung dieser Angabe des Late-

ranense nicht ausreicht; sie ist uns ein sicheres Zeugniß für die

große Verbreitung der Annahme, daß die fünfte Synode sich näher

mit den Origenisten beschäftigt hat. Dieselbe Annahme brachte

auf der Synode im Lateran auch der Bischof Maximus von Aquileja

in einer Rede, ohne Widerspruch zu finden, zum Ausdruck: „Contra

Theodorum autem et Origenem in sancta quinta synodo accusator

quidem nullus, sed tantummodo eorum conscripta ad accusationem

ipsorum et reprehensionem suffecisse noscuntur" -).

6. Auf der sechsten allgemeinen Synode zu Konstantinopel

(680—681) gelangte nicht nur das vorhin besprochene Synodal-

schreiben des Patriarchen Sophronios unter allgemeinem Beifall

zur Verlesung, sondern es wurde auch in dem in der achtzehnten

Sitzung erlassenen Glaubensdecrete erklärt: „Unsere heilige und

ökumenische Synode hat . . . den fünf heiligen und ökumenischen

Synoden in allem dem frommen Glauben gemäß zugestimmt, näm-

lich: . . . außer diesen auch der letzten von ihnen, der fünften

heiligen Synode, die hier gegen Theodoros von Mopsuestia, Origenes,

Didymos und Evagrios und gegen die Schriften Theodorets wider

die zwölf Capitel des berühmten Kyrillos sowie gegen den Brief,

den Ibas an den Perser Maris geschrieben haben soll, versammelt

worden ist" 3
). Das sechste Concil setzt voraus, daß nicht nur die

Person des Origenes, sondern auch die des Didymos und Evagrios

von der fünften ökumenischen Synode verurtheilt worden sind. —
Ebenso drückt sich der Kaiser Konstantinos IL in seinem zur Be-

J

) Mansi X Sp. 1157B.
2
) Mansi X Sp. 887D.

s
) Mansi XI Sp. 632E.
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stätigung des sechsten Concils erlassenen Edicte ans; nur fehlt,

gewifi in Folge eines Versehens des Schreihers, der Name des

Theodoros 1

).

7. Die schwerlich auf neuein Studium der Acten beruhende,

sondern sich an das Glaubensdecret des sechsten Concils anlehnende

Aeußerung der Trullanischen Synode (692) lautet: Die 165 Väter

haben „das Anathem und ihren vollen Abscheu ausgesprochen über

Theodoros von Mopsuestia, den Lehrer des Nestorios, über Origene«,

Didymos und Evagrios, die die Mythen der Hellenen aufgefrischt

und uns in den Wahn- und Traumvorstellungen ihres Geistes

Wanderungen und Umgestaltungen gewisse]- Leiber und Seelen

wiedergekäut und gegen die Auferweckung der Todten gottlose

Schmähungen erhoben haben; sodann über die Schriften Theodorets

gegen den wahren Glauben und gegen die zwölf Capitel des seligen

Kyrillos und über den Brief, der dem Ibas zugeschrieben wird"-).

8. Ausführlicher verbreitet sich der dem Anastasios Sinaites

zugeschriebene Tractat De haeresibus et synodis 3
) über die Thätig-

keit der fünften Synode. Die Abhandlung gehört jedenfalls dem

Verfasser des
c

OÖ7]y6g an. Der Hinweis auf bereits verfaßte

(S. 265, 11) oder erst geplante (S. 263, 8. 22) Schriften 4
), die

Erwähnung häufiger Disputationen mit Andersgläubigen (S. 263,

12) 5
), die Klage über das Unterschieben ganzer Bücher oder ein-

zelner xQi)oELq unter dem Namen berühmter Väter seitens der

Severianer und Jakobiten (S. 263, 3— 23) G
) sind echt anastasia-

nisch. Nicht minder paßt die Entschuldigung, die er für die

Unvollkommenheit seiner Darstellung vorbringt, nämlich seine an-

dauernde Kränklichkeit (S. 257, 8)
7
), ganz auf den Sinaiten. Vor

allem aber kehrt die für den Verfasser des
c

Odr]y6g charakteristische

r
) Mansi XI Sp. 709 BC; vgl. auch das Bekenntniß des Monotheleten

Makarios von Antiochien a. a. Sp. 357 A.

•) Conc. Quinisexti can. 1 bei Mansi XI Sp. 9370. Neue Ausgabe bei

J. B. Pitra, Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta II. Romae
1868. S. 19 f.

;i

) Ed. J. B. Pitra a. a. 0. S 257-271.
4

) Vgl. Anastasii Hodegi Prooemium ed. Migne Patrol. gr. 89, 36 B;

cap. 8 Sp. 124 C, cap. 10 Sp. 180 ff.

:
') Hodegus cap. 10 Sp 149 — 113 berichtet über vier Disputationen

dieser Art.

ü
) Hodegus cap 10 Sp. 149 A. 184 D.

7

) Hodegi Prooemium Sp. 36 A.
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Bevorzugung der Syllogismen und der faiodeüjetG TiQayjuanxai

vor dem Schrift- und Traditionsbeweise bei Disputationen mit

Häretikern ') in dieser Abhandlung (S. 26.'>, 8) wieder. Da

am Schlüsse die Trullanisehe Synode (692) erwähnt, Justinian II.

aber als der regierende Fürst bezeichnet wird, und zwar offenbar

in seiner ersten Regierungsperiode (685—095), so isl der Tractal

zwischen 692 und 695 verfaßt worden.

Nachdem Anastasios die Häresie der Gajaner und Severianer

besprochen hat, wendet er sich zu der fünften Synode. „Auch

das muß man wissen, daß auch verschiedene andere örtliche

Synoden (romxal) zu verschiedenen Zeiten und Orten über verschie-

dene kirchliche Fragen und Angelegenheiten gegen verschiedene

Häresieen gehalten worden sind. So ist nämlich auch die heilige

fünfte Synode unter Justinian göttlichen Andenkens, dem vor-

maligen (tov ndlai), zusammengerufen worden gegen die Thoren

Origenes, Didymos und Evagrios, die über die Präexistenz der

Seelen und das Aufhören der Strafen (äjioxazdoiaoiv zrjg xoXdoecog !)

Wunderdinge erzählen oder vielmehr Schandreden führen. Daß

weder der Leib vor der Seele noch auch die Seele vor dem Leibe

sei, lehrt die heilige Synode, und daß die ewige (aicbviog) Strafe

kein Ende habe. Denn das Wort ewig (alwviov), sagte sie, braucht

der Herr in beiden Aussprüchen, da er die Gerechten zum ewigen

Leben ruft, die Sünder aber in die ewige Strafe hinausstößt. —
Nach den vier Synoden also ward die fünfte heilige Synode unter

Justinian frommen Andenkens berufen. Ihre Leiter waren Eutychios

von Konstantinopel, Apolinarios von Alexandrien, Domninos von

Antiochien, Eustoehios von Jerusalem. Letzterer war jedoch nicht

selber anwesend; denn da er nach der Absetzung des Makarios

durch der Gläubigen Wahl auf den Thron erhoben worden war

(morei elg tov doovov 7iQo%eioiodEiq), hatte er sich in die heilige

Stadt begeben und Stellvertreter beauftragt, die seine Stelle aus-

füllten. Der heiligste Papst von Rom, Vigilius, war auf der Synode

nicht zugegen und hatte auf derselben auch keine Stellvertreter;

aber zu allem, was auf ihr verhandelt wurde, gab er seine Zu-

stimmung (ovve&eto). Um zweier Ursachen willen ward diese

Synode gehalten. Zunächst wegen des Origenes, der auch Ada-

manlios heißt. Man brachte Aussprüche (xecpdiaia) vor, die von

') Hodegus cap. 1 Sp. 40 CD.
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Origenes selbst , von Evagrios und Didymos herrührten , und

anathematisirte sowohl die Aussprüche als auch den Origenes.

Daß dies aber dem heiligsten Papste von Rom, Vigilius, gefiel,

bekundet sein Brief, den er an den Kaiser Justinian geschrieben

hat, der auch auf der Synode zur Kenntniß gebracht und in den

auf ihr verhandelten Denkschriften niedergelegt worden ist (xal

eyxeixai tr xolg TigaydeJoi 7iag avxfj vjiojuvrjjixaoi). Nach der Synode

aber wurden auch Didymos und Evagrios mit dem Anathem be-

legt" (S. 263 f.).

An diesen Bericht schließt sich die Darlegung der zweiten

Angelegenheit, die zu der fünften Synode geführt hat, des Drei-

capitelstreites, an. Ueber die Zusammengehörigkeit der beiden

letzten Stücke kann kein Zweifel entstehen. Hingegen muß die

doppelte Berichterstattung über die Verurtheilung des Origenismus

befremden, und ich vermag die erste Mittheilung darüber mit dem

Satze über die örtlichen Synoden nur als spätere Zuthat anzu-

sehen. Fehlt dieselbe, so fügt sich der Satz: „Nach den vier

Synoden also ward die fünfte berufen" ganz ungezwungen an den

vorausgegangenen Bericht über die verschiedenen monophysitischen

Sekten an. Anastasios war dabei auch schon auf die Monotheleten

zu sprechen gekommen, hatte sich dann aber mit den Worten:

FLeqI xovxov ev vozegq) eQovjuev, Jtoüev xe xal vjio xivog exivrj&r] xal

xö xoiovxov tiQäviov, selbst unterbrochen, offenbar um zuvor die

Geschichte der fünften Synode zu bringen. Die von mir als Inter-

polation bezeichnete Stelle erweist sich also im Zusammenhange

als ganz überflüssig. Zudem leidet sie an Verworrenheit. Der

Autor spricht von den zahlreichen Localsynoden, von denen man
Kenntniß haben müsse , so daß man erwartet , nunmehr von

Synoden dieser Art näheres zu erfahren. Wirklich wird der

folgende Satz eingeleitet: Ovxa) yaQ ovvexQoxrjßt]. Aber statt der

örtlich beschränkten wird uns eine ökumenische Synode vorgeführt.

Das Ganze macht mit der Einleitungsformel Käxeivo de ävayxalov

etdevai vollständig den Eindruck eines Einschiebsels, das vielleicht

zunächst als oyphov am Rand gestanden hat und dann in den

Text eingerückt ist. Endlich deutet die zweifache nähere Bestim-

mung bei der Nennung Justinians I. xou xfjg dalag Irjfeayg und xov

nakai wohl darauf hin, daß bei der Abfassung dieses Scholion

auch Justinian IL (685—695 und 705—711) nicht mehr zu den

Lebenden zählte.

Diekamp, Origenist. Streitigk. im 6. Jahrh. Q
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Der Werth der Aufzeichnungen des Anastasios Sinaiies springt

in die Augen, zumal da seine Notiz über den Brief d<» Papstes

Vigilius an den Kaiser verbürgt, daß er die Acten der fünften

Synode gekannt hat. 1. Der origenistische Streit erscheint auch

bei ihm als der zuerst zur Erledigung gelangte. 2. Er versichert

ähnlich wie der Kirchenhistoriker Evagrios, daß man aus den

Schriften des Origenes, Evagrios und Didymos xeyaXcua zu-

sammengestellt hatte, die vorgelesen und mit dem Anathem belegt

wurden. 3. Er bestätigt die Behauptung des Kyrillos von Skytho-

polis und des Patriarchen Sophronios, daß zwar die Irrthümer der

drei genannten Männer, aber nur die Person des Origenes vom Concil

verdammt worden ist. Didymos und Evagrios wurden nachträg-

lich — von wem? — anathematisirt. 4. Was endlich den Brief

des Papstes an den Kaiser betrifft, so berichtet Evagrios nach

dem Texte des Valesius zwar umgekehrt von einem Briefe des

Kaisers an den Papst (jzqos Biyihov) über die origenistische An-

gelegenheit; allein die gleichfalls handschriftlich bezeugte Lesart

TiQÖg Biydlov (vgl. oben S. 100 Anm. 3) steht mit den Worten

des Anastasios in vollem Einklang und darf demgemäß vielleicht

als die richtige betrachtet werden. Da Vigilius in der fraglichen

Zeit in Konstantinopel war und sicher kein Bedenken getragen

hat, die Irrthümer der Origenisten zu verurtheilen, so konnte ein

Antwortschreiben von ihm schon eingelaufen sein. Gegen die

Glaubwürdigkeit der Nachricht über den Brief des Papstes ist

also nichts einzuwenden. 5. Eben diese Nachricht schließt die

Möglichkeit aus, an eine Verwechslung mit der ovvodog evdrjuovoa

von 543 zu denken; denn diese trat alsbald nach dem Erscheinen

des kaiserlichen Edictes gegen Origenes zusammen, so daß eine

Meinungsäußerung des Papstes Vigilius, der damals in Rom weilte,

noch nicht vorliegen konnte.

Die später eingeschaltete Stelle gibt ebenso wie die oben

S. 107 erwähnte Aeußerung des Patriarchen Eulogios, mit der sie

sich enge verwandt zeigt, nur die Verhandlungen gegen Origenes,

Didymos und Evagrios als die Aufgabe der fünften Synode an.

Sie erweckt den Schein, als ob sie einen Satz aus den Concils-

acten wörtlich citire — ob mit Recht, können wir nicht be-

urtheilen.

Auf eine andere Aeußerung des Sinaiten in dem 'Oörjyog

cap. 5, wonach das Anathem der fünften Synode außer Origenes,
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Didymos und Evagrios auch Severos getroffen hat, werden wir

noch im § L3 eingehen.

9. Ueber das in der Formel des Papsteides, die seit dem

Anfange des K. Jahrhunderts in Gebrauch war, enthaltene Zeugniß

wird gleichfalls im § 13 im Zusammenhange mit einigen ver-

wandten Nachrichten die Hede sein.

§ 12.

Fortsetzung.

D. Nachrichten aus dem 8. und den folgenden Jahrhunderten.

Von diesen späteren Nachrichten bedürfen nur diejenigen

einer näheren Untersuchung, die durch ihre Selbstständigkeit und

durch genaue Angaben besonderen Werth zu besitzen scheinen.

1. Der Patriarch Germanos von Konstantinopel sagt in seinem

Buche De haeresibus et synodis, das er bald nach seiner Ab-

setzung (18. Januar 730) verfaßt hat, die fünfte allgemeine Synode

habe die Synode von Chalkedon bestätigt und über die zwölf

Capitel Theodorets gegen Kyrillos, den Brief des Ibas, „die helle-

nischen Schriften des Origenes" und über Theodor von Mopsuestia

das Anathem verhängt *).

2. Johannes von Damaskos (f um 750) läßt an einer Stelle das

Anathem der fünften Synode sich auf Origenes, Diodor, Theodor und

den Ibasbrief erstrecken, während er anderswo nur Origenes nennt 2
).

3. Ohne allen selbstständigen Werth ist die kurze Geschichte

der fünften Synode in dem anonymen Schriftchen über die sechs

ökumenischen Synocfen 3
). Die Angaben sind in allem Wesent-

lichen nahezu wörtlich aus der Epistola synodica des Patriarchen

Sophronios geschöpft.

4. In einem kurz vor der siebenten allgemeinen Synode (787)

geschriebenen Briefe des Patriarchen Tarasios von Konstantinopel

an den Klerus von Antiochien, Alexandrien und Jerusalem er-

scheinen nur Origenes, Didymos und Evagrios als die auf dem

fünften Concil „vom Schwerte des Geistes siegreich überwundenen" 4
).

J

) Germani De haer. et synodis n. 34 ed. Migne Patrol. gr. 98, 72 BC.
2
) Johannis Damasc. Expositio fidei n. 12 ed. Migne Patrol. gr. 95

435 B; Libellus de reeta sententia n. 7 Migne 94, 1432 B.
a
) Der betreffende Abschnitt steht bei Mansi IX Sp. 657 C—E.

4
) Tarasii Epist. 5 ed. Migne Patrol. gr. 98, 1464D: Tfjg de jre/uxrrjg,

d>g tj xov Jivev/LiaTog /uäxcuQa Tag ig~ ävcodev xCov xqövcov emTiola^ovoag aüeouovg

8*
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5. Die siebente Synode zn Nikaia, deren Geschäftsleitung

hauptsachlich in den Hunden des Tarasios lag, hat nicht nur seinen

eben genannten Brief verlesen lassen und beifällig aufgenommen,

sondern auch in der siebenten Sitzung ausdrücklich das Anathem

der fünften Synode über „die Fabeln des Origenes, Evagrios und

Didymos" wiederholt ]

). Die Verurtheilung der drei (Kapitel bleibt

unerwähnt. Bemerkenswert!! ist es auch, daß die Erzählung des

Kyrillos von Skythopolis über das fünfte allgemeine Concil, ohne

Widerspruch zu erfahren, zu Nikaia vorgelesen und den Acten

einverleibt wurde -').

6. Der Nachfolger des Tarasios, Nikephoros von Konstanti-

nopel (806— 815), bekennt sich in seinem Briefe an den Papst

Leo III. zur Annahme der fünften Synode, die die gottlosen Dogmen

des Theodoros und Nestorios, außerdem auch die des Origenes,

Didymos und Evagrios und ihrer ketzerischen Anhänger ausge-

rottet habe H
).

7. Recht dürftig ist der Bericht des Chronographen Theo-

phanes (um 812) : Die fünfte ökumenische Synode war gegen

Origenes, Didymos und Evagrios und ihr hellenisirendes Geschwätz,

und sodann gegen die Capitel gerichtet. Vigilius von Rom nahm

an den Sitzungen nicht Theil 4
).

aigeoeig eg~eze^e xal zovg ecpevgezäg avzöJv eßgid/Lißevoev, 'Qgiyevijv Aiövfxov ze xal

Evaygiov
t

xdyoj e^co&ov/iiai ojg aigezixwv zegezio/Lidzojv [äkX. zegaxevfxdxajv]

juv&evjuara.

1

) Mansi XIII Sp. 377 A: Med' <hv xal zä 'Qgiyevovg, Evaygiov ze xal

Aiövfiov fivdev/uaza äva$e/uazi£o/uev, (hg xal r) ev Kojvozavzivov.iöXei ovyxgozr}deloa

jtt/uizzr) ovvodog.

2

)
Mansi XII Sp. 1038E-1039B.

3
)
Nicephori Epist. ad Leonem P. M. III. ed. Migne Patrol. gr. 100, 192 D:

"Ezi firjv xal ztjv av&ig xaza zavzrjv zr/v deocpgovgrjzov nöXiv ovyxgozrjdeloav äyi'av

jis/ujizrjv ovvodov zcöv gg~e aylav Jiazegwv rj/xwv, ijzig zä Geodojgov xal Neozogiov

,

Tigog de xal 'Qgiyevovg Aidvfiov ze xal Evaygiov xal zwv a^ioS avzovg xaxodög~a>v

äosßfj ddy/uaza, zeayg f.iev jragd zolg noXkolg xgvjizö/ueva, zrjvixavza de jrixgoög

avaqovevza xal dvaßXaozrjoavza efeze/ue' di wv yäg avzol elrjgwdovv f.ivv
xo?>oyi][idTO)v,

lovöal'xfi ze xal eXh]vixfj [täXXov, rj ygioziavixfj dog~r] enr\xoXovdi]oav.

4
) Theophanis Chronographia ed. de Boor I S. 228 f.: A. C. 6045:

KwvozavzivovjtoXecog emoxojiov Evxvyiov ezog a . Tovzco zw ezei yeyovev »/ dyia

xal olxovf-ievixrj Jie
t

ujizr] ovvodog xaza 'Qgiyevovg zov Jiagdcpgovog xal Aidv/nov

zov djid o/u/liuzüjv xal Evaygiov xal zfjg eXXt]vö<pgovog avzöjv Xrjgcodiag, xal avdig

xaza zöjv [dxeydX.oiv] xeyaXalcov. BiyiXiog de 6 'Pojfirjg zolg ovveXßovoiv ov

ovvrjdgevoev.
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8. Um so besser scheint der Chronist Georgios Monachos

unterrichtet zu sein '). „Die fünfte Synode der 165 Väter fand

im 26. Jahre der Herrschaft des großen Justinian, unter Vigilius,

dem heiligsten Papste von Rom, der durch einen Libellus den

rechten Glauben bekräftigte, statt. Ihre Vorsitzenden waren Eu-

tychios von Konstantinopel, Apolinarios von Alexandrien, Domnos

[lies: Domninos] von Antiochien, (Stephanos, Bischof von Raphia,

Georgios, Bischof von Tiberias), Stellvertreter des Eutychios [lies:

Eustochios] von Jerusalem. Die Synode war gegen Origenes und

die Anhänger seiner gottlosen Lehren, Didymos und Evagrios, die

vor alters geblüht haben, und gegen die in ihren Schriften vor-

gebrachten Lehrsätze gerichtet. Sie schwätzten nämlich, die

Seelen existirten vor den Leibern, und von hellenischen Lehren

ausgehend behaupteten sie die SeelenWanderung (^ETeaxpvxoooLv).

Auch habe die Strafe ein Ende und in der Auferstehung stehen

unsere Leiber nicht als dieselben wieder auf (jurj aviomodai rd

aha). Sie lehren die Wiederherstellung der Dämonen in ihren

ursprünglichen Zustand, fassen das Paradies allegorisch auf, da

ein sinnlich wahrnehmbares Paradies weder von Gott erschaffen

sei noch jetzt existire, noch auch Adam im Fleische gebildet worden

sei. Diese Dogmen waren eine Zeitlang zumeist verborgen; als

sie aber starke Verbreitung gewannen und der Kirche großes Ver-

derben bereiteten, da wurden sie an den Pranger gestellt und

verdammt. Außerdem traf das Anathem auch Theodoros von

Mopsuestia u. s. w. (die drei Capitel)" 2
).

Sodann theilt Georgios Monachos die beiden Briefe des Kaisers

Justinian mit, worin er die Synode auffordert, über die beiden

genannten Angelegenheiten zu berathen. Das Schreiben, welches

die origenistische Frage betrifft, wird an erster Stelle aufgeführt

mit den Worten: „Das Schreiben des Kaisers an die Synode lautet

folgendermaßen." Wir haben es oben S. 83 ff. bereits genau

untersucht und gesehen, daß es nicht nur wegen des Zeugnisses

dieses Chronisten, sondern auch wegen seines gesammten Inhaltes

der Zeit der fünften allgemeinen Synode zuzuschreiben ist. Ueber

den Ausgang der Berathungen über den Origenismus fügt Georgios

*) Georgii Monachi Chronicon lib. IV, 218 ed. Migne Patrol. gr. 110,

780A— 792 C. Seine Ausführungen kehren wörtlich bei Georgios Kedrenos

(Historiarum compendium ed. Migne 121, 720B—732 A) wieder.
2
) A. a. 0. Sp. 780 AB.
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noch die Nachricht bei: „Als die Synode dies gehört und alles

geprüft hatte, riefen die heiligen Väter: Wir anatbematisirei)

alles dieses und alle, die derartiges denken oder denken werden

bis ans Ende"; und fahrt fort: „Desgleichen sagte aber der kaiser-

liche Erlaß (ztmog) auch über Theodoros von Mopsuestia und die

Uebrigen" ]

). Das dann folgende Schreiben an die Synode stimmt

in seinem ersten Theile genau mit dem in der ersten Sitzung des

fünften Concils vorgelesenen Edicte überein 2
). Gegen Ende aber

ist es bedeutend verkürzt. „Als auch hierüber die heiligen Väter

gleichfalls lange Verhandlungen geführt hatten, entschieden sie:

Die göttliche Synode in Chalkedon u. s. w." {

). Die Sentenz ist

wörtlich dem Beschlüsse der fünften Synode gegen die drei Capitel

entnommen. Die Annahme ist also berechtigt, daß Georgios auch

die beiden Briefe an die Synode in den Acten des fünften Concils

vorgefunden hat.

9. Der Papst Nikolaus I. schreibt im Jahre 866 an den

Kaiser Michael: „Quinta praeterea synodus etiam iam mortuos

Origenem atque Theodorum per eorum damnanda scripta non recte

sapuisse respectos anathemate percutit" 4
).

10. In einem derselben Zeit angehörenden „Libellus synodicus",

der wegen seiner Zuverlässigkeit geschätzt wird, heißt es u. a.

von der fünften Synode: „Diese göttliche und heilige Synode hat

die origenistischen Dogmen, die Schriften des Theodoros von

Mopsuestia und die des Theodoretos und des Ibas gegen den

seligen Kyrillos von Alexandrien dem verdienten Anathem unter-

worfen" 5
).

11. Da von dem Patriarchen Photios, der an drei Stellen

von der Verurtheilung des Origenes durch die fünfte Synode be-

richtet, im § 13 die Rede sein wird, ebenso von der achten allge-

meinen Synode, so sei unter Umgehung aller übrigen jüngeren

Zeugnisse nur noch auf das des Kirchenhistorikers Nikephoros

Kallistos im Anfange des 14. Jahrhunderts hingewiesen 6
). Er

') A. a. 0. Sp. 784B.
2
)
Mansi IX Sp. 178-184.

3

)
A. a. 0. Sp. 792 A.

4

)
Nicolai Papae I. Epist. 98 ed. Migne Patrol. lat. 119, 1038A.

6
) Mansi IX Sp. 653 E.

6
) Nicephori Call. Historia ecclesiastica lib. XVII, 27 ed. Migne Patrol. gr-

147, 284B—292A.
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überrascht uns durch die neue Nachricht, daß die Verhandlungen

über die origenistischen Lehren $v öevregq avvekevoei stattgefunden

haben l
). Man hat diese Worte auf die zweite unter den acht

Sitzungen, von denen die Acten uns Kunde geben, beziehen wollen

;

jedenfalls mit Unrecht, da man vor der Beendigung der begonnenen

Berathungen über die drei Capitel gewiß keinen neuen Gegenstand

in Angriff genommen hat. Es ist darum an eine zweite Tagung

der Synode, die ihre erste Aufgabe erledigt hatte, zu denken.

Aber da Nikephoros den Bericht des Evagrios wörtlich nachschreibt

und nur die genannten Worte einschaltet, so dürfen wir in Zweifel

ziehen, ob er in anderen Quellen dafür den nöthigen Anhalt gehabt

und nicht vielmehr die Worte aus Eigenem, nach bloßer Ver-

muthung, beigefügt hat.

Nachdem der Historiker die Actenauszüge des Evagrios voll-

ständig mitgetheilt hat, fügt er noch weitere neue Angaben hinzu.

Die Väter hätten an die Lästerungen der Origenisten Didymos,

Evagrios und Theodoros, die sie der Reihe nach verdammt hätten,

diejenigen Capitel angeschlossen, die die Anhänger des Origenes

aus seinen Schriften gelernt hätten. Mehrere dieser Lehrsätze

theilt Nikephoros mit 2
). Sie sind sämmtlich und zwar fast wört-

lich in dem Edicte Justinians gegen Origenes nachzuweisen. End-

lich fügt er hinzu: „Uebrigens wird der Mann aus den Anathema-

tismen, die die Synode gegen ihn gerufen hat, erkannt werden;

sie lauten wörtlich so." Die neun Anathematismen, die er dann

folgen läßt 3
), sind eben dieselben, die den Schluß des kaiserlichen

Edictes bilden.

Da somit die Ergänzungen, die Nikephoros zu dem Berichte

des Evagrios bietet, aus dem Edicte Justinians stammen, so hat

er oder sein Gewährsmann das Edict vermuthlich in den Acten

der fünften Synode gefunden. Zur Bestätigung verweise ich auf

eine Notiz bei Harduin, der dem etwa der Mitte des 16. Jahr-

hunderts angehörenden „Reg. cod. ms. 2935" ein Citat ex xov &
ßißkiov zä)v jiqqxxlx&v xf/g äyiag jieujixrjg ovvodov ix xov Xoyov

xov evoeßzoxdxov fjjuajv ßaoiXewg 'Iovoxiviavov jiqoq Mtjväv rov jua-

xaouüxaxov ägiiernoxonov evdaijiiovog TioXecog entnommen hat 4
).

x
) A. a. 0. Sp. 288 A.

2
) A. a. 0. Sp. 288C—289 A.

:i

) A. a. 0. Sp. 289B-292A.
4
) Mansi IX^Sp. 489 Anm. 1.
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Das Cilat enthält, wie Harduin bemerkt, Excerpte aus dem

Edicte liegen Origenes. Vorher geht eine kurze Orientining Qber

das Concil: „Die heilige und ökumenische fünfte Synode wurde

unter dem Kaiser Justinian gehalten; sie anathematisirte Origenes

und seine gottlosen Schriften und die abentheuerlichen Lehren des

Evagrios und Didymos, der Gesinnungsgenossen des Origenes. 44 —
Daß hier von vier Büchern der Synodalacten die Rede ist, während

das von der sechsten allgemeinen Synode gebrauchte Exemplar

nur zwei Bücher umfaßt zu haben scheint, darf nicht in Erstaunen

setzen, da die Eintheilung der Acten in Bücher wie auch der

Umfang der Acten verschieden gewesen ist. So waren die Acten

der Synode von Chalkedon in der dem sechsten Concil vorliegenden

Ausgabe bestimmt in zwei Bücher (tö tiowtov — to eregov) ein-

geteilt *), während die dem Photios zu Gebote stehende Abschrift

Stdcpoga ßißlia umfaßte 2
). In ähnlicher Weise können die Acten

der fünften Synode bald in zwT
ei, bald in mehrere Bücher zerlegt

worden sein.

Recht nahe liegt allerdings ein anderer Gedanke, daß näm-

lich die Verhandlungen der ovvodog hdr^iovoa, zu denen das Edict

Justinians gegen Origenes im Januar 543 den Anlaß gab, und

denen ohne Zweifel dieses Edict einverleibt worden war, in Folge

eines Irrthums mit den Acten der fünften Synode verbunden worden

sind. Unter diesem Gesichtspuncte sind die genannten Stellen im

folgenden § zu prüfen.

§ 13.

Das tatsächliche Vorkommen einer Verwechselung der Synoden

von 543 und 553 bei alten Schriftstellern.

Die zahlreichen Nachrichten über die Verurtheilung des

Origenes und seiner Anhänger durch die Bischöfe des fünften Concils

lassen, wie mir scheint, wenigstens in ihrer Gesammtheit keinen

begründeten Zwreifel an der Geschichtlichkeit dieser Verurtheilung

mehr zu. Mehrere dieser Zeugnisse bringen auch derartige Detail-

angaben, daß der Gedanke an eine Verwechselung der ökume-

nischen Synode mit der ovvodog evöi^ttovoa vom Januar 543 aus-

geschlossen wird. Nichtsdestoweniger will ich es nicht unterlassen,

x
) Mansi XI Sp. 220 D. 221 B.

-) Photii Bibliotheca cod. 17 ed. Migne Patrol. gr. 103, 56 C.
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die häufig ausgesprochene Vermuthung, die eigenthömliehe Art der

handschriftlichen Ueberlieferung der Concilsacten habe den Anlaß

zu der Verwechselung geboten, zu untersuchen. Die Vermuthung

kann durch folgende alte Nachrichten gestützt werden.

1. Nach Ausweis des Liber diurnus bekannten sich die

römischen Bischöfe seit dem Anfange des 8. Jahrhunderts bei ihrer

Thronbesteigung zu der Auflassung, daß das fünfte allgemeine Concil

nicht nur Origenes mit seinen gottlosen Schülern und Nachfolgern

Didymos und Evagrios, sowie Theodor von Mopsuestia, Diodor

und alle Seminestorianer verdammt, sondern auch über Severos,

Petros und Zooras und ihre Sippe das Urtheil der ewigen Ver-

dammung gesprochen habe *). — Ganz ohne Zweifel liegt hier ein

Irrthum vor, da die Verurtheilung der zuletzt genannten Mono-

physiten schon auf der Synode zu Konstantinopel im Jahre 536

stattgefunden hatte. Sollte nicht auch die Angabe über die

Anathematisirung der Origenisten auf einem ähnlichen Irrthum

beruhen ?

2. Eine verwandte Nachricht bringt Anastasios Sinaites in

seinem Hodegos. Die fünfte Synode sei gegen Origenes, Didymos

und Evagrios gerichtet gewesen, habe aber auch Severos und seine

Anschauungen „und jeden, der die Präexistenz unserer Seelen vor

den Leibern behauptet", verdammt 2
).

3. Das achte allgemeine Concil erklärt, in Uebereinstimmung

mit der fünften ökumenischen Synode über Severos, Petros und

') Liber diurnus Romanorum Pontificum ed. Th. Sickel (Vindobonae 1889)

Formula 84 S. 98 f.

2
) Anastasii Sinaitae Hodegus cap. 5 ed. Migne Patrol. gr. 89, 101 ß:

Meto. yoovovg q xfjg ev Xakxrjöovt ovvoöov yeyovev sjiI 'Iovoxiviavov xov ßaoc/Jcog

fj Jie/Äjirrj olxov/nsvixrj ovvoöog xaxa 'Qgiysvovg xal Aiövfiov xal Evaygiov xcöv

[Aaxaioqpoövwv Xeyovxoov, ra? fjuexEQag x^w^ag jiexol xcöv öaifiövoov ig~ ovgavov xaxä-

Jisoslv eig xa ocofiaxa rjfioov, xal oxi xskog e/ei f] xokaaig xal äjioxaffioxaxat öi

avxfjg jiafav 6 öiäßolog sig xrjv ägyaiav avxov xäg~iv xrjv äyyekixijv. xaxexgive dz

rj avxlj ayia ovvoöog xal 2cvfjgov xal xo (pgövr\pia avxov xal Jidvxa xov leyovxa,

jigovjtdgyeiv xäg ipvyag rj/ueöv jigö xcöv ooofxäxcov. elösvat /nevxoiye XQtj, oxi yeyövaot

xal äXkai Jileloxai ovvoöoi xomxal ev öia<pogoig ycögaig %agiv öiacpögtov exxkrjoia-

axixötv xecpalaioiv. Im codex Vindobonensis theol. 40 (Lambeck 77) Bl. 149 v
fehlt der Schluß von elösvai an. Möglicherweise gehört auch der merkwürdige

Satz über Severos nicht zur ursprünglichen Fassung. Die Composition des

Hodegos bedarf noch einer gründlichen, auf die Handschriften zurückgehenden

Untersuchung.
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den Syrer Zooras, über Origenes und Theodoros von Mopsuestia,

Didymos und Evagrioa das Anathem zu verhängen ').

4. Ausführlich verbreitet sich der Patriarch Photios darüber

im Jahre 865 in seinem Briefe an den oeubekehrten Bulgaren-

fürsten Boris I. Michael. Darnach traf die fünfte Synode mit ihrem

Banne Nestorios, Theodor von Mopsuestia und Diodor von Tarsos,

außerdem (in ök xaredixaoav neu äreftejudzioav "i)or/evi]v hxX.)

Origenes, Didymos und Evagrios. Nicht lange vor diesen (äkka

Ttal 7iq6 ye tovtcov ov noXXco e/ujzQooß-ev %QOvq>) anathematisirte

„dieser heilige Chor der Väter" Anthimos von Trapezunt, Severos,

Petros von Apamea und Zooras 2
).

Ueber die Entstehung dieser auffallenden Meinung gibt eine

andere Aeußerung des Photios Aufschluß. In seiner (vor 858

verfaßten) Bißkodtjx?] beschreibt er den Inhalt einer Handschrift,

worin er die Acten der fünften Synode fand: „Es wurde daselbst

über die sogenannten drei Capitel verhandelt, nämlich über Origenes

(und das Anathem traf ihn und seine Schriften), über Diodor von

Tarsos und Theodor von Mopsuestia, und auch sie wurden ebenso

gebannt. Es wurden auch die zwölf Capitel Theodorets gegen

Kyrillos anathematisirt. Vor dieser Synode (jzqö ravTrjg) aber sind

auch über Zooras und Anthimos von Trapezunt, der den Stuhl

von Konstantinopel bestiegen hatte, und einige Andere Verhand-

lungen geführt worden, die gleichfalls hierin enthalten sind

(ai ravTf] ovujzFQiexovrai)
u 3

). Dieser Abschnitt gehört leider zu

denjenigen des monumentalen Werkes, bei deren Abfassung Photios

den betreffenden Codex offenbar nicht mehr zur Hand hatte, sondern

lediglich aus dem Gedächtnisse kurz und flüchtig einiges nieder-

schrieb. Aber das geht mit Bestimmtheit aus seinen Worten

hervor, daß sämmtliche kurz erwähnte Verhandlungen in einem

und demselben Codex gestanden haben.

*) Actio X ed. Mansi XVI Sp. 180 DE: Quin et duas naturas in uno Christo

seeundum manifestiorem expositionem sanetae quintae et universalis synodi

praedicantes anathematizamus Severum et Petrum et Zooram Syrum, Origenem

etiam, qui vana sapuit, et Theodorum Mopsuestiae, Didymum quoque pariter et

Evagriura, qui etiam seeundum easdem et diversas opiniones eodem perditionis

irretiti sunt barathro.

2
)
Photii Epist. ad Michaelem n. 15 ed. Migne Patrol. gr. 102, 644B—

645B, Mansi IX Sp. 656 f.

3

) Photii Bibiiotheca cod. 18 ed. Migne 103, 57 A.
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Diese Wahrnehmung scheint auf den ersten Blick der Annahme

besonderer antiorigenistischer Verhandlungen zur Zeit der fünften

Synode ungünstig- zu sein. Man hat argumentirt: Weil Pliotios

in seinem Codex sicher eine ältere Synode, die des Jahres 536,

mit der fünften ökumenischen verbunden vorfand, so ist es wahr-

scheinlich, daß auch die darin befindlichen Verhandlungen gegen

Origenes einer älteren Synode, der avvodog ivdvjfJLövoa unter Menas,

angehören. Die Vereinigung der Acten in einer und derselben

Handschrift kann leicht den Irrthum, die fünfte Synode habe über

Origenes und seine Anhänger zu Gericht gesessen, veranlaf3t haben.

Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Versuch, die obwaltende

Schwierigkeit zu lösen, etwas Bestechendes hat. In den oben

n. 1— 3 aufgeführten Nachrichten ist die Verwechselung des fünften

allgemeinen Concils mit der Synode von 536 sicher in der ange-

gebenen Weise zu erklären. Allein es ist verfehlt, bei den Ver-

handlungen gegen die Origenisten an eine ähnliche Verwechselung

mit der Synode von 543 zu denken. Was zunächst die oben

citirten Quellen betrifft, so dürfen wir mit Fug und Recht die

Angaben des gelehrten und scharf beobachtenden Photios als die

werthvollsten in historisch-kritischer Hinsicht bezeichnen. Photios

hat aber an beiden Stellen die Synode gegen Zooras, Anthimos

u. s. w. ausdrücklich von dem fünften allgemeinen Concil unter-

schieden und sie als älter bestimmt. Seine weitere Bemerkung in

dem Briefe an Michael, daß zur Zeit jener Synode Agapet Bischof

von Rom l
), Ephräm Bischof von Antiochien, Petros Bischof von

Jerusalem gewesen seien, hebt dies noch schärfer hervor, da er

in demselben Zusammenhange Vigilius von Rom, Domnos (Domninos)

von Antiochien und Eustochios von Jerusalem als Zeitgenossen der

fünften Synode aufführt. Auf der anderen Seite aber sind nach

seiner Darstellung die Verhandlungen gegen die Origenisten von

den Bischöfen der fünften ökumenischen Synode geführt worden.

Mit keinem Worte deutet er an, daß dieselben mehrere Jahre älter

seien — ein Zeichen, daß er auch in der Conciliensammlung, die

er benutzte, keinen Hinweis darauf gefunden hat. — Es kommt

hinzu, daß er in einem anderen wichtigen Schriftstücke, in dem

Glaubensbekenntnisse, das er bald nach seiner Bischofsweihe dem

l

) Agapet war allerdings im Monate vor der Eröffnung der Synode in

Byzanz gestorben.
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Papste Nikolaus (860) überreichen ließ, die Verurtheilung jener

Monophysiten Qbergehl und das Anathem einerseits Qber Nestorios,

Theodoros von Mopsuestia und ihre Gesinnungsgenossen, anderer'

seits auch über Origenes, Didymos und Evagrios auf die fünfte

Synode zurückführt 1
).

Durch die Angaben des Photios ist also der Hypothese, die

Verhandlungen der Synode unter Menas im Jahre 543 seien ebenso,

wie die vom Jahre 536, in Folge der Ueberlieferung in einer

Handschrift irrthümlich auf das allgemeine Concil vom Jahre 563

übertragen worden, der Boden entzogen, und ich brauche kaum

noch darauf hinzuweisen, daß auch die zahlreichen Nachrichten,

die von der Verdammung der Origenisten durch das letztere Concil

melden, die Hypothese ganz unwahrscheinlich machen. Wie sollten

namentlich jene drei Schriftsteller Evagrios, Anastasios Sinaites

und Georgios Monachos, die nachweislich von den Acten nähere

Kenntnif3 besaßen und in ihren ausführlichen Mittheilungen über

die fünfte Synode von einander nicht abhängig sind, überein-

stimmend dieser angeblichen Täuschung erlegen sein? Zumal da

einige ihrer Mittheilungen gar nicht auf das Jahr 543 passen?

Und wäre es nicht zu verwundern, daß Niemand sich veranlaßt

gesehen hat, den so verbreiteten Irrthum richtig zu stellen, obwohl

doch die Acten noch zur Zeit des Photios vorhanden waren ?

Es ergibt sich also, und zwar, wie ich glaube, mit voller

Sicherheit, daß in manchen Exemplaren der Acten die Sitzungs-

berichte und andere Documente über den Dreicapitelstreit und die

Actenstücke über die origenistische Angelegenheit vereinigt waren,

daß aber die Zeitangaben der letzteren klar und deutlich auf die

Zeit der fünften allgemeinen Synode hinwiesen. Wenn zu diesen

Actenstücken auch das Edict Justinians vom Jahre 543 gehörte,

wie das oben S. 119 erwähnte Citat ,,aus dem vierten Buche der

Acten" erkennen läßt, so bereitet das keine Schwierigkeit. Es hat

nichts auffallendes, wenn ältere oder auch jüngere Schriftstücke,

die zu dem Gegenstande der Berathungen in enger Beziehung

stehen, in die Acten (Voracten, Nachacten) aufgenommen wurden.

Die Synodalacten von Ephesos und Chalkedon bieten zahlreiche

Belege dafür.

*) Photii Epist. lib. III, 1 ad Nicolaum papam ed. Migne 102, 592CD.
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§ 14.

Der Libellus des Theodoros von Skythopolis.

Noch ein interessantes Document ans der letzten Zeit der

origenistischen Kämpfe, das unter dein Titel AlßeXXog &eoöa>QOV

imoKonov ZxvdojioXeayq auf uns gekommen ist
]

), bleibt zu unter-

suchen. Der Bischof Theodoros schreibt an den Kaiser Justinian

und an die vier Patriarchen des Ostens:

„Früher habe ich in menschlicher Schwäche gewissen An-

schauungen über die Präexistenz und die Apokatastasis, die der

gottlose und frevelmüthige Origenes vorgetragen hat, angehangen.

Jetzt aber habe ich genauer die göttlichen Schriften und die hei-

ligen und gotterfüllten Väter gelesen und bin klar belehrt worden,

daß jene frevelhaften Dogmen mit dem hellenischen Wahn und den

manichäischen Mythen, mit den arianischen und jenen jüdischen

Lästerungen übereinstimmen, die Nestorios oder der gottlose Theo-

doros ersonnen haben. Auch habe ich erkannt, daß ihr, die gottes-

fürchtigsten, heiligsten und seligsten Erzbischöfe und Patriarchen,

Eutychios, der Bischof dieser Kaiserstadt, Apolinarios von Alexan-

drien, Donminos von Antiochien und Eustochios von Jerusalem,

mit Recht solche Lehren als schändlich verabscheut und auf alle

Art ausrottet. Es ist jedoch Sitte, daß diejenigen, die ihren Irr-

thum reumüthig bekennen, von der heiligen katholischen und

apostolischen Kirche Gottes aufgenommen werden. Deshalb spreche

auch ich Gott und Eurer gottesfürchtigsten Majestät und den ge-

nannten seligsten Patriarchen meinen innigsten Dank aus, daß sie

mir die Wohlthat verschafft haben, von solcher seelenmörderischen

Verderbniß befreit und vollkommen von ihr losgelöst zu sein. Da

es aber rechtens ist, diese Gottlosigkeit auch schriftlich zu ver-

dammen, so erkläre ich durch mein gegenwärtiges Schreiben

(XißeXXcov), indem ich bei der heiligen und wesensgleichen Drei-

einigkeit sowie bei dem Siege und dem langen Leben Eurer gottes-

fürchtigsten Majestät schwöre, daß ich aus ganzer Seele und Ueber-

zeugung diesem unheiligen und verderbnißvollen Wahn entsage,

ihn jedem christlichen Ohr als fremd erachte und nicht nur mit

dem Munde, sondern auch mit innerer Ueberzeugung das Anathem

') Theodori Libellus de erroribus Origenianis ed. Migne Patrol. gr.

86, 1, 232—236.
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spreche insonderheil Qber den gottlosen Origenes selber, der auch

Adamantios heißt, und ober seine schändlichen und gottlosen

Lehren, insgemein aber über alle, die die sogenannte Präexistenz

und Apokatastasis behaupten oder festhalten, denken oder lehren.

Indem ich also Eurer Majestät und den genannten seligsten Patri-

archen folge, gebe ich die beigefügte Erklärung ab." — Eis folgen

sodann zwölf xeqxxkaia d. h. Anathematismen und zuletzt die Ver-

sicherung des Bischofs, daß er den ganzen Libellus eigenhändig

geschrieben habe.

Dem aufmerksamen Leser kann es nicht zweifelhaft bleiben,

daß dieser Libellus eine dem Bischöfe Theodoros als Bedingung

zur Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft- abgeforderte Er-

klärung über seine Orthodoxie ist. Der Hinweis auf seine For-

schungen in der Schrift und Tradition vermag nicht darüber

hinwegzutäuschen, daß hauptsächlich ein von seinen Adressaten

auf ihn ausgeübter Druck die Sinnesänderung bewirkt hat. Er

hat es erfahren, daß sie die origenistischen Doctrinen mit Recht

verabscheuen und auf jede Weise zu entfernen suchen (evQYjxojg

de xal v/mäg . . oixaiwg rd xoiavxa öoyjuara djg juvoagd ßÖe/^vooo-

jiievovg xal jiavioicog IxßdlXovTag); er dankt ihnen, daß sie ihm

dazu verholfen haben, dem Irrthum zu entsagen (ydgiv jueyiorrjv

ojuoAoyo) . . TTQofevoig juoi ysvojuevoig xov xal TOtavtfjg ywvocpdogov

ßkdßrjg iXev&egcoiifjvai xal TeXeicog avrfjg äjzaXXayfjvcu) ; deshalb will

er ihnen Folge leisten und, nachdem er bereits ein specielles und

generelles Anathem gesprochen, noch eine ausführliche Erklärung

abgeben (öto endjuevog reo vfieisgq) xgdxei xal xölg 7igoeigt]juevoig

juaxagiajidzoig Jiaigidgyaig nX^gocpogcb xä vjiorsTayjueva). Durch

die letzte Aeußerung kann Theodoros vielleicht auch ausdrücken

wollen, daß er sich in den folgenden Anathematismen an ähnliche

Kundgebungen des Kaisers und der Patriarchen anlehne. In Wirk-

lichkeit decken sich neun seiner xzcpakaia fast aufs WT
ort mit den

neun Anathematismen in Justinians Edict gegen Origenes 1
). Nur

drei (No. 4. 11. 12) sind neu. Davon verwirft eins (No. 4) zwar

im Einklang mit dem Schlußsatze des zwölften unter den oben

S. 94 mitgetheilten fünfzehn Anathematismen die Behauptung,

*) Ungenau bemerkt M. Lequien (Oriens christianus III Sp. 693): Sunt

duodeeim anathematismi Iustiniani Imperatoris adversus errores Origenis ad-

scriptos, tacito tarnen ubique eius nomine. Das Richtige hat Fr. Loofs,

Leontius von Byzanz S. 292.
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das Reich Christi werde ein Ende haben. Aber die beiden anderen

sind nur ungefähr dein Sinne nach in diesen Anathematismen zu

finden, während sie dem Edicte Justinians ganz fremd sind. No. 11

anathematisirt nämlich den Satz, daß wir unserem aus Maria, der

Theotokos und Jungfrau, geborenen Erlöser Christus, unserem Gott,

gleich werden (^movoOdt), und daß der Gott Logos mit uns, wie

mit dem aus Maria angenommenen beseelten Fleische, wesenhaft

und hypostatisch vereinigt werde (hovoi)ai xax ovolav xal y.aif

vjiooraoiv). In Nr. 12 wird derjenige mit dem Banne belegt, der

behauptet, die auferstandenen Leiber, sogar der unseres großen

Gottes und Erlösers Jesus Christus werden vernichtet und in das

Nichts aufgelöst. Die Uebereinstimmung ist also nicht erheblich

genug, daß eine Abhängigkeit der x£<päÄcua Theodors von Skytho-

polis von den fünfzehn Anathematismen behauptet werden könnte.

Er wird demnach seine Erklärung vor den Berathungen über die

letzteren abgefaßt haben.

Das Document ist leider nicht mit einem Datum versehen.

Aber es gibt doch einige Anhaltspuncte für die Zeitbestimmung,

vor allem die Namen der Adressaten. Schon Lequien bemerkte

(Sp. 692), daß der Libellus der Zeit von Ende August 552, da

Eutychios den Stuhl von Konstantinopel bestieg, bis August 559,

da Domninos von Antiochien starb, angehört. Nach unseren obigen

Untersuchungen dürfen wir sogar das Ende des Jahres 552 als

den frühesten Terminus der Entstehung bezeichnen, da Eustochios

erst im Dezember 552 zum Patriarchen von Jerusalem erhoben

wurde. Lequien (Sp. 694) und mit ihm Fr. Loofs (S. 270 f.

Anm.) glauben übrigens die Abfassung des Libellus erst zwischen

557 und 559 ansetzen zu dürfen, da Kyrillos von Skythopolis in

seiner Vita Sabae von der „Bekehrung" des Bischofes seiner

Heimathstadt keine Kenntniß verrathe. Indeß Beide haben die

ausdrückliche Meldung Kyrills übersehen, daß sämmtliche Bischöfe

Palästinas mit Ausnahme des Alexander von Abile die Acten des

fünften Concils nebst ihrem Anathem gegen Origenes unterschrieben

haben. Hatte sich also der Metropolit von Skythopolis bis dahin

noch nicht vom Origenismus losgesagt, so hat er es jedenfalls

beim Eintreffen der Synodalacten in Palästina oder auf der alsbald

einberufenen palästinensischen Synode gethan. Diese Synode hat

aber noch im Jahre 553 oder in den ersten Monaten des Jahres

554 stattgefunden (siehe oben S. 66).
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Es scheint jedoch, daß Theodoros von Skythopolis nicht erst

auf der Synode zu Jerusalem, sondern schon vorher, und zwar

in Konstantinopel, zu den Orthodoxen übergetreten ist. Er be-

zeichnet Eutychios als den Bischof T^odt trjg ßaodevovorjg noXeco*.

Wann aber war er in der Hauptstadt? Nicht während der vom

5. Mai bis zum 2. Juni 55;3 dauernden Verhandlungen über die

drei Capitel, da sein Name in den Unterschriften nicht zu finden

ist; also in der Zeit vom Dezember 552 bis zum April 553 oder

in der letzten Hälfte dieses Jahres. Da er aber, wie vorhin be-

merkt worden ist, bei der Abfassung seines Libellus die fünfzehn

Anathematismen und den Brief Justinians an die Synode noch

nicht gekannt haben wird, da er von der fünften allgemeinen

Synode schweigt, da er auch Didymos und Evagrios, die seit dem

Concil mit Origenes zugleich aufgeführt zu werden pflegen, un-

erwähnt läßt, so ist es ungleich wahrscheinlicher, daß er sich

vor den Synodalverhandlungen über die drei Capitel in Konstan-

tinopel aufhielt und seine Erklärung gegen Origenes abgab, be-

vor die Bischöfe zur Berathung über den Origenismus zusammen-

traten.

Vermuthlich hat sich der Metropolit von Skythopolis auf die

Einladung des Kaisers zum Concil schon im Sommer hh2 nach

Byzanz begeben. Als dann im November oder Dezember die

Nachricht von den Unruhen in Jerusalem des Kaisers Zorn gegen

die Origenisten erregte, als Makarios abgesetzt und Eustochios

zum Patriarchen befördert wurde, werden die Gegner der Orige-

nisten, schon bevor der Gedanke an eine synodale Behandlung der

Frage feste Gestalt annahm, die als origenesfreundlich bekannten,

in Byzanz sich
1

aufhaltenden Bischöfe bearbeitet haben. Zu den

letzteren gehörte in erster Linie Theodoros von Skythopolis, der,

früher Hegumenos der neuen Laura, um das Jahr 548 auf Be-

treiben seines Freundes Theodoros Askidas zu der einflußreichen

Stellung eines Staurophylax und Metropoliten von Skythopolis

avancirt war (VS p. 378) und der zu der Sekte der Isochristen

zählte. Die Mahnungen der Patriarchen, die anscheinend durch

die Aufhebung der Kirchengemeinschaft mit ihm verstärkt und

vielleicht von Drohungen seitens des Kaisers begleitet waren, ver-

fehlten ihre Wirkung nicht. Den Erfolg zeigt uns der Libellus. —
Sind diese Voraussetzungen richtig, so kann die Zeit vor der Ab-

reise des Eustochios nach Jerusalem (sie geschah vor dem 6. Januar
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553), also der Dezember 552, als das wahrscheinlichste Datum des

Libellus gelten.

Eins aber bestätigt uns dieses wichtige Document in jedem

Falle, dafs um die Zeit des fünften allgemeinen Concils ein gemein-

sames Vorgeben der Patriarchen des Ostens in der origenistischen

Angelegenheit stattgefunden hat. Auch das geht daraus hervor,

daß seit dem Erlasse des kaiserlichen Edictes die Irrthumer der

Isochristen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten. Denn

Justinians Anathematismen sind in dem Libellus durch drei gegen

diese Irrlehren gerichtete xe<päÄaia ergänzt worden.

§ 15.

Ergebnisse.

Es erübrigt noch, die bereits gesicherten Ergebnisse der langen

Einzeluntersuchung zusammenzustellen, aus den festgestellten That-

sachen die Schlüsse zu ziehen und womöglich eine Lösung der an-

scheinend vorliegenden Widersprüche zu geben. Von dem rein

chronologischen Ertrage der Arbeit soll jedoch nicht die Rede sein

;

dieser ist aus der am Ende beigegebenen Tabelle zu ersehen.

1. Das kaiserliche Edict gegen Origenes und seine Irrthumer

hat im Januar 543 zur Verdammung des Origenes durch eine

ovvodog ivdtjjuovoa unter dem Patriarchen Menas von Konstantinopel

geführt. Auch die anderen Patriarchen des Reiches mit Einschluß

des Papstes Vigilius haben das Anathem über Origenes gesprochen

und das Edict von den Bischöfen ihrer Bezirke unterschreiben

lassen. Der Gesammtepiskopat also hat die vom Kaiser bezeich-

neten Irrthumer des Alexandriners verworfen un '

-ihn selbst mit

dem Banne belegt.

2. In Palästina dauerte der Streit auch nach dem Erlasse

des Edictes fort. Unter dem Schutze des Theodoros Askidas er-

starkten die Origenisten mehr und mehr und bemühten sich mit

Erfolg, die Orthodoxen zu unterdrücken. Als sie seit 547 in die

Parteien der Isochristen und der Protoktisten zerfallen waren, er-

langten die Isochristen allmählich die Uebermacht und drängten

durch ihre Intoleranz die Protoktisten dahin, dafä sie sich im Sommer
552 mit den Orthodoxen vereinigten. Durch die gemeinsamen Vor-

stellungen der neuen Verbündeten beim Kaiser, sowie durch die

Wirren in Jerusalem, die die Origenisten nach dem Tode des

Patriarchen Petros durch die eigenmächtige Erhebung des Makarios

Diekamp, Origenist. Streitigk. im ti. Jahrh. 9
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auf den dortigen Bischofsstuhl verursacht hatten, ward Justinians

Aufmerksamkeit neuerdings auf die origenistische Angelegenheit,

die er längst erledigt glaubte, gelenkt. Dies war im November
oder Dezember des Jahres 552.

3. Etwa ein halbes Jahr früher hatte der Kaiser die ökume-

nische Synode einberufen, also zu einer Zeit, da der Plan, auch

den Origenistenstreit durch die Synode zum Austrage zu bringen,

noch nicht aufgetaucht war. In dem Einladungsschreiben ist den

Bischöfen daher nur die Dreicapitelangelegenheit als Gegenstand

der Berathung bezeichnet worden.

4. Auch während der folgenden Monate beherrschte das

Interesse für und wider die drei Capitel die Gemüther des Kaisers

und der Bischöfe dermaßen, daß die Verurtheilung der origenisti-

schen Irrlehren als nebensächlich betrachtet wurde. Diese hatte

ja auch nur für das Patriarchat Jerusalem actuelles Interesse,

während der Streit um die drei Capitel, vorzüglich die Haltung

des Papstes Vigilius in dieser Frage, das Morgen- und Abendland

in Spannung hielt. Dies erklärt uns, weshalb wir so viele Kund-

gebungen des Kaisers, des Papstes und anderer Bischöfe aus jener

Zeit besitzen, die den Dreicapitelstreit betreffen, aber nur zwei

Documente in Sachen der Origenisten, den Libellus des Theodoros

von Skythopolis und das Schreiben Justinians „an die heilige

Synode". — Der Libellus des Theodoros ist älter als der Brief

des Kaisers; er ist ziemlich sicher im Dezember 552 verfaßt worden.

5. Der Kaiser hat durch den genannten Brief die Bischöfe,

die seiner Einladung zur Synode bereits gefolgt und in Konstan-

tinopel versammelt wTaren, aufgefordert, ein Urtheil über die Lehren

der origenistischen Mönche in Palästina zu fällen und den beige-

fügten fünfzehn Anathematismen ihre Zustimmung zu geben. Die

zu verurtheilenden Lehren waren im Wesentlichen die der iso-

christischen Partei. Während Edict und Urtheilsspruch der Bischöfe

im Jahre 543 in erster Linie die von Origenes selbst aufgestellten

Irrthümer und seine Person mit dem Anathem trafen, richtete sich

der jetzt eröffnete Feldzug gegen die Lehren der damaligen Orige-

nisten in Palästina. Origenes selbst wird in dem „Briefe an die

Synode" nur beiläufig, in den Anathematismen gar nicht genannt.

Doch fordert Justinian in dem Briefe auch ein Anathem über ihn.

6. Die Bischöfe haben den kaiserlichen Auftrag ausgeführt.

Da es sich um wirklich häretische Lehren handelte, so ist dieser



131

Erfolg des Briefes geradezu als selbstverständlich vorauszusetzen.

Die zahlreichen alten Nachrichten über die Verurtheilung des

Origenes und seiner Irrlehren durch das fünfte allgemeine Concil

bestätigen das Factum.

7. Der Verlauf der Verhandlungen ist unbekannt. Nach der

Erzählung des Kirchenhistorikers Evagrios ist wohl anzunehmen,

daß die Bischöfe außer dem Material, das sie von Justinian er-

halten hatten, nämlich dem genannten Briefe nebst der verloren

gegangenen exihotg oder dem Libellus der orthodoxen Mönche und

den fünfzehn Anathematismen (vgl. auch unten n. 9), noch mehr

beigebracht haben. Jedenfalls hat ihre Sentenz außer Origenes

auch Evagrios und Didymos, seine Anhänger, mit Namen aufgeführt,

jedoch so, daß nicht die Person der beiden letzteren, sondern nur

ihre Lehren von der Präexistenz und von der Apokatastasis ver-

dammt worden sind. Erst nach der Beendigung des Concils traf

das Anathem auch sie selbst, vielleicht in einem durch den Patri-

archen Eutychios für das Patriarchat Konstantinopel erlassenen

besonderen Edicte *).

8. Die Verhandlungen haben vor den acht Sitzungen in der

Dreicapitelangelegenheit, die vom 5. Mai bis zum 2. Juni 553 ge-

halten worden sind, stattgefunden. Diese Annahme fordert der oben

S. 75 angeführte Ausspruch des Theodoros Askidas in der fünften

Sitzung. Auch die Erwähnung des Origenes im elften Anathema-

tismus der Schlußsitzung erklärt sich so am besten. Denn wenn

in der
e

Ofiokoyia jiiorswg vom Jahre 551 zwar die übrigen in

diesem Anathematismus aufgeführten Häretiker mit dem Banne

belegt werden, Origenes' Name aber fehlt, so weist die Ausdehnung

des Anathems auf Origenes in der Schlußsitzung darauf hin, daß

in der Zwischenzeit etwas Wichtiges gegen ihn geschehen ist. —
Es bleiben also die Monate Dezember 552 bis April 553 für die

antiorigenistischen Verhandlungen offen. Da jedoch der Libellus

der Mönche, den Justinian den Bischöfen vorlegte, wie aus der

Kirchengeschichte des Evagrios ersichtlich ist, auch die Namen der

Hegumenen Eulogios, Kyriakos und Pankratios trug, diese drei

l

) Daß dieses Anathem aber bald allgemeinere Anerkennung fand, geht

daraus hervor, daß der frühere Origenist Makarios den erzbischöf'lichen Stuhl

von Jerusalem im Jahre 563 oder 564 wieder einnehmen durfte, „nachdem er

Origenes, Didymos und Evagrios anathematisirt hatte" (Evagrii Hist. eccles.

IV, 39 ed. Migne Patrol. gr. 86, 2, 2781 B).

9*



132

Aebte aber von dem neuen Patriarchen Eustochioa ersl nach -einer

Ankunft in Palästina nach Konstantinopel geschickt wurden, so

dürfen die Verhandlungen nicht vor März 553 angesetzt werden.

9. Der Papst Vigilius hat nicht persönlich daran Theil ge-

nommen, aber brieflich sein Einverständnis erklärt, wie aus den

Aeußerungen des Theodoros Askidas, des Evagrios und des Ana-

stasios Sinaites hervorgeht. Diese Zustimmung erfolgte schon \<u

den Verhandlungen als Antwort auf eine Anfrage oder Aufforderung

Justinians und wurde durch letzteren den versammelten Bischöfen

übermittelt.

10. Unter diesen Umständen war es nicht nothwendig, nach-

träglich die päpstliche Beitrittserklärung zu erbitten und zu diesem

Zwecke dem Papste das Protokoll der Sitzung oder der Sitzungen

zu übergeben. Ganz anders lag die Sache in der Dreicapitelfrage.

Noch während der Synodalverhandlungen darüber hat Vigilius in

seinem Constitutum vom 14. Mai 553 die Verwerfung der drei

Capitel abgelehnt. Darum mußten ihm die Acten dieser acht

Sitzungen, und zwar in lateinischer Uebersetzung, da er des Grie-

chischen nicht hinreichend mächtig war, eingehändigt werden, damit

er sich nachträglich mit den Beschlüssen einverstanden erklären

könne. So mag es gekommen sein, daß zunächst nur die Acten

über die Angelegenheit der drei Capitel im Abendlande bekannt

geworden sind.

11. Daß der Papst Vigilius in den beiden Schreiben, worin

er die gegen die drei Capitel gefaßten Concilsbeschlüsse bestätigte,

kein Wort über Origenes verlauten läßt, ist nach dem unter n. 9

und 10 Gesagten begreiflich. Jedoch das consequente Schweigen

der Päpste des 6. Jahrhunderts und der konstantinopolitanischen

Schriftsteller jener Zeit über die Thätigkeit der fünften Synode

gegen die Origenisten findet dadurch noch keine Erklärung. Wir
haben oben S. 79 ff. aus diesem Schweigen die Folgerung ge-

zogen, daß damals weite Kreise die antiorigenistischen Verhand-

lungen als nicht zum fünften Concil gehörig betrachtet haben, und

wir kommen jetzt zu der wichtigen Frage, ob und wie dieses Er-

gebniß mit den entgegengesetzten klaren Nachrichten in Einklang

gesetzt werden kann. Zwar vermag das argumentum ex silentio die

zahlreichen affirmativen Zeugnisse nicht umzustürzen. Aber da jene

Männer, deren Schweigen schon so viel Staunen und Verwirrung

in unserer Frage erregt hat, den Ereignissen zur Zeit des Concils
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sehr nahe standen, da außerdem der Schluß, den wir ans ihren

Berichten gezogen haben, durch das Zeugniß <\o\- Aden, worin die

Sitzung vom 5. Mai 553 als die Eröffnungssitzung der ökumenischen

Synode erscheint, also die vorhergegangenen Verhandlungen ober

die Origenisten nicht mitzählen, vollkommen bestätigt wird, so

wäre es eine unangenehme Lücke in der Beweisführung, wenn

sich der Sachverhalt nicht befriedigend erklären ließe.

Die Lösung der Schwierigkeit wird jedoch, wie mir scheint,

durch folgende zwei Erwägungen erreicht. Erstens galt die Action

gegen die Origenisten gegenüber der Angelegenheit der drei Capitel

als recht bedeutungslos. Der Kaiser hatte die Bischöfe nur zur

Erledigung der letzteren berufen. Nur diese erregte das allge-

meine Interesse. Als der Origeuistenstreit zur Kenntniß des Kaisers

kam und die Mönche ihm eine förmliche Klage gegen die Orige-

nisten Palästinas einreichten, hat er wohl bereitwillig die Gelegen-

heit ergriffen, die schon so lange zur Unthätigkeit verurtheilten,

vor Monaten schon zur Synode eingetroffenen Bischöfe mit dieser

Vorlage zu beschäftigen und über die noch nicht entschiedenen

Differenzen im Glauben ein Urtheil fällen zu lassen. Aber da die

Anathematisirung des Origenes selbst und seiner Irrthümer schon

längst erfolgt wTar, so mochte er es für ausreichend halten, wenn

die zu anderen Zwecken berufenen Bischöfe zu diesen Berathungeu

nur wie zu einer ovvodog hdiyiouöa zusammentraten.

Viel wichtiger, ja entscheidend ist die zweite Erwägung. Ein

ökumenisches Concil konnte gemäß den Anschauungen des kirch-

lichen Alterthums nur dann zu Stande kommen, wenn der Papst

sich irgendwie daran betheiligte und den Beschlüssen beitrat. Die

Einladungen zum Concil gingen vom Kaiser aus 1

). In unserem

Falle hatte Justinian sie — ob unter formeller Zustimmung des

Papstes oder nicht, ist irrelevant — um die Mitte des Jahres 552

ergehen lassen. Im August und in den folgenden Monaten trafen

die Theilnehmer in Konstantinopel ein; aber die Eröffnung der

Synode verzögerte sich lange, da der Papst sich weigerte, sich an

einer Versammlung, in der die orientalischen Bischöfe die er-

drückende Majorität bildeten, zu betheiligen. Ueber die Verhand-

*) Vgl. Fr. X. Funk, Die Berufung der ökumenischen Synoden des

Alterthums: Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen I. Pader-

born 1897. S. 39 ff.
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Lungen, wie sie seit dem 6. Januar 553 zwischen dein Kaiser und

den morgenländischen Bischöfen auf dvr einen und dem Papste

Vigilius auf der anderen Seite wegen der Eröffnung des Concils

geführt worden sind, haben wir ziemlich gute Kenntniß '). Da
bis gegen Ostern (20. April) keine Einigung zu Stande gekommen
war, verlor Justinian die Geduld und schickte „nach Ostern" dem
Papste zuerst die schriftliche Weisung, an den Berathungen Theil

zu nehmen, dann durch hohe Staatsbeamte den gemessenen Befehl,

„quam celerrime" die Antwort über die drei Capitel zu geben.

Der Papst bat mit Rücksicht auf seine Kränklichkeit zur Abfassung

der Antwort um eine Frist von zwanzig Tagen. Allein Justinian

konnte sich nicht entschließen, zu warten, sondern ließ die Synode

am 5. Mai ohne Theilnahme und ohne Zustimmung des Papstes

eröffnen 2
).

Diese Vorgeschichte des Concils zeigt zur Genüge, daß der

Kaiser lange Bedenken getragen hat, zum Aeußersten zu schreiten

und die Berathungen ohne den Papst beginnen zu lassen, um dann

nachträglich seine Zustimmung zu den Beschlüssen zu erwirken.

Die maßgebenden Personen, der Papst und der Kaiser, hielten

beide energisch ihren Standpunkt fest. Der Papst suchte die

Synode in dieser Zusammensetzung zu vereiteln, und so war es

selbstverständlich ausgeschlossen, daß er seine Einwilligung dazu

gab, eben diese ökumenische Synode, wenn auch vorläufig zu

anderen Berathungen, als zu denen sie berufen worden war, er-

öffnen zu lassen. Aber auch der Kaiser wird darum gar nicht

1

) Vgl. J. Punk es, Papst Vigilius und der Dreikapitelstreit. München

1864. S. 102—106.
2
)

Vigilius hat seine Antwort, das sogenannte Constitutum de tribus

capitulis, zwar am 14. Mai vollendet, aber 'erst am 25. Mai den Versuch ge-

macht, es dem Kaiser überreichen zu lassen. Daraus ist wohl zu folgern, daß

die letzte Botschaft des Kaisers an den Papst, worauf dieser um einen Auf-

schub von zwanzig Tagen bat, am 5. Mai, am Eröffnungstage der Synode,

ergangen ist. Vigilius ließ nämlich an demselben Tage, da er um diese Frist

nachsuchte, den Bischöfen die Weisung zugehen, zwanzig Tage auf seine

Antwort in der Dreicapitelfrage zu warten; lasse er den Termin verstreichen,

so möchten sie beschließen, was sie für gut hielten. Offenbar ist er aber

nicht gewillt gewesen, sie über seine Stellung zu der Frage im Unklaren zu

lassen, und hat seine Entscheidung deshalb noch rechtzeitig gegeben. Ander-

seits ist es aber auch begreiflich, daß er sein den Wünschen Justinians wider-

sprechendes Constitutum möglichst lange, bis zum letzten Tage der ausbedun-

genen Frist zurückgehalten hat.
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mit dem Ansinnen an den Papst herangetreten sein, die Verhand-

lungen gegen die Origenisten als Theil der fünften allgemeinen

Synode zu betrachten. Daß er selbst sie nicht dazu gerechnet

hat, ergibt sich ans einem Vergleiche seiner beiden an die ver-

sammelten Bischöfe gerichteten Briefe. In dem Schreiben vom

5. Mai über die drei Capitel *) spricht er gleich im ersten Satze

davon, daß seine orthodoxen Vorgänger stets bemüht gewesen

seien, durch Synoden für die Ausrottung von Ketzereien und die

Aufrechterhaltung des wahren Glaubens zu sorgen. Sodann führt

er im Einzelnen aus, aus welchen Anlässen „die vier Synoden"

d. h. die vier ersten ökumenischen von den Kaisern versammelt

worden seien, und fügt bei, daß er, nachdem sein Edict über die

drei Capitel Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen habe, gleich-

falls eine Synode für das geeignete Mittel gehalten habe, um die

Irrlehren des Theodor von Mopsuestia u. s. w. zu unterdrücken.

Ganz offenbar hat Justinian also die Absicht, die am 5. Mai be-

ginnende Synode den vier ökumenischen als die fünfte anzureihen.

In dem früher geschriebenen Briefe in Sachen der Origenisten

(oben S. 90 ff.) kommt aber nicht ein einziges Mal das Wort

Synode vor. Das Einzige, was uns zeigt, daß Justinian sich an

eine Versammlung von Bischöfen wendet, sind die Worte zovg

öouoTdTovg v/uäg ek ev ovvrjyfjbevovg gegen Schluß des Briefes

ein klarer Beweis, daß der Kaiser diese Versammlung nicht als

die ökumenische Synode betrachtete.

Demgemäß wird die Sitzung vom 5. Mai mit Recht in den

Acten als die erste Sitzung der fünften allgemeinen Synode be-

zeichnet, und es ist nicht mehr befremdlich, wenn einige Schrift-

steller der nächsten Folgezeit in ihren Aeußerungen über diese

Synode die Verurtheilung der Origenisten mit Stillschweigen über-

gehen. Es sind eben solche Schriftsteller, die den Sachverhalt

gut kennen. Andere, die den Ereignissen nicht so nahe standen,

konnten den Unterschied leicht übersehen und die Verhandlungen

und Beschlüsse gegen die Origenisten in demselben Sinne dem
allgemeinen Concil zuschreiben, wie die Verhandlungen gegen die

drei Capitel.

12. Es dürfte nicht überflüssig sein, zum Schlüsse ausein.

anderzusetzen, was nach den Grundsätzen der katholischen Dogmatik

J

) Mansi IX. Sp. 178 ff.
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vom der Unfehlbarkeit der Beschlüsse gegen die origeDistischen

[rrthümer und anderer im Verlaufe dieser Arbeit zur Sprache ge-

kommener Entscheidungen zu halten ist.

Wenn das sechste allgemeine Coneil auf Grund einer Prüfung

der Acten des fünften Concils drei in einigen Exemplaren ent-

haltene Documente für ganz oder theilweise gefälscht erklärt (S. 71),

so ist das keine unfehlbare Entscheidung. Denn die Thatsache

dieser Fälschung gehört weder in den Bereich des von Gott ge-

offenbarten und von den Aposteln der Kirche anvertrauten Glaubens-

gutes, noch auch in das Gebiet der sogenannten dogmatischen

Thatsachen, da die irrthumslose Erkenntniß dieser Fälschung keines-

wegs für die unverfälschte Bewahrung und wirksame Verteidigung

der eigentlichen OfFenbarungslehre wesentlich erforderlich war *).

Es handelte sich vornehmlich um die beiden Briefe des Papstes

Vigilius. Aber ob er selbst den darin enthaltenen monotheletischen

Irrthum geäußert hat oder nicht, dies zu wissen, war für die

sechste Synode kein wesentliches Erfordernis, um ein unfehlbares

Urtheil über den Monotheletismus fällen zu können. Denn weder

hatte der Papst in den Briefen eine die ganze Kirche bindende

Lehrentscheidung gegeben, noch hatte das fünfte Coneil dieselben

förmlich approbirt.

Wenn ferner das sechste, das siebente und das achte ökume-

nische Coneil versichern, durch die fünfte allgemeine Synode seien

Origenes, Evagrios und Didymos und ihre häretischen Lehren ver-

urtheilt worden, so geben jene Concilien auch hiermit keine unfehl-

bare Entscheidung, mögen die betreffenden Aeußerungen auch in

den eigentlichen Glaubensdecreten oder in den Kanones vorkommen

(S. 110. 116. 121 f.). Jn den kirchlichen Glaubensentscheidungen

sind nämlich selbstredend „nur diejenigen Sätze oder Momente,

auf deren peremptorische Feststellung die Intention des Richters

gerichtet erscheint, als richterlich festgestellt und mithin unfehlbar

wahr anzusehen" 2
). Auf keiner der genannten Synoden aber haben

die Bischöfe eine richterliche Entscheidung über Vorkommnisse

auf der fünften Synode beabsichtigt. Wenn sie einem älteren

Brauche folgend die Beschlüsse der vorhergegangenen ökumenischen

*) Vgl. J. B. Heinrich, Dogmatische Theologie II
2

. Mainz 1882.

S. 563 f.

-) M. J. Scheeben, Handbuch der katholischen Dograatik I. Freiburg
1873. S. 228.
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Concilien über den Glauben in ihren Glaubensentscheidungen bestätigt

haben, so haben sie hierdurch kein ürtheil darüber gefällt, daß

die Beschlüsse den Concilien mit Recht zugeschrieben werden; sie

haben ihnen einen Platz im Glaubensdecrete gewährt, weil sie nach

der derzeitigen allgemeinen Auffassung wirklich den älteren allge-

meinen Concilien angehören sollten.

Im Jahre 543 wurde, wie wir sahen, das Edict Justinians

mit dem Anathem über Origenes und über neun ihm zugeschriebene

Lehrsätze nicht nur vom Patriarchen Menas und seiner ovvodog

£V(h]/toraa
y

sondern auch vorn Papste Vigilius und den übrigen

Patriarchen unterzeichnet; und man kann vernünftiger Weise nicht

daran zweifeln, daß auch die den Patriarchen untergebenen Bischöfe

ihre Unterschrift geleistet haben (S. 50. 129). Zwangsmaßregeln

mögen in vereinzelten Fällen die bloß äußerliche Zustimmung eines

Bischofes herbeigeführt haben. Aber das kann nichts an der That-

sache ändern, daß damals nahezu alle Vertreter des kirchlichen Lehr-

amtes das Urtheil über Origenes und seine Lehren bestätigt haben.

Zwar ist zu diesem Zwecke kein ökumenisches Concil zusammen-

getreten, und es läßt sich auch nicht nachweisen, daß der Papst

„ex cathedra" als Lehrer der ganzen Kirche die Glaubensfrage

hat entscheiden wollen. Trotzdem muß ein so einmüthiges Urtheil

des Gesammtepiskopates, soweit es die Glaubenslehre betrifft, als

ein definitives, unfehlbares, allgemein verbindliches gelten.

Zehn Jahre später wurde über die Lehren der origenistischen

Mönche in Palästina das Verdammungsurtheil gesprochen und das

Anathem gegen Origenes erneuert. Diese Verhandlungen fanden,

wenn meine These richtig ist, vor der Eröffnung der ökumenischen

Synode statt und wurden von den Kundigen nie als zu dieser ge-

hörend betrachtet. Es waren aber dieselben Bischöfe versammelt,

die die fünfte Synode bildeten, und der Papst Vigilius hat im

Voraus seine ausdrückliche Zustimmung zu den fünfzehn Anathe-

matismen gegeben (S. 1 14. 132). Kommt diesem Urtheile Unfehl-

barkeit zu? Als ein Urtheil der ökumenischen Synode kann es nicht

gelten, da es als ein solches nicht intendirt und auch niemals als

ein solches bestätigt worden ist. Da es außerdem nicht möglich

ist, zu zeigen, daß Vigilius seine Zustimmung zu dem Entwürfe

Justinians als ein endgültiges und die ganze Kirche bindendes

Urtheil betrachtet wissen wollte, so haben die fünfzehn Anathema-

tismen dieser KirchenVersammlung gegen die origenistischen Lehren
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an sich nicht die Bedeutung einer unfehlbaren Entscheidung.

Vielleicht haben sie diese Bedeutung; dadurch erlangt, daß sämmt-

liehe Bischöfe sie nachträglich angenommen haben. Aber sicher

wissen wir dies nur von den Bischöfen Palästinas. Es sprich!

keine entschiedene Wahrscheinlichkeit dafür, daß auch die Bischöfe

der übrigen Patriarchate zum Beitritte aufgefordert worden sind.

Eine allgemein gehaltene Verdammung „des Origenes und

seiner gottlosen Schriften" ist im elften Kanon der fünften allge-

meinen Synode ausgesprochen (S. 73). Aber auch diese Seilten/

ist nur in bestimmter Beschränkung unfehlbar. Sie ist natürlich

keine unfehlbare Approbation der fünfzehn Anathematismen; dafür

ist der Ausdruck zu unbestimmt. Sie ist auch kein unfehlbares

Urtheil über die persönliche Irrgläubigkeit des Origenes noch auch

darüber, daß Origenes der Verfasser der unter seinem Namen
bekannten Bücher und daß diese Bücher unverfälscht seien. Die

historische Frage nach dem wirklichen Autor oder nach der Unver-

fälschtheit seiner Schriften zu entscheiden, lag nicht in der Intention

des Concils. Von der persönlichen moralischen Schuld des Origenes

werden die Concilsväter allerdings überzeugt gewesen sein, sie

werden ihn wegen formeller Häresie mit dem Anathem belegt haben;

aber dies ist nicht Gegenstand eines dogmatischen und unfehlbaren

Urtheils 1
). Der elfte Kanon besagt also über Origenes mit Unfehl-

barkeit nur dies, daß die ihm zugeschriebenen Bücher Irrlehren

nthalten. Für die persönliche Rechtgläubigkeit des Alexandriners

einzutreten, ist Niemandem verwehrt.

Ob die Verurtheilung des Didymos und des Evagrios und

ihrer Irrthümer, worauf gegebenenfalls das soeben Bemerkte anzu-

wenden wäre, durch ein Urtheil des ganzen Episkopates zu Stande

gekommen ist, bleibt ungewiß. Wenn die Väter der sechsten,

siebenten und achten allgemeinen Synode erklären: Wir verdammen

Didymos und Evagrios bezw. ihre Irrlehren, wie die fünfte Synode

sie verurtheilt hat, so beruhen diese Aeußerungen, die schon nach

dem auf S. 136 Gesagten auf Unfehlbarkeit keinen Anspruch er-

heben, auf einer falschen Voraussetzung, weil die fünfte Synode

selbst dieser beiden Lehrer gar nicht gedacht hat.

*) Vgl. Heinrich a. a. 0. S. 574; Scheeben a. a. 0. S. 259.



Zeittafeln. 1

)

i. Patriarchen von Jerusalem.

Anastasios 458 Anfang Juli — 478 Anfang Januar (S. 10. 16).

Martyrios 478 — 486 April 13 (S. 16).

Salustios 486 — 494 Juli 23 (S. 16).

Elias 494 — 516 August* (S. 16 ff.).

Johannes 516 September 1* — 524 April 20 (S. 16 ff. 27).

Petros 524 — 552 Anfang October* (S. 27 ff.).

Makarios 552 October* — 552 December* (S. 27 ff.).

Eustochios 552 December* — 563/564 (S. 27 ff.).

Makarios (zum 2. xMale) 563/564 — c 575 (S. 27. 29).

2. Aebte der grössten Laura.

Sabas 501 Juli 1 (Vita Sabae p. 262) - 532 December 5 (S. 11).

Melitas 532 — 537 (S. 12. 37).

Gelasios 537 September — 546 October (S. 12. 38. 57).

Georgios 547 Februar* - 547 September* (S. 58).

Kassianos 547 September* — 548 Juli 20* (S. 13. 29. 59).

Konon 548 — c. 554
j

Sergios \ Vita Ioan. Hesych. p. 20* E.

Eustathios 557 — ? )

3. Ereignisse.

439 Anfang Januar. Sabas geboren (S. 11).

448 Januar 9. Kyriakos (Eremit) geboren (S. 66).

454 Januar 8. Johannes Hesychastes geboren (S. 14).

492 November 24. Oberabt Kassianos f (S. 38).*

507 frühestens Mai. Einweihung der neuen Laura (S. 17). Aebte: 1. Johannes

507—514, 2. Paulos 514 (etwa Mai bis November), 3. Agapetos 514—519,

4. Mamas 519-? (S 17. 35).

511 August 11. Patr Makedonios v. Kpl abgesetzt (S. 19).

511/12 Winter. Synode von Sidon (S. 20).

2
) Die ganz neuen oder von der gewöhnlichen Chronologie abweichenden

Zeitangaben sind mit einem * bezeichnet.
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512 Herbst. Patr. Flavian v. Antiochien abgesetzt (8. 21).

512 November 6. Severos wird Patr. v. Antioebien (S. 21. 43).

513 Mai. Patr. Elias v. Jerusalem weist die Gemeinschaft mit Severos zum
l'. Male zurück (S. 21).

514 Sommer. Nonnos und drei andere Origenisten werden in die neue Laura

aufgenommen; nach einigen Monaten wieder ausgewiesen (S. 17. 34 f.j.

515 Synode von Tyros (S. 23 f.).*

516 August. Beginn einer fünfjährigen Dürre in Palästina (S. 17 f.).*

516 Ende. Brief der orthodoxen Aebte Palästinas an K. Anastasios (S. 25).

518 Juli 9. K. Anastasios I. f (S. 42).

518 Juli 10. Thronbesteigung des K. Justin I. (S. 42).

518 Juli 20. Expatr. Elias von Jerusalem f (S. 17. 25).

518 August 6. Synode von Jerusalem (S. 17. 42).

520 Nonnos, Leontios von Byzanz und andere Origenisten treten in die neue

Laura ein (S. 25).

520 September 4. Regenwunder des heiligen Sabas (S. 18).*

524 (ungefähr). Kyrillos von Skythopolis geboren (S. 6).*

527 April 1. Justinian wird Mitkaiser (S. 10).

527 August 1(2). Kaiser Justin I. f (S. 10).

529 Januar 11. Abt Theodosios f (S. 10. 13. 15).

531 April. Sabas reist nach Kpl (S. 14 f. 36).

531 Sommer. Religionsgespräch in Kpl (S. 36).

531 September. Heimreise des Sabas (S. 36).

533 Die Origenisten fangen an, in Palästina sich auszubreiten (S. 37).

536 Mai 2 — Juni 4. Synode von Kpl (S. 37).

537 (ungefähr). Theodor Askidas und Domitian werden Bischöfe von Cäsarea

bezw. Ankyra (S. 38).

541 (ungefähr). Vertreibung von 40 Origenisten aus der größten Laura (S. 38).

542 um Ostern. Synode von Gaza (S. 45).*

542 Sommer. Synode von Antiochien verdammt Origenes (S. 45).*

543 Januar. Justinians Edict gegen Origenes; die ovroöog ivöt]/wvoa (S. 42).*

543 Februar. Bekanntmachung des Edictes in Jerusalem (S. 12. 42).*

543 Februar 8. Severos von Antiochien f (S. 43 f.).

543 Justinians Edict gegen die drei Capitel (S. 54).

543 November. Kyrillos von Skythopolis verläf3t seine Heimath (S. 6. 14).

543 November od. December. Einweihung der Marienkirche in Jerusalem (S. 14).

544 Patr. Petros v. Jerusalem reist nach Kpl (S. 55).

544 Juli. Kyrillos v. Skythopolis tritt in das Euthymioskloster ein (S. 14).

544/546 Große Fortschritte der Origenisten in Palästina (S. 56).

546 Sommer. Abt Gelasios reist nach Kpl, f im October (S. 57).

547 Februar. Vertreibung der Orthodoxen aus der größten Laura. Nonnos f

(S. 58).*

547/552 Spaltung der Origenisten in Isochristen und Protoktisten und Feind-

seligkeiten unter ihnen. Allmähliches Wiedererstarken der orthodoxen

Partei (S. 58 ff.).

551 Juli. Absetzung des Patr. Zoilos v. Alexandrien. Nachfolger Apolinarios

(S. 31).
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.552 spätestens Juli. Berufung der 5. ökumenischen Synode (8. 103).*

552 Sommer. Vereinigung der Protoktisten mit den Orthodoxen (S. 61).*

552 August 24. Patr. Menas v. Kpl f. Nachfolger Eutychios (S. 86. 103).

552 September. Die Aebte Konon und Isidor reisen nach Kpl (S. 61 f.).*

552 October. Patr. Petros v. Jerusalem f. Nachfolger Makarios. Unruhen in

Jerusalem (S. 62).*

552 December. Makarios wird abgesetzt. Nachfolger Eustochios; dieser reist

nach Jerusalem (S. 62).*

552 December. Libellus des Theodoros von Skythopolis (S. 128 f.).*

553 Januar 6. Eutychios v. Kpl und andere Bischöfe überreichen dem Papste

Vigilius ein Glaubensbekenntniß (S. 62 f.).

553 Januar 8. Antwort des Papstes (S. 62 f.).

553 Januar bis April. Verhandlungen Justinians und der orientalischen Bischöfe

mit Vigilius wegen der Eröffnung der allgemeinen Synode (S. 134).

553 März oder April. Die Irrthümer der Origenisten werden von den Bischöfen

in Kpl verworfen. Die 15 Anathematismen (S. 131 f.).*

553 Mai 5. Letzte Aufforderung des Kaisers an den Papst, sich über die Ver-

urth eilung der drei Capitel zu äußern (S. 134).*

553 Mai 5 — Juni 2. Die fünfte allgemeine Synode (S. 68).

553 Mai 25. Vergeblicher Versuch des Papstes, das Constitutum de tribus

capitulis (vom 14. Mai datirt) dem Kaiser überreichen zu lassen (S. 134).

553 Ende oder 554 erste Monate. Synode von Jerusalem (S. 65 f.).*

553 December 8. Vigilius tritt den Beschlüssen gegen die drei Capitel bei

(S. 73. 77).

554 Februar 23. Das 2. Constitutum des Papstes (S. 77).

554 Vertreibung der Origenisten aus der neuen Laura (S. 65).

555 Februar 21. Orthodoxe Mönche beziehen die neue Laura (S. 65).*

557 Januar, Februar. Vollendung der Vita Euthymii und der Vita Sabae (S. 6).

557 Kyrillos v. Skythopolis geht in die größte Laura über und verfaßt dort

bald seine anderen Schriften (S. 6).



Nachträge.

Zu S. 8— 10. Zu meiner Freude kann ich mittheilen, daß die Echtheit

der chronologischen Angaben, die sich nicht in Coteliers Ausgabe der Vita

Sabae, wohl aber in Add und Slav finden, durch drei der vorzüglichsten Hand-

schriften der Vita Sabae bestätigt wird. In liebenswürdiger Erfüllung meiner

Bitte haben Herr Professor Dr. Enrico Rostagno in Florenz und Herr Dr.

Giovanni Mercati in Rom durch mehrere Stichproben festgestellt, daß diese

Zeitbestimmungen in der Vita Sabae des codex Laurentianus gr. Plut. XI, 9

saec. 11 ineunt., des codex Vaticanus Ottobonianus gr. 373 saec. 9— 10 und

des codex Vaticanus gr. 1589 saec. 10 enthalten sind. Dadurch wird wohl

auch das letzte Bedenken gegen die Echtheit der Stellen niedergeschlagen.

Zu S. 16. Die eben genannten drei Handschriften verlegen die Erhebung

des Johannes zum Patriarchen auf den 1. September, und zwar der Ottobonianus

in die elfte, die beiden anderen in die zehnte Indiktion.

Zu S. 45, 10. Liberatus' Angabe gewinnt dadurch an Bedeutung, daß

Zacharias Rhetor sie bestätigt: „Aber Theodosios von Alexandrien wurde vom

Kaiser zu ihm (gerufen) und ging mit wenigen Bischöfen aus seinem Amts-

bezirke hinauf, der die Synode von Chalkedon überhaupt, nicht annahm, bis im

Jahre I (jiqwxr]) [d. i. 537/538] dort Paule eingesetzt ward" (ed. Ahrens-

Krüger S. 238, 13).

Zu S. 62, 11 ff. ist S. 103 f. zu vergleichen.

S. 10, 11 lies: 478. — S. 12, 10: Ivbixxicorog, so überall. — S. 13, 2. 4:

20. Juli. - S. 20, 36: Sp. 2661. — S. 39, 23: (556-561). — S. 55, 19: aus. -

S. 91, 2: xai — S. 95, 37: xpvX&v. — S. 96, 35: a
). — S. 121, 30 f.: xaxaxeoeTv.



Verlag der Aschendorff sehen Buchhandlung, Münster i. W.

HippolytOS VOn Theben. Texte und Untersuchungen von

Dr. Franz Diekamp, Privatdoceut der Theologie in Münster.

1898. gr. 8°. LXX u. 177 S. Mk. 6,50.

Liter. Hand weiser 1899 Nr. 707 (Bludau). . . . In entsagungsvoller, dankens-
werter Arbeit hat der Verfasser das ganze weite Handschriften-Material sorgfältig
zusammengetragen, durchgeprüft und geordnet und mit großer Umsicht und Gründ-
lichkeit die Zeugen auszumitteln gesucht, welchen eine mehr oder minder maß-
gehende Bedeutung für die Feststellung des Textes zukommt Mustergiltig ist die
Ausgabe des Textes S. 1— :">:'>, dein ein reicher textkritischer Apparat wie ein Nach-
weis der Schriftcitate beigegeben ist. . . . D. bietet im Tl. Teile (S. R6—130) umfang-
reiche Erörterungen über den Inhalt der Chronik, um die objektive Richtigkeit der
chronologischen und genealogischen Angaben näher zu untersuchen und sie an der
altebristlichen Tradition und der heiligen Schrift zu messen. . . . Im III. Teile
(S 131 — 1<>2) giebt der Verfasser sein Urteil ab über die Person des Autors und den
Wert seines Werkes. . . . Ein Schlußwort über Charakter und Wert von Hipp.'s
Chronik, deren Ueberreste, weil sie aus der „Zeit allgemeiner literar. Verödung' der
byzantinischen Periode stammen, aufmerksame Beachtung verdienen, endet die
treffliche Untersuchung. Zuverlässige lndices bilden eine Beigabe, die Jedem will-
kommen sein wird, der aus theol., histor. oder philol. Interesse den Hipp, zur Hand
nimmt. — Papier und Druck des Buches sind sehr schön, der Satz ist vorzüglich
korrigiert. . . . So darf D's Werk als eine höchst beachtenswerte Leistung und als
entschiedener Gewinn für die Wissenschaft begrüßt werden Der Verfasser hat
seineh Beruf zum Herausgeber altchristlicher Schriften trefflich erwiesen,

Theol. Quartal sehr 1899 III Tübingen (Funk). ... Die Aufgabe fiel in eine
tüchtige Hand. Die Handschriften wurden in größter Ausführlichkeit durchforscht
und verwertet, die Texte sorgfältig rezensiert und mit großer Gelehrsamkeit erörtert,
Zeit und Heimat des Autors scharfssinnig untersucht. . . . Die Schrift verdient
als durchaus tüchtige Arbeit großes Lob.

Liter Central hl. f. Deutschi. 1899 I. Diese Arbeit hat das Verdienst, über
den rätselhaften Namensvetter des römischen Hippolyt zum ersten Male Licht ver-
breitet zu haben. . . . D. hat au 1 Grund eines überraschend großen, mit emsigem Fleiß
gesammelten und verarbeiteten Handschriftenmaterials die Reste der Chronik,
echte und unechte, auf das Sorgfältigste rezensiert und. was noch dankenswerter
ist, zugleich sachlich erläutert. Die Anmerkungen zum Inhalt der Chronik, die
von eingehendem Studium, besonders der Apokryphen zeugen, enthalten wertvolle
Beiträge zur Legendengeschichte; ein Abschnitt, wie der über „die heilige Sion, die
Mutter aller Kirchen" ist in mehr als einer Beziehung von wirklichem Interesse.
Ueberall zeigt sich ernstes, wissenschaftliches Streben.

Zeit sehr. f. ka th. The ol ogie Innsbruck 1899 fol. 319 (L. Fonck). . . . Mit
bewundernswerter Sorgfalt giebt D. Angaben aus mehr als 120 Manuscripten. von
denen er 38 zur Festsetzung des Textes und zur Herstellung der kritischen Vari-
antenverzeichnisse benutzt. Auf dieser handschriftlichen Grundlage bietet er unter
sorgfältiger Scheidung der echten und unechten Stücke für die Chronik und alle
darauf bezüglichen Fragmente einen viel vollständigeren und ungleich korrekteren
Text als alle bisherigen Ausgaben. Zugleich giebt er über die benutzten Hand-
schri ten und ihren zum Teil nicht gedruckten Inhalt sehr genaue und wertvolle
Aufschlüsse. Den Texten fügt D. ausführliche Untersuchungen über den Inhalt
der Chronik hinzu, um dadurch zu einem richtigen Urteil über den Verfasser und
den Wert seines Werkes zu gelangen. Er geht auf jeden einzelnen Punkt des In-
haltes sehr gründlich ein. . . . Die Schrift ist als eine vorzügliche und musterhafte
Leistung mit hoher Freude zu begrüßen und tritt dem früheren Werke des Ver-
fassers über „Die Gotteslehre des hl. Gregor von Nyssa' 1 würdig zur Seite.

Theol. Literaturbl. Leipzig 1899 Nr. 8 (Zöckler). ... Neuestens haben einige
andere, besonders G. Ficker (Studien zur Hippolytfrage, 1893) und Hans Achelis
(Hyppolytstudien. 1897) sogar die Existenz eines vom römischen Hippolytos ver-
schiedenen Thebaners dieses Namens in Zweifel zu ziehen versucht — Die mit
beträchtlicher Gründlichkeit zu Werke gehende Studie unseres Verfassers — eines
Schülers des Münchener Patristikers Bardenhewer (dem auch die Schrift gewidmet
ist) — entzieht zunächst, mittels der die handschriftliche Ueberlieferung jenes
Chronicon betreffenden Voruntersuchung (S. V—LXX), der letzten dieser Annahmen
jeglichen Anhaltspunkt. . . .

Liter. Rundschau Freiburg 1899 Nr. 2 (Dausch). ... Es war deshalb ein
sehr verdienstvolles Unternehmen des bereits . . . bestens in die theologische
Literatur eingeführten Verfassers, diesen dunklen Punkt (Existenz des Hippolyt)
soweit als möglich aufzuhellen, was ihm . . . auch vortrefflich gelungen ist.

. . . Besonders den II. Teil des literargeschichtlichen Werkes, der die chrono-
logischen und genealogischen Angaben der Chronik beleuchtet, wird auch der
neutestamentliche Theolog mit größtem Nutzen lesen. Aktuell ist hier der
klärende Abschnitt über die heilige Sion und die Dormitio beatae Mariae Vir-
ginis. . . . Von dem Fleiße des Verfassers zeugt auch das , Inhaltsverzeichnis",
d. h. das am Schlüsse des Werkes sich findende Verzeichnis der „Handschriften"
(mit besonderer Hervorhebung der den Handschriften unmittelbar entnommenen
Mitteilungen), das Verzeichnis seltener „griechischer Wörter und Formen" der
edirten Texte und das Namen- und Sachregister.



Verlag der Aschendorff sehen Buchhandlung, Münster i. W.

Die Gotteslehre des hl. Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zurDogmen-
geschichte der patristischen Zeit von Dr. theol. Franz L)ie-

kamp. I. Teil. 8°. (VIII u. 260 S.) Preis M. 4.
Stimmen aus Maria Laach. 1897. 53. Bd. 5. H. Die vorliegende Schrift

ist in mancher Beziehung: eine wirklich mustergiltige Leistung. I»er Ben Ver-
fasser hat nicht nur die Schriften des hl. Gregor und die ausgebreitete Literatur
über diesen Kirchenvater gründlich studiert, sondern besitzt auch ions1 eine ach-
tenswerte Belesenheit in den Kirchenvätern, welche ihm erlaubt, über die mutmaB-
lichen Quellen des hl. Gregor und die Verwendung seiner Schritten in der ip&tern
Väterzeit ein Wort zu sagen. Sehr erfreulich berühren die reichen philosophischen
und theologischen Kenntnisse, welche der Herr Verfasser zu erkennen giebt ; sie
ermöglichen es ihm, die Schwierigkeiten, welche die Lehre des Nysseners bietet,
eingehend und unverhüllt darzulegen und mit Sicherheit ein Urteil zu lallen. Im
allgemeinen ist die Darstellung klar und einfach ; doch fühlt man es ihr an, daß
der Herr Verfasser von einer wahrhaft katholischen Hochachtung vor den Kir-
chenvätern erfüllt ist, und mitunter bricht sie auch etwas stärker hervor, wenn
der hl. Gregor gegen einen anmaßenden Verurteiler zu verteidigen ist, der den
großen Denker nicht verstand. Nach einer Charakteristik des Nysseners als Ein-
leitung folgt zunächst dessen Lehre über die verschiedenen Weisen der natürlichen
Gotteserkenntnis (Kap. 1). Der Hauptteil des Buches ist dann der Darlegung des
für die Entwicklung der Theologie sehr bedeutsamen Kampfes gegen Eunomius
gewidmet; Kap. 2 und 3 behandeln die Controverse über die Unbegreiflichkeit
und Agennesie Gottes ; Kap. 4 zeichnet im Anschluß daran Gregors Lehre über
den Wert unserer Begriffe von Gott ; Kap. 5 stellt seine Aussagen über die ein-
zelnen Attribute Gottes zusammen.

The ol. Jahr e s ber. Braunschweig. XVI. Bd. (1897). Als eine ausge-
zeichnete Studie erscheint dem Ref. die Arbeit von Diekamp über die Gotteslehre
Gregors von Nyssa. Man braucht sie nur mit der vor zwei Jahren erschienenen
Dissertation von Meyer (JB. XI V, 197) zu vergleichen, um den Eindruck zu ge-
winnen, daß der katholische Gelehrte mit einem ganz anderen Apparat von selbst-
ständig erworbenen Kenntnissen arbeitet als der protestantische. Auch ist dem
Ref. bei D. kaum eine Spur von ungeschichtlicher Voreingenommenheit — es sei
denn gegenüber Gregors Stellung zum römischen Primat — begegnet.

Theologischer Litteratur-Bericht 189« Nr. 9. (Bertelsm. Gütersloh.)
Über die Gotteslehre Gregors von Nyssa hat jüngst W. Meyer (Leipzig 1894) gehan-
delt. Der Verf. hat dieses Thema nicht nur in weiterem Umfange aufgenommen,
sondern es auch in einer Gründlichkeit ausgeführt, welche einer völligen Er-
schöpfung desselben gleichkommt. Die etwas scholastische Form der Darstellung
befremdet vielleicht, aber überall stößt man auf eine gediegene dogmengeschicht-
liche Kenntnis, der auch das Kleinste nicht zu klein erscheint, und ein Streben
nach unbefangener Auffassung und Lösung der Probleme.

Österr. Li t. - Blatt 15. 8. 9(5 Nr. 16. Der Verfasser bekundet überall ein
nüchternes Urteil, Klarheit und Schärfe des Gedankens. Die Fehler, welche
Erstlingsarbeiten in der Regel anhaften, sind hier fast ganz vermieden. Wir
können dem Verf. zu seinem ersten gelungenen Wurf nur Glück wünschen und
sehen mit Vergnügen weiteren Publikationen entgegen.

De voti natura, obligatione, honestate; commentatio theologica,

quam scripsit Dr. theol. G. Kirchberg. 8°. (222 S.)Pr.M. 3,60.
H.Noldin^. J. in der Zeits ehr. für kath. Theol. 22. Jahrg. 1898. Die Schrift

bietet eine fleißig und eingehend gearbeitete, nahezu erschöpfende Darstellung der
theologischen Lehre über das Gelübde. Die Methode der Darstellung ist die positiv-
kasuistische, die Auswahl der Beweise und der praktischen Fragen ist mit Scharf-
sinn, Umsicht und kluger Maßhaltung getroffen, das Ganze ist in einfacher, gefäl-
liger und edler Form dargestellt. Die Literatur aus alter, neuer und neuester Zeit
ist in außergewöhnlichem Maße herangezogen. Die Citate der berücksichtigten
Werke weisen eine seltene Sauberkeit und Genauigkeit auf, die um so wohlthuen-
der wirkt, je größer auf jeder Seite die Zahl derselben ist. In der vorliegenden
Schrift haben wir ohne Zweifel die beste Abhandlung über das Gelübde.

Stimmen aus Maria Laach 1897. Wir stehen nicht an. die Schrift als

eine recht gediegene Monographie über das Gelübde zu empfehlen, welche über die
ethische und. kirchenrechtliche Seite des Gelübdes nach allen Richtungen hin
orientiert und die einschlägigen moraltheologischen Fälle klar und sicher ent-
scheidet. Es sind nur sehr wenige Punkte, in denen wir dem Verfasser nicht bei-

pflichten möchten; niemals übrigens stellt er seine Ansichten fest, ohne auf
Gründe und Gegengründe einzugehen. Rühmend hervorheben wollen wir noch
außer der erwähnten sittlichen Rechtfertigung der Gelübde im allgemeinen und
der Ordensgelübde im besonderen die lichtvollen Begriffsbestimmungen über We-
sen und Gegenstand der Gelübde, sowie über Dispens- und Irritationsbefugnis.

Dr. Rob. Breitschopf O. S. B. in Theol. prakt. Quartalschr. III.

1898. Mit wirklickem Genüsse und mit großem Nutzen wird jeder theologisch Ge-
bildete diese von großem Fleiße und reichem theologischen Wissen zeugende Mo-
nographie über das Gelübde lesen. Wir haben es hier nicht etwa mit einer bloßen
Zusammenstellung und Auslese aus verschiedenen Moralwerken zu thun, sondern
mit einer durch und durch selbständigen Arbeit, die überall den prüfenden und
selbständig urteilenden Geist vollkommener Vertrautheit mit dem Stoffe, als auch
eminente Beherrschung der einschlägigen Literatur verrät.
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